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Verordnungsénderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am
1. Juli 2026; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 16. September 2025 hat das Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) das Vernehmlassungsverfahren zu Verordnungs&nderungen im Bereich des
Bundesamts fur Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 eréffnet. Der Regierungsrat des Kan-
tons Aargau dankt Ihnen fur die Méglichkeit zur Stellungnahme und &ussert sich wie folgt.

1. Zur Vernehmlassungsvorlage
Die Verordnungsanderungen des BFE betreffen

+ die Verordnung Uber die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmassig hergestellter Anla-
gen, Fahrzeuge und Geréte (Energieeffizienzverordnung, EnEV),

+ die Kernenergieverordnung (KEV),

+ die Stromversorgungsverordnung (StromVV)

+ die Energieverordnung (EnV),

« die Verordnung des UVEK uber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT) sowie

+ die Verordnung uber die Férderung der Produktion von Elektrizitat aus erneuerbaren Energien
(Energieférderverordnung, EnFV).

Die Anderungen der EnEV betreffen insbesondere Anpassungen an das EU-Recht. Die Schweiz
Gbernimmt bezuglich der Anforderungen an das Inverkehrbringen von Geraten grundsatzlich die Vor-
schriften der EU. Dies erfolgt nach den Grundsatzen des Bundesgesetzes Uber technische Handels-
hemmnisse (THG).

Im Vollzug der KEV hat sich gezeigt, dass die geltenden Bestimmungen des Kernenergierechts in
Bezug auf den Umgang mit radioaktiven Abfallen in gewissen Anwendungsfallen in der Praxis eine
unnotige Erschwernis darstellen. Die Anpassung der KEV soll diesem Umstand Rechnung tragen.

Die Anderungen betreffen eine Inkonsistenz im StromVV bei der Anrechenbarkeit von Energiekosten
fur Verteilnetzbetreiber (VNB). Falls der VNB einem Produzenten nebst dem eingespeisten Grau-
strom auch die Herkunftsnachweise (HKN) vergutet, kann die Summe dieser Kosten bis zu einer de-
finierten Obergrenze angerechnet werden (Art. 4 Ziff. 3 lit. e StromVV). Diese Obergrenze bezieht
sich auf Kosten fur Graustrom und HKN und orientiert sich an den Vergltungssatzen der kostende-
ckenden Einspeisevergitung. Ubersteigen die Marktpreise fir Graustrom diese Obergrenze, wiirden
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entsprechend nicht anrechenbare Kosten anfallen. Die Anderungen im StromVV sehen vor, dass
grundséatzlich die Gestehungskosten und neu, im Fall, dass die Marktpreise die Gestehungskosten
Ubersteigen, der schweizweit harmonisierte Preis nach Art. 15 Abs. 1 des Energiegesetzes (EnG) als
Obergrenze verwendet wird. Darliber hinaus soll die angepasste StromVV festlegen, dass bei allen
Erzeugungsanlagen, die unter Art. 15 Abs. 1P EnG fallen, ein intelligentes Messsystem eingesetzt
werden muss. Dies im Hinblick auf die im Rahmen des Beschleunigungserlasses vom Parlament ge-
plante Anderung bei der Abnahme- und Vergitungspflicht nach Art. 15 EnG, wonach die Vergiitung
an Produzenten, im Fall, dass sich VNB und Produzent nicht auf einen Preis einigen kénnen, neu
dem stindlichen beziehungsweise zukinftig viertelstiindlichen Marktpreis zum Zeitpunkt der Einspei-
sung entsprechen.

Die EnV soll in mehreren Punkten préazisiert werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Her-
kunftsnachweissystem ftir Brenn- und Treibstoffe sowie im Hinblick auf die geplanten Anderungen
bei der Vergutungspflicht. Zudem wird die Prioritatenordnung bei der Abgeltung 6kologischer Sanie-
rungsmassnahmen von Wasserkraftanlagen angepasst: Neu sollen angefallene Planungskosten und
Mehrkosten flr bereits zugesicherte Massnahmen bei der Priorisierung dem Zeitpunkt der Einrei-
chung des Gesuchs vorgehen.

Anderungen an der VHBT betreffen insbesondere Prazisierungen bei der Erfassung von HKN fiir
Brenn- und Treibstoffe sowie Erleichterungen im Vollzug. Seit 1. Januar 2025 besteht fir Produzen-
ten und Importeure von flussigen oder gasférmigen Brenn- und Treibstoffen, die aus Biomasse oder
unter Verwendung anderer erneuerbarer Energietrager hergestellt werden, die Pflicht HKN zu erfas-
sen. Die Vollzugsstelle stellt dabei die Korrektheit der erfassten Daten sicher. Eine Qualitatsanforde-
rung besteht dabei darin, dass HKN nicht auf Basis von Produktionsdaten ausgestellt werden durfen,
die ausschliesslich auf Selbstdeklaration der Produzenten beruhen. Der neue Art. 6 Abs. 2bs VHBT
halt fest, dass die erfassten Produktionsdaten einmal jahrlich von einer akkreditierten Konformitats-
bewertungsstelle beglaubigt werden mussen. Ausnahmen sind vorgesehen.

Die Anpassung der EnFV prazisiert die anrechenbaren Kosten im Rahmen der gleitenden Marktpra-

mie. Bis anhin gab es in Bezug auf die Anrechnung von Abgaben und Leistungen an das Gemeinwe-
sen zur Ermittlung der Jahreskosten nur eine Regelung bei erheblichen Erneuerungen. In Bezug auf
Neuanlagen und erhebliche Erweiterungen ist nichts geregelt. Die soll nun geandert werden.

2. Beurteilung der Vorlage

Die vorgeschlagenen Anderungen stellen notwendige Prazisierungen und Erganzungen dar, die sich
aus der geltenden Rechtslage oder aus Praxiserfahrungen ergeben. Sie tragen zudem zur Vereinfa-
chung des Vollzugs und zur Klarung bestehender Unklarheiten bei.

Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Bundesrat, die geplanten Anderungen umzusetzen.
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Wir danken lhnen fur die Berlcksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grlsse

Im Namen des Regierungsrats

\ - f/// |

Dieter Egli Joana Filippi
Landammann Staatsschreiberin
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Departement Bau und Volkswirtschaft, 9102 Herisau

Dolf Biasotto
Regierungsrat

Eidg. Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation UVEK

(per E-Mail: verordnungsrevisionen@bfe.ad-
min.ch)

Herisau, 16. Dezember 2025

Eidg. Vernehmlassung; Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie
(BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 16. September 2025 unterbreitet das Eidg. Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) die Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamits fiir Energie (BFE) mit In-
krafttreten am 1. Juli 2026 bis zum 22. Dezember 2025 zur Vernehmlassung.

Das Departement Bau und Volkswirtschaft (DBV) von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

Das DBV begrisst die Verordnungsanderungen im Bereich des BFE, da dadurch insgesamt Prozesse verein-
heitlicht und vereinfacht werden.

Bezulglich der im Rahmen der Revision der Energieverordnung (EnV; SR 730.01) vorgesehenen Befreiung von
bestimmten Pflichten fir Importeure auslandischer Herkunftsnachweise bzw. anderer auslandischer Zertifikate
hat das DBV Bedenken. Einerseits begriisst es die Bestrebungen nach einer vereinfachten Abwicklung. Ande-
rerseits muss sichergestellt werden, dass die Standards und Anforderungen an internationale Zertifikate mit
denjenigen in der Schweiz vergleichbar sind. Ansonsten besteht die Gefahr von "Greenwashing". Doppelzah-
lungen mussen zudem in jedem Fall ausgeschlossen werden kénnen.

Wir danken lhnen fir die Moglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grisse

i A
/)

Dolf Biasotto, Regierungsrat
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Appenzell, 4. Dezember 2025

Verordnungsénderungen im Bereich des Bundesamts fur Energie (BFE) mit
Inkrafttreten am 1. Juli 2026
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 16. September 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zu
den vorgesehenen Teilrevisionen der Kernenergieverordnung (KEV), der Energieeffizienz-
verordnung (EnEV), der Energieverordnung (EnV), der Verordnung des UVEK Uber den Her-
kunftsnachweis fur Brenn- und Treibstoffe (VHBT), der Energieférderungsverordnung (EnFV)
und der Stromversorgungsverordnung (StromVV) zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprift. Die Standeskommission begrisst die
Verordnungsanderungen im Bereich des BFE, da dadurch insgesamt Prozesse vereinheit-
licht und vereinfacht werden.

Bezliglich der im Rahmen der Revision der Energieverordnung (EnV) vorgesehenen Befrei-
ung bestimmter Pflichten flr Importeure auslandischer Herkunftsnachweise oder anderer
Zertifikate aussert die Standeskommission Bedenken. Zwar werden die Bestrebungen zur
Vereinfachung der Abwicklung grundsatzlich begrisst, jedoch muss sichergestellt sein, dass
die Standards und Anforderungen an internationale Zertifikate mit den schweizerischen Vor-
gaben vergleichbar sind. Andernfalls besteht die Gefahr von sogenanntem ,Greenwashing®.
Zudem ist zwingend sicherzustellen, dass Doppelzéhlungen in jedem Fall ausgeschlossen
werden kénnen.

Angesichts des raschen Ausbaus von Photovoltaikanlagen in der Schweiz ist eine Weiterent-
wicklung des Regulierungsrahmens zur besseren Systemintegration der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien zu begrissen. Die vorgesehene Anpassung von Art. 12 EnV,
wonach sich die Vergltung fir eingespeisten Solarstrom starker am Marktpreis orientiert,
schafft Anreize, Strom bei tiefen Preisen vermehrt selbst zu verbrauchen oder zu speichern.
Gleichzeitig bleibt eine angemessene Unterstltzung fir den in den kommenden Jahren er-
forderlichen massiven Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion notwendig. Diese Forde-
rung soll prioritar Uber die bewahrten Investitionsbeitrdge in Form von Einmalvergiitungen
erfolgen.

Wir danken lhnen fur die Méglichkeit zur Stellungnahme und griissen Sie freundlich.
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Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratschreiber:

f%’
oman Dobler

Zur Kenntnis an:

- Bau- und Umweltdepartement Appenzell I.Rh., Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell
- Sténderat Daniel Fassler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell

- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch)

Al 013.12-458.2.1.15-1337842
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Liestal, 16. Dezember 2025
BUD

Verordnungsinderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am
1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Albert Rosti

Wir danken Ihnen fiir die Einladung zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung betref-
fend den vorgesehenen Revisionen der Energieverordnungen.

Die Vorlage umfasst verschiedene Anpassungen der Energie-, Energieeffizienz-, Stromversor-
gungs- und Kernenergieverordnung. Mit den Revisionen werden insbesondere der Vollzug im Be-
reich der Herkunftsnachweise prazisiert, die Energieeffizienzbestimmungen an das EU-Recht an-
gepasst, die Abnahme- und Vergutungspflichten, insbesondere fiir Strom aus Photovoltaikanlagen,
marktndher ausgestaltet sowie die Bewilligungsverfahren im Kernenergiebereich angepasst.

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir den vorgeschlagenen Anderungen zustimmen und die vorge-
sehenen Revisionen ohne Anderungsantrage unterstitzen.

/?Mﬂﬂ/ £ Loy Bletiieon~

Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich
Regierungsprasident Landschreiberin
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9 Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
CH-4001 Basel Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Tel: +41 61 267 85 62 .

E-Mail: staatskanzlei@bs.ch Per Mail an o _
www.regierungsrat.bs.ch verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Basel, 9. Dezember 2025
Regierungsratsbeschluss vom 9. Dezember 2025

Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamtes fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten
am 1. Juli 2026; Vernehmlassung; Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrter Herr Bundesrat
sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 16. September 2025 haben Sie uns die Unterlagen zu Verordnungsé&nderun-
gen im Bereich des Bundesamtes fiir Energie (BFE) zukommen lassen. Wir danken lhnen fur die
Gelegenheit zur Stellungnahme.

Der Regierungsrat stimmt den vorgeschlagenen Verordnungséanderungen zu mit Ausnahme der
nachstehend ausgefiihrten Anderungsantrags zur Energieverordnung.

Energieverordnung (EnV)

Antrag:
Art. 4b und 4c sind so zu erganzen, dass deutlich wird, dass fiir die Anrechnung samtlicher aus-

landischer Herkunftsnachweise fiir erneuerbare Brenn- oder Treibstoffe ein IMTOS Vertrag' Vor-
aussetzung ist, damit die Anrechnung im Treibhausgasinventar der Schweiz erfolgen kann.

Begriindung
Weder in der Vorlage noch im Erlduterungsbericht wird auf die Grundvoraussetzung eines

ITMOS-Vertrags verwiesen. Nur mit einem solchen Vertrag ist die Anrechnung von erneuerbarem
auslandischem Brenn- oder Treibstoff im Treibhausgasinventar der Schweiz mdéglich und sind
Doppelzahlungen ausreichend ausgeschlossen. Ohne die Erwdhnung dieses Sachverhaltes wird
nicht deutlich, dass die Anrechnung nur mit einem Herkunftsnachweis nicht geltend gemacht wer-
den darf.

' Vertrag zur Regelung von internationally transferred mitigation outcomes (ITMOs).
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Wir danken lhnen fiir die Beriicksichtigung unserer Anliegen. Fiir Rickfragen steht Ihnen gerne
das Amt fur Umwelt und Energie, Harald Hikel, harald.hikel@bs.ch, Tel. 061 267 08 04, zur Ver-
figung.

Freundliche Griisse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

‘ Y \Ar A Z7TDNNA
%—J \‘D \/ W\, \’\a,/?\ \]‘l

Dr. Conradin Cramer Barbara Schiipbach-Guggenbihl
Regierungsprasident Staatsschreiberin
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Kanton Bern
Canton de Berne

Begriindung

Die Anderungen in Art. 12 EnV sind zu begrissen und entsprechen dem Schlussabstimmungs-
text zum Beschleunigungserlass vom 26. September 2025. Hinzuzufigen wéare die Definition
einer einheitlichen Quelle fir stiindliche bzw. viertelstlindliche Preise. Die Schnittstelle ware ide-
alerweise analog zum quartalsweise berechneten Referenzmarktpreis das BFE. Dies schafft
Transparenz und Einheitlichkeit bei der Vergltung durch die Energieversorgungsunternehmen.

Stromversorgungsverordnung (StromVV)
Antrag 3 (Art. 8adecies Abs. 7 StromVV)

Gemaéss den AusﬁJhrungen in der Botschaft bezieht sich die Pflicht zur Ausstattung mit einem
Smart-Meter sinnvollerweise nur auf die Produktionsanlagen, die von der Abnahme- und Vergu-
tungspflicht profitieren. Wir beantragen zu prifen, dies auch im Wortlaut von Art. 8a%c®es deut-
lich zu machen.

Begriindung

Der neue Absatz 7 in Art. 8a%¢ces StromVV kann missverstanden werden, da er nicht ganz klar
formuliert ist. Die Installation eines Zahlers fiir PV-Anlagen mit einer Leistung von weniger als
30 kVA ist keine Pflicht, vielmehr werden kleine Anlagen als «Eigenverbrauchs»- Anschllisse
behandelt. Dabei wird nur ein Zahler am Netzanschluss eingesetzt, der in beide Energiefluss-
richtungen misst. Es wird auch nur fur die Energiemenge, die ins Stromnetz zurlickfliesst, eine
Vergutung gemass Art 15 Absatz 1°s EnG bezahit. Der Anteil der Stromproduktion, der hinter
dem Netzanschluss als «Eigenverbrauchs» konsumiert wird, wird nicht vergitet. Diese Lesart
entspricht auch dem erlauternden Bericht. Eine Ausrilstung aller Erzeugungsanlagen mit Smart
Metern hatte zur Folge, dass viele PV-Anlagen mit zusatzlichen Messungen ausgerustet werden
missen und unverhaltnismassig hohe Kosten fiir die Kunden anfallen (Zuséatzlicher Messplatz,
Anpassung der Hausinstallation, zusatzliche Messtarifgebiihren des zweiten Zahlers).

Energieforderungsverordnung (EnFV)
Bemerkung

Wie bereits in der Stellungnahme des Kantons Bern vom 2. Juli 2025 zu den Verordnungsénde-
rungen im Bereich des BFE mit Bundesratsbeschluss im November 2025 festgehalten wurde,
bedingt die Gewahrleistung einer sicheren Stromversorgung mit erneuerbaren Energien nicht
nur einen generellen Ausbau der Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien. Nétig sind
auch ausreichende Speichermdoglichkeiten sowie insbesondere ein Ausbau der Winterproduk-
tion. Entsprechend hat der Gesetzgeber spezifische Férdermassnahmen fir die Stromproduk-
tion im Winter vorgesehen (vgl. Art. 9a StromVG).

Die geplanten Prazisierungen sind zu begriissen. Es ist sinnvoll, die Regelung beziglich der ge-
schuldeten Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen auf Neuanlagen und erhebliche Er-
weiterungen zu auszudehnen und die anrechenbaren Investitionskosten mit jenen der Investiti-
onsbeitrage zu harmonisieren. Dies erhéht die Planungssicherheit und vereinheitlicht die Hand-
habung.

Es ist jedoch wichtig, dass Pumpspeicher- und Umwalzwerke nicht kategorisch von der Férde-
rung ausgeschlossen werden. Pumpspeicher- und Umwalzwerke leisten einen wichtigen Beitrag
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Conseil d’Etat
Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg

PAR COURRIEL

Département fédéral de I’environnement, des transports,
de I’énergie et de la communication DETEC

Palais fédéral Nord

3003 Berne

Courriel : verordnungsrevisionen(@bfe.admin.ch

Fribourg, le 15 décembre 2025

2025-1318
Modifications d'ordonnances relevant du domaine de I'Office fédéral de I'énergie et
entrant en vigueur le 1¢" juillet 2026 — Procédure de consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous nous référons au courrier du 16 septembre 2025 sur I’objet cité en titre, lequel a retenu toute
notre attention. Nous avons 1’honneur de vous transmettre notre détermination y relative.

Aprés analyse des documents transmis, nous avons 1’avantage de vous faire part de nos
commentaires suivants.

Ordonnance sur I’énergie (OEne)

Obligation de reprise et de rétribution

S’agissant spécifiquement des modifications apportées, le Conseil d’Etat salue la démarche de lier
de maniere précise le tarif de reprise avec les conditions du marché. Il doute toutefois que la
réalisation d’un décompte aux prix du marché a 1’heure, puis au quart d’heure, soit a la portée de
tous les gestionnaires de réseau d’ici juillet 2026, respectivement jusqu’au 31 décembre 2027 tenant
compte de la disposition transitoire prévue.

Avec un certain recul, le Conseil d’Etat constate que le développement du solaire photovoltaique
connait un ralentissement dans son évolution, probablement en grande partie en raison des
adaptations successives du cadre 1€gale modifiant notamment les conditions de reprise. Par ailleurs,
les objectifs de politique énergétique imposeraient a I’inverse une croissance marquée de cette
évolution, avec des mesures coordonnées et en adéquation.

De plus, il apparait que la branche de 1’¢électricité avance actuellement de manicre « dispersée »
dans I’atteinte des objectifs susmentionnés, alors que leurs activités devraient plutdt étre
coordonnées au sens de la LApE]I, sous le contrdle de la Confédération. Un exemple marquant de
cette situation est représenté par la gestion de 1’énergie de réglage du réseau, partant que seul un
nombre tres restreint d’acteurs sont en mesure d’offrir de I’énergie d’ajustement dans notre pays, de
surcroit a des prix totalement surfaits et suivant un processus décisionnel a notre sens discutable,
alors que la charge de ce réglage n’est pas répartie équitablement sur les consommateurs finaux. Par
ailleurs, notre pays disposerait, pour de nombreuses années encore et moyennant une organisation a
concrétiser sur le plan national, d’une capacité d’absorption des surplus de production d’¢électricité
indigene largement supérieure a ce qui est nécessaire.
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De¢s lors, le Conseil d’Etat regrette que la Confédération ne soit pas en mesure de présenter de
manicre claire, et de mettre en ceuvre de manieére cohérente, une véritable stratégie de
développement de cette ressource tenant compte de I’ensemble des paramétres a prendre en
considération. Il demande d¢s lors a la Confédération d’y remédier sans tarder afin de redonner
confiance au marché et d’éviter ainsi que les efforts menés ces dernic¢res années pour valoriser
massivement le solaire photovoltaique dans le mix énergétique soient vains.

Ordpre de priorité pour le versement des indemnités destinées a l’assainissement écologique des
installations hydroélectriques

Le Conseil d’Etat est favorable a ce qu'un ordre de priorité soit établi tel que proposé. Il demande
toutefois qu’une attention particuliére soit portée sur la faisabilité des projets déposés, tant sur les
aspects économiques, techniques que sur les plannings de réalisation, afin de ne pas bloquer des
moyens financiers qui auraient pu étre judicieusement destinés a d’autres projets.

Ordonnance sur les exigences relatives a ’efficacité énergétique

Le rapport ne précise pas la raison de I’attribution des contrdles a I’Office fédéral de
I’environnement s’agissant de ’efficacité dans 1’utilisation des ressources (art.14 al.5), et non pas a
I’Office fédéral de I’énergie s’agissant d’un domaine pourtant de sa compétence.

Finalement, concernant la révision des autres ordonnances, a savoir :

> Ordonnance sur I’encouragement de la production d’¢électricité issue d’énergies renouvelables ;
> Ordonnance sur 1’énergie nucléaire ;

> Ordonnance sur I’approvisionnement en électricité ;

> Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants ;

Le Conseil d’Etat n’a pas de remarque a formuler.

En vous remerciant de nous avoir consultés et de bien vouloir prendre en compte notre
détermination, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, 1’expression de notre
considération distinguée.

Au nom du Conseil d’Etat :

Jean-Francois Steiert, Président

Danielle Gagnaux-Morel, Chanceliére d’Etat

L’original de ce document est établi en version électronique
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Copie

a la Direction de I'économie, de I'emploi et de la formation professionnelle, pour elle et le Service de I'énergie ;
a la Direction de du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de I'environnement ;

a la Chancellerie d'Etat.



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Genéve, le 17 décembre 2025

Le Conseil d’Etat Département fédéral de
I'environnement, des transports, de
3 I'énergie et de la communication
3944-2025 (DETEC)
Monsieur Albert Résti
Conseiller fédéral
3003 Berne

Par courriel :
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Concerne : modifications d’ordonnances relevant du domaine de I’Office fédéral de
I’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1¢" juillet 2026

Monsieur le Conseiller fédéral,

La consultation de votre departement du 16 septembre 2025, relative a I'objet precité, nous
est bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Notre Conseil prend acte de I'ensemble des modifications proposées, qui contribuent a
préciser le droit énergétique fédéral, et n’a pas d'observations particuliéres a faire valoir.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Monsieur le
Conseiller fédéral, a I'assurance de notre haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

La chanceliére : Le président :

Thierry Apothéloz




Die Regierung La Regenza Il Governo
des Kantons Graubtinden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr.

16. Dezember 2025 17. Dezember 2025 902/2025

Eidg. Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (UVEK)
Bundeshaus Nord

3003 Bern

per E-Mail an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Verordnungséanderungen im Bereich des Bundesamts flir Energie (BFE) mit In-
krafttreten am 1. Juli 2026; Vernehmlassung an das Eidg. Departement fur Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 16. September 2025 wurden die Kantone eingeladen, zu den Ver-
ordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fir Energie (BFE) Stellung zu neh-
men. Wir dussern uns im Folgenden zur Anderung der:

— Energieverordnung (EnV; SR 730.01);

— Verordnung uber die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmassig herge-
stellter Anlagen, Fahrzeuge und Geréte (Energieeffizienzverordnung, EnEV; SR
730.02);

— Verordnung Uber die Férderung der Produktion von Elektrizitdt aus erneuerbaren
Energien (Energieférderverordnung, EnFV; SR 730.03);

— Verordnung des UVEK Uuber den Herkunftsnachweis fur Brenn- und Treibstoffe
(VHBT; SR 730.010.2);


mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

— Kernenergieverordnung (KEV; SR 732.11);
— Stromversorgungsverordnung (StromVV; SR 734.71).

Die Regierung des Kantons Graubiinden erachtet die jeweiligen Erlauterungen als

nachvollziehbar und die vorgesehen Anderungen als sinnvoll.
Wir bedanken uns fiir die eingerdumte Maoglichkeit zur Stellungnahme und grissen
Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Aus-

druck unserer vorziglichen Hochachtung.

Namens der Regierung

Der Prasident: Der Kanzleidirektor:
/@# W
Marcus Caduff Daniel Spadin

Kopie an:

— Departement fir Volkswirtschaft und Soziales

— Departement fir Justiz, Sicherheit und Gesundheit
— Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
— Departement fir Finanzen und Gemeinden

— Amt fur Energie und Verkehr

— Departement fur Infrastruktur, Energie und Mobilitat



J URALE_ CH REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hbtel du Gouvernement
2, rue de I'Hopital
CH-2800 Delémont

Hétel du Gouvernement — 2. rue de IHbpital, 2800 Delémont t+41 3242051 11
f+41324207201

chancellerie@jura.ch

Par courriel (Word et PDF) a :
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Département fédéral de 'environnement, des transports,
de I'énergie et de la communication - DETEC

Palais fédéral Nord

3003 Berne

Delémont, le 9 décembre 2025

Modifications d'ordonnances relevant du domaine de I'Office fédéral de I'énergie et
entrant en vigueur le 1°" juillet 2026 : prise de position

Monsieur le Conseiller fédéral,

Par courrier du 16 septembre 2025, vous avez invité le Gouvernement jurassien & participer a la
consultation relative a la révision des ordonnances précitées. Il vous en remercie.

Le Gouvernement soutient les objectifs généraux poursuivis par ces révisions, en particulier :
o une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le marché de I'électricité ;
o la promotion de I'efficacité énergétique et de I'utilisation efficiente des ressources ;
 la sécurisation des systémes de garanties d'origine pour les énergies renouvelables.

Il n’a pas de remarques particuliéres a formuler a propos des projets mis en consuitation.
Le Gouvernement jurassien vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fedéral, & sa haute

considération.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON-DU JURA

NN

- ..‘ y \
| \
Courtet!il \ ) / J

Président \

-Baptiste Maitre

ancelier d'Etat

www jura.ch/gvt



KANTON
LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
Bahnhofstrasse 15

Postfach 3768

6002 Luzern

Telefon 041 228 51 55

buwd@lu.ch . v - ..
www luch Eidgenossisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation

UVEK

Per E-Mail:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Luzern, 9. Dezember 2025

Protokoll-Nr.: 1406

Verordnungsinderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit
Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich lhnen mit, dass wir mit der Vorlage im
Grundsatz einverstanden sind. Erganzend weisen wir auf folgenden Punkt betreffend die
Energieverordnung hin:

Durch eine Neugestaltung der Vergltung sollen Anreize gesetzt werden, die Photovoltaikan-
lagen marktorientierter und vor allem auch netzdienlicher zu betreiben. Fiir Anlagen mit einer
Leistung kleiner als 150 Kilowatt sollen die aus Sicht des Kantons Luzern, der tber einen ver-
gleichsweise hohen Bestand an Photovoltaikanlagen verfligt, wichtigen Minimalvergiitungen
fur die Ruckspeisung von Solarstrom zwar im Grundsatz beibehalten werden, womit auch die
Investitionssicherheit fur solche Anlagen gewahrleistet bleibt. Allerdings ist die vorliegende
Losung leider komplexer. Zudem ist es kommunikativ herausfordernd, weshalb die Regelung
zu den Minimalvergltungen, welche am 1. Januar 2026 erst noch in Kraft treten wird, nur ei-
nige Monate spater bereits wieder angepasst werden soll. Dies schafft Unsicherheit bei den
Eigentimerinnen und Eigentiimern von Gebauden und Photovoltaikanlagen. Es ist deshalb
wichtig, dass die Einfiihrung der vorliegenden Anderung durch den Bund und die Energiever-
sorger kommunikativ begleitet wird.

Besten Dank fur die Moglichkeit zur Stellungnahme und die Prifung unserer Bemerkung.

Freyndliche

Fabian Peter
Regierungsrat

2101.2549 / VM-BUWD Verordnungsanderungen BFE
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LE CONSEIL D’ETAT

DE LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

Office fédéral de I'énergie
3003 Berne

Révision d’ordonnances dans le domaine de I’énergie

Monsieur le conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs,

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchatel a pris connaissance du sujet de la
consultation du Département fédéral de I'environnement, des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC) et vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la
révision de plusieurs ordonnances dans le domaine de I'énergie.

Nous approuvons les modifications des ordonnances suivantes :

- Ordonnance sur les exigences relatives a l'efficacité énergétique (OEEE)

- Ordonnance sur I'énergie (OEne)

- Ordonnance sur I'approvisionnement en électricité (OApEI)

- Ordonnance sur I'encouragement de la production d’électricité issue d’énergies
renouvelables (OEneR)

- Ordonnance sur I'énergie nucléaire (OENu)

- Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et les
carburants (OGOC)

En vous remerciant de nous avoir consulté, nous vous prions de croire, Monsieur le conseiller
fédéral, Mesdames, Messieurs, a I'assurance de notre haute considération.

Neuchatel, le 17 décembre 2025

Au nom du Conseil d'Etat :

La présidente, La chanceliere,
C. GRAF S. DESPLAND

(&;
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KANTON LANDAMMANN UND Drorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans
NIDWALDEN REGIERUNGSRAT Telefon 041 618 79 02, www.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

PER E-MAIL

Eidg. Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Herr Bundesrat Albert Rosti
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Telefon 041 618 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 9. Dezember 2025

Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttre-
ten am 1. Juli 2026. Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 16. September 2025 hat das Eidgendssische Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK die Kantone eingeladen, sich zu den Verord-
nungsanderungen im Bereich des Bundesamts fir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli
2026 vernehmen zu lassen. Wir bedanken uns fir diese Mdglichkeit und lassen uns wie folgt
vernehmen.

1 Kernenergieverordnung

Es sind Anpassungen hinsichtlich Konditionierungspflicht und Bewilligungspflicht fir den Um-
gang mit radioaktiven Abféllen vorgesehen. In gewissen Fallen sind radioaktive Abfalle von
der Konditionierungspflicht befreit. Dies soll nun auch in der Kernenergieverordnung prazisiert
werden.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass beispielsweise bei schwach radioaktiven Abfallen aus dem
Ruckbau eines Kernkraftwerks die Bewilligungsbestimmungen fi- den Umgang mit radioakti-
ven Abfallen unnotig kompliziert sind. In Zukunft soll in solchen Fallen von einer kernenergie-
rechtlichen Umgangsbewilligung abgesehen werden. Eine Umgangsbewilligung gemass
Strahlenschutzgesetzgebung soll ausreichen.

Der Kanton Nidwalden ist von diesen Bestimmungen nicht direkt betroffen. Der Regierungsrat
des Kantons Nidwalden ist mit den Anpassungen einverstanden.

2 Energieverordnung

21 Abnahme- und Vergiitungspflicht

Wie wahrend der Herbstsession 2025 des Parlaments beschlossen, soll das Energiegesetz so
angepasst werden, dass neu die Hohe der Einspeisevergitung nicht mehr dem vierteljahrli-
chen Referenzmarktpreis entspricht, sondern dem viertelstindlich=n Marktpreis zum Zeitpunkt
der Einspeisung. Diese Anpassung drangt sich auf, weil die Stromproduktion aus Photovoltaik
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KANTON NIDWALDEN, Landammann und Regierungsrat Stans, 9. Dezember 2025

stark angestiegen ist. Dies fuhrt dazu, dass an immer mehr Stunden pro Jahr Stromiber-
schusse mit negativen Preisen herrschen. Die neue Regelung gibt einen Anreiz, zu Zeiten
negativer Preise weniger einzuspeisen. Die Produzenten erhalten auch die Moglichkeit, Markt-
preisschwankungen zu ihrem Vorteil zu nutzen, indem sie Elektrizitdt bei niedrigen Preisen in
Batterien speichern und bei hohen Preisen ins Netz einspeisen.

Gemass Art. 12 Abs. 1 der sich nun in Vernehmlassung befindenden Energieverordnung soll
der Marktpreis fur die Vergltung von eingespeister Elektrizitat cem Preis am Spotmarkt im
Day-Ahead-Handel fir das Marktgebiet Schweiz entsprechen. Biese Anpassung ist zentral,
um unnétige Netzausbaukosten zu verhindern.

In der Vernehmlassungsvorlage wird der Marktpreis als der am \ortag fiir jede Viertelstunde
festgelegte Spotmarktpreis definiert, weil dies der nach dem heutigen System gehandelte
Strompreis ist. Am Tag der Produktion selbst werden AbweichLngen mittels Regelenergie-
markt ausgeglichen. Die Kosten fiir den Regelenergieausgleich sind mit der Zunahme der
stochastisch anfallenden Energieproduktion aus PV stark steigend. Wird PV-Strom in Zukunft
mit dem Day-Ahead-Preis vergutet, gibt dies Anreize, den Stron~ marktorientiert zu verbrau-
chen bzw. einzuspeisen. Allerdings nicht gemass dem effektiven Bedarf am Einspeisetag, son-
dern aufgrund der Prognose am Vortag. Bei schlechter Wetterprognose wird beispielsweise
am Day-Ahead-Markt Gber Mittag ein guter Einspeisetarif festgelegt. Ist nun das Wetter ent-
gegen Prognose schon, herrscht Gber Mittag eine Uberproduktion. Trotzdem werden die Ener-
giemanagementsysteme der Produktionsanlagen zum am Vortag festgelegten guten Einspei-
setarif einspeisen, was zu einer zu hohen Einspeisung und Netzbelastung fuhrt. Das
vorgesehene System fihrt somit bei abweichender Wetterprognose zu hohem Ausgleichsbe-
darf und somit hohen Kosten am Regelenergiemarkt.

Antrag:

Es ist zu prifen, ob ein System gewahlt werden kann, bei dem nicht der Preis im Day-Ahead-
Handel vergtitet wird, sondern der effektive Preis im Moment der Einspeisung. Dies wirde zu
geringerem Ausgleichsbedarf und somit zu geringeren Kosten an~ Regelenergiemarkt fihren.

22 Prioritatenordnung fiir Abgeltungen zur 6kologischen Sanierung von Was-
serkraftanlagen

Neu soll die Auszahlung von Abgeltungen nicht mehr ausschliesslich nach Zeitpunkt der Ge-
suchseingabe erfolgen. Die Entschadigung von Planungskosten sowie Mehrkosten fur bereits
zugesicherte Massnahmen soll der Priorisierung nach Einreichezeitpunkt vorgehen. Aus Sicht
des Regierungsrates ist diese Anpassung zweckmassig, damit sichergestellt werden kann,
dass die Betreiberinnen und Betreiber von Wasserkraftanlagen bereits geleistete Aufwénde
zeitnah rlickerstattet erhalten.

3 Verordnung des UVEK iiber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treib-
stoffe

Der Vollzug des ab dem 1. Januar 2026 operativen Herkunftsnachweissystems fiir Brenn- und
Treibstoffe erfordert punktuelle Anpassungen an der Energieverordnung und an der Verord-
nung des UVEK (iber den Herkunftsnachweis fur Brenn- und Treibstoffe. Es sind Anpassungen
vorgesehen, um den Import von Brenn- und Treibstoffen mit den zugehdrigen Herkunftsnach-
weisen und den Import allein von Herkunftsnachweisen flr erneuerbare Gase besser unter-
scheiden zu kdnnen.

Weiter sollen Anpassungen erfolgen, um die Produktionsdaten automatisch Ubermitteln zu

konnen. Dazu missen die Standards an die zu Ubermittelnden Daten festgelegt werden. Der
Regierungsrat ist damit einverstanden.
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KANTON NIDWALDEN, Landammann und Regierungsrat Stans, 9. Dezember 2025

4 Stromversorgungsverordnung

Es wird ein Detail bezuglich den anrechenbaren Energiekosten bei der Festlegung der Grund-
versorgungstarife angepasst: Bei Abnahme des Herkunftsnachweises dirfen maximal die Ge-
stehungskosten oder der Mindestriickspeisetarif angerechnet werden. Der Herkunftsnachweis
darf nicht obendrauf gerechnet werden.

Wie an der Herbstsession 2025 des Parlaments beschlossen, scll das Energiegesetz so an-
gepasst werden, dass neu die Héhe der Einspeisevergltung nicht mehr dem vierteljahrlichen
Referenzmarktpreis entspricht, sondern dem viertelstiindlichen Marktpreis zum Zeitpunkt der
Einspeisung. Um dies umzusetzen, sind Smartmeter notwendig. Die Stromversorgungsver-
ordnung soll nun dahingehend angepasst werden, dass bei samtlichen Produktionsanlagen
spatestens ab 2028 Smartmeter installiert sein miissen.

Die Anpassungen sind sinnvoll und deren Umsetzung unterstiitzen wir.

5 Energieférderungsverordnung

Zu den gleitenden Marktpramien fir Wasserkraftanlagen werden Prazisierungen hinsichtlich
neuer Anlagen und erheblicher Erneuerungen vorgenommen, welche beide bisher von der
Verordnung nicht abgedeckt wurden. Die Anpassungen erhdhen die Investitionssicherheit bei
den Gesuchstellenden. Der Regierungsrat unterstitzt dies.

Wir bedanken uns fiir lhre Kenntnisnahme und Berlcksichtigung unserer Ausflihrungen.

Freundliche Griusse

= ' \‘i““‘* :

o +18/] & i
Dr-Othmar Rilliger ' pns lic. iur. Armin Eberli
Landamman . U7 Landschreiber

Geht an:
- verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
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Bau- und Raumentwicklungsdepartement BRD

Kanton
Obwalden

Departementsvorsteher

CH-6060 Sarnen, BRD

Per E-Mail an
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Sarnen, 11. Dezember 2025

Vernehmlassung: Stellungnahme zu den Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesam-
tes fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Das Eidgendssische Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat den
Regierungsrat mit Schreiben vom 16. September 2025 eingeladen, zu den vorgesehenen Revisionen
der Kernenergieverordnung (KEV), Energieeffizienzverordnung (EnEV), Energieverordnung (EnV),
Verordnung des UVEK Uber den Herkunftsnachweis fur Brenn- und Treibstoffe (VHBT), Energieférde-
rungsverordnung (EnFV) und Stromversorgungsverordnung (StromVV) Stellung zu nehmen.

Wir begriissen die vorgesehenen Anderungen und verzichten auf eine detaillierte Stellungnahme, zu-
mal die geplanten Verordnungsveranderungen fuir den Kanton Obwalden von untergeordneter Bedeu-
tung sind.

Fur die Moglichkeit zur Stellungnahme danken wir lhnen.

Freundliche Griisse

Bau- ung’'Raufngntwicklungsdepartement

- Zirkulationsmappe Regierungsrat

- Volkswirtschaftsdepartement

- Bau- und Raumentwicklungsdepartement

- Amt fur Raumentwicklung und Energie, Energie- und Klimafachstelle

Bau- und Raumentwicklungsdepartement BRD

Flielistrasse 3, 6060 Sarnen
Tel. 041 666 64 35
brd@ow.ch

www.ow.ch












VERSENDET AM 1 5. DEL,
Regierungsrat des Kantons Schwyz 19. DEZ. 2025

kantonschwyz® -
O

6431 Schwyz, Postfach 1260

per E-Mail

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

3003 Bern

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Schwyz, 10. Dezember 2025

Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamtes fiir Energie (BFE)
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 16. September 2025 hat das Eidgendssische Departement flir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) den Kantonsregierungen die Unterlagen zu Verordnungsande-
rungen im Bereich des BFE betreffend:

— Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004 (KEV, SR 732.11);

— Verordnung Uber die Anforderungen und die Energieeffizienz serienméssig hergestellter Anla-
gen, Fahrzeuge und Gerate vom 1. November 2017 (Energieeffizienzverordnung, EnEV,
SR 730.02);

— Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV, SR 730.01);

— Verordnung des UVEK Uber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe vom 20. No-
vember 2024 (VHBT, SR 730.010.2);

— Verordnung liber die Férderung der Produktion von Elektrizitat aus erneuerbaren Energien vom
1. November 2017 (Energieférderungsverordnung, EnFV, SR 730.03);

— Stromversorgungsverordnung vom 14. Marz 2008 (StromVV, SR 734.71).

zur Vernehmlassung bis 22. Dezember 2025 unterbreitet.

Die vorgeschlagenen Anderungen der Verordnungen werden begriisst.



Wir danken |hnen fur die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Herr Bundesrat, unse-
rer vorziliglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

M=AR AL

Michael Stahli
Landammann

— 3

Dr. Mathias E. Brun
Staatsschreiber




Regierungsrat

Rathaus
Barfussergasse 24
4509 Solothurn
so.ch

Bundesamt flr Energie BFE
3003 Bern

per E-Mail an:
verordnungsrevisionen@
bfe.admin.ch

16. Dezember 2025

Vernehmlassung zu Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fir Energie
(BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 16. September 2025 geben Sie uns die Gelegenheit, zu Verordnungsanderun-
gen im Bereich des Bundesamts fir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Stellung zu
nehmen.

Wir unterstitzen die geplanten Verordnungsanderungen im Verantwortungsbereich des Bundes
zur Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz elektrischer Gerate. Ebenso beflirworten
wir die Massnahmen zur Erhéhung der Planungssicherheit fir die Einspeisung einheimischer, er-
neuerbarer Energien.

Besonders begrissen wir die Prazisierungen im Herkunftsnachweissystem fir Brenn- und Treib-
stoffe. Mit den Anpassungen wird es in Zukunft méglich, zwischen physisch importierten Brenn-
stoffen und erneuerbaren Gasen zuverlassig zu unterscheiden. Die verbesserten Kontrollprozesse
zur Akkreditierung und Beglaubigung sowie die angepassten Rechte und Pflichten der Beteilig-
ten werden dazu beitragen, das Vertrauen in das Nachweissystem zu starken und die Qualitat
langfristig zu sichern. Ebenso erachten wir die bevorzugte Behandlung bereits angefallener Pla-
nungs- und Mehrkosten bei der Abgeltung 6kologischer Sanierungsmassnahmen bei Wasser-
kraftwerken als zweckmassig und sinnvoll zur Verbesserung der Planungs- und Investitionssicher-
heit.

Far die Moglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig. sig.
Sandra Kolly Yves Derendinger
Frau Landammann Staatsschreiber
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Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

telefono  +41 91 814 41 11

fax +41 91 814 44 35 .
e-mail  can@tich Repubblica e Cantone
web www.ti.ch Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale
Albert Rosti

Direttore DATEC

3003 Berna

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
(pdf e word)

Procedura di consultazione
Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia
(UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026

Signor Consigliere federale,
gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione relativa alle
modifiche delle ordinanze federali di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE),
con entrata in vigore prevista per il 1° luglio 2026.

Lo scrivente Consiglio condivide I'obiettivo di fondo di assicurare a medio-lungo termine
I'approvvigionamento sicuro di energia elettrica della Svizzera con lincremento
dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene e dell’efficienza energetica del sistema elettrico
e in generale esprime un avviso positivo alle modifiche previste a livello di ordinanza.

Di seguito formuliamo le nostre osservazioni orientate ai temi per noi piu rilevanti.

Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)

In linea di principio, secondo I'art. 54 dell’Ordinanza sull’energia nucleare (OENu), le
scorie radioattive provenienti dagli impianti nucleari devono essere condizionate, ovvero
sottoposte a procedimenti come la cementificazione o la vetrificazione, quanto piu
rapidamente possibile. Tuttavia alcune scorie radioattive, in particolare quelle a bassa
attivita che, ai sensi dell’Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP), possono essere
immesse nell’ambiente o soddisfano i presupposti per un’esenzione, rispettivamente che
secondo 'OENu sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo, sono
esentate dall’obbligo di condizionamento. Dalla prassi emerge la necessita di chiarire
nel’lOENu le eccezioni di tale obbligo, ora definite dall’articolo 54a, e di adattare le
disposizioni di applicazione.

Il rapporto esplicativo fornisce alcune informazioni sul concetto di “prevedibilita” definito
con l'art. 54a, specificando la necessita di dimostrare in modo plausibile un’attivita
specifica o0 assoluta bassa mediante misurazioni proporzionali, calcoli di simulazione o
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sulla base della storia dell’esercizio. Riteniamo quanto previsto nell'articolo 54a e le
spiegazioni aggiuntive non sufficientemente chiare per garantire nella pratica
un’esecuzione corretta delle eccezioni all’'obbligo di condizionamento. Chiediamo quindi
che il concetto di “prevedibilita” sia specificato almeno all'interno di un apposito aiuto
allesecuzione, che possa fornire chiarezza indicando per esempio le modalita di
misurazione o il grado di dettaglio dei calcoli necessari allo scopo. Decidere
esclusivamente sulla base della storia dell’esercizio appare invece una metodica non
appropriata.

Concordiamo per il resto con le proposte di modifica, che implicheranno la necessita di
una licenza per la manipolazione secondo la legislazione sulla radioprotezione per alcune
operazioni di manipolazione delle scorie debolmente radioattive provenienti dallo
smantellamento di una centrale nucleare e destinate ad essere depositate, incenerite o
allo stoccaggio per il decadimento.

Ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne)

In generale sosteniamo le modifiche previste nel’ambito della presente consultazione
volte ad armonizzare le prescrizioni vigenti con quelle dellUE, eliminando gli ostacoli al
commercio esistenti. Non abbiamo ulteriori osservazioni da segnalare.

Ordinanza sull’energia (OEn)

In generale sosteniamo la maggioranza delle modifiche legislative proposte.

In merito all’obbligo di ritiro e di rimunerazione, lo scrivente Consiglio condivide il principio
di applicare una tariffa di ritiro volta ad incentivare la riduzione del’immissione di energia
elettrica in rete quando i prezzi sono negativi, indirettamente anche attraverso un
aumento delle tecnologie di stoccaggio flessibile di energia elettrica.

In tal senso I'adozione del prezzo di mercato per quarto d’ora € condivisibile, anche in
ottica di adeguamento legislativo alle prassi vigenti nellEU. Lo scrivente Consiglio
esprime tuttavia delle riserve riguardo I'efficacia della misura cosi come proposta per gli
impianti con una potenza inferiore a 150 kW per cui vige comunque una rimunerazione
minima di ritiro. Infatti, la garanzia di una rimunerazione minima anche in caso di prezzi
di mercato molto bassi, dovuti ad un’eccessiva produzione (offerta) rispetto ai consumi
(domanda) annulla 'effetto perseguito dalla modifica legislativa proposta.

A nostro avviso, I'applicazione del prezzo di mercato per quarto d’ora anche per gli
impianti con una potenza inferiore ai 150 kW potrebbe essere utile a perseguire il citato
scopo di ridurre 'immissione in rete di energia elettrica nei periodi di eccedenza di
produzione, a condizione che la rimunerazione minima venga abolita o perlomeno ridotta
nelle ore in cui i prezzi di mercato sono negativi.

Invitiamo pertanto il Consiglio federale a valutare questa possibilita, in modo da
aumentare 'efficacia della modifica prevista.

Ordinanza sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)

In generale condividiamo le modifiche previste nellambito della presente consultazione
volte a distinguere in modo chiaro tra 'importazione di combustibili e carburanti corredati
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dalle garanzie di origine corrispondenti e la sola importazione di garanzie di origine per
gas rinnovabili. Non abbiamo ulteriori osservazioni da segnalare.

Ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

In generale sosteniamo le modifiche previste nel’ambito della presente consultazione
volte a introdurre le due precisazioni in merito al premio di mercato fluttuante per i nuovi
impianti idroelettrici e per gli ampliamenti considerevoli. Non abbiamo ulteriori
osservazioni da segnalare.

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEI)

Lo scrivente Consiglio condivide le modifiche previste nellambito della presente
consultazione volte ad allineare le prescrizioni dell’'ordinanza che disciplinano I'obbligo di
ritiro e rimunerazione ai sensi dell’art. 15 LEne. Non abbiamo ulteriori osservazioni da
segnalare.

Vogliate gradire, signor Consigliere federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della
nostra massima stima.
PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Prasidente Il Cancelligre

Normian Gobbi rnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento finanze ed economia (dfe-dir@ti.ch)

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)

- Sezione protezione aria, acqua € suolo (dt-spaas@ti.ch)

- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)

- Divisione dell’economia (dfe-de@ti.ch)

- Ufficio dell’energia (dfe-energia@ti.ch)

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Staatskanzlei, Regierungskanzlei, 8510 Frauenfeld

Eidgenéssisches Departement fiir Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion (UVEK)

Herr Albert Rosti

Bundesrat

3003 Bern

Frauenfeld, 9. Dezember 2025
Nr. 677

Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit In-
krafttreten am 1. Juli 2026

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken lhnen fir die Moglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf der Verordnungs-
anderungen im Bereich des Bundesamtes fir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli
2026.

Das Anderungspaket betrifft insgesamt sechs verschiedene Verordnungen. Mit den An-
passungen in der Verordnung Uber die Anforderungen an die Energieeffizienz serien-
massig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Gerate (EnEV; SR 730.02), der Verord-
nung uber die Férderung der Produktion von Elektrizitat aus erneuerbaren Energien
(EnFV; SR 730.03), der Kernenergieverordnung (KEV; SR 732.11), der Verordnung des
UVEK uber den Herkunftsnachweis fir Brenn- und Treibstoffe (VHBT; SR 730.010.2)
und der Stromversorgungsverordnung (StromVV; SR 734.71) sind wir einverstanden.

Hingegen lehnen wir die Anderung von Art. 12 der Energieverordnung (EnV;

SR 730.01) ab. Auf den 1. Januar 2026 tritt die neue Vergltungsberechnung gemass
Mantelerlass fur die Solarstrom-Rickspeisung ins Netz in Kraft. Mit der vorliegenden
Anpassung soll diese bereits auf den 1. Juli 2026 wieder geandert werden.

Das ist aus mehreren Griinden nicht zielfiihrend. Private Solaranlagenbetreiber

und -betreiberinnen sind bereits jetzt wegen der standig andernden Vergiitungsmetho-
dik verunsichert. In zahlreichen Telefonaten, E-Mails und in Publikationen wurde ver-
sucht, die ab 1. Januar 2026 geltende Methodik zu erklaren und zu rechtfertigen. Nun
ist eine kurzfristige Anpassung vorgesehen, bevor diese geénderte Methodik tiberhaupt
in Kraft und deren Wirkung bekannt ist. Dies fuhrt zu weiterer Verunsicherung bei den
Anlagenbetreibern und -betreiberinnen. Der Kommunikationsaufwand, der bei Amtern,
Energieversorgungsunternehmen, Energieberatern und -beraterinnen und Installateuren
betrieben werden muss, ist nicht zu unterschatzen. Erschwerend kommt hinzu, dass mit

Regierungsgebdude, 8510 Frauenfeld
T +41 58 345 53 10
www.tg.ch
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einem Stromabkommen mit der Europaischen Union (EU) die Vergiitungsmethodik in
wenigen Jahren bereits wieder angepasst werden misste.

Die Idee hinter der neuen Vergutungsmethodik, die Solaranlagenbetreiber und -betrei-
berinnen zur Optimierung des Eigenverbrauchs und zur eigenen Speicherung zu ani-
mieren, ist durchaus sinnvoll. Jedoch wiirden dadurch Solaranlagenbetreiber und -be-
treiberinnen mit einer unfairen Methodik bestraft werden, die sie gar nicht beeinflussen
konnen. Die heutigen Solaranlagen sind zum allergréssten Teil auf privaten Dachern
montiert und relativ klein. Diese Betreiber und Betreiberinnen haben keinen Zugriff auf
den Strommarkt, und es fehlt ihnen das Preissignal des Day-Ahead-Marktes, um ent-
sprechend reagieren zu kénnen. Zurzeit ist es folglich den Solaranlagenbetreiber und
-betreiberinnen nicht méglich, den Verbrauch und die Ruckspeisung sinnvoll zu steuern.

Mit freundlichen Grissen

mierungsrates
)

Der Staatsschreiber

g’
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BAUDIREKTION

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Zustellung per E-Mail an:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

6460 Altdorf, 9. Dezember 2025

Verordnungsdnderung im Bereich BFE ab 1.07.2026
Vernehmlassung

Stellungnahme des Kantons Uri

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Mail vom 16. September 2025 ist der Kanton Uri eingeladen, sich im Rahmen der titelerwdhnten

Vernehmiassung zu dussern. Wir danken lhnen fiir die Gelegenheit zur folgenden Stellungnahme.

1. Beurteilungsgrundlagen

Die nachfolgende Beurteilung stiitzt sich auf die Vernehmlassungsunterlagen der Bundesplattform via
Link «Laufende Vernehmlassungen» und der Plattform CMi Nr. BD.2025-0367, sowie den Mitberichten

vom Amt fiir Umwelt und Amt fiir Energie.

Die kantonalen Fachstellen diese unter Stellungnahme nicht mehr erwdhnt werden, haben keine wei-

teren Bemerkungen anzubringen.

2. Stellungnahme

2.1 Amt fiir Energie (AfE)

Das AfE befiirwortet die geplanten Anderungen folgender Verordnungen:

* Energieverordnung (EnV)

= Verordnung {iber die Forderung der Produktion von Elektrizitdt aus erneuerbaren Energien

(ENFV)
Baudirektion Sachbearbeitung: Fredy Bissig
Direktionssekretariat Telefon: +41 41 875 2609
Klausenstrasse 2 E-Mail: Fredy.Bissig@ur.ch

6460 Altdorf internet: www.ur.ch/bd



= Stromversorgungsverordnung (StromVV)

Hinsichtlich der Anderungen folgender Verordnungen verzichtet das AfE auf eine Stellungnahme:

» Verordnung liber die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmdssig hergestellter Anlagen,
Fahrzeuge und Gerate (EnEV)

= Verordnung Uber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT)

» Kernenergieverordnung (KEV)

Wir bitten Sie, unsere Bemerkungen in threm Entscheid zu berlicksichtigen.

Fiir alifdllige ergdnzende Auskiinfte steht Ihnen Herr Fredy Bissig gerne zur Verfligung.

Freundliche Grisse

Bauli ion Uri

Herrgan p, Baudirektor

Kopie per Mail:
Amt flir Energie, energie@ur.ch
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CONSEIL D’ETAT

Chéateau cantonal

1014 Lausanne
Monsieur le Conseiller fédéral
Albert Rosti
Chef du Département fédéral de
I'environnement, des transports, de
I'énergie et de la communication
Palais fédéral Nord
3003 Berne

Réf. : 25 COU_7392 Lausanne, le 17 décembre 2025

Consultation fédérale sur les modifications d'ordonnances relevant du domaine de
I'Office fédéral de I'énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2026

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Conseil d’Etat vaudois a pris connaissance avec attention des projets de modifications
d'ordonnances relevant de I'Office fédéral de I'énergie entrant en vigueur le 1er juillet 2026
et vous remercie de I'avoir consulte.

Dans I'ensemble, il accueille favorablement ces révisions, qui vont pour certaines dans le
sens d’'une simplification et d’'une meilleure cohérence du cadre énergétique. Il appelle
toutefois a veiller a ce que la charge administrative et les codlts induits restent
raisonnables, en particulier pour les PME et les petits producteurs.

Ordonnance sur I’énergie (OEne)

Rétribution

Le Conseil d’Etat regrette que la rétribution du courant injecté soit désormais fondée
uniquement sur le prix du marché et non plus sur un prix d’acquisition équivalent. Cela
incite les gestionnaires de réseau (GRD) a privilégier des achats a court terme, risquant
a terme une hausse des prix de I'approvisionnement de base pour les consommateurs.
Une rétribution indexée uniquement sur le marché apparait ainsi peu incitative au
développement des renouvelables.

Tarif minimal

La mise en ceuvre du tarif minimal prévu a I'art. 12a OEne manque de clarté : s’applique-
t-il au prix trimestriel moyen ou au prix du moment de l'injection ? Une précision dans
'ordonnance, ou au moins dans une directive, est indispensable.

Le Conseil d’Etat releve également une complexité croissante du dispositif, susceptible
de mettre en difficulté les acteurs de petite taille (OME ou petits GRD). Une simplification
ou un accompagnement renforcé serait bienvenu.

CONSEIL DETAT
www.vd.ch—T 4121 316 41 59
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Ordonnance sur I'approvisionnement en électricité (OApEI)

La formulation proposée est jugée difficilement lisible, notamment en raison de références
a des dispositions obsolétes.

En outre, le mécanisme envisagé pourrait permettre a un GRD d’imputer un colt élevé
d’approvisionnement tout en versant une rétribution bien inférieure au producteur, ce qui
ne saurait étre accepté. Le Conseil d’Etat propose dés lors la reformulation de I'art. 4,
al. 3, let. e, ch. 1 comme suit :

« Les codts des montants effectivement versés aux producteurs mais au plus les
rétributions maximales. »

Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et
carburants (OGOC)

Comme pour I'OEne, le Conseil d’Etat recommande une attention particuliére aux petites
entreprises afin d’éviter des charges disproportionnées.

Le Conseil d’Etat n’émet aucune remarque concernant 'OEEE, TOEnER et TOENu.
En vous remerciant de I'attention portée a ce qui précéde, nous vous prions de croire,

Monsieur le Conseiller fédéral, a I'expression de nos meilleurs sentiments.

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT

LA PRESIDENTE LE CHANCELIER.
,-:,f _. | )
.,/"x'i ‘_,///‘"F'
VAV HRAY. s
Christelle Luisier Brodard Michel Staffoni

Copies
+ OAE
+ DGE

CONSEIL DETAT
www.vd.ch—T 4121 316 41 59



Conseil d'Etat
Staatsrat 2025.05063
CP 670, 1951 Sion

X4 4 4

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS
P P CH-1951
. = Sion Poste CH SA
GSIUVEK Monsieur le Conseiller fédéral AP0
Albert Résti X3
15. Dez. 2025 Département fédéral de €2
) I'environnement, des transports, de
I’énergie et de la communication DETEC
Palais fédéral Nord
Nr. 3003 Berne
Références JF/PH/VD
Date 10 décembre 2025

Modifications d’ordonnances relevant du domaine de I’Office fédéral de
I’énergie et entrant en vigueur le 1¢" juillet 2026

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le 16 septembre 2025, vous avez initié une procédure de consultation relative aux projets de révision
partielle de I'ordonnance sur I'énergie (OEne), de I'ordonnance sur les exigences relatives a
I'efficacité énergétique (OEEE), de I'ordonnance sur I'encouragement de la production d’électricité
issue d'énergies renouvelables (OEnR), de l'ordonnance sur I'énergie nucléaire (OENu), de
I'ordonnance sur I'approvisionnement en électricité (OApEIl) ainsi que de I'ordonnance du DETEC
sur la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants (OGOC). Nous tenons a vous
remercier pour I'opportunité offerte et a vous faire part des considérations suivantes.

Concernant 'ordre de priorité pour le versement des indemnités destinées a I'assainissement
écologique des installations hydroélectriques, le remplacement des termes « plan de versements »
par « ordre de priorité » a l'art. 31 OEne est compréhensible si I'on ne considére que les aspects
financiers des indemnités lorsque ces derniéres dépassent les ressources disponibles. Cependant,
en se basant uniquement sur la date de dépét de la demande compléte dans la priorisation des
versements des indemnités, les grands projets des cantons alpins, principaux concernés par un
nombre élevé de centrales hydroélectriques a assainir, seront les premiers pénalisés. En effet, a
I'exemple du Canton du Valais, les études actuellement menées a I'échelle du bassin versant du
Rhéne prennent davantage de temps afin de disposer de toutes les données nécessaires a une
demande d’'indemnisation.

Ces études ne peuvent étre réalisées et ne peuvent progresser qu’en partant du Haut-Valais vers le
Léman. Il n’est en effet pas possible de prendre des mesures cohérentes pour des mesures avales
sans tenir compte des mesures prises en amont. Les mesures sont a examiner, a autoriser et a
indemniser (décision d'octroi de I'indemnisation aprés approbation des plans) a I'échelle des
installations ; leur effet dépend cependant des interactions a I'échelle du bassin versant du Rhéne
(« cas d'assainissement complexe »). En ce sens, le Valais — un des cantons alpins pour lesquels
les mesures d'assainissement devraient apporter les plus grandes améliorations environnementales
—risque de voir ses projets d’assainissement ajournés en raison de la priorisation basée uniquement
sur la date de dépét, et ainsi de constater le report de ces projets a des dates ultérieures difficiles a
définir, sans garantie de financement pour leur réalisation future. Des délais dans |'assainissement
auraient de surcroit d'importantes conséquences pour I'exercice du droit de retour, notamment en
ce qui concerne la conformité des aménagements concernés a la législation environnementale.

Place de la Planta 3, CP 670, 1951 Sion
Tél. 027 606 21 00 - Fax 027 606 21 04
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Ainsi, il est important de prendre également en considération I'importance cantonale des aména-
gements hydroélectriques a assainir (nombre d’installations) et des bénéfices environnementaux
globaux a I'échelle de la taille du bassin versant & assainir. Nous proposons donc une priorisation
par date de dépét couplée a une priorisation en fonction de I'étendue des projets d’assainissement,
respectivement du nombre d’aménagements hydroélectriques & assainir sur un bassin versant (gain
environnemental potentiel élevé).

Indépendamment de I'ordre de priorité prévu a l'art. 31 OEne, nous aimerions attirer I'attention
également sur la nécessité de prolonger le délai, au moins pour certains cas complexes
d’'assainissement, et les ressources financiéres nécessaires afin d'assurer un assainissement
écologique durable sans impacts notables sur la future production d'énergie hydroélectrique —
flexible et en hiver.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller

fédéral, 'expression de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat

La chanceliéere

P

Monique Albrecht

Le président

Mathias Reynard

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
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Baudirektion

Kanton Zug

Baudirektion, Postfach, 6301 Zug

Per E-Mail

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

T direkt +41 41 594 29 94
roman.wuelser@zg.ch
Laufnummer: 55617 RW/las

Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten
am 1. Juli 2026
Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 16. September 2025 hat das Eidgenéssische Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation UVEK den Kanton Zug in der obgenannten Angelegenheit zur Vernehmlas-
sung eingeladen. Der Regierungsrat hat das Geschéaft an die Baudirektion zur direkten Erledi-
gung Uberwiesen. Wir dussern uns dazu gerne wie folgt:

Grundsatzlich unterstitzen wir die Vorlage, da sie marktwirtschaftliche Anreize starkt und Han-
delshemmnisse abbaut, sowie die vorgeschlagenen Anpassungen. Insbesondere beflrworten
wir die Anderungen in der Energieverordnung (EnV) und der Verordnung des UVEK (ber den
Herkunftsnachweis fur Brenn- und Treibstoffe (VHBT). Sie prazisieren den Vollzug der per

1. Januar 2025 in Kraft getretenen Bestimmungen zum Herkunftsnachweissystem fir Brenn-
und Treibstoffe.

Die Anderungen in der Kernenergieverordnung (KEV) erachten wir als zweckmassige Vereinfa-
chung in der Bewilligungspflicht im Umgang mit radioaktiven Abfallen.

Ebenfalls begriissen wir die durch die Anderungen in der Energieeffizienzverordnung (EnEV)
wegfallenden Handelshemmnisse und die héhere Gewichtung der Ressourceneffizienz.

Die Anpassungen in der Energieférderungsverordnung (EnFV) und in der Stromversorgungs-
verordnung (StromVV) fiihren zu einer starkeren Marktexposition der Produzenten von Elektri-
zitat aus Photovoltaikanlagen mit einer Leistung ab 150 kW. Wir erachten dies als zielfihrend

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
+41 41 594 53 00
zg.ch/baudirektion
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in Hinblick auf die Integration der dezentralen Produktion ins Energiesystem. Wir begriissen
zudem den Schutz kleiner Produzenten vor zu tiefen Marktpreisen in Form einer Minimalvergu-
tung.

Aus den erlauternden Berichten des Bundes geht jedoch hervor, dass die finanziellen und per-
sonellen Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden weitgehend als nicht oder nur marginal
bezeichnet werden, obschon einzelne Bestimmungen faktisch zusatzliche Aufgaben und Kos-
ten, namentlich flr kantonale Strafverfolgungsbehdrden sowie fiir kantonale oder gemeinde-
eigene Energieversorgungsunternehmen, nach sich ziehen kénnen. Aus finanzpolitischer Sicht
ist diese Einschatzung zu relativieren.

Finanzielle Risiken durch Smart-Meter-Rollout (StromVV / EnV)

Die Verpflichtung, bis Ende 2027 alle Anlagen unter der Abnahme- und Vergltungspflicht mit
intelligenten Messsystemen auszustatten, setzt die Netzbetreiber unter erheblichen Zeit- und
Investitionsdruck. Sollte dieser sportliche Zeitplan aufgrund von Lieferengpassen oder Res-
sourcenmangel nicht eingehalten werden kénnen, drohen Rickstufungen auf Referenz-Markt-
preisen, was finanzielle Nachteile fir die Anlagenbetreibenden bedeuten kann. Bei unverschul-
deten Verzdgerungen sollten daher pragmatische Lésungen bereitgestellt werden.

Administrative Mehrbelastung bei der Strafverfolgung (EnEV)

Gemass Art. 60 USG i.V.m. der revidierten Energieeffizienzverordnung sind neu die kantonalen
Strafverfolgungsbehdrden fiir Verfahren im Bereich der Ressourceneffizienz zustandig. Auch
wenn der Bund nur mit «vereinzelten Verfahren» rechnet, handelt es sich um eine neue Auf-
gabe fur die Justizbehdrden. Wir gehen davon aus, dass sich der Aufwand tatsachlich auf ein
absolutes Minimum beschrankt und keine zusétzlichen personellen Ressourcen bindet.

Investitionssicherheit und Liquiditat (EnFV / EnV)

Die Umstellung auf viertelstiindliche Marktpreise (Spotmarkt) erhdht die Volatilitat der Ertrage
bei grossen PV-Anlagen (>150 kW) und damit das Investitionsrisiko. Dies ist bei kantonalen
Liegenschaften oder Investitionen der Wirtschaft zu berlicksichtigen. Positiv werten wir hinge-
gen die Anpassung der Prioritatenordnung bei Wasserkraftsanierungen (Art. 31 EnV). Dass be-
reits angefallene Planungskosten bei Mittelknappheit bevorzugt ausbezahlt werden, schont die
Liquiditat der Kraftwerksinhaberinnen und -inhaber und ist in unserem Sinne ausdricklich zu
begrissen.

Mit der Anpassung von Art. 4 StromVV wird die Uberwéalzung von Zusatzvergiutungen fiir Her-
kunftsnachweise in Zeiten hoher Marktpreise in die Grundversorgung begrenzt. Wir weisen da-
rauf hin, dass dies zwar die Endverbraucher schitzt, aber die Ertragslage 6ffentlich beherrsch-
ter Versorgungsunternehmen im Bereich Grundversorgung tendenziell einschranken kann.
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Wir bedanken uns fur die Mdglichkeit zur Stellungnahme und bitten um Kenntnisnahme.

Freundliche Grisse
Baudirektion

Kopie per E-Mail an:

- Volkswirtschaftsdirektion (info.vds@zg.ch)
- Finanzdirektion (info.fd@zg.ch)

- Amt fur Umwelt (info.afu@zg.ch)



Kanton Ziirich

Regierungsrat

staatskanzlei@sk.zh.ch

Tel. +41432592002

Neumdihlequai 10

8090 Zirich
Elektronisch an verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch zh.ch

Eidgendssisches Departement flir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
3003 Bern

3. Dezember 2025 (RRB Nr. 1255/2025)

Revision der Kernenergieverordnung, der Energieeffizienzverordnung,
der Energieverordnung, der Verordnung des UVEK iiber den Herkunfts-
nachweis fiir Brenn- und Treibstoffe, der Energieforderungsverordnung
und der Stromversorgungsverordnung (Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen fiir die Méglichkeit, zu den vorgesehenen Anderungen der Kernenergie-
verordnung vom 10. Dezember 2004 (SR 732.11), der Energieeffizienzverordnung vom

1. November 2017 (SR 730.02), der Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV,

SR 730.01), der Stromversorgungsverordnung vom 14. Mérz 2008 (SR 734.71), der Verord-
nung des UVEK vom 20. November 2024 tber den Herkunftsnachweis fir Brenn- und
Treibstoffe (SR 730.010.2) und der Energieférderungsverordnung vom 1. November 2017
(SR 730.03) Stellung zu nehmen, und aussern uns wie folgt:

Angesichts der raschen Zunahme an PV-Anlagen in der Schweiz ist eine Weiterentwick-
lung des Regulierungsrahmens zur Verbesserung der Systemintegration der Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien zu begrussen. Indem sich mit der vorgesehenen
Anpassung von Art. 12 EnV die Vergutung von eingespeistem Solarstrom starker am
Marktpreis orientiert, werden Anreize geschaffen, den Strom zu Zeiten mit tiefen Strom-
preisen vermehrt selbst zu verbrauchen oder zu speichern. Eine angemessene Unterst(t-
zung fur den in den nachsten Jahren notwendigen starken Zubau der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien ist weiterhin erforderlich. Diese Férderung soll in erster Linie
mit den bewahrten Investitionsbeitragen (Einmalvergttungen) erfolgen.

Freundliche Grisse

Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Die Staatsschreiberin:

(MJML\ // %)Ln Q

Dr. Martin Neukom Dr. Kathrin Arioli
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Par e-mail : verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Berne, le 10 décembre 2025

Consultation : Modifications d’ordonnances relevant du domaine de I’Office fédéral
de I’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026

Madame, Monsieur,

Vous avez invité notre parti & prendre position sur le projet de consultation visé en titre. Nous vous remercions
de nous offrir 'opportunité de nous exprimer a ce sujet.

Le présent projet comprend tout un éventail de modifications apportées a des ordonnances relatives au do-
maine de I'énergie. Le Centre souhaite s’exprimer sur certains points en particulier.

Position du Centre :

Eviter un “Swiss finish” en matiére d’efficacité énergétique et d’étiquetage : une approche pragma-
tigue pour le marché suisse

La révision de l'ordonnance sur les exigences relatives a l'efficacité énergétique vise a tenir compte de I'évo-
lution dans 'UE des exigences en matiére d’efficacité énergétique et d’étiquetage de I'efficacité énergétique
des installations et appareils fabriqués en série. Le Centre estime qu’il est pertinent de procéder de la sorte
en adaptant les réglementations suisses aux normes plutét ambitieuses de 'UE. Ce faisant, la Suisse, avec
son marché de relative petite taille, évite un « Swiss finish » qui représenterait une entrave au commerce tout
en adoptant des exigences toujours plus élevées. Le Centre prend par ailleurs note avec intérét de I'introduc-
tion de l'indice de réparabilité pour les seche-linges. Il juge le potentiel d’'un tel indice, surtout pour les achats
onéreux, comme prometteur. Il offre en effet aux consommateurs et consommatrices la possibilité de faire le
choix d’un produit dont ils ont 'assurance qu’en cas de panne, ils n'auront pas a jeter et a racheter, mais qu’ils
pourront réparer et garder longtemps — un bénéfice tant sur le plan économique et que durable.

Garanties d’origine : une étape clé vers la neutralité carbone qui requiert un cadre légal clair

L’exécution des dispositions relatives au systéme de garanties d’origine pour les combustibles et les carbu-
rants (systeme de GO) est entrée en vigueur le ler janvier 2025. Le Centre considére que ce dispositif cons-
titue une étape importante sur la voie de la neutralité carbone et d’'une gestion rigoureuse des énergies re-
nouvelables en Suisse. Le systéeme de GO renforce en effet la transparence en matiére de mix énergétique
national conférant une visibilité accrue et bienvenue des combustibles et carburants renouvelables. Ce faisant,
il contribue, entre autres a sensibiliser les consommatrices et consommateurs, leur permettant de faire des
choix éclairés en matiére d’énergie. Par ailleurs, il vise a éviter les doubles comptabilisations au sein des
mécanismes d’encouragement des énergies renouvelables. La mise en ceuvre du systéme a toutefois mis en
évidence une difficulté pratique : distinguer I'importation de combustibles et de carburants accompagnés de
garanties d’origine de celle des garanties d’origine importées séparément pour le gaz renouvelable. La révi-
sion de I'ordonnance sur I'énergie vise a corriger cette problématique, une mesure que le Centre salue.

Le Centre Seilerstrasse 8a T 0313573333
Suisse Boite postale info@die-mitte.ch
CH-3001 Berne www.le-centre.ch
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Aligner la production décentralisée de I'électricité sur les prix réels : Le Centre favorable mais vigilant

Le marché suisse de I'électricité est désormais marqué par une pénétration croissante du photovoltaique. Le
Centre observe avec satisfaction ce développement réjouissant de la production indigéne renouvelable pour
lequel il s’est beaucoup engagé. Il est conscient toutefois, que cette évolution sur le marché engendre un
nouveau défi de taille : la multiplication des heures durant lesquelles les prix du marché deviennent négatifs
en raison des excédents de production. La réglementation actuelle ne permet plus de répondre adéquatement
aux particularités nouvelles du marché. Le Centre reconnait de ce fait une nécessité d’agir afin d’adapter le
cadre législatif a la nouvelle réalité du marché électrique suisse.

L’adaptation de I'ordonnance vise a répondre a cette problématique. Il est proposé que, désormais, si les
gestionnaires de réseau et les producteurs ne parviennent pas a s’entendre sur une rétribution, celle-ci cor-
respondra au prix du marché a 'heure — ou, a I'avenir, au prix du marché au quart d’heure — au moment de
I'injection. Ce mécanisme vise a inciter les producteurs a réduire leur injection d’énergie lorsque les prix sont
négatifs. Le Centre est plutét favorable a I'introduction d’un tel dispositif. Il reconnait son potentiel en vue de
mieux aligner la production décentralisée sur les signaux de prix réels, favorisant ainsi le stockage d’énergie
et une gestion plus efficiente des excédents. Le Centre s’interroge toutefois sur la mise en ceuvre pratique qui
suppose notamment un acceés généralisé aux technologies de stockage et aux outils de suivi en temps réel,
encore codteux et inégalement déployés sur le territoire suisse.

Pour permettre un décompte au prix du marché horaire, puis au quart d’heure, les gestionnaires de réseau
doivent étre en mesure de mesurer la courbe de charge et de mettre en place des systémes de facturation
adéquats. Pour le Centre, il ne fait pas de doute que le déploiement de compteurs intelligents est un élément
essentiel de la transition énergétique. Il présente notamment I'avantage d’offrir aux consommateurs et con-
sommatrices I'accés a leurs données de consommation propre d’énergie en temps réel. Il permet également
une réduction des codts pour les gestionnaires qui auront une meilleure information sur la charge du réseau,
leur permettant une efficacité accrue de I'exploitation des réseaux et de la fonction a la demande. Or, selon
les informations du rapport, tous les gestionnaires ne seront pas préts a garantir ce type de décompte d’ici a
I'entrée en vigueur prévue de I'ordonnance, soit le ler juillet 2026. Le Conseil fédéral prévoit donc une dispo-
sition transitoire : les installations dépourvues d’un systéme de mesure intelligent pourront, jusqu’au 31 dé-
cembre 2027, étre facturées au prix de marché de référence — ou a la rétribution minimale si celle-ci s’avere
plus élevée. Le Centre attend du Conseil fédéral et des acteurs du marché qu’ils mettent en ceuvre des me-
sures incitatives claires pour favoriser le déploiement de ces compteurs intelligents et rappelle a cette occasion
'importance d’étre attentif & la protection de la vie privée et la sécurisation des données.

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le Centre
Sig. Philipp Matthias Bregy Sig. Blaise Fasel
Président Le Centre Suisse Secrétaire général Le Centre Suisse
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Eidgendssisches Departement fir Umwel,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesrat Albert Rosti

Elektronisch an:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Bern, 22. Dezember 2025

Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamts fur Energie (BFE) mit Inkrafttre-
ten am 1. Juli 2026

Stellungnahme der Schweizerischen Volkspartei SVP

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen flr die Mdglichkeit, zu den Verordnungsanderungen im Bereich des Bun-
desamts fur Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Stellung zu nehmen.

Die SVP beurteilt das vorliegende Verordnungspaket des Bundesamts fiir Energie teil-
weise kritisch, unterstiitzt aber einzelne Anpassungen, welche Blirokratie abbauen und
die einheimische Stromproduktion stirken. Positiv werten wir insbesondere die Ande-
rungen der Kernenergieverordnung sowie der Energieférderungsverordnung, welche
Doppelspurigkeit reduzieren und Rechtssicherheit fiir Investitionen schaffen. Den An-
derungen der Energieverordnung und der Stromversorgungsverordnung kann die SVP
nur mit Vorbehalten zustimmen, wahrend die Anpassungen der Energieeffizienzverord-
nung und der Verordnung uber Herkunftsnachweise fiir Brenn- und Treibstoffe auf-
grund zusatzlicher Regulierung, Kosten und EU-Angleichung klar abgelehnt werden.
Insgesamt setzt sich die SVP fiir eine Versorgungspolitik ein, die auf Marktwirtschaft
und den Ausbau der inldndischen Produktion statt auf neue Detailvorschriften setzt.

Kernenergieverordnung (KEV)

Die SVP unterstitzt die Anderungen der Kernenergieverordnung. Die vorgeschlagenen An-
passungen bauen unndtige Doppel-Bewilligungen bei schwach radioaktiven Abfallen ab, ohne
den Sicherheitsstandard zu senken. Kunftig sollen klar ungefahrliche oder sehr schwach aktive
Abfalle, die ohnehin nach Strahlenschutzrecht Uberwacht werden, nicht zusatzlich unter das
Kernenergierecht fallen. Das entlastet Betreiber von Kernanlagen von Uberflissiger Blirokra-
tie, schafft klarere Zustandigkeiten und erlaubt es, die Aufsicht auf sicherheitsrelevante Berei-
che zu konzentrieren. Fir die SVP ist es zentral, dass Kernenergie sachlich und effizient re-
guliert wird und nicht durch administrative Hirden zusatzlich behindert wird.
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Energieeffizienzverordnung (EnEV)

Die SVP lehnt die Anderungen der Energieeffizienzverordnung ab. Die Verordnung verschiebt
den Fokus von der reinen Energieeffizienz hin zu einer umfassenden «Ressourceneffizienz»
und Ubernimmt in grossem Umfang neue EU-Vorschriften, etwa zu Reparierbarkeit und Mate-
rialeinsatz bei Produkten. Damit werden Hersteller und Importeure mit zusatzlichen Vorgaben,
Nachweispflichten und Kontrollen belastet. Dies verteuert Gerate, erhéht den administrativen
Aufwand und schrankt die Wahlfreiheit von Konsumentinnen und Konsumenten ein.

Energieverordnung (EnV)

Die SVP kann den Anderungen der Energieverordnung mit Vorbehalten zustimmen. Positiv
sieht die SVP, dass die Vergutung flr eingespeisten Strom starker an den effektiven Markt-
preisen ausgerichtet wird: Wer Strom ins Netz einspeist, soll einen Preis erhalten, der sich
tatsachlich am Markt orientiert. Das setzt marktwirtschaftliche Anreize und kann Fehlentwick-
lungen bei Uberhdhten Einspeisetarifen dampfen. Ebenfalls begrisst die SVP mehr Klarheit
bei der Priorisierung von Wasserkraft-Sanierungen. Kritisch beurteilen wir hingegen die zu-
nehmende Komplexitat und den zusatzlichen Aufwand rund um Herkunftsnachweise und Was-
serstoff: Hier drohen neue Pflichten und Kosten, insbesondere flr kleinere Akteure. Die SVP
fordert, dass auf die vorgesehenen Verscharfungen und Zusatzpflichten im Bereich der Her-
kunftsnachweise fur Brenn- und Treibstoffe verzichtet wird. Insbesondere sind fir kleine Pro-
duzenten pragmatische, vereinfachte Verfahren vorzusehen und eine automatische Uber-
nahme auslandischer Standards auszuschliessen.

Verordnung uiber Herkunftsnachweise fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT)

Die SVP lehnt die Anderungen der Verordnung tiber Herkunftsnachweise fiir Brenn- und Treib-
stoffe vollumfanglich ab. Die Pflicht, Produktionsdaten mindestens einmal jahrlich von einer
akkreditierten Stelle Uberprufen zu lassen, fuhrt zu fixen Zusatzkosten und unnétigen Aufwand
— gerade fir kleinere Produzenten von erneuerbaren Brenn- und Treibstoffen. Die Schweiz
bindet sich damit eng an europdische Zertifizierungsstandards, ohne eigene demokratische
Gestaltungsmaéglichkeit. Aus Sicht der SVP ist das eine Uberregulierung: viel Kontrolle, hohe
Kosten, aber nur begrenzter zusatzlicher Nutzen fur Umwelt und Versorgungssicherheit.

Energieforderungsverordnung (EnFV)

Die SVP unterstiitzt die Anderungen der Energieférderungsverordnung. Die vorgesehenen
Prazisierungen bei der gleitenden Marktpramie fir Wasserkraft klaren, welche Investitionskos-
ten und Abgaben an das Gemeinwesen bei der Berechnung der Férderung angerechnet wer-
den durfen und wie zwischen Neuanlagen und Erweiterungen zu unterscheiden ist. Es werden
keine neuen Forderinstrumente geschaffen, sondern bestehende Regeln gescharft und trans-
parenter gemacht. Das erhdht die Planungssicherheit flr Investoren und Betreiber und starkt
die einheimische Wasserkraft als zentrale Saule der Stromversorgung. Eine starke einheimi-
sche Produktion ist im Interesse der Versorgungssicherheit und entspricht der energiepoliti-
schen Grundhaltung der SVP.

Stromversorgungsverordnung (StromVV)

Die SVP kann den Anderungen der Stromversorgungsverordnung nur mit Vorbehalten zustim-
men. Positiv ist, dass die Grundversorgungskunden besser vor Uberhdhten «Oko-Aufschla-
gen» geschutzt werden: Vergutungen fur Herkunftsnachweise und ékologischen Mehrwert sol-
len nur bis zu den tatsachlichen Kosten oder zum Marktpreis angerechnet werden durfen, so-
dass keine versteckte Zusatzmarge zulasten von Haushalten und KMU entsteht. Kritisch be-
urteilen wir hingegen die Pflicht zum flachendeckenden Einsatz von intelligenten Messsyste-
men (Smart Metern) fur Anlagen mit Einspeisevergitung bis Ende 2027. Diese Vorgabe ver-
ursacht fir Netzbetreiber hohe Investitions- und IT-Kosten, die am Ende von den Konsumen-
ten getragen werden.
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Wir danken Ihnen fur die Berucksichtigung unserer Stellungnahme und stehen fur Rickfragen
gerne zur Verfigung.

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI

Der Parteiprasident Der Generalsekretar

Mool | gy

e

N

Marcel Dettling Henrique Schneider
Nationalrat
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Bl economiesuisse

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Ausschliesslich per E-Mail an:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

22. Dezember 2025

Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am
1. Juli 2026: Stellungnahme economiesuisse

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 16. September 2025 haben Sie uns eingeladen, zu sechs geanderten Verordnungen
im Energiebereich Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen fir diese Moglichkeit. economiesuisse vertritt
als Dachverband der Wirtschaft die Interessen von rund 100'000 Unternehmen mit circa 2 Mio. Beschaftig -
ten im Inland. Alle diese Mitglieder sind auf glinstige Rahmenbedingungen rund um das Thema Energie
angewiesen.

economiesuisse beflrwortet die vorgeschlagenen Verordnungsrevisionen. In Ricksprache mit unseren
Mitgliedern sprechen wir uns jedoch fiir einige gezielte Anpassungen aus, spezifisch in der Energieverord-
nung, der Stromversorgungsverordnung, der Energieeffizienzverordnung sowie der Verordnung des UVEK
Uber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe. Dabei geht es insgesamt um eine effiziente Aus-
gestaltung der Regulierung sowie um eine Verhinderung von Swiss Finishes.

Unsere detaillierten Anliegen finden Sie nachfolgend. Dartiber hinaus unterstitzen wir integral die Stel-
lungnahmen unserer Mitglieder Avenergy Suisse, Axpo, BKW, Swico und VSG.

Energieverordnung (EnV)

=  Wir unterstitzen generell die marktndhere Ausgestaltung der Einspeiseregeln fir Strom aus PV-Anla-
gen. Die wachsende Anzahl Stunden mit Negativpreisen verstarkt die Fehlanreize der geltenden Mini-
malvergutung und erhdht die Systemkosten. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Vernehmlas-
sungsvorlage als zu wenig weitgehend. Zu Zeiten mit negativen Marktpreisen sollten generell keine
Mindestvergitungen ausbezahlt werden.

= Die vorgesehene Prioritdtenordnung fiir Abgeltungen zur 6kologischen Sanierung von Wasserkraftan-
lagen sollte auf objektive Kriterien wie Vollstandigkeit und Qualitat der Gesuche abstellen.

= Die vorgesehene Priorisierung bei der Auszahlung der Entschadigung der Massnahmen nach Art. 83a
GSchG und Art. 10 BGF erfolgt in guter Absicht und ist grundséatzlich zu begrissen. Sie vermag aber
die grundlegende Problematik unzureichender Mittel, einer zu knappen Frist sowie mangelnder Res-
sourcen und Priorisierung bei den verantwortlichen Bundesstellen nicht zu I6sen.

economiesuisse - Verband der Schweizer Unternehmen
Hegibachstrasse 47 = Postfach = CH-8032 Zirich = +41 44 421 35 35 = info@economiesuisse.ch = economiesuisse.ch
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Bei einer Handanderung einer Anlage innerhalb einer Abrechnungsperiode kann die spotmarktbasierte
Energievergltung problemlos berechnet werden, nicht aber die Minimalvergitung, da diese erst nach-
traglich bekannt ist. Die Auszahlung der Minimalvergltung sollte deshalb an jene Partei erfolgen, die
zum Publikationszeitpunkt des Referenzmarktpreises die Eigentiimerin ist.

Wir begrissen die in Art. 4c Abs. 3 Bst. b vorgesehene Beschrankung auf eine jahrliche Entwertung
der fliissigen Energietrager. Die Wintermonate sind insbesondere fir die Inverkehrbringer und Liefe -
ranten von Brennstoffen die absatzstarksten Monate. Vor diesem Hintergrund beantragen wir, die Frist
fur die Entwertung auf Ende April des Folgejahres zu legen. So bleibt den betroffenen Nutzern des
HKN-Systems mehr Zeit fiir eine saubere Abwicklung aller Zuweisungen und Entwertungen.

Stromversorgungsverordnung (StromVV)

Wir unterstitzen die vorgeschlagene Prazisierung der Grundversorgungstarife. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Kosten, die Verteilnetzbetreiber aus dem neuen Vergitungssystem entstehen, auch bei
einer Abnahme der Herkunftsnachweise anrechenbar sind. Ergdnzend unterstitzen wir eine zusatzli-
che Anderung: Die Berechnung der Grundversorgungstarife sollte sich auf die Gestehungskosten der
tatsachlich in die Grundversorgung gelieferten Energie stiitzen. Dies entspricht u. a. der Abschaffung
der Durchschnittspreismethode und stellt sicher, dass die Tarife die tatsachlichen fir die Grundversor-
gung anfallenden Kosten widerspiegeln.

Energieeffizienzverordnung (EnEV)

Gerate, die bereits nach EU-Recht zertifiziert sind, sollten in der Schweiz ohne zusatzliche Prifungen
oder erganzende Vorgaben in Verkehr gebracht werden kénnen (Anhang 2.1). Ein Swiss Finish — etwa
durch erweiterte Messanforderungen, zusatzliche Nachweise oder separate Kontrollprozesse — wirkt
als technisches Handelshemmnis und verteuert Produkte fiir die Schweizer Endkunden, ohne dass ein
Mehrwert geschaffen wird. Konformitatsbescheinigungen aus der EU sollten auch fiir die Schweiz hin-
reichend sein.

Gleiches gilt im Bereich der Energieetikettierung. Wir unterstiitzen die vollstandige Ubernahme der
EU-Energieetiketten, wie sie im erlauternden Bericht vorgesehen ist. Entscheidend ist jedoch, dass
keine Schweiz-spezifischen Anpassungen oder ergdnzenden Etiketten geschaffen werden und beste-
hende EU-Etiketten unverandert anerkannt werden. Jede Abweichung fihrt zu unnétigen administrati-
ven Aufwanden und Doppelspurigkeiten.

Art. 8 EnEV verlangt technische Unterlagen fir die Marktiberwachung, ohne nationale Zusatzanforde -
rungen vorzusehen. Wir fordern daher, dass bestehende EU-Konformitatsbewertungen und EU-Tech-
nikdossiers vollstadndig anerkannt werden, um Doppelspurigkeit und unndtigen administrativen Auf-
wand zu vermeiden.

Die Marktiiberwachung erfolgt bereits heute stichprobenbasiert. Wir pladieren fir einen weiterhin risi-
kobasierten und verhaltnismassigen Vollzug, der keine zusatzlichen Meldepflichten oder systemati-
schen Einzelprifungen fur Importeure und Handler mit sich bringt.

Die Verordnungsanderungen sollen einheitlich per 1. Juli 2026 in Kraft treten. Da mehrere zugrunde -
liegende EU-Verordnungen erst Ende 2025 finalisiert werden und die Umsetzung insbesondere bei
komplexen Geratekategorien, wie z.B. netzwerkfahigen Blrogeraten (Drucker oder Computerhard -
ware), Displays oder Set-Top-Boxen, einen erheblichen technischen und administrativen Vorlauf erfor-
dert, erachten wir eine gestaffelte Einfiihrung oder eine angemessene Verlangerung der Ubergangs -
frist als zwingend. Die aktuell vorgeschlagenen Fristen erachten wir als nicht praktikabel. Hersteller
mussen ihre Geratefunktionen sowie die zugehdrigen technischen Unterlagen rechtzeitig an die neuen
Anforderungen anpassen kénnen. Eine verlangerte Ubergangsfrist erhéht die Planungssic herheit und
stellt sicher, dass Hersteller und Importeure die Umstellung effizient, kostenbewusst und mit vollzugs -
tauglichen Prozessen vornehmen kénnen.
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Verordnung des UVEK iiber den Herkunftsnachweis fir Brenn- und Treibstoffe (VHBT)

Die in Art. 6 Abs. 2bis vorgesehene Pflicht zur Beglaubigung der Produktionsdaten durch eine Konfor-
mitatsbewertungsstelle lehnen wir ab. Konformitadtsbewertungsstellen kommen dort zum Einsatz, wo
der Regulator die behérdliche Aufsicht reduziert und Verantwortung an die Akteure der Wirtschaft
Ubertragt — beispielsweise in der als «New Approach» bekannten Neuordnung der Vorschriften zur
Maschinensicherheit in der EU. Die Produktionsdaten hingegen werden dem Bundesamt flir Zoll und
Grenzsicherheit gemeldet, welches in dieser Form als behoérdliche Aufsicht verstanden werden kann
und muss. Eine weitere Prifung durch eine Konformitatsbewertungsstelle ist weder angebracht noch
verhaltnismassig und fuhrt zu administrativem Mehraufwand und zu Mehrkosten fir die inldndischen
Produzenten von nachhaltigen Energietragern.

Gemaéss unserem Verstandnis ist die vorgeschlagene jahrliche Uberpriifung der erfassten Produkti-
onsdaten eine Folge der Anbindung der Association of Issuing Bodies (AIB) an Pronovo. Die Anbin-
dung von AIB ist fir die Defossilisierung der Gasversorgung wichtig. Andererseits fihrt die geforderte
jahrliche Uberpriifung zu Zusatzaufwand, wodurch sich die Kosten fiir Schweizer Biogas weiter erho-
hen. Daher fordern wir eine pragmatische Umsetzung, beispielsweise im Rahmen bestehender Kon-
trollen des Technischen Inspektorats des Schweizerischen Gasfaches (TISG).

Weiter weisen wir darauf hin, dass die vorliegende Revision der VHBT erneut die Chance auslasst,
Art. 1 Abs. 1 Bst. h ersatzlos zu streichen. Standort, Name und Adresse des Betreibers von Produkti-
onsanlagen und damit verbunden die Geschaftsbeziehungen zu Lieferanten sind Geschaftsgeheim-
nisse, die unnoétigerweise 6ffentlich werden durch das HKN-System. Gleichzeitig sind die Informatio-
nen auch wertlos fur den Empfanger von HKN aufgrund der Entkopplung vom Stofffluss. Wir beantra-
gen, diesen Buchstaben ersatzlos zu streichen im Rahmen dieser Revision.

Wir danken lhnen vielmals fur die Berticksichtigung unserer Anliegen und stehen lhnen bei Ruckfragen
jederzeit zur Verfigung.

Freundliche Griisse

economiesuisse

e ST

Alexander Keberle Lukas Federer
Leiter Standortpolitik, Bereichsleiter Energie, Umwelt, Infrastruktur &
Mitglied der Geschéftsleitung Digitales,

Mitglied der erweiterten Geschaftsleitung
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Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Brugg, 24. November 2025

Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Umwelt BAFU Zustandig: Hannah von Ballmoos-Hofer

3003 Bern Dokument: 251124 Verordnungsanderung BFE_

Stellungnahme SBV.pdf

Per E-Mail an:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Vernehmlassungsverfahren zur Verordnungsanderung des Bundesamts fiir Energie mit
Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 16. September laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Fir
die uns gegebene Mdglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit ver-
nehmen zu lassen. Wir dussern uns in den nachfolgenden Ausfiihrungen nur zu Anderungen, welche die Land-
wirtschaft betreffen.

Grundsatzliche Erwagungen

Der Schweizer Bauernverband begrisst grundsatzlich die Bemiihungen, den Ausbau erneuerbarer Energien zu
fordern und den Strommarkt zukunftsfahig zu gestalten. Die Landwirtschaft ist in den letzten Jahren zu einem
wichtigen Akteur der dezentralen Stromproduktion geworden. Auf landwirtschaftlichen Gebduden sind mittler-
weile rund 750 MW an Photovoltaik-Leistung installiert. Das Potenzial auf bestehenden Dachflachen liegt bei
rund 7 TWh pro Jahr. Damit dieses Potenzial ausgeschdpft werden kann, missen die Rahmenbedingungen so-
wohl wirtschaftlich tragfahig als auch langfristig verlasslich sein.

Die Landwirtschaft unterscheidet sich in ihrer Energieproduktion deutlich von anderen Branchen. Der durch-
schnittliche Stromverbrauch eines Betriebs liegt mit etwa 20'000 kWh deutlich unter dem Produktionspotenzial
seiner Dachflachen. Damit ist der Eigenverbrauchsanteil in der Regel tief (20-25 %) und eine wirtschaftliche PV-
Nutzung auf eine verlassliche Einspeisevergilitung angewiesen. Die im Rahmen des Mantelerlasses ausgearbei-
tete Minimalvergiitung hatte zum Ziel, dass die Anlagen amortisiert werden kdnnen. Die Ausgestaltung der Ver-
ordnung bietet hier aber fiir viele Betriebe der Landwirtschaft (grosse Dachflachen, tiefer Eigenverbrauch) keine
Lésung.

Nicht zuletzt sind die Landwirte auch als Stromkonsumenten von den vorliegenden Anderungen betroffen. Das
Ziel, den Stromverbrauch mittels flexibler Preise zu steuern, ist im System der erneuerbaren Energien verstand-
lich. Trotzdem diirfen Stromkonsumierende, welche ihren Bedarf nicht anpassen kénnen, davon nicht benachtei-
ligt werden. Gerade hinsichtlich Tierwohl (bspw. Melken) besteht bei vielen Betrieben keine Flexibilitat, ihren
Strombedarf anzupassen.

Artikel 12 EnV — Abnahmevergiitung basierend auf Marktpreisen und vierteljahrlichen Referenzmarktpreise
Die neu vorgeschlagene Abnahmevergitung basierend auf stlindlichen oder viertelstiindlichen Marktpreisen ist
hinsichtlich Lenkung des Stromangebotes im erneuerbaren Energiemarkt nachvollziehbar. Dabei ist die Beibe-
haltung des quartalsweise gemittelten Referenzmarktpreises wichtig. Eine Umstellung auf jahrlich gemittelte
Referenzpreise wiirde insbesondere Betreiber von Dachanlagen auf landwirtschaftlichen Gebauden

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 51 11
info@sbv-usp.ch | www.sbv-usp.ch
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benachteiligen, die ihre Anlagen nicht winteroptimiert ausgelegt haben resp. auslegen kénnen. Eine solche An-
derung wirde die Investitionssicherheit weiter schwachen und widerspricht dem Ziel, den Zubau auf bestehen-
den Dachfldchen zu férdern.

Falls der Bundesrat dennoch eine Umstellung auf jahrlich gemittelte Referenzpreise vorsieht, fordert der SBV
eine entsprechende Anpassung der Minimalvergiitung, um die Mindereinnahmen im Sommerhalbjahr zu kom-
pensieren. Gleiches gilt fiir eine etwaige Aussetzung der Minimalverglitung zu Zeiten negativer Marktpreise: Um
Mindereinahmen fir die Produzenten auszugleichen, brauchte es eine Anpassung der Héhe der Minimalvergi-
tung, um dem im Gesetz beabsichtigten Ziel, der Amortisation der Anlage, treu zu bleiben.

Netztarifierung anpassen und lokale Elektrizitatsgemeinschaften (LEG) ermoglichen

Der SBV teilt die Einschatzung von Swissolar, dass die zunehmende Einfihrung von Gebiihren fliir Zusammen-
schliisse zum Eigenverbrauch (vZEV) und lokale Elektrizitdtsgemeinschaften (LEG) die Bildung solcher Gemein-
schaften behindert. Diese Modelle sind jedoch ein wichtiger Bestandteil einer dezentralen Energieversorgung. Es
ist daher sicherzustellen, dass keine individuellen Gebiihren oder Tarife fiir die Griindung oder Teilnahme an
VZEV und LEG verrechnet werden dirfen.

Darlber hinaus ist die Reduktion des Netznutzungstarifs fiir Teilnehmer von LEG auf 60 % zu erhéhen, damit
der gesetzlich vorgesehene Anreiz wirksam wird. Nur so kann die lokale Nutzung von Solarstrom wirtschaftlich
attraktiv bleiben und die landwirtschaftliche Energieproduktion gestarkt werden.

Datenzugang und Messwesen vorantreiben

Fiir den effizienten Betrieb von Zusammenschliissen zum Eigenverbrauch und LEG ist der Zugang zu Echtzeitda-
ten aus intelligenten Messsystemen entscheidend. Diese Daten miissen den Produzenten ohne zusatzliche Kos-
ten zur Verfiigung gestellt werden. Falls zusatzliche Messgeréate erforderlich sind, missen diese durch den Netz-
betreiber installiert und unterhalten werden.

Schlussbemerkungen

Damit die Landwirtschaft ihren Beitrag zur Energiewende leisten kann, braucht es faire und verladssliche Rahmen-
bedingungen. Zu hohe administrative Hirden, unklare Vergiitungsmechanismen und zusatzliche Gebihren mis-
sen vermieden werden. Nur mit praktikablen und wirtschaftlich tragfahigen Losungen kann die Energiewende
erfolgreich umgesetzt werden.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berlicksichtigen werden und danken Ihnen nochmals fiir die Méglichkeit
zur Stellungnahme.

Freundliche Grisse
Schweizer Bauernverband

(S

Markus Ritter Martin Rufer
Prasident Direktor

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 51 11
info@sbv-usp.ch | www.sbv-usp.ch
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Herr Bundesrat Albert Rosti

Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundeshaus Nord

3003 Bern

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Bern, 22. Dezember 2025 sgv-dp/mm

Vernehmlassungsantwort: Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts flr Energie
(BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti, sehr geehrte Damen und Herren

Als grosste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband
sgv Uber 230 Verbande und tber 600 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unternehmen
in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grosste Dachverband der
Schweizer Wirtschaft fur optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie fir ein un-
ternehmensfreundliches Umfeld ein.

Mit Publikation vom 16. September 2025 ladt das Eidgendssische Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) ein, zu den Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts
fur Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Stellung zu nehmen. Dabei handelt es sich um Teil-
revisionen der Kernenergieverordnung (KEV), der Energieeffizienzverordnung (EnEV), der Energiever-
ordnung (EnV), der Verordnung des UVEK uber den Herkunftsnachweis fir Brenn- und Treibstoffe
(VHBT), der Energieférderungsverordnung (EnFV) und der Stromversorgungsverordnung (StromW).
Wir danken flr die Mdglichkeit der Stellungnahme.

Das vorliegende Vernehmlassungspaket beinhaltet mehrere Verordnungen, die inhaltlich voneinander
zu unterscheiden sind. In unserer Stellungnahme konzentrieren wir uns auf die EnEV, EnV und VHBT.

Teilrevision der Energieeffizienzverordnung (EnEV)

Wir begriissen die Angleichung an das EU-Recht sowie die Forderung von Energie- und Ressourcenef-
fizienz. Es ist zentral, dass dabei keine zusatzlichen administrativen Aufwéande oder Schweiz-spezifi-
schen Vorgaben (sog. Swiss Finish) entstehen.

Wichtig ist zudem die vollstandige Anerkennung bestehender EU-Konformitatsbewertungen und techni-
scher Unterlagen (keine Doppelspurigkeiten) sowie ein verhéltnismassiger, risikobasierter Vollzug ohne
zusatzliche Prufpflichten. Eine vollstdndig harmonisierte und unbirokratische Umsetzung ist zwingend
sicherzustellen.

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern - Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15 - info@sgv-usam.ch
www.sgv-usam.ch | www.x.com/gewerbeverband | www.facebook.com/sgvusam | www.linkedin.com/company/sgv-usam
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Die Marktiiberwachung erfolgt bereits heute stichprobenbasiert. Wir pladieren fir einen weiterhin risi-
kobasierten und verhaltnismassigen Vollzug, der keine zusétzlichen Meldepflichten oder systemati-
schen Einzelprifungen fur Importeure und Handler mit sich bringt.

Anhang 2.1: Geréte, die bereits nach EU-Recht zertifiziert sind, sollen ohne zusétzliche Priifungen oder
erganzende schweizerische Vorgaben in Verkehr gebracht werden kénnen. Ein Swiss Finish — etwa
durch erweiterte Messanforderungen, zusétzliche Nachweise oder separate Kontrollprozesse — lehnen
wir entschieden ab, zumal dieser zum Nachteil von Anbietern und Konsumenten wére.

Anhang 1.23: Wir begriissen die Orientierung an den bestehenden europaischen Okodesign-Anforde-
rungen, da damit eine koharente Harmonisierung erreicht und technische Handelshemmnisse vermie-
den werden zum Nutzen von Anbietern und Kunden.

Art. 6 Abs. 1: Wir unterstiitzen die vollstandige Ubernahme der EU-Energieetiketten, wie sie im erléu-
ternden Bericht vorgesehen ist. Entscheidend ist fur uns, dass keine Schweiz-spezifischen Anpassun-
gen oder erganzenden Etiketten geschaffen werden und bestehende EU-Etiketten unverandert aner-
kannt werden. Jede Abweichung wirde zu unnétigen administrativen Aufwanden und Doppelprozessen
fuhren.

Art. 8: Bestehende EU-Konformitatsbewertungen und EU-Technikdossiers sollen vollsténdig anerkannt
werden, um Doppelspurigkeit und unnétigen administrativen Aufwand zu vermeiden.

Ubergangsfristen: Die Verordnungsénderungen sollen einheitlich per 1. Juli 2026 in Kraft treten. Da
mehrere zugrundeliegende EU-Verordnungen erst Ende 2025 finalisiert werden und die Umsetzung ins-
besondere bei komplexen Geratekategorien, wie z.B. netzwerkféhigen Burogeréaten (Drucker oder Com-
puterhardware), Displays oder Set-Top-Boxen, einen erheblichen technischen und administrativen Vor-
lauf erfordert, erachten wir eine gestaffelte Einfiihrung oder eine angemessene Verlangerung der Uber-
gangsfrist als zwingend. Die aktuell vorgeschlagenen Fristen erachten wir als nicht praktikabel. Herstel-
ler miussen ihre Geréatefunktionen sowie die zugehérigen technischen Unterlagen rechtzeitig an die
neuen Anforderungen anpassen kénnen. Eine verlangerte Ubergangsfrist erhéht die Planungssicherheit
und stellt sicher, dass Hersteller und Importeure die Umstellung effizient, kostenbewusst und mit voll-
zugstauglichen Prozessen vornehmen kénnen.

Energieverordnung (EnV)

Art. 4c, Abs. 3, Bst. b: Artikel &ndern «flr die anderen Brenn- und Treibstoffe: bis Ende April des
Folgejahres.». Wir begrissen die Lockerung in Bezug auf die Entwertung. Insbesondere im Brennstoff-
bereich, der in den Wintermonaten den grossten Absatz hat, stellt die Frist eine Herausforderung dar.
Wir erachten somit eine Ausweitung auf Ende April als sinnvoll.

Verordnung des UVEK liber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT)

Art. 6 Abs. 2bis Bst c.: Es soll der folgende Passus erganzt werden «fllissige Brenn- und Treibstoffe
produzieren.». Die Plausibilisierung der Mengen aus der flissigen Biotreibstoffproduktion durch eine fur
den Fachbereich akkreditierte Konformitatsbewertungsstelle ist aus unserer Sicht nicht notwendig, da
die Biotreibstoffproduktion bereits durch das BAZG gepriift wird. Produktionsdaten werden mit den peri-
odischen Meldungen monatlich an das BAZG rapportiert. Obwohl die Produktionsbetriebe von einer Mi-
neralélsteuererleichterung profitieren, muss das BAZG die Mengen ohnehin priifen, um die Ertragsneut-
ralitat (Min6StG Art. 12e) zu garantieren.

Gemass unserem Verstandnis ist die vorgeschlagene jahrliche Uberprifung der erfassten Produktions-
daten eine Folge der Anbindung der Association of Issuing Bodies (AIB) an Pronovo. Die Anbindung
von AIB ist fur die Defossilisierung der Gasversorgung wichtig. Andererseits fiihrt die geforderte jahrli-
che Uberprifung zu Zusatzaufwand, wodurch sich die Kosten fiir Schweizer Biogas weiter erhéhen. Da-
her fordern wir eine pragmatische Umsetzung, beispielsweise im Rahmen bestehender Kontrollen des
Technischen Inspektorats des Schweizerischen Gasfaches (TISG).
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Art. 1 Abs. 1 Bst. h: Artikel andern «die Angaben zum Produktionsstandortland, Datum der Inbetrieb-
nahme;». Die Veroffentlichung des Standorts, Name und Adresse des Betreibers, stellt eine Verletzung
der Geschéftsgeheimnisse der Importeure dar. Diese betreiben grossen Aufwand um Lieferanten von
erneuerbaren Brenn- und Treibstoffen, welche nach Verordnung Uiber das Inverkehrbringen von erneu-
erbaren oder emissionsarmen Brenn- und Treibstoffen (IBTV) konform produzieren kénnen, zu er-
schliessen. Importeure, welche keine Exklusivvertrdge haben, laufen Gefahr den Lieferanten an Kon-
kurrenten zu verlieren, wenn dieser auf dem HKN ersichtlich ist. Das Energiegesetz (EnG) Art. 9 Abs. 5

lasst die vorgeschlagene Anpassung zu.

Wir danken fiur die Kenntnisnahme.

Freundliche Grisse

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

=
-

¥

Urs Furrer Patrick Diummler
Direktor Ressortleiter
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Eidgenodssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Herr Bundesrat Albert Rosti

3003 Bern

. Bern, 25. November 2025
per Mail an:

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE):
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Besten Dank flr die Einladung zur oben erwahnten Vernehmlassung. Der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund (SGB) nimmt dazu im Folgenden gerne Stellung - dies jedoch ausschliesslich zu den
vorgeschlagenen Anderungen der Stromversorgungsverordnung (StromVV) sowie der Energiever-
ordnung (EnV).

In Umsetzung der, durch das Parlament im Rahmen des «Beschleunigungserlasses», verabschie-
deten Revision des Energiegesetzes, sollen mit einer Anderung der EnV die Modalitdten der Ab-
nahme- und Vergutungspflicht des Verteilnetzbetreibers flir lokal produzierte erneuerbare Klein-
produktionen angepasst werden. Fur den Fall, dass sich Netzbetreiber und Produzenten nicht tber
eine VergUtung einigen kdnnen, soll diese neu dem stundlichen bzw. zuklnftig viertelstindlichen
Marktpreis zum Zeitpunkt der Einspeisung entsprechen. Mit dieser neuen Regelung wird flr die
Produzenten der wichtige Anreiz gesetzt, zu Zeiten tiefer bzw. negativer Preise weniger, und zu
Zeiten hoher Preise mehr Strom (in Kombination mit Speicherldsungen) einzuspeisen. Vorausset-
zung fur eine Abrechnung zu den sich stindlich, und zukunftig viertelstindlich, andernden Markt-
preisen, ist das Vorhandensein einer Lastgangmessung sowie entsprechender Verrechnungssys-
teme auf Seiten der Netzbetreiber. Da diese Systeme jedoch noch nicht flachendeckend installiert
sind, wird fir die Neuregelung eine bis Ende 2027 dauernde Ubergangsperiode vorgesehen.

Der SGB kann die geplanten Verordnungsanderungen gutheissen, kommt jedoch nicht umhin, der
Vollstandigkeit halber darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat im Rahmen der inlandischen Um-
setzung des mit der Européischen Union verhandelten Stromabkommens ohnehin eine komplett
neu geregelte Abnahme- und Vergltungspflicht sowie insbesondere eine Abschaffung der Mini-
malvergutung fur Kleinstanlagen vorsieht (der SGB hat sich dazu in der entsprechenden Stellung-
nahme geédussert). Die hiermit vorgeschlagenen Verordnungsanderungen wirden sich diesbezlg-
lich als hinféllig erweisen.
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In diesem Sinne hoffen wir auf die BerlUcksichtigung unserer Stellungnahme und danken lhnen im
Voraus herzlich.

Freundliche Grlisse
SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND

A= Lo

Pierre-Yves Maillard Reto Wyss
Prasident Zentralsekretar
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verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Aktenzeichen / Referenz: EICom-041-284/1/3
lhr Zeichen:
Bern, 10. Dezember 2025

041-00284: Vernehmlassung Verordnungsidnderungen im Bereich des
Bundesamtes fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 — Stellungnahme
der EICom

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fir die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung zu den Verordnungsanderungen im
Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 eine Stellungnahme einzureichen.

1. Antrage der EICom zur EnV

Art. 12 EnV

Antrag

Artikel 12 sei wie folgt anzupassen:

4 Die Vergltung fiir die Elektrizitat, welche zu Zeiten eingespeist wird, in welchen der Preis am Spotmarkt
im Day Ahead-Handel fur das Marktgebiet Schweiz negativ ist, betragt 0 Rp./kWh.

Begrindung

Bei negativen Marktpreisen sollten moglichst keine Einspeiseanreize fir Produzenten mehr bestehen.
Damit jedoch die Produzenten, welche keine Speichermoglichkeiten haben, fiir eine allfallige Einspei-
sung bei negativen Marktpreisen nicht «bestraft» werden, soll die Vergitung fir diese Energiemenge
nicht negativ sein, sondern lediglich 0 Rp./kWh betragen. Die Energiemenge, welche bei negativen

Eidgendssische Elektrizitdtskommission EICom
Christoffelgasse 5, 3003 Bern

Tel. +41 58 462 58 33,

info@elcom.admin.ch

www.elcom.admin.ch

EICom-D-2B013501/25
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Markpreisen eingespeist wird, ist somit bei der Berechnung des Differenzbetrags nicht zu bertcksichti-
gen (vgl. dazu unten).

Art. 12a EnV

Antrag
Die Erlauterungen zu Artikel 12a seien wie folgt zu ergénzen:

«Der Vollstandigkeit halber sei hier erwahnt, dass die Minimalvergltung nicht als effektiver Betrag pro
kWh eingespeiste Elektrizitat vergltet wird. Vielmehr wird in einem ersten Schritt die Elektrizitat zum
Marktpreis zum Zeitpunkt der Einspeisung vergutet. Lag der Referenz-Marktpreis (im vorangehenden
Quartal) unter der Minimalvergutung nach diesem Artikel, hat der Produzent grundsatzlich zusatzlich
Anspruch auf den Differenzbetrag zwischen der Minimalvergiitung und dem Referenz-Marktpreis (Art.
15 Abs. 1 bis 4. Satz EnG in der Fassung der Fahne zum Geschaft 23.051 n Energiegesetz. Anderung
[Beschleunigungserlass] vom 24. Juni 2025). Da zu Zeiten mit negativen Preisen die Vergutung nach
Artikel 12 Absatz 4 von 0 Rp./kWh zur Anwendung kommt, ist die wahrend negativer Marktpreise ein-
gespeiste Elektrizitatsmenge bei der Berechnung des Differenzbetrages jedoch herauszurechnen.
Speist ein Produzent wahrend negativer Marktpreisperioden ein, hat dies somit zur Folge, dass der
Netzbetreiber fir diese Energiemenge keine Vergltung (und somit auch keinen Differenzbetrag) zu be-
zahlen hat.»

Begriindung

Gemass Artikel 15 Abs. 1bis EnG (Beschleunigungserlass) kann der Bundesrat fiir Zeiten mit negativen
Marktpreisen abweichende Regelungen vorsehen. Von dieser Kompetenz sollte der Bundesrat Ge-
brauch machen, da bei negativen Marktpreisen moglichst keine Einspeiseanreize fiir Produzenten
mehr bestehen sollten. Es gilt somit in den Erlauterungen klarzustellen, dass die Energiemenge, wel-
che bei negativen Markpreisen eingespeist wird, bei der Berechnung des Differenzbetrags nicht be-
riicksichtigt werden soll.

2. Antrdge der EICom zur StromVV

Art. 4 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 StromVV

Antrag

Es sei der aktuell geltende Wortlaut beizubehalten.

Begriindung

In der Begriindung zur geplanten Anpassung gemass Vernehmlassungsvorlage, wird eine logische In-
konsistenz der Regelung betreffend die Obergrenze fir die Anrechenbarkeit der Energie nach Artikel
15 EnG gemass geltendem Recht geltend gemacht, fiir den Fall, dass der HKN mit abgenommen wird
(Art. 4 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 StromVV). Falls der VNB den HKN abnehme und gleichzeitig die Verglitung
fur den Graustrom dem vierteljahrlich gemittelten Marktpreis (oder neu dem stiindlichen oder viertel-
stiindlichen Marktpreis) entspreche, wirden, sobald die Marktpreise die Gestehungskosten Uberstei-
gen, nicht anrechenbare Kosten anfallen. Um dieses Problem zu I6sen, sei eine Anderung der
StromVV nétig (Erlduternder Bericht zur Revision vom Mai 2026 der Stromversorgungverordnung,
S.1).

Die geltend gemachte Inkonsistenz existiert so nicht. Artikel 15 Absatz 1 EnG in der Version guiltig ab
1.1.2026 verpflichtet den VNB nicht zur Abnahme des HKN und gibt ihm auch keinen Anspruch auf
Abnahme des HKN. Das Energierecht sieht konsequenterweise keine Regelung fiir die Vergitung des
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HKN vor. Will ein VNB den HKN eines Produzenten abnehmen, muss er mit diesem, mangels gesetzli-
cher (Preis-)Vorgabe eine Vereinbarung treffen. Insofern ware es sinnvoll, dass in dieser Vereinbarung
auch der Energiepreis geregelt wird. Im Falle einer Vereinbarung, kommt der schweizweit harmoni-
sierte Preis (ab 1.7.2026 Marktpreis zum Zeitpunkt der Einspeisung) nicht zwingend zur Anwendung.
Es ist Sache des VNB einen Preis auszuhandeln, der die Gestehungskosten nach Artikel 4 Absatz 3
StromVV in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abziglich allfalliger Férdermittel nach Artikel 4a
StromVV in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung nicht Ubersteigt. Gleichzeitig ist es Aufgabe des
Netzbetreibers im Sinne der Effizienz und der Angemessenheit der Grundversorgungstarife dafiir zu
sorgen, dass Produzenten in Zeiten negativer Marktpreise keinen Anreiz zur Einspeisung erhalten.
Dies waére in der Vereinbarung entsprechend aufzunehmen.

Einigen sich VNB und Produzent nicht auf einen Preis fir Energie und HKN, ist der VNB verpflichtet,
die Energie ohne HKN zum schweizweit harmonisierten Preis abzunehmen. Dieser Preis ist gemass
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe e Ziffer 2 StromVV in der Grundversorgung anrechenbar.

Da der VNB nicht verpflichtet ist, den HKN abzunehmen, entstehen ihm aufgrund seiner gesetzlichen
Pflichten keine nicht anrechenbaren Kosten.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass der schweizweit harmonisierte Preis nicht wahrend ei-
nes gesamten Kalenderjahres hoher liegt als die Gestehungskosten. Dem VNB verbleibt bei einer Jah-
resbetrachtung der Kosten ein gewisser Spielraum flr die Vereinbarung des HKN-Preises bei gleich-
zeitiger Anwendung des schweizweit harmonisierten Preises. Denkbar ware z.B. die Vereinbarung ei-
nes fixen HKN-Preises mit CAP. D.h. er wird nur voll ausbezahlt, wenn der schweizweit harmonisierte
Preis fur die Energie zusammen mit dem vereinbarten HKN-Preis Ende Jahr insgesamt die Geste-
hungskosten gemass Art. 4 Abs. 3 Abs. e Ziff. 1 StromVV nicht Ubersteigt.

Aus der neu vorgeschlagenen Regelung konnte in der Praxis eine Art Minimalvergltung resultieren,
indem die Netzbetreiber den Produzenten im Minimum die in der Grundversorgung anrechenbaren Ge-
stehungskosten anbieten wirden. Dadurch wirden die grundversorgten Endverbraucher bei Abnahme
der Energie inkl. HKN einseitig das Risiko steigender Marktpreise Uber die Gestehungskosten hinaus
tragen. Besonders stossend ist dies bei der Abnahme von Energie aus Anlagen > 150 kW, weil fiir
diese bisher keine Minimalvergltung vorgesehen ist.

Mit der in Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe e Ziffer 1 StromVV vorgenommen Ergénzung entsteht ein An-
reiz, dass Netzbetreiber und Produzent eine Vergltung vereinbaren, die sich an der maximalen Anre-
chenbarkeit in der Grundversorgung ausrichtet. Das fiihrt zu Vereinbarungen zwischen Netzbetreiber
und Produzenten, welche die Verglitung zulasten der Grundversorgung optimiert. Unter der Annahme
saisonal stark schwankender Marktpreise kdnnte beispielsweise in den Sommermonaten eine Vergu-
tung basierend auf Gestehungskosten vereinbart werden, um dann im Winterhalbjahr auf eine Marktlo-
gik umzuschwenken. Infolge dieser Wechselmdglichkeit kdnnten die Gestehungskosten gemass Arti-
kel 4 Absatz 3 StromVV faktisch zu einer Art Minimalvergltung fir Anlagenbetreiber mutieren, zugleich
waren fir diese bei steigenden Marktpreisen aber auch Gewinnpotenziale des Produzenten nach oben
offen — die zusatzlichen Kosten einer solchen Gewinnoption waren durch die Verbraucher in der
Grundversorgung zu tragen.

Mit Blick auf die Gewahrleistung eines sicheren, leistungsfahigen und effizienten Netzes (Art. 8 Abs. 1
Bst. a StromVG) und die Angemessenheit der Grundversorgungstarife ist netz- bzw. systemdienliches
Verhalten von Produzenten zu férdern. Im Sinne der Effizienz und Minimierung von System- und For-
derkosten sollte die Produktion an den Bedurfnissen des Marktes ausgerichtet werden — insbesondere
durch Produktionsdrosselung bei sich abzeichnenden negativen Preisen. Sind im Rahmen der Vergu-
tung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG bei zusétzlicher Abnahme des HKN immer mindestens die Geste-
hungskosten anrechenbar, gibt es — im Widerspruch zum vorhergehenden Satz — keinen Anreiz, dass
Netzbetreiber und Produzenten eine marktnahe bzw. systemdienliche Vergutung vereinbaren, die ins-
besondere bei negativen Spotmarktpreisen auch eine Reduktion der Einspeisung beanreizen.
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Art. 8adecies Abs. 7 StromVV

Antrag

Artikel 8adecies Absatz 7 sei wie folgt zu erganzen:

" Die Netzbetreiber miissen ab dem 1. Januar 2028 bei allen Erzeugungsanlagen, die unter Artikel 15

Absatz 1bis EnG fallen und der Bewilligungspflicht nach Artikel 6 der Niederspannungs-Installationsver-
ordnung vom 7. November 2001 unterliegen, ein intelligentes Messsystem einsetzen.

Begrindung

Bei Plug&Play-Anlagen soll kein intelligentes Messsystem nach Artikel 8adecies StromVV eingesetzt wer-
den mussen. Dies wiirde fir die Produzenten zu unverhaltnismassig hohen Kosten (Messtarif) flihren
und ist auch nicht erforderlich, da fiir solche Anlagen die Vergitung mit einer Pauschale vorgesehen
werden kann (Art. 12 Abs. 3 EnV). Die Einspeisemenge von Plug&Play-Anlagen ist zudem so gering,
dass aus Systemsicht deren Erfassung nicht zwingend notwendig ist.

Fir Ruckfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfigung.

Freundliche Grisse

Eidgendssische Elektrizitdtskommission

e " e

Werner Luginbihl Urs Meister
Prasident Geschaftsfihrer EICom
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Schweizerische Eidgenossenschaft Commission fédérale de la Consommation (CFC)
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

E-Mail

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Berne, le 14 novembre 2025

Procédure de consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de
I’Office fédéral de I’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026

Mesdames, Messieurs,

Faisant suite a I'ouverture de la procédure mentionnée en objet, la Commission fédérale de la con-
sommation (CFC) a le plaisir de vous faire parvenir sa prise de position.

La Commission fédérale de la consommation a pris connaissance de la proposition de suppres-
sion de I'étiquette énergie pour les machines a café domestiques, prévue dans la révision de
'ordonnance sur I'efficacité énergétique (OEEE).

Elle s’étonne de cette mesure et de sa justification, pour les raisons suivantes :

4.

Manque de transparence : L'étiquette énergie est un outil essentiel pour informer les
consommateurs sur la performance énergétique des appareils. Sa suppression prive les
acheteurs d’'une information standardisée, fiable et comparable qu'il peut utiliser dans ces
choix.

Justification discutable: Le rapport présuppose que les consommateurs ne tiennent pas
compte de l'efficacité énergétique pour choisir une machine a café, alors que les critéres
de choix sont multiples et évolutifs et que certains dont I'impact environnemental
sont utilisés par les fabricants pour promouvoir leurs produits. Certains ménages,
soucieux de leur empreinte écologique ou de leurs colts énergétiques, utilisent systéma-
tiquement cette information.

Incohérence réglementaire : La suppression de I'étiquette pour les machines a café,
alors qu’elle est maintenue pour d’autres appareils, crée une disparité injustifiée (cf.
argument 2) dans l'information disponible.

Affaiblissement de l’incitation a I'innovation : L’étiquette énergie entre en ligne de
compte lorsqu’il s’agit pour les fabricants d’améliorer I'efficacité de leurs produits. Son ret-
rait pourrait réduire la pression sur I'industrie pour développer des machines encore
plus performantes, y compris hors des modes veille/arrét.

Commission fédérale de la consommation
Présidence

Prof. Anne-Christine Fornage
anne-christine.fornage@unil.ch
www.konsum.admin.ch
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Pour la CFC, plusieurs arguments militent au contraire en faveur du maintien de I'étiquette pour
les machines a café:

¢ Droit a I'information : Les consommateurs doivent pouvoir accéder a une information
compléte et objective sur la consommation énergétique des produits, quel que soit le
type d’appareil. Cela est d’autant plus important dans un contexte de transition éner-
gétique et de hausse des prix de I'électricité.

¢ Harmonisation incompléte : Si 'UE simplifie ses étiquettes, elle ne les supprime pas. La
Suisse devrait au minimum maintenir une étiquette alignée sur les standards euro-
péens, plutét que de créer une exception nationale.

o Effet cumulatif : Méme si les machines a café ne sont pas les plus énergivores, leur
consommation globale n’est pas négligeable (plus de 400 000 unités vendues par an en
Suisse). De plus le choix de la machine et du systéme d'extraction (dosettes, capsules
ou café frais) est un argument différentiant et qui peut étre utilisé par le producteur pour
mesurer l'impact environnemental.

¢ Risque de précédent: Cette suppression pourrait ouvrir la voie a d’autres excepti-
ons, affaiblissant le principe de transparence qui doit rester une constante pour tous
les équipements électriques.

Pour ces motifs, la CFC recommande vivement :

1. De maintenir I’étiquette énergie pour les machines a café (et les autres appareils
ménagers), en l'adaptant si nécessaire (ex. : adoption de la nouvelle échelle A a G,
comme dans I'UE).

2. De renforcer I'information des consommateurs sur la consommation réelle des ap-
pareils, y compris pendant les phases de construction, d’utilisation et de fin de vie (et pas
seulement en mode veille/arrét).

3. De garantir une cohérence réglementaire : Si I'étiquette est jugée utile pour d’autres
appareils, elle doit I'étre pour tous, sauf justification objective et proportionnée.

En d’autres termes, la Commission fédérale de la consommation se prononce en défaveur de la
suppression de I’'étiquette énergie pour les machines a café et demande que cette mesure
soit réexaminée. La transparence et I'information des consommateurs via les étiquettes
énergie ne sont pas négociables : elles doivent rester au coeur des politiques d’efficacité éner-
gétique, pour permettre des choix éclairés et encourager I'innovation.

La CFC vous remercie de I'attention portée a sa prise de position et vous présente, Mesdames, Mes-
sieurs, ses trés respectueuses salutations.

Pour la Commission fédérale de la Consommation,

A(/ a u\a?{/ y Z"' /L'/»*\
/
Prof. Anne-Christin€ Fornage PD Dr. Melinda Lohmann

Présidente Vice-présidente
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssische Kommission fiir nukleare Sicherheit
Confédération suisse Commission fédérale de sécurité nucléaire
Confederazione Svizzera Commissione federale per la sicurezza nucleare

Confederaziun svizra Swiss Federal Nuclear Safety Commission

KNS, Bahnhofstrasse 29, 5000 Aarau / Schweiz

Per E-Mail

Bundesamt flur Energie
3003 Bern
Verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Aarau, 17. November 2025

Vernehmlassungsverfahren
Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fur Energie
mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Eidgendssische Kommission fur nukleare Sicherheit (KNS) dankt fir die Moglichkeit, im
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung zu titelgenanntem Geschaft nehmen zu
kénnen.

Die KNS hat sich gemass der ihr Gibertragenen Aufgaben bei der Prifung der Unterlagen auf
die Revision der Kernenergieverordnung (KEV) beschrankt. Die Kommission hat sich mit der
vorgeschlagenen Anderung in der KEV befasst und stellt fest, dass unter Berlcksichtigung
der Belange der nuklearen Sicherheit ihrerseits keine Einwénde gegen diese Anderung
bestehen.

Freundliche Griisse

Eidgendssische Kommission
fur nukleare Sicherheit

;7’ fl e

Dr. P. Stahl
Prasident

Eidgendssische Kommission fir nukleare Sicherheit
Bahnhofstrasse 29

5000 Aarau

Schweiz / Switzerland

Tel. +41 58 481 86 86

contact@kns.admin.ch

www.kns.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenossische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

ENHK c/o BAFU, GU, 3003 Bern

Bundesamt fur Energie BFE
3003 Bern

Per Email an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

lhr Zeichen:

Unser Zeichen: GU
Sachbearbeiter/in: GU
Bern, 14. November 2025

Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1.
Juli 2026: KEV, EnEV, EnV, EnFV, StromVV, VHBT - Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 16. September 2025 haben Sie der ENHK den Entwurf der Verordnungsanderun-
gen im Bereich des Bundesamts fir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Januar 2026 im Rahmen
der Vernehmlassung zur Stellungnahme unterbreitet, wofir wir lnnen bestens danken. Die Vorlage
umfasst Revisionen der Kernenergieverordnung (KEV), Energieeffizienzverordnung (EnEV), Energie-
verordnung (EnV), Energieférderungsverordnung (EnFV), Stromversorgungsverordnung (StromVV)
sowie der Verordnung des UVEK Uber den Herkunftsnachweis fir Brenn- und Treibstoffe (VHBT).

Die ENHK nimmt die Vorgeschlagenen Verordnungsanderungen zur Kenntnis und hat dazu aus der
Sicht der Bundesinventare nach Art. 5 NHG keine Bemerkungen.

Freundliche Grisse
Eidgendssische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK

/

- / "
p —

NC.

Stefan Kolliker Fredi Guggisberg
Prasident Sekretar

Kopie an: BAFU, Abteilung Politik und Strategie; BAFU, Abteilung Biodiversitat und Landschaft; BAFU, Sektion
UVP und Raumordnung; BAK, Sektion Baukultur, ASTRA, Fachbereich IVS; EKD

Fredi Guggisberg, Sekretar

ENHK c/o BAFU / Worblentalstrasse 68, 3003 Bern
Telefon +41584626833
fredi.guggisberg@enhk.admin.ch
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Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr, Ziirich, 18.12.2025
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fiir Energie

Per E-Mail an verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Stellungnahme zu den Verordnungsinderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit
Inkrafttreten am 1.Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nehmen wir zu den Teilrevisionen des Verordnungspaketes mit Inkrafttreten am 1.Juli 2026
Stellung. Wir verzichten auf Stellungnahmen zur Kernenergieverordnung (KEV),
Energieeffizienzverordnung (EnEV), Energieférderungsverordnung (EnFV) sowie zu
Stromversorgungsverordnung und dussern uns nachfolgend zur Energieverordnung (EnV) sowie
zur Verordnung des UVEK iiber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT).

Anderung der Energieverordnung

Wir begriissen die in Art. 4c Abs. 3 Bst. b vorgesehene Beschrankung auf eine jahrliche Entwertung
der flissigen Energietrdager. Die Wintermonate sind insbesondere fiir die Inverkehrbringer und
Lieferanten von Brennstoffen die absatzstarksten Monate. Vor diesem Hintergrund beantragen wir,
die Frist fiir die Entwertung auf Ende April des Folgejahres zu legen. So bleibt den betroffenen
Nutzern des HKN-Systems mehr Zeit fiir eine saubere Abwicklung aller Zuweisungen und
Entwertungen.

Anderung der Verordnung des UVEK iiber den Herkunftsnachweis

Wir lehnen grundsatzlich eine weitere Biirokratisierung der Herkunftsnachweissystems ab. An
dieser Stelle sei darauf hingewiesen und daran erinnert, dass die Treib- und Brennstoffbranche
sich in gutem Willen im politischen Kompromiss mit dem Bundesrat auf die Einfiihrung des HKN-
Systems eingelassen und auf weiteren Widerstand verzichtet hat. Dass nur ein Jahr nach der
Inkraftsetzung der Verordnung erneut Verscharfungen der Auflagen fiir die Produzenten von
erneuerbaren Brenn- und Treibstoffen vorgenommen werden, lduft nach unserem Verstandnis
diesem guten Willen zuwider.

Die in Art. 6 Abs. 2°s vorgesehene Pflicht zur Beglaubigung der Produktionsdaten durch eine
Konformitdtsbewertungsstellung lehnen wir aus den oben ausgefiihrten Uberlegungen ab.
Konformitdtsbewertungsstellen kommen dort zum Einsatz, wo der Regulator die behdrdliche
Aufsicht reduziert und Verantwortung an die Akteure der Wirtschaft {ibertrdagt — beispielsweise in

Avenergy Suisse - Spitalgasse 5 - CH-8001 Ziirich - +41 44 218 50 10 - info@avenergy.ch
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der als «<New Approach» bekannten Neuordnung der Vorschriften zur Maschinensicherheit in der
Europdischen Union.

Die Produktionsdaten hingegen werden dem Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicherheit gemeldet,
welches in dieser Form als behdérdliche Aufsicht verstanden werden kann und muss. Eine weitere
Priifung durch eine Konformitdtsbewertungsstelle ist weder angebracht noch verhdltnismassig und
fiihrt zu administrativem Mehraufwand und zu Mehrkosten fiir die inldndischen Produzenten von
nachhaltigen Energietragern.

Wirverweisen in dieser Sache weiter auf Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung: «Staatliche Organe
und Private handeln nach Treu und Glauben». Es ist fiir uns nicht akzeptabel, dass Produzenten,
die bereits eine Priifung durch eine Behdrde erfahren, sich abermals durch eine weitere Stelle
kontrollieren lassen miissen. Dieses Misstrauen gegeniiber den Akteuren der Wirtschaft verstdsst
in unseren Augen gegen verfassungsrechtliche Prinzipien.

Weiter weisen wir darauf hin, dass die vorliegende Revision der VHBT erneut die Chance auslasst,
Art. 1 Abs. 1 Bst. h ersatzlos zu streichen. Standorts, Name und Adresse des Betreibers von
Produktionsanlagen und damit verbunden die Geschaftsbeziehungen zu Lieferanten sind
Geschéftsgeheimnisse, die unnétigerweise offentlich werden durch das HKN-System. Gleichzeitig
sind die Informationen auch wertlos fiir den Empfanger von HKN aufgrund der Entkopplung vom
Stofffluss. Wir beantragen, diesen Buchstaben ersatzlos zu streichen im Rahmen dieser Revision.

Wir bedanken uns fiir die Berlicksichtigung unserer Anliegen und stehen lhnen fiir weitere Fragen
gerne zur Verfiigung.

Freundliche Griisse
Avenergy Suisse

Ly

r. Roland Bllang
Geschaftsfiihrer
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Bundesamt fur Energie BFE
3003 Bern

Per Email an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Zurich, 15. Dezember 2025

Stellungnahme VSG zu Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamts
far Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Méglichkeit, zu den verschiedenen Verordnungsdnderungen Stel-
lung nehmen zu kénnen. Der Verband der Schweizerischen Gasindustrie nimmt diese zustim-
mend zur Kenntnis.

Gerne mochten wir speziell auf die vorgeschlagenen Anpassungen zu Art. 6 Abs. 2bis VHBT
eingehen:

Gemass unserem Verstandnis ist die vorgeschlagene jahrliche Uberprifung der erfassten
Produktionsdaten eine Folge der Anbindung der Association of Issuing Bodies (AIB) an Pro-
novo. Die Anbindung von AIB ist fur die Defossilisierung der Gasversorgung wichtig. Anderer-
seits fuhrt die geforderte jahrliche Uberpriifung zu Zusatzaufwand, wodurch sich die Kosten
fur Schweizer Biogas weiter erhéhen. Daher fordern wir eine pragmatische Umsetzung, bei-
spielsweise im Rahmen bestehender Kontrollen des Technischen Inspektorats des Schweize-
rischen Gasfaches (TISG). Dazu verweisen wir auf die Stellungnahme des SVGW.

Wir bedanken uns fur die BerUcksichtigung unserer Anliegen. Fur Fragen steht Ihnen Stephan
Osterwald (stephan.osterwald@gazenergie.ch) zur Verfugung

Freundliche Griusse , r ‘
UM [/ a ‘K“\(
Daniela Decurtins t Stephan Osterwald

Direktorin Verantwortlicher Public Affairs

VSG | Verband der Schweizerischen Gasindustrie | Grutlistrasse 44 | Postfach | 8027 Zurich | +41 44 288 31 31 | vsg@gazenergie.ch | gazenergie.ch



Alpig Holding SA
Chemin de Mornex 10 ALP I Q
CH-1001 Lausanne
T +4121341211

alpig.com

Eidgendssisches Departement flir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
CH-3003 Bern

Elektronisch an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Lausanne, 15. Dezember 2025

Vernehmlassung 2025/59: Alpiq Stellungnahme zu Verordnungsé@nderungen im Bereich des
Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank fur die Méglichkeit, zu den Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts
fir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Stellung nehmen zu kénnen.

Alpiq treibt mit grossem Engagement die Erreichung der Ausbauziele aus dem Mantelerlass
bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsicherheit voran. Insoweit enthdlt der
vorliegende Entwurf vorwiegend positive Signale, da wichtige Nachjustierungen der Inhalte
des Mantelerlasses vorgenommen wurden.

Alpiq begrusst vollumfanglich die Prazisierungen der Teilrevisionen der Kernenergieverord-
nung (KEV) und der Energieférderungsverordnung (EnFV). Damit wurden einerseits zentrale
Anliegen aus der Praxis zu Ausnahmen von der Konditionierungspflicht und der
Bewilligungspflicht in der KEV aufgenommen und die operative Abwicklung unmittelbar
erleichtert. Andererseits erhéhen die Klarstellungen in der EnFV betreffend der anrechenbaren
Jahreskosten die Investitionssicherheit fir die Wasserkraft in der gleitenden Marktpramie.

Die vorliegenden Entwlrfe der Teilrevision der Energieverordnung (EnV), der
Stromversorgungsverordnung (StromVV) und der Verordnung lber den Herkunftsnachweis
fur erneuerbare Brenn- und Treibstoffe (VHBT) beinhalten wichtige Anpassungen, um die
Energiewende weiter voranzutreiben. Gleichzeitig sind aus unserer Sicht gezielte
Nachscharfungen erforderlich, um insbesondere die Systemintegration von Photovoltaik zu
fordern.

Im Einzelnen:

Forderung von Winterproduktion bei der PV-Einspeisung weiter vorantreiben

Alpiq unterstitzt aktiv die Bestrebungen des Bundes zur Transformation des Energiesystems.
In der Schweiz spielen hierbei PV-Anlagen bereits heute eine zentrale Rolle. Fiir das Gelingen
der Energiewende ist es entscheidend, dass auch der zukinftige Zubau erfolgreich in das
Energiesystem integriert wird. Insoweit begrisst Alpiq ausdriicklich die Vorschldage des

15



Alpiq Holding SA
Chemin de Mornex 10
CH-1001 Lausanne

T +41213412111
alpig.com

Bundesrates in der Teilrevision der EnV, PV-Anlagen starker an den Markt heranzufihren, indem
die Vergiitungsbasis zum Zeitpunkt der Einspeisung neu der (viertel-) stindliche Day-Ahead
Marktpreis Schweiz darstellen soll.

Die marktndhere Vergiitung in Kombination mit dem Systemwechsel von einer fixen
Minimalvergiitung hin zu einem Marktpramienmodell fir PV-Anlagen erachtet die Alpiq als
zentralen Schritt, damit Investitionen in erneuerbare Energien dort getatigt werden, wo sie
wirtschaftlich am effizientesten sind. Die Anlagenbetreiber erhalten durch das
Marktpramienmodell einen klaren Anreiz, ihre Produktion dann einzuspeisen, wenn er fur das
Energiesystem den héchsten Nutzen hat. Damit sich jedoch diese Wirkung entfalten kann und
insbesondere atypische PV-Produktionsprofile und die Winterproduktion noch starker
geférdert werden, sollite der Differenzbetrag anhand des jahrlichen anstelle des vom
Bundesrat vorgeschlagenen quartalsweisen Referenzmarktpreis ermittelt werden.

Ein weiteres zentrales Element fiir die marktnahere Vergltung sind die durch den Bundesrat
neu gewonnen Befugnisse durch die Anderung des Artikels 15 Abs. 1°* Energiegesetz (EnG) im
Rahmen des Beschleunigungserlasses. Damit kann er neu bei der Vergitung fur Zeiten mit
negativen Marktpreisen abweichende Regelungen vorzusehen. Dies soll er nun im Rahmen
dieser Verordnungsrevision konsequenter ausnutzen, indem keine Vergitung im Sinne des
Differenzbetrags ausbezahlt wird, falls der massgebliche Vergitungspreis zum Zeitpunkt der
Einspeisung negativ ist.

Markt fiir Flexibilitat stirken - Durch faire Regeln zu Investitionen und Innovation

Eine effiziente Nutzung von Flexibilitdt wird, nebst den richtigen Anreizen durch das
Verglitungssystem, der Schliissel sein zur erfolgreichen Integration der neuen Erneuerbaren.
Mit dem Art. 19¢ StromVV wird zum 01. Januar 2026 die sogenannte 3%-Regelung eingeflhrt,
wonach Verteilnetzbetreiber einen Anteil von bis zu 3% der jahrlich erzeugten Energie am
Anschlusspunkt von Energieerzeugungsanlagen in ihrem ‘Netzgebiet zu Netzzwecken
unentgeltlich abregeln diirfen. Dieses unentgeltliche Zugriffsrecht fur einzelne Akteure ist ein
Schritt in die falsche Richtung zur Erschliessung und Integration wichtiger Flexibilitdt und
schnellstmdglich zu korrigieren. Die 3%-Regelung sollte sich auf PV-Anlagen beschranken, da
ihr wissenschaftlicher Hintergrund und die sachliche Rechtfertigung in der Abregelung von
PV-Einspeisung liegen. Dort ist sie ein geeigneter Ansatz zur Limitierung des lokalen
Netzausbaubedarfs, da die Abregelung typischerweise in Zeiten mit geringem Marktwert
erfolgt und bei einer Limitierung der Einspeiseleistung die Produktionsverluste fur den
Produzenten letztlich minimal sind. Fiir eine effiziente Allokation braucht es funktionierende
Markte und unverfilschte Preissignale. Kostenlose Zugriffsrechte sind dabei der falsche Weg
und unterminieren die Erschliessung und mdglichst umfassende Nutzung von Flexibilitat.

Aus den obengenannten Punkten sind aus der Sicht von Alpiq folgende Anpassungen in den
Verordnungen vorzunehmen:
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Anmerkungen zur Energieverordnung (EnV)

Art.12 Vergutung

' Der Marktpreis fir die Vergltung fir Elektrizitdt entspricht dem Preis am Spotmarkt im
Day-Ahead-Handel fiir das Marktgebiet Schweiz.

2 Der fiur die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1°* EnG massgebende
Referenz-Marktpreis entspricht dem wiertelighrlieh jahrlich gemittelten Referenz-
Marktpreis nach Artikel 15 Absatz 1 der Energieférderungsverordnung vom 1. November
2017.

s (neu) Der Differenzbetrag wird ex-post ermittelt und qgilt fir das ganze vergangene Jahr.

Zu Abs. 2: Die Ausgestaltung der Verglitung von PV-Produktion im Sinne einer gleitenden
Marktpramieist ein Schrittin die richtige Richtung, um effiziente Investitionsanreize zu setzen.
Um jedoch atypische Einspeiseprofile und damit im Besonderen die Winterproduktion noch
starker zu férdern, sollte fiur die Berechnung des Differenzbetrages der jahrliche
Referenzmarktpreis (RMP) anstatt des vierteljahrlichen RMP berlicksichtigt werden.

Zu_ Abs 2a: Die Berechnung des jahrlichen Referenzmarktpreises und damit des
Differenzbetrages sollte im Nachgang erfolgen. Damit optimiert eine Produzentin ihre
Produktion prioritar Gber den Eigenverbrauch, unabhdngig von einer Abnahmevergitung.
Zudem ist die Gefahr einer Falschberechnung des RMP im Voraus und der damit verbundenen
ex-ante Berechnung des Differenzbetrages nicht zu unterschatzen - insbesondere in Jahren
mit starken Preisschwankungen, wie dies beispielsweise 2022 der Fall war. Wenn eine Anlage
in einem Jahr nach einem Hochpreisjahr in Betrieb gehen wirde, so misste sie allenfalls
Mehrerlése zurlickzahlen, die sie Uberhaupt nicht erhalten hat. Die Einzelfallgerechtigkeit
leidet damit stark und es ware zu klaren, wie mit falschen Berechnungen umgegangen wird. Es
ist deshalb eine prazise ex-post Berechnung zu implementieren.

Art.12a Minimalvergutung

2(neu) Fur Zeiten mit negativen Marktpreisen nach Art. 12 Abs. 1 wird keine Minimalvergitung
ausbezahlt.

Zu Abs. 2: Im Rahmen des Beschleunigungserlasses (Revision Energiegesetz (EnG)) hat der
Bundesrat die Kompetenz, bei negativen Marktpreisen abweichende Regelungen vorzusehen.
Die konsequente Weitergabe von Marktpreisen, insbesondere auch von negativen Preisen an
die Produzentinnen, verbessert die Systemintegration von PV-Anlagen: Es entsteht ein klarer
Anreiz fir eine Einspeisung, welche sich am tatsdachlichen Bedarf orientiert. Dies erachtet Alpiq
als wichtiges Element, welches im Rahmen dieser Revision umgesetzt werden sollte. So
werden flr den weiteren Ausbau der PV-Produktion effiziente und systemdienliche
Investitionsanreize gesetzt. Zudem werden wichtige Anpassungen wie Speicherintegration
und Lastmanagement indirekt beanreizt, denn wer bei negativen Preisen keine Pramie erhalt,
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investiert zudem eher in Speicher oder Energie-Management-Systeme, um
Lastverschiebungen zu erzielen und starkt damit die Versorgungssicherheit.

Anmerkung zur Stromversorgungsverordnung (StromVV)

Art. 19¢ Garantierte Nutzungen der Flexibilitaten (gultig ab 01.01.2026)

1

Die garantierte Nutzung von Flexibilitdt erstreckt sich auf die Einspeisung von
Photovoltaikanlagen auf Netzebene 7 und wird nicht vergUtet.

Der Verteilnetzbetreiber muss den betroffenen Flexibilitdtsinhabern auf Anfrage oder
mindestens jahrlich Gber die Griinde und den Umfang dieser Nutzungen informieren.

Er darf fiir die garantierten Nutzungen der Flexibilitdt ein intelligentes Steuer- und
Regelsystem ohne die Zustimmung des betroffenen Flexibilitatsinhabers einsetzen.

Er darf hochstens 3 Prozent der jahrlich erzeugten Energie am Anschlusspunkt abregeln.

Die Netzbetreiber legen unter Mitwirkung der betroffenen Akteure in transparenten und
diskriminierungsfreien Richtlinien Regeln fir die technische Umsetzung des
Einspeisemanagements und die Informationsprozesse fest.

Zu Abs. 1: Enttduscht mussten wir feststellen, dass im Rahmen der Revisionen im
Energiebereich mit Bundesratsbeschluss vom 26. November 2025 unsere Forderung zur

Beschrankung der 3%-Regelung auf PV-Anlagen auf Netzebene 7 nicht Gbernommen wurde. |

Trotzdem erachten wir es nach wie vor als sachlich grob falsch, diese Bestimmung
technologieoffen zu belassen. Die 3%-Regelung basiert auf der Abregelung von PV-
Einspeisung, wo ein gutes Kosten/Nutzen-Verhdltnis besteht, indem die Abregelung dann
erfolgt, wenn der Marktwert niedrig ist und S0 geringe wirtschaftliche Einbussen entstehen.
Die wichtigsten Argumente:

o Die Gleichzeitigkeit der dezentralen PV-Einspeisung verursacht Netzengpdsse und
hohen Netzausbaubedarf, was durch eine Beschrankung der Einspeisung von 70% am
Anschlusspunkt gemass Branchenempfehlung eingefangen werden kann.

e Bei steuerbaren (Wasserkraft-)Anlagen ist die unentgeltliche garantierte
Flexibilitdtsnutzung sachlich nicht rechtfertigbar: Die Abregelung aus Netzgriinden
trotz potenziell gleichzeitig hoher Marktwertigkeit flihrt zu wirtschaftlichen Schaden
bei den Produzentinnen. Nebst Erléseinbussen kdnnen aufgrund der Nicht-Planbarkeit
der Abregelung hohe Ausgleichsenergiekosten als auch Pénalen bei Nichterbringung
von Systemdienstleistungen entstehen. Damit werden klar falsche Signale fur den
dringend bendtigen Zubau flexibler Wasserkraftwerke gesetzt.

e Flexibilitdt soll anhand von unverfélschten Preissignalen dort alloziert werden, wo sie
den héchsten Systemnutzen erbringt. Die Vergabe von unentgeltlichen garantierten
Zugriffsrechten fir vereinzelten Flexibilitatsbedarf ist insoweit der falsche Ansatz. Eine
Beschrankung auf PV-Anlagen auf Netzebene 7 kann eine derartige Fehlentwicklung
vermeiden.

Wir bitten das BFE nochmals mit Nachdruck, die Bestimmung zu korrigieren und auf
Photovoltaikanlagen zu beschranken. Dies ist entscheidend fiir die erfolgreiche Integration

ALPIQ
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des PV-Zubaus, den Ausbau der bendétigten Flexibilitdt und die Sicherstellung eines
effizienten, sicheren und marktkonformen Systems.

Wir danken Ihnen fiir die Beriicksichtigung unserer Anliegen. Fur Rickfragen oder eine alifallige
Diskussion steht Innen Noémie Kipfer (noemie.kipfer@alpig.com) gerne zur Verfigung.

Freundliche Grisse
Alpiq Holding AG

%/é—

Antje Kanngiesser Amédée Murisier
CEO Head Switzerland
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Per E-Mail
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Ihr Kontakt Thomas Porchet, Energiepolitik Schweiz
E-Mail thomas.porchet@axpo.com

Direktwahl T +41 56 200 31 45
Datum 12. November 2025

Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Ener-
gie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026: Stellungnahme der
Axpo Gruppe

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fir die Gelegenheit, im Rahmen des vorliegenden Vernehmlas-
sungsverfahrens zu den Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts flr
Energie Stellung nehmen zu kdnnen.

Allgemeine Bemerkungen

Axpo hat die Ambition, mit innovativen Energielésungen eine nachhaltige Zukunft zu
ermadglichen. Axpo ist die grésste Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie
und internationale Vorreiterin im Energiehandel sowie in der Vermarktung von Solar-
und Windkraft. Zudem betreiben und unterhalten wir ein mehrere tausend Kilometer
umspannendes Leitungsnetz auf den Netzebenen 3-7 und nehmen Uber unsere Toch-
tergesellschaft CKW im Rahmen der Abnahme- und Verglitungspflicht den dezentral
produzierten Strom von rund 15 000 Solarproduzentinnen und -produ-zenten ab.

Mehr als 7 000 Mitarbeitende verbinden Erfahrung und Know-how mit der Leiden-
schaft fur Innovation und der gemeinsamen Suche nach immer besseren Losungen.
Axpo setzt auf innovative Technologien, um die sich stets wandelnden Bedurfnisse
ihrer Kunden in Gber 30 Landern in Europa, Nordamerika und Asien zu erftllen.

\

Axpo Services AG
Parkstrasse 23 | 5401 Baden | Switzerland
T +41 56 200 31 11 | www.axpo.com



Zu den einzelnen Verordnungsidnderungen

Energieverordnung EnV

Art. 12 Vergltung

Antrag:

2 Der flur die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG mass-
gebende Referenz-Marktpreis entspricht dem wierteljahrlich gemittelten Referenz-
Marktpreis nach Artikel 15 Absatz 1 der Energieférderungsverordnung vom 1. No-
vember 2017.

Begrindung:

Mit der Bestimmung des Referenz-Marktpreises auf Jahresbasis fallt die Minimalver-
gutungspramie flr die Quartale Q2 und Q3 geringer und fir die Quartale Q1 und Q4
hoéher aus als bei Bestimmung des Referenz-Marktpreises bei einem quartalsweisen
Zeitraum. Damit werden die Fehlanreize einer finanziellen Forderung im Sommer-
halbjahr reduziert, bzw. die Férderung von Winterproduktion erhéht.

Art. 12a Minimalvergiitungen

Antrag:

2 (neu) Flur Zeiten mit negativen Marktpreisen nach Art. 12 Abs. 1 wird keine Mini-
malvergutung ausbezahlt.

Begrindung:

Verglitungen wahrend Phasen negativer Marktpreise setzten energie- und volkswirt-
schaftlich falsche Anreize flir die Einspeisung erneuerbarer Energien und behindern
deren effiziente Integration in den Markt. Sie stellen zudem eine intransparente, zu-
satzliche Forderung dar, die von den gebundenen Kundinnen und Kunden oder -
nach einer vollstandigen Marktéffnung — vom Verteilnetzbetreiber aus den Ertragen
aus anderen Geschaftsbereichen bezahlt werden muss.

Spatestens mit der Umsetzung des Stromabkommen ist zudem absehbar, dass das
vorgeschlagene Minimalverglitungssystem revidiert werden muss. Da die Rahmenbe-
dingungen fur PV-Produzenten bereits in kurzer Abfolge mehrfach gedndert wurden,
ist es im Sinne der Planungssicherheit sinnvoll, bereits jetzt auf ein langerfristig um-
setzbares und stabiles System zu wechseln.

Antrag:

3 (neu) Die Auszahlung der Minimalvergltung erfolgt an die Partei, welche zum Publi-

kationszeitpunkt des Referenzmarktpreises gemass Art. 12 EnFV Eigentimer der An-
lage ist.
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Begriindung:
Bei einer Handanderung innerhalb einer Abrechnungsperiode kann die spotmarktba-
sierte Energievergitung problemlos berechnet werden, nicht aber die Minimalvergu-

tung, da diese erst nachtraglich bekannt ist. Mit dieser pragmatischen Regelung wird
der Abrechnungsprozess vereinfacht.

Art. 31 Prioritdtenordnung

Kommentar:

Die vorgesehene Priorisierung bei der Auszahlung der Entschadigung der Massnah-
men nach Art. 83a GSchG und Art. 10 BGF erfolgt in guter Absicht und ist grundsatz-
lich zu begrissen. Sie vermag aber die grundlegende Problematik unzureichender
Mittel, einer zu knappen Frist sowie mangelnder Ressourcen und Priorisierung bei
den verantwortlichen Bundesstellen nicht zu I6sen.

Stromversorgungsverordnung StromVvV

Art. 4 Grundversorgungstarife

Kommentar:

Wir unterstutzen die vorgeschlagene Prazisierung. Damit wird sichergestellt, dass die

Kosten, die Verteilnetzbetreiber aus dem neuen Vergitungssystem entstehen, auch
bei einer Abnahme der Herkunftsnachweise anrechenbar sind.

Wir danken Ihnen flr die Berucksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grusse

Wﬁ/\/mﬂ)‘ b Sl d

Christoph Brand Lukas Schirch
CEO Head Corporate Public Affairs
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® BKW

BKW Energie AG
Viktoriaplatz 2
3013 Bern

www.bkw.ch
lhre Kontaktpersonen

Kristin Brockhaus
kristin.brockhaus@bkw.ch

Eidgengssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

Daniel Mller

Elektronisch an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch daniel.mueller3@bkw.ch

Bern, 08. Dezember 2025

Stellungnahme zu Verordnungsdnderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am
1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fir die Moglichkeit, uns im Rahmen der Vernehmlassung zu Verordnungs-

dnderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 dussern zu diurfen. Die BKW
Energie AG (BKW) ist zum einen die grosste Netzbetreiberin und zum anderen eine der wich-
tigsten Stromproduzentinnen in der Schweiz und daher direkt von den Anpassungen betrof-

fen.

Die BKW begrisst grundsdtzlich die Zielrichtung der vorliegenden Verordnungsanpassungen.
Gleichzeitig bitten wir Sie, folgende Aspekte zu berdcksichtigen:

Energieverordnung

— Die Verordnungsanderungen in Bezug auf die marktndhere Ausgestaltung der Ein-
speisung von Strom aus PV-Anlagen begriissen wir. Idealerweise sollte eine einheit-
liche Preisquelle fir den Spotmarkt (Day-Ahead-Handel) im Marktgebiet Schweiz de-
finiert werden, beispielsweise durch das Bundesamt flr Energie, analog zum durch
ihn publizierten Referenzmarktpreis.

— Weiter sollte der Bundesrat seine zusdtzlichen Kompetenzen von Beginn an nutzen
und far Elektrizitdt, die zu Zeiten mit negativen Marktpreisen abgenommen wird,
den Differenzbetrag der Minimalvergttung auf null setzen, um marktverzerrende
Einspeiseanreize zu vermeiden.

— Die vorgesehene Prioritatenordnung flir Abgeltungen zur dkologischen Sanierung
von Wasserkraftanlagen sollte auf objektive Kriterien wie Vollstandigkeit und Quali-
tdt der Gesuche abstellen, da die derzeitige Ausgestaltung wirtschaftlich stdrkere
Betreiber benachteiligt. Die Priorisierung von Auszahlungen bereits entstandener
Planungskosten wird von der BKW unterstitzt.
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Stromversorgungsverordnung

Die vorgesehene Anpassung der in der Grundversorgung anrechenbaren Kosten beim
Erwerb von Herkunftsnachweisen (HKN) wird grundsdtzlich begrlisst, da sie beste-
hende Probleme bei hohen Marktpreisen entschdrft. Allerdings sollte der HKN-Preis
unabhdngig vom Referenzmarktpreis festgelegt werden, um eine sachlogische und
praktikable Umsetzung zu gewdhrleisten.

Die BKW regt eine Prdzisierung zu Art. 4 Abs. 3 Bst. c StromVV an, welche nicht Teil
der aktuellen Vernehmlassung ist. Die Berechnung der Grundversorgungstarife
sollte sich auf die Gestehungskosten der tatsdchlich in die Grundversorgung gelie-
ferten Energie stitzen. Dies entspricht u. a. der Abschaffung der Durchschnitts-
preismethode und stellt sicher, dass die Tarife die tatsdchlichen fur die Grundver-
sorgung anfallenden Kosten widerspiegeln. Ein im Auftrag der BKW erstelltes
Rechtsgutachten vom 23. Juni 2025 kommt zum Schluss, dass samtliche Materialien
aus dem Gesetzgebungsprozess auf diese Auslegung deuten (vgl. Rechtsgutachten
Muller 2025, S. 13-20). Zudem kdnnte hier eine Kompetenziberschreitung des Ver-
ordnungsgebers vorliegen, zumal er eine massgebliche Ausgestaltung einer unbe-
stimmten gesetzlichen Vorlage vornimmt (vgl. ebd. S. 23-24).

Zum neuen Art. 8atedes Abs. 7 ist klarzustellen, dass keine Pflicht besteht, fir alle
kleinen Photovoltaikanlagen (<30 kVA) zusdtzliche intelligente Messsysteme zu in-
stallieren. Eine solche Vorgabe wirde zu unverhdltnismassigen Mehrkosten fir Kun-
dinnen und Kunden flhren. Der Verordnungstext sollte entsprechend prdzisiert wer-
den, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Energieférderungsverordnung

Die geplanten Prdzisierungen in Bezug auf die Jahreskosten sind begriissenswert. Es
ist sinnvoll, die Regelung auf Neuanlagen und erhebliche Erweiterungen zu erwei-
tern und die anrechenbaren Investitionskosten mit jenen der Investitionsbeitrage zu
harmonisieren. Dies erhoht die Planungssicherheit und vereinheitlicht die Handha-
bung fur Kraftwerksbetreiber.

Kernenergieverordnung

Die vorgeschlagenen Verordnungsdnderungen sind unterstiitzenswert. Die Ausnah-
men von der Konditionierungs- und Bewilligungspflicht erleichtern Betreibern von
Kernkraftwerken die operative Abwicklung unmittelbar. Gerne verweisen wir auf die
ausfihrliche Stellungnahme von Swissnuclear.

Flur die detaillierten Antrdge und deren Begriindungen verweisen wir auf den Anhang. Fur die
Berticksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns im Voraus und stehen lhnen fir wei-
tere Auskilnfte gerne zur Verflgung.

Freundliche Grlsse
BKW Energie AG

Signiert von: Signiert von:
907BYE4C30D347A... 63099A2033C64EC...
Kristin Brockhaus Daniel Muller
Head of Strategic Regulatory Leiter Product Management

Anhdnge 1-2: Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln
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Anhang 1 mit den konkreten Antrdgen zur Energieverordnung (EnV)

Art. 12 Vergiitung
1: Kommentar

2Ys (neu) Edr Elektrizitdt, die zu Zeiten mit negativen Marktpreisen abgenommen wird, be-
tragt der Differenzbetrag null.

Begriindung

Abs. 1: Es sollte eine einheitliche Quelle fir den Spotmarkt am Day-Ahead-Handel fir das
Marktgebiet Schweiz definiert werden, beispielsweise analog zum Referenzmarktpreis durch
das BFE.

Abs. 2% (neu): Der Bundesrat soll von der im Rahmen des Beschlusses des Parlaments am
26.09.2025 zur Anderung des Energiegesetzes (23.051 Beschleunigungserlass) in Art. 15 Abs.
15 EnG vorgesehen Moglichkeit Gebrauch machen, eine abweichende Regelung fir Zeiten
mit negativen Preisen vorzusehen. Ohne EinfUhrung einer Negativpreisregelung erhalten
Produzenten den marktverzerrenden Anreiz, bei negativen Marktpreisen einzuspeisen, wenn
die Summe aus (negativem) Marktpreis und Differenzbetrag grdsser null ist.

Art. 31 Prioritdtenordnung
1 Ubersteigen die eingereichten Gesuche die verfiigbaren Mittel, so erstellt das BAFU ent-
sprechend der Vollstandigkeit und Qualitdt der Gesuche eine Prioritdtenordnung.

Begriindung

Sind Gesuche innerhalb dieser Priorisierung gleichzeitig eingereicht worden, entscheidet das
BAFU gemdss «Erlduterndem Bericht zur Revision vom Mai 2026 der Energieverordnung»
nach sachgerechten Kriterien. «Dies ist insbesondere die wirtschaftliche Zumutbarkeit far
den Kraftwerksinhaber, die bereits angefallenen Kosten weiter vorzufinanzieren. Dabei wird
beurteilt, ob der betreffende Betrag im Hinblick auf die finanzielle Liquiditdt des Kraftwer-
kinhabers oder der Kraftwerkinhaberin unter Bericksichtigung seiner bzw. ihrer Grosse
und/oder Rechtsform eine gréssere oder geringere Belastung darstellt.»

Diese Benachteiligung wirtschaftlich potenterer Kraftwerksinhaber entspricht nicht dem An-

spruch von sachgerechten Kriterien; vielmehr musste die Vollstandigkeit und die Qualitat der
Gesuche bei der Priorisierung entscheidend sein.
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Anhang 2 mit den konkreten Antragen zur Stromversorgungsverordnung (StromVV)

Art. 4 Grundversorgungstarife Berechnung der Einmalvergiitung und Ansdtze
3 Fir die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden Grundsdtze:

C. Bei der Ermittiung der durchschnittlichen Gestehungskosten der Elektrizitdtserzeugung
ads werden nur jene eigenen Anlagen und ads beteiligungsbedingten Bezligen ist-unerheb-
Heh-eb-die berlicksichtigt, deren erzeugten Elektrizitatsmengen in der Grundversorgung eder
ahderweitig abgesetzt werden.

e. Im Rahmen der Vergltung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten anre-
chenbar:

1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal-die-Gestehungskostennach-Artikel4-Ab-

rat im Voraus festzulegender fixer Maximalwert flr den Herkunftsnachweis;

3 (neu) Bei Vergitungen zu Marktpreisen: entsprechend der ausbezahlte Betrag; falls Her-
kunftsnachweise abgenommen werden: zusdtzlich ein durch den Bundesrat im Voraus fest-
zulegender fixer Maximalwert fiir den Herkunftsnachweis.

Begriindung
Bst. c: Gemdss Art. 6 Abs. 1 StromVG sind Verteilnetzbetreiber verpflichtet, den Endverbrau-

chern in der Grundversorgung Elektrizitat zu angemessenen Tarifen zu liefern. Dabei gilt das
«Cost-plus»-Prinzip; die Tarife sollen also die tatsdchlichen Kosten des Verteilnetzbetreibers
fur die Belieferung der Grundversorgung widerspiegeln. Aufgrund der Vorgaben von Art. 6
Abs. 5 Bst. a StromVG und Art. 4a Abs. 1 StromVV (Mindestanteil der erweiterten Eigenpro-
duktion) mussen Energieversorgungsunternehmen mit im Vergleich zur Grundversorgungs-
menge viel erneuerbarer Energieproduktion einen wesentlichen Teil der Grundversorgung mit
dieser erneuerbaren Energieproduktion abdecken. Fir die Berechnung der Tarife missen sie
gemadss aktueller Vorgabe von Art. 4 Abs. 3 Bst. c StromVV die Gestehungskosten der gesam-
ten Produktion beridcksichtigen — also auch jene aus nicht-erneuerbaren Quellen — und nicht
nur die Gestehungskosten der tatsdchlich in die Grundversorgung gelieferten Energieproduk-
tion. Je nach Kostenstruktur des gesamten Produktionsportfolios kann dies dazu fihren,
dass grundversorgte Kundinnen mehr oder weniger bezahlen mussen als die Gestehungskos-
ten der tatsdchlich in die Grundversorgung gelieferten Energie.

Mit der Verabschiedung des Bundesgesetzes Uber eine sichere Stromversorgung mit erneu-
erbaren Energien («Stromgesetz») hat das Parlament entschieden, die sogenannte Durch-
schnittspreismethode abzuschaffen. Dies bedeutet, dass Energieversorgungsunternehmen
die Lieferportfolios fur die Grundversorgung und ftr Kundinnen und Kunden im freien Markt
trennen. Die Vorgabe von Art. 4 Abs. 3 Bst. c StromVV stitzt sich auf Art. 6 Abs. 5°s Bst. d
Ziff. 1 StromVG, gemdss dem bei eigenen Anlagen oder beteiligungsbedingten Bezligen «die
durchschnittlichen Gestehungskosten dieser ganzen Produktion» in die Grundversorgungsta-
rife eingerechnet werden dirfen. Der Bundesrat legt in der Verordnung also fest, dass mit
«dieser ganzen Produktion» die gesamte Energieproduktion des Energieversorgungsunter-
nehmens gemeint ist. Gegen diese weite Auslegung spricht insbesondere, dass das Parla-
ment die Durchschnittspreismethode abgeschafft hat, die eine Weitergabe von Preisvortei-
len vom Markt an die Grundversorgung vorgesehen hatte. In Anbetracht der gesetzlich-for-
mellen Unklarheit von Art. 6 Abs. 5 Bst. d Ziff. 1 StromVG konnte durch die bestimmte Aus-
gestaltung von Art. 4 Abs. 3 Bst. ¢ StromVV eine KompetenzUtberschreitung des Verord-
nungsgebers vorliegen (vgl. Rechtsgutachten Mdller 2025, S. 23-24). Weiterhin muss festge-
halten werden, dass samtliche Materialien aus dem Gesetzgebungsprozess darauf hindeuten,
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dass mit «dieser ganzen Produktion» jene gemeint ist, die tatsdchlich in der Grundversor-
gung abgesetzt wird (vgl. Rechtsgutachten Miller 2025, S. 13-20). Vor diesem Hintergrund
schlagen wir vor, Art. 4 Abs. 3 Bst. c insofern anzupassen, als nur die Gestehungskosten der
tatsdchlich in die Grundversorgung gelieferten Energie bei der Berechnung der Grundversor-
gungstarife bertcksichtigt werden massen.

Bst. e Abs. 1: Die Anpassung von Bst. e ist grundsdtzlich zu begrissen. Damit wird das Prob-
lem der Anrechenbarkeit bei hohen Marktpreisen behoben. Jedoch musste der HKN-Preis ge-
genldufig zur Entwicklung der Marktpreise neu festgelegt werden, was sachlogisch keinen
Sinn ergibt. Die Umsetzung ist komplex und hindert Energieversorgungsunternehmen daran,
die HKN abzunehmen. Beispielsweise gilt aktuell fir die Abnahme mit HKN fir Anlagen >=
100 kW ohne Eigenverbrauch mit einer Inbetriebnahme ab 2020 eine maximale Anrechenbar-
keit in der Grundversorgung von 5,4 Rp/kWh. Dies ist geringer als die Mindestvergltung von
6,2 Rp/kWh, wodurch der Abnehmer einen Verlust von 0,8 Rp/kWh einfahrt. Aus diesem
Grund wirde der Abnehmer die Abnahme von HKN fir diese Anlagenkategorie nicht mehr
vornehmen, was nicht im Sinne des Gesetzgebers sein kann. Ausserdem musste nach der
hier vorgeschlagenen Formulierung aufgrund der Festlegung der Gestehungskosten bei jeder
Anlage das Alter (inkl. Erweiterungen etc.) nacherfasst werden, was die Komplexitdt weiter-
hin erndht. Aus diesen Griinden ist es forderlicher, den Referenzmarktpreis anzurechnen so-
wie eine durch das Bundesamt fur Energie festzulegende fixe Hohe fir den HKN unabhdngig
vom Referenzmarktpreis zuzulassen.

Bst. e Abs. 3: Durch den Beschluss des Parlaments am 26.09.2025 zur Anderung des Energie-
gesetzes (23.051 Beschleunigungserlass) wurde in Art. 15 Abs. 1% EnG die Abnahme des pro-
duzierten Stroms zum Marktpreis im Zeitpunkt der Einspeisung festgelegt. Deswegen wird
eine dritte Bestimmung bendtigt beztglich der Anrechenbarkeit dieser Kosten in der Grund-
Versorgung.

Art. 8a%cies Intelligente Messsysteme

7 Die Netzbetreiber missen ab dem 1. Januar 2028 bei allen Erzeugungsanlagen, die unter
Artikel 15 Absatz 1bis EnG fallen, am Anschlusspunkt ein intelligentes Messsystem einset-
zen.

Begriindung

Der neue Absatz kann missverstanden werden. Die Installation eines Zdhlers fur PV-Anlagen
unter einer Leistung von 30 kVA ist keine Pflicht, vielmehr werden kleine Anlagen als «Ei-
genverbrauchs»-Anschlisse behandelt: Hier wird nur ein Zahler am Netzanschlusspunkt ein-
gesetzt, der in beide Energieflussrichtungen misst. Es wird auch nur fir die Energiemenge,
die ins Stromnetz zurlickfliesst, eine Vergltung gem. Art 15 Absatz 1S EnG bezahlt. Der An-
teil der Stromproduktion, der hinter dem Netzanschluss als «Eigenverbrauch» konsumiert
wird, wird nicht vergutet. Diese Lesart entspricht auch dem erlduternden Bericht.

Eine Ausrdstung aller Erzeugungsanlagen mit Smart Metern hdtte zur Folge, dass im BKW-
Versorgungsgebiet etwa 60-70% aller PV-Anlagen mit zusdtzlichen Messungen ausgeristet
werden missten und dadurch unverhdltnismadssig hohe Kosten fir die Kundinnen anfallen

wirden (zusdtzlicher Messplatz, Anpassung der Hausinstallation, zusdtzliche Messtarifge-

bldhren des zweiten Zahlers).
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Kontakt
Direktwahl
E-Mail

CKW

Luzern, 19.12.2025 CKW e Postfach ¢ 6002 Luzern
Eidgendssisches Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK
Bundesamt fUr Energie

Ruedi Wermelinger
041 249 50 52
ruedi.wermelinger@ckw.ch

E-Mail: verordnungsrevisio-
nen@bfe.admin.ch

Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie
(BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026: Stellungnahme CKW

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fur die Mdglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu
den Verordnungsadnderungen im Bereich des Bundesamts flUr Energie Stellung neh-
men zu kdnnen.

Allgemeine Bemerkungen

CKW ist als Verteilnetzbetreiberin mit Uberregionalem Versorgungsgebiet, als grosse
Grundversorgungslieferantin sowie als grosse Schweizer Stromproduzentin unmittel-
bar und erheblich von diesen Anderungen betroffen. Das Unternehmen versorgt tber
200’000 Endkundinnen und Endkunden mit Strom. Darlber hinaus bietet CKW
schweizweit innovative Produkte und Dienstleistungen unter anderem in den Berei-
chen Elektro, Photovoltaik, Warmetechnik, E-Mobilitat und Gebdudeautomation an.
Die CKW-Gruppe beschaftigt rund 2’000 Mitarbeitende, davon rund 330 Lernende.

Insbesondere hinsichtlich der Anderungen zur Abnahme- und Vergitungspflicht ist
CKW besonders stark betroffen, denn in keinem anderen grossen Verteilnetzgebiet ist
pro Kopf so viel Photovoltaikleistung installiert wie in demjenigen von CKW: mit 1,4
kW rund doppelt so viel wie im Schweizer Durchschnitt.

CKW erachtet es grundsatzlich nicht als Aufgabe der VNB und der grundversorgten
Kundinnen und Kunden, flUr den eingespeisten Strom von PV-Anlagen eine Vergltung
Uber dem Marktpreis zu bezahlen, damit sich die Investitionen in PV-Anlagen auszah-
len. Solange die Abnahme- und VergUtungspflicht bei den VNB und nicht bei einer
zentralen Abnahme- und Vergltungsstelle liegt, sind die VNB ausschliesslich zur Ver-
gltung von Marktpreisen zu verpflichten.

Als Teil der Axpo Group teilt CKW die Stellungnahme der Axpo in allen Punkten und
verweist hiermit darauf. Des Weiteren unterstitzt CKW die Stellungnahme des Ver-
bands Schweizerischer Elektrizitdtsunternenhmen (VSE) und verweist ebenfalls auf

CKW AG e Taschmattstrasse 4 ¢ 6015 Luzern e T +41 41 249 51 11 e« www.ckw.ch



diese. In unserer Stellungnahme gehen wir nachfolgend auf die fir CKW wichtigsten
Punkte aus diesen beiden Stellungnahmen ein.

Zu den einzelnen Verordnungsanderungen

Energieverordnung EnV
Art. 12a Minimalvergtitungen

Antrag:

2 (neu) Fir Zeiten mit negativen Marktpreisen nach Art. 12 Abs. 1 wird kein Differenz-
betrag gemass Art. 15 Abs. 1P's EnG ausbezahlt.

Begrindung:

Vergltungen wahrend Phasen negativer Marktpreise setzen energie- und volkswirt-
schaftlich falsche Anreize fUr die Einspeisung erneuerbarer Energien und behindern
deren effiziente Integration in den Markt. Sie stellen zudem eine intransparente, zu-
satzliche Férderung dar, die von den gebundenen Kundinnen und Kunden oder - nach
einer vollstdndigen Marktdffnung - vom Verteilnetzbetreiber aus den Ertragen aus an-
deren Geschaftsbereichen bezahlt werden muss.

Art. 31 Prioritdtenordnung

Kommentar:

Die vorgesehene Priorisierung bei der Auszahlung der Entschadigung der Massnah-
men nach Art. 83a GSchG und Art. 10 BGF erfolgt in guter Absicht und ist grundsatz-
lich zu begrissen. Sie vermag aber die grundlegende Problematik unzureichender Mit-

tel, einer zu knappen Frist sowie mangelnder Ressourcen und Priorisierung bei den
verantwortlichen Bundesstellen nicht zu |6sen.

Wir danken lhnen flr die BerUcksichtigung unserer Stellungnahme und stehen |hnen
gerne fUr eine vertiefte Diskussion zur Verflgung.

Freundliche Grusse

%’—' *EL'\QW\"W{”'

Martin Schwab Ruedi Wermelinger
CEO Senior Regulatory Manager
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Dachverband Schweizer per E-Mail an:

Verteilnetzbetreiber (DSV) verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
Lindenstrasse 2

5103 Wildegg

Wildegg, 18.12.2025

Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten
am 1. Juli 2026: Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV) dankt dem Bundesrat fir die
Gelegenheit, zu oben genannter Vernehmlassung Stellung nehmen zu kénnen. Der
Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber vertritt Gber 450 Verteilnetzbetreiber in der
Schweiz und im Firstentum Liechtenstein.

Der DSV begriisst die vorgeschlagene Anderung in der Energieverordnung (EnV) Art. 12,
wonach sich kinftig die Vergltung fir Elektrizitdt am Preis am Spotmarkt im Day-Ahead-Handel
fur das Marktgebiet Schweiz orientieren soll. Damit wird ein zentraler Anreiz gesetzt, dass
Anlagenbetreiber bei negativen Preisen weniger einspeisen. Ebenfalls wird die
Ubergangsregelung in Art. 80c begriisst.

Wir danken lhnen fir die Kenntnisnahme unserer Eingabe.

Freundliche Griisse

W
Beat Gassmann Jednine Glarmer

Prasident Geschaftsfihrerin

DSV Lindenstrasse 2 5103 Wildegg 062 824 94 94 sekretariat@dsvnet.ch dsvnet.ch



electro
SUISSe

Luppmenstrasse 1 | CH-8320 Fehraltorf

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Ihr Zeichen

Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Unser Zeichen  Av
Kontakt Bjorn Avak

3003 Bern Direktwahl +41 58 595 12 14
E-Mail bjoern.avak@electrosuisse.ch
Datum 27. Oktober 2025

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Vernehmlassung Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamtes fiir Energie

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fiir die Einladung zur Stellungnahme.

Electrosuisse hat zum Vernehmlassungsverfahren Revision der Kernenergieverordnung (KEV), der
Energieeffizienzverordnung (EnEV), der Energieverordnung (EnV), der Verordnung des UVEK iiber den
Herkunftsnachweis fur Brenn- und Treibstoffe (VHBT), der Energieférderungsverordnung (EnFV) und der
Stromversorgungsverordnung (StromVV) keine Anmerkungen.

Freundliche Grisse

Electrosuisse
%’5{4 @’_\

Bjorn Avak
Geschéftsflihrer

Electrosuisse | Verband fur Elektro-, Energie- und Informationstechnik
Luppmenstrasse 1 | CH-8320 Fehraltorf | T +41 58 595 11 11 | info@electrosuisse.ch | www.electrosuisse.ch



Elektrizitatswerke
des Kantons Ziirich

EKZ, Postfach, 8022 Ziirich Dreikonigstrasse 18
Postfach

8022 Zirich

Bundesamt fur Energie
3003 Bern Telefon 058 359 51 11

Elektronisch an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

zustandig Karl Resch
patum 16. Dezember 2025

Stellungnahme zu Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie mit
Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Elektrizitdtswerke des Kantons Zurich (EKZ) nehmen zu der im Titel genannten
Vernehmlassungsvorlage wie folgt Stellung:

EKZ wird durch das EKZ-Gesetz vom 19. Juni 1983 beauftragt, den Kanton Zirich —
ausgenommen das Gebiet der Stadt Zirich — wirtschaftlich, sicher und umweltgerecht mit
elektrischer Energie zu versorgen. Als einer der grossten Verteilnetzbetreiber der Schweiz mit
Uber 400'000 angeschlossenen Verbrauchsstellen sind wir als Unternehmen von der
Verordnungsanderung direkt betroffen.

Nachfolgend finden Sie die fur EKZ wichtigsten Punkte.

Marktpreis fir die Vergitung von Elektrizitat

Die EKZ begrussen die vorgeschlagenen Anpassungen in Art. 12 der Energieverordnung (EnV).
Diese stellen einen wichtigen Schritt dar, um dezentrale erneuerbare Energien marktnaher und
systemdienlicher einzubinden. Dies gelingt jedoch nur, wenn Férdermechanismen eine flexible
Produktion honorieren und keine Anreize fur eine Einspeisung in Zeiten von Stromuber-
schissen — also bei negativen Marktpreisen — schaffen. Nach Auffassung der EKZ soll der
Bundesrat von der im Gesetz vorgesehenen Mdglichkeit Gebrauch machen, fir Anlagen mit
einer Leistung von weniger als 150 kW eine abweichende Regelung flr Zeiten mit negativen
Preisen vorzusehen. Mit der Einfuhrung einer Negativpreisregelung erhalten Produzenten
keinen marktverzerrenden Anreiz, bei negativen Marktpreisen einzuspeisen, wenn die Summe
aus negativem Marktpreis und Differenzbetrag (Mindestvergitungspramie) dennoch positiv
ware.

Die in Art. 80c EnV vorgeschlagenen Ubergangsbestimmungen lehnen wir ausdricklich ab. Mit
der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes Uber eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren
Energien mussten weitreichende und kostspielige Anpassungen an den Verrechnungssystemen



vorgenommen werden. Diese treten erstmals per 1. Januar 2026 in Kraft.

Nach dem Vorschlag des Bundesrates sollen nun bereits per 1. Juli 2026 — nach lediglich zwei
Abrechnungsquartalen — erneut kostenintensive Anpassungen an den Verrechnungssystemen
erfolgen, damit die Rickliefervergltung auf Basis des Marktpreises erfolgen kann. Zusatzlich zu
den Systemanpassungen erfordert eine Anderung der Ruickliefervergiitung vorgéngige
Entscheidungsprozesse in den Steuerungsgremien sowie eine umfassende Kundeninformation
an die betroffenen Produzenten und eine weitere Schulung der Kundendienstmitarbeiter. Eine
Umsetzung per 1. Juli 2026 ist daher nicht realisierbar.

Aus diesem Grund soll sich die Vergutung fir alle Produktionsanlagen bis zum

31. Dezember 2026 nach Art. 12 Abs. 1 in der Fassung vom 1. Januar 2026 richten. FUr
Produktionsanlagen, die noch nicht mit einem intelligenten Messsystem nach Art. 8adecies
StromVV ausgestattet sind, soll die Vergltung ebenfalls nach Art. 12 Abs. 1 in der Fassung
vom 1. Januar 2026 erfolgen — langstens jedoch bis zum 31. Dezember 2027.

Abnahme von Elektrizitat aus erneuerbaren Energien in der Grundversorgung

Die EKZ begrissen die in Art. 4 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 StromVV vorgeschlagenen Anpassungen.
Diese gewahrleisten, dass bei der Abnahme der Herkunftsnachweise (HKN) in der
Grundversorgung der Referenzmarktpreis angerechnet werden kann, sofern dieser Gber den
Gestehungskosten liegt. Dies flhrt zwar dazu, dass der HKN in solchen Phasen zum Preis von
null abgenommen werden muss. Aufgrund der hohen Strompreise in diesen Zeiten erhalten die
Erzeuger jedoch trotz tiefer HKN-Preise ein faires Entgelt.

Fir die konkreten Anderungsantrage verweisen wir auf die beigefiigte Synopse.

Wir bitten Sie, unsere Eingaben zu bertcksichtigen. Fir Rickfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfugung.

Freundliche Grusse

Elektrizitatswerke des Kantons Zurich

Karl Resch Claudio Maag
Leiter Regulierungsmanagement und Leiter Regulierungsmanagement
Netzwirtschaft
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Synopse Energiebereich

Stand 16.12.2025

Energieverordnung

Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

Art. 4b Pflichten

1 Produzenten von Brenn- und Treibstoffen
mussen die Produktionsanlage in der Da-
tenbank der Vollzugsstelle registrieren
und die Menge der produzierten Brenn-
und Treibstoffe mittels Herkunftsnach-
weis bei der Vollzugsstelle erfassen las-
sen.

2 Importeure von Brenn- und Treibstoffen
mussen die auslandische Produktionsan-
lage in der Datenbank der Vollzugsstelle
registrieren und die Menge der importier-
ten Brenn- und Treibstoffe mittels Her-
kunftsnachweis bei der Vollzugsstelle er-
fassen lassen.

3 Importeure von massenbilanzierten Brenn-
und Treibstoffen miissen die Produktions-
anlagen nicht registrieren.

4 Von den Pflichten nach den Absatzen 1
und 2 ausgenommen sind:

a. Produzenten, die pro Kalenderjahr we-
niger als 20 Kilogramm erneuerbaren
Brennstoff oder nicht erneuerbaren
Wasserstoff, der nicht als Treibstoff
verwendet wird, produzieren;

b. Importeure, die:

1. Treibstoffe als Betriebsmittel im Fahr-
zeugtank oder in einem Reservekanister

importieren,

2. Wasserstoff in Brennstoffzellenfahrzeu-
gen als Betriebsmittel im Fahrzeugtank

importieren,

Art. 4b Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und 4bis

4 Von den Pflichten nach den Absatzen 1 und
2 ausgenommen sind:

b. Importeure, die:

EKZ, 16.12.2025
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

3. fur die importierten Brenn- und Treibstoffe
Uber einen auslandischen Herkunftsnach-
weis verfugen.

3. fur die importierten Brenn- und Treibstoffe
Uber einen ausléndischen Herkunftsnach-
weis oder ein anderes auslandisches Zerti-
fikat verflgen.

4bis Importeure von Brenn- oder Treibstoffen,
die Uber auslandische Herkunftsnachweise
oder andere auslandische Zertifikate verfi-
gen, mussen diese bei der Vollzugsstelle
erfassen lassen.

Wir befiirworten, dass bei Importen von
Brenn- und Treibstoffen zusatzlich zu auslan-
dischen HKN auch gleichwertige auslandi-
sche Zertifikate anerkannt werden. Allerdings
sind beim Import von erneuerbaren Treibstof-
fen in der Praxis Probleme mit dem Zollge-
setz aufgetreten. Nach Art. 19 des Zollgeset-
zes muss nachgewiesen werden, ob die Roh-
stoffe bei der Produktion erneuerbar sind. Be-
grinung der Produktion mittels anerkannten
Biomethan-HKN oder Zertifikaten gelten
nicht, und der Treibstoff kann nicht als erneu-
erbares Produkt eingefiihrt werden.

Wenn die Zertifikate, welche dem physisch
importierten Produkt zugehdren, den Anforde-
rungen der Verordnung des UVEK

Uber den Herkunftsnachweis fir Brenn- und
Treibstoffe (VHBT) entsprechen, sollte der
begriinte Treibstoff auch vom Zoll als griin
angesehen werden und in Pronovo als griiner
Treibstoff hinterlegt werden kdnnen. Dieses
Problem soll, sofern méglich, tber diese Ver-
nehmlassung geldst werden.

Art. 4c Entwertung

1 Einen Herkunftsnachweis hat zu entwerten
oder von einem beauftragten Dritten ent-
werten zu lassen, wer:

a. den 6kologischen Mehrwert eines zu-
grundeliegenden Brenn- oder Treib-
stoffs an Endverbraucherinnen oder
Endverbraucher oder an eine Tank-
stelle abgibt;

b. die Menge des zugrundeliegenden
gasformige Brenn- oder Treibstoffs an
Endverbraucherinnen oder Endver-
braucher oder einer Tankstelle abgibt
und nicht ins schweizerische Gasnetz
einspeist; oder

Art. 4c Abs. 1 Bst. abis und b, 3 sowie 4

1 Einen Herkunftsnachweis hat zu entwerten
oder von einem beauftragten Dritten ent-
werten zu lassen, wer:

a®s, zugrundeliegenden Wasserstoff an
Endverbraucherinnen oder Endverbrau-
cher oder eine Tankstelle abgibt;

b. die Menge des zugrundeliegenden Bio-
gases oder des zugrundeliegenden Me-
thans aus anderen erneuerbaren Ener-
gietragern an Endverbraucherinnen
oder Endverbraucher oder einer Tank-
stelle abgibt und nicht ins schweizeri-
sche Gasnetz einspeist; oder

Wir unterstiitzen die Konkretisierung, dass
der physische Fluss von Wasserstoff vom
HKN entkoppelt werden kann, wenn das Gas
nicht ins Netz eingespeist wird.

Basierend auf den Anderungen in Art. 4c Abs
1aP’s EnV ist jedoch im Sinne der Konsistenz
eine Anpassung in Art. 8 Abs. 1d VHBT zu-
satzlich vorzunehmen. Im erlauternden Be-
richt zur Anderung der EnV Art. Art. 4¢c Abs. 1
Bst. a” und b, 3 sowie 4 (S. 2-3) wird explizit
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c. die Menge des zugrundeliegenden

Brenn- oder Treibstoffs:

1. selber verbraucht,

2. in einen anderen Energietrager um-
wandelt, oder

3. ins Ausland exportiert, sofern der
schweizerische Herkunftsnachweis
im Ausland nicht anerkannt ist.

2 Einen Herkunftsnachweis hat zudem zu
entwerten oder von einem beauftragten
Dritten entwerten zu lassen, wer ihn als
Nachweis flr die Nutzung von Brenn-
oder Treibstoffen einsetzt:

a. im Rahmen der CO2-vermindernden
Faktoren bei Neuwagenflotten durch
den Verbrauch von erneuerbaren syn-
thetischen Treibstoffen nach Artikel 11
a des CO2-Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2011;

b. im Rahmen der Kompensationspflicht
nach Artikel 28b des CO2-Gesetzes;
oder

c. im Rahmen der Pflicht zur Bereitstel-
lung und zur Beimischung von emissi-
onsarmen, erneuerbaren und erneuer-
baren synthetischen Treibstoffen nach
Artikel 28f des CO2- Gesetzes.

3 Die Entwertung muss jeweils bis Ende ei-
nes Quartals vorgenommen werden.

4 Wer einen Herkunftsnachweis, der auf der
Basis auslandischer Zertifikate flir erneu-
erbarer Gase ausgestellt worden ist, im
freiwilligen Warmemarkt einsetzt, muss
ihn innerhalb eines Jahres entwerten.

3 Die Entwertung muss jeweils vorgenommen
werden:
a. fur erneuerbares Gas zur Verwendung
als Treibstoff: bis Ende eines Quartals;
b. fir die anderen Brenn- und Treibstoffe:
bis Ende Februar des Folgejahres.
4 Aufgehoben

spezifiziert, dass HKN und das physische
Produkt auch getrennt gehandelt werden kén-
nen, auch wenn die Molekdile nicht in das
Gasnetz eingespeist werden. Es wird nicht
spezifiziert, dass dies nicht fiir auslandische
HKN gelten soll. Somit sollte Art. 8 Abs. 1 d
gestrichen werden und in der EnV erganzt
werden, dass eine Trennung zwischen HKN
und physischem Produkt sowohl flr inlandi-
sche als auch fiir auslandische HKN gilt.

Art. 12 Vergiitung

1 Konnen sich Produzentin oder Produzent
und Netzbetreiber nicht einigen, so richtet
sich die Vergitung nach den Kosten des

Art. 12 Vergiitung

1 Der Marktpreis fiir die Vergutung fur Elektri-
zitat entspricht dem Preis am Spotmarkt im
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Netzbetreibers fir den Bezug gleichwerti-
ger Elektrizitat bei Dritten sowie den Ge-
stehungskosten der eigenen Produktions-
anlagen; die Kosten fur allfallige Her-
kunftsnachweise werden nicht bertck-
sichtigt. Die Gleichwertigkeit bezieht sich
auf die technischen Eigenschaften der
Elektrizitat, insbesondere auf die Energie-
menge und das Leistungsprofil sowie auf
die Steuer- und Prognostizierbarkeit.

2 Bei der Vergutung fir Elektrizitat aus fossil
und teilweise fossil befeuerten Warme-
Kraft- Kopplungsanlagen ergibt sich der
Marktpreis aus den Stundenpreisen am
Spotmarkt im Day- ahead-Handel fiir das
Marktgebiet Schweiz.

3 Fir Elektrizitatserzeugungsanlagen, deren
Installation nicht der Bewilligungspflicht
nach Artikel 6 der Niederspannungs-In-
stallationsverordnung vom 7. November
2001 unterliegen und die nicht mit einem
intelligenten Messsystem nach Artikel 8a
StromVV ausgestattet sind, kann der
Netzbetreiber abweichend von Artikel 11
und den Abséatzen 1 und 2 eine ange-
messene jahrliche Pauschale fiir die Ver-
gltung der eingespeisten Elektrizitat vor-
sehen.

Day- Ahead-Handel fir das Marktgebiet
Schweiz.

2 Der fur die Ermittlung des Differenzbetrags
nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massge-
bende Referenz-Marktpreis entspricht dem
vierteljahrlich gemittelten Referenz-Marki-
preis nach Artikel 15 Absatz 1 der Energie-
forderungsverordnung vom 1. November
2017.

3 Fir Elektrizitatserzeugungsanlagen, deren
Installation nicht der Bewilligungspflicht
nach Artikel 6 der Niederspannungs-Instal-
lationsverordnung vom 7. November 2001
unterliegen und die nicht mit einem intelli-
genten Messsystem nach Artikel 8adecies
StromVV ausgestattet sind, kann der Netz-
betreiber abweichend von Artikel 11, 12a
und den Abséatzen 1 und 2 eine angemes-
sene jahrliche Pauschale fir die Vergutung
der eingespeisten Elektrizitat vorsehen.

Art. 12a Minimalvergiitungen
Bisheriger Art. 12 Abs. 1bis

(neu) 2 Fir Elektrizitat, die zu Zeiten mit ne-
gativen Marktpreisen abgenommen wird,
betragt der Differenzbetrag null.

(neu) 3 Die Auszahlung des Differenzbetrags
erfolgt an die Partei, welche zum Publikati-

onszeitpunkt des Referenzmarktpreises
gemass Art. 12 EnFV Eigentimer der An-

lage ist.

Der Bundesrat soll von der im Gesetz vorge-
sehenen Mdglichkeit Gebrauch machen, eine
abweichende Regelung fiir Zeiten mit negati-
ven Preisen vorzusehen. Mit Einflihrung einer
Negativpreisregelung erhalten Produzenten
keinen marktverzerrenden Anreiz, bei negati-
ven Marktpreisen einzuspeisen, wenn die
Summe aus (negativem) Marktpreis und Dif-
ferenzbetrag positiv ist.

Bei einer Handanderung innerhalb einer Ab-

rechnungsperiode kann die spotmarktbasierte
Energievergutung problemlos berechnet wer-
den, nicht aber der Differenzbetrag, da dieser
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erst nachtréaglich bekannt ist. Mit dieser prag-
matischen Regelung wird der Abrechnungs-
prozess vereinfacht.

Art. 31 Auszahlungsplan

1 Ubersteigen die eingereichten Gesuche
die verfugbaren Mittel, so erstellt das
BAFU einen Auszahlungsplan.

2 Fir die Reihenfolge der Auszahlungen ist
der Zeitpunkt der Einreichung des Ge-
suchs bei der kantonalen Behoérde mass-
gebend.

Art. 31 Prioritdtenordnung

1 Ubersteigen die eingereichten Gesuche die
verfiigbaren Mittel, so erstellt das BAFU
eine Prioritdtenordnung.

2 Fir die Reihenfolge der Auszahlungen ist
der Zeitpunkt der Einreichung des Ge-
suchs bei der kantonalen Behoérde mass-
gebend. Prioritéar behandelt werden Gesu-
che, die:

a. eine Entschadigung von bereits angefal-
lenen Planungskosten betreffen; oder b.
Mehrkosten von bereits zugesicherten
Massnahmen betreffen.

1 Ubersteigen die eingereichten Gesuche die
verfliigbaren Mittel, so erstellt das BAFU
entsprechend der Vollstéandigkeit und Qua-

litdt der Gesuche eine Prioritdtenordnung.

Sind Gesuche innerhalb dieser Priorisierung
gleichzeitig eingereicht worden, entscheidet
gemass «Erlauterndem Bericht zur Revision
vom Mai 2026 der Energieverordnung» das
BAFU nach sachgerechten Kriterien. «Dies ist
insbesondere die wirtschaftliche Zumutbarkeit
fur den Kraftwerksinhaber, die bereits ange-
fallenen Kosten weiter vorzufinanzieren. Da-
bei wird beurteilt, ob der betreffende Betrag
im Hinblick auf die finanzielle Liquiditat des
Kraftwerkinhabers oder der Kraftwerkinhabe-
rin unter Berlcksichtigung seiner bzw. ihrer
Grosse und/oder Rechtsform eine grossere
oder geringere Belastung darstellt.»

Diese Benachteiligung wirtschaftlich potente-
rer Kraftwerksinhaber entspricht nicht dem
Anspruch von sachgerechten Kriterien; viel-
mehr musste die Vollstandigkeit oder die
Qualitat der Gesuche bei der Priorisierung
entscheidend sein.

Art. 80c Ubergangsbestimmung zur Ande-
rung vom xx. Monat 2026

Fir bestehende Anlagen, die noch nicht mit
einem intelligenten Messsystem nach Arti-
kel 8adecies StromVV ausgestattet sind,
richtet sich die Vergitung nach Artikel 12
Absatz 1 in der Fassung vom 1. Januar
2026, langstens jedoch bis zum 31. De-
zember 2027.

Die Vergutung bis zum 31. Dezember 2026
richtet sich nach Artikel 12 Absatz 1 in der
Fassung vom 1. Januar 2026. Fur beste-
hende Anlagen, die noch nicht mit einem
intelligenten Messsystem nach Artikel
8adecies StromVV ausgestattet sind, rich-
tet sich die Vergutung nach Artikel 12 Ab-
satz 1 in der Fassung vom 1. Januar 2026,
langstens jedoch bis zum 31. Dezember
2027.

Nicht nur das Fehlen eines intelligenten
Messsystems kann die Anwendung des
neuen Vergitungsmodells verhindern, son-
dern auch die anspruchsvolle Umsetzung in
den Verrechnungssystemen. Die Umsetzung
setzt auch die notwendigen Entscheidungs-
prozesse in den Steuerungsgremien sowie
eine umfassende Kundeninformation an die
betroffenen Produzenten vorraus. Eine Um-
setzung per 1. Juli 2026 ist nicht realisierbar.
Verteilnetzbetreibern sollte es daher bis Ende
2026 moglich sein, nach dem alten Modell zu
verglten.
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Art. 69a'% Riaumliche Ubersicht der
Elektrizitatsproduktionsanlagen

1 Die Vollzugsstelle dokumentiert gemass
den Vorgaben des BFE samtliche re-
gistrierten Elektrizitdtsproduktionsanlagen
in Form von Geodaten und stellt die Geo-
daten dem BFE zu.

2 Das BFE erstellt und publiziert eine Ge-
samtsicht, die insbesondere folgende An-
gaben zu den einzelnen Elektrizitatspro-
duktionsanlagen enthalt:

a. Standort;

b. Technologie;

c. Anlagenkategorie;

d. Leistung;

e. Inbetriebnahmedatum;

f.19 Angabe, ob die Anlage im nationalen
Interesse ist oder nicht.

3 Wird eine Elektrizitatsproduktionsanlage
erweitert, so enthalt die Gesamtsicht zu-
dem die Angaben zu Anlagenkategorie,
Leistung und Inbetriebnahmedatum der
Erweiterung.

4 Bei Photovoltaikanlagen publiziert das
BFE zudem Angaben zur Ausrichtung
und Neigung der Module, soweit diese
Angaben bei der Vollzugsstelle vorhan-
den sind.

2 Das BFE erstellt und publiziert eine Ge-
samtsicht, die insbesondere folgende An-
gaben zu den einzelnen Elektrizitatspro-
duktionsanlagen enthalt:

a. Standort und Messpunkt;

b. Technologie;

c. Anlagenkategorie;

d. Leistung;

e. Inbetriebnahmedatum;

f.1% Angabe, ob die Anlage im nationalen
Interesse ist oder nicht.

Um eine moglichst genaue Prognose machen
zu kénnen, mussen Lieferanten die Techni-
schen Daten der PV-Anlagen (wie Standort,
Ausrichtung, Leistung, Flache, mit oder ohne
Eigenverbrauch sowie mit oder ohne Spei-
cher (Heimspeicher, V2G)) fiir die Anlagen
in ihren Gebieten kennen.

Damit die Lieferanten einfachen Zugang
zu den Daten erhalten, ist es notwendig,
dass Pronovo, welche Uber die technischen
Daten aller Analgen verfiigt auch deren
Messpunktnummer veréffentlichen darf.

Mit der Veroffentlichung der Angaben zum
Messpunkt, wird es fiir Lieferanten moglich,
die technischen Daten zusammen mit der
ihnen vom VNB bereitgestellten Zuordnung
der Anlagen zum Lieferanten zu verknipfen
und so fur ihre Prognose zu verwenden.
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gestitzt auf das Energiegesetz vom 30.
September 2016 (EnG), auf Artikel 38 des
Chemikaliengesetzes vom 15. Dezember
2000 und auf die Artikel 39 Absatz 1 und 40
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober
1983, in Ausfiihrung des Bundesgesetzes
vom 6. Oktober 1995 Uber die technischen
Handelshemmnisse,

Ingress

gestitzt auf das Energiegesetz vom 30. Sep-
tember 2016 (EnG), auf Artikel 38 des Chemi-
kaliengesetzes vom 15. Dezember 2000 und
auf die Artikel 35i, 39 Absatz 1 und 40 des
Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983,
in Ausfihrung des Bundesgesetzes vom 6.
Oktober 1995 Uber die technischen Handels-
hemmnisse,

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich

1 Mit dieser Verordnung soll der Energiever-
brauch serienmassig hergestellter Anla-
gen, Fahrzeuge und Geréte reduziert und
deren Energieeffizienz gesteigert werden.

2 Sie gilt fir serienmassig hergestellte Anla-
gen, Fahrzeuge und Gerate sowie deren
serienmassig hergestellte Bestandteile,
die in erheblichem Ausmass Energie ver-
brauchen und in der Schweiz in Verkehr
gebracht oder abgegeben werden.

Art. 1 Abs. 1

1 Mit dieser Verordnung soll der Energiever-
brauch serienmassig hergestellter Anla-
gen, Fahrzeuge und Gerate reduziert und
deren Energie- und Ressourceneffizienz
gesteigert werden.

Art. 3 Allgemeine Voraussetzungen

Die in den Anhangen 1.1-3.2 aufgefiihrten,
serienmassig hergestellten Anlagen und Ge-
rate sowie deren serienmassig hergestellte
Bestandteile (Anlagen und Gerate) diirfen
nur in Verkehr gebracht und abgegeben
werden, wenn sie:

a. die Mindestanforderungen an den spe-
zifischen Energieverbrauch, an die
Energieeffizienz und an die energie-
verbrauchsrelevanten Eigenschaften
erfullen;

b. das energietechnische Priifverfahren
(Konformitatsbewertungsverfahren)
durchlaufen haben; und

c. mit den Angaben zum spezifischen
Energieverbrauch, zur Energieeffizienz

Art. 3 Allgemeine Voraussetzungen

Die in den Anhangen 1.1-2.15 aufgefihrten,
serienmassig hergestellten Anlagen und Ge-
rate sowie deren serienmassig hergestellte
Bestandteile (Anlagen und Gerate) dirfen nur
in Verkehr gebracht und abgegeben werden,
wenn sie:

a. die Mindestanforderungen an den spezi-
fischen Energieverbrauch, an die Ener-
gie- und Ressourceneffizienz und an die
energieverbrauchsrelevanten Eigen-
schaften erflllen;

b. das Konformitatsbewertungsverfahren
durchlaufen haben; und

c. mit den Angaben zum spezifischen
Energieverbrauch, zur Energie- und
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und zu den energieverbrauchsrelevan-
ten Eigenschaften gekennzeichnet
sind.

Ressourceneffizienz sowie zu den ener-
gieverbrauchsrelevanten Eigenschaften
gekennzeichnet sind.

Art. 4 Mindestanforderungen

1 Die Mindestanforderungen an den spezifi-
schen Energieverbrauch, an die Energie-
effizienz und an die energieverbrauchsre-
levanten Eigenschaften von Anlagen und
Geraten sind in den Anhangen 1.1-2.14
festgelegt.

2 Die Mindestanforderungen gelten auch fir
Anlagen und Gerate, die fir den gewerb-
lichen Eigengebrauch beschafft werden.

Art. 4 Abs. 1
1 Die Mindestanforderungen an den spezifi-

schen Energieverbrauch, an die Energie-
und Ressourceneffizienz sowie an die
energieverbrauchsrelevanten Eigenschaf-
ten von Anlagen und Geréaten sind in den
Anhangen 1.1-2.15 festgelegt.

Art. 5 Konformitdtsbewertungsverfahren

1 Der spezifische Energieverbrauch, die
Energieeffizienz sowie die energiever-
brauchsrelevanten Eigenschaften von
Anlagen und Geraten werden durch ein
Konformitatsbewertungsverfahren ermit-
telt; die Einzelheiten sind in den Anhan-
gen 1.1-3.2 geregelt.

2 Das Konformitatsbewertungsverfahren ist
nach einem der in Artikel 8 Ziffer 2 der
Richtlinie 2009/125/EG vorgesehenen
Verfahren durchzufiihren.

Art. 5 Abs. 1
1 Der spezifische Energieverbrauch, die

Energie- und Ressourceneffizienz sowie
die energieverbrauchsrelevanten Eigen-
schaften von Anlagen und Geraten werden
durch ein Konformitatsbewertungsverfah-
ren ermittelt; die Einzelheiten sind in den
Anhangen 1.1-2.15 geregelt.

Art. 6 Kennzeichnung

1 Wer die in den Anhéngen 1.1-1.22, 3.1
und 3.2 aufgefiihrten Anlagen und Gerate
in Verkehr bringt oder abgibt, muss sie
mit der Energieetikette kennzeichnen.

2 Die Energieetikette muss in einheitlicher
und vergleichbarer Form Auskunft geben
Uber den Verbrauch an Energie und an
anderen Ressourcen sowie Uber den Nut-
zen bei den massgebenden Betriebsar-
ten; die Einzelheiten sind in den Anhan-
gen nach Absatz 1 geregelt.

Art. 6 Abs. 1

1 Wer die in den Anhangen 1.1-1.23 aufge-
fihrten Anlagen und Gerate in Verkehr
bringt oder abgibt, muss sie mit der Ener-
gieetikette kennzeichnen.
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3 Wer Anlagen und Gerate nach Absatz 1 in
Verkehr bringt oder abgibt, muss dafir
sorgen, dass die Energieetikette:

a. an den Ausstellungsexemplaren und in
den Unterlagen, die mit diesen mitge-
liefert werden, erscheint;

b. in den Verkaufsunterlagen, namentlich
in Prospekten und im Werbematerial,
und in der verkaufsbezogenen Wer-
bung gut lesbar abgebildet ist.

4 In den Verkaufsunterlagen nach Absatz 3
Buchstabe b kann alternativ die Energie-
effizienzklasse in Weiss auf einem Pfeil
dargestellt werden, der die gleiche Form
und Farbe hat wie die entsprechende
Energieeffizienzklasse auf der Energieeti-
kette; es ist die gleiche Schriftgrosse wie
fur die Preisangabe zu verwenden.

Art. 7 Konformitédtserkldrung

1 Wer Anlagen und Geréate in Verkehr bringt
oder abgibt, muss mit einer Konformitats-
erklarung bestatigen kénnen, dass diese
den in den Anhangen 1.1-3.2 festgeleg-
ten Anforderungen entsprechen.

2 Die Konformitatserklarung muss in einer
schweizerischen Amtssprache oder in
Englisch abgefasst sein und folgende An-
gaben enthalten:

a. den Namen und die Adresse des Her-
stellers oder seines in der Schweiz
niedergelassenen Vertreters;

b. eine Beschreibung der Anlage oder
des Gerétes;

c. eine Erklarung, dass die Anlage oder
das Gerat die Anforderungen dieser
Verordnung erflillt;

d. die Fundstelle der technischen Normen
oder andere Spezifikationen, mit de-
nen die Anlage oder das Gerat Uber-
einstimmt und aufgrund deren die Kon-
formitat mit den Anforderungen dieser
Verordnung erklart werden;

Art. 7 Abs. 1

1 Wer Anlagen und Gerate in Verkehr bringt
oder abgibt, muss mit einer Konformitats-
erklarung bestatigen kénnen, dass diese
den in den Anhangen 1.1-2.15 festgeleg-
ten Anforderungen entsprechen.
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e. den Namen und die Adresse der Per-
son, welche die Konformitatserklarung
fur den Hersteller oder seinen in der
Schweiz niedergelassenen Vertreter
unterzeichnet.

3 Fallt eine Anlage oder ein Gerat unter
mehrere Regelungen, die eine Konformi-
tatserklarung verlangen, so kann eine
einzige Konformitatserklarung ausgestellt
werden.

4 Die Konformitatserklarung muss wahrend
zehn Jahren seit der Herstellung der An-
lage oder des Gerates vorgelegt werden
koénnen. Die Frist beginnt mit der Herstel-
lung des letzten Exemplars einer Serie zu
laufen.

Art. 8 Technische Unterlagen

1 Wer Anlagen und Geréate in Verkehr bringt
oder abgibt, muss mittels technischer Un-
terlagen belegen kénnen, dass die in den
Anhangen 1.1-3.2 festgelegten Anforde-
rungen erflillt sind.

2 Die technischen Unterlagen missen in ei-
ner schweizerischen Amtssprache oder in
Englisch abgefasst sein und insbeson-
dere folgende Angaben enthalten:

a. alle Angaben, die fir die eindeutige
Identifizierung der Anlage oder des
Gerates erforderlich sind;

b. eine allgemeine Beschreibung der An-
lage oder des Gerates und dessen
vorgesehene Verwendung;

c. Angaben Uber die wichtigsten Merk-
male des Modells, insbesondere Uber
Aspekte, die fur den Energieverbrauch
des Modells von besonderer Bedeu-
tung sind wie Abmessungen, Inhalte
und Besonderheiten, und gegebenen-
falls Zeichnungen des Modells;

d. die Gebrauchsanleitung;

Art. 8 Abs. 1

1 Wer Anlagen und Gerate in Verkehr bringt
oder abgibt, muss mittels technischer Un-
terlagen belegen kénnen, dass die in den
Anhangen 1.1-2.15 festgelegten Anforde-
rungen erflillt sind.
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e. eine Liste der ganz oder teilweise an-
gewandten Normen sowie eine Be-
schreibung der zur Erflllung der
grundlegenden Anforderungen ge-
wahlten Lésung, soweit die bezeichne-
ten Normen nicht angewandt wurden;

f. die Ergebnisse der Messungen und Be-
rechnungen, die innerhalb des Konfor-
mitétsbewertungsverfahrens gemacht
wurden;

g. die Prufberichte des Herstellers oder
die durch eine Prifstelle erstellten
Prifberichte.

3 Die technischen Unterlagen kénnen in ei-
ner anderen Sprache abgefasst sein, so-
fern die zu ihrer Beurteilung erforderli-
chen Auskiinfte in einer schweizerischen
Amtssprache oder in Englisch erteilt wer-
den.

Art. 14 Kontrolle und Massnahmen

1 Das BFE kontrolliert auf geeignete Weise
und in angemessenem Umfang, ob die in
Verkehr gebrachten oder abgegebenen
serienmassig hergestellten Anlagen,
Fahrzeuge und Gerate sowie deren se-
rienmassig hergestellte Bestandteile den
Vorschriften dieser Verordnung entspre-
chen. Es fiihrt zu diesem Zweck Stichpro-
ben durch und verfolgt begriindete Hin-
weise, wonach Vorschriften dieser Ver-
ordnung nicht eingehalten werden.

2 Es kann im Rahmen der Kontrolltatigkeit
insbesondere:

a. von den Herstellern, Importeuren und
Handlern den Zugang zu den Unterla-
gen und Informationen verlangen, die
fur die Kontrolle erforderlich sind;

b. die Grundstlicke, Gebaude, Betriebe,
R&ume, Anlagen und sonstige Infra-
strukturen wahrend der tblichen Ar-
beitszeit betreten;

Art. 14 Abs. 2 Bst. c, 2bis, 3 Einleitungsteil
und 5

2 Es kann im Rahmen der Kontrolltatigkeit
insbesondere:
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

c. fir Anlagen und Geréte eine energie-
technische Uberpriifung (Konformitéts-
Uberprifung) anordnen; die Hersteller,
Importeure und Handler haben dem
BFE die dazu erforderlichen Anlagen
und Gerate unentgeltlich zur Verfu-
gung zu stellen.

3 Ergibt die Kontrolle, dass Vorschriften die-
ser Verordnung verletzt sind, so verfigt
das BFE die geeigneten Massnahmen.
Es kann insbesondere:

a. das Inverkehrbringen und das Abge-
ben einer Anlage, eines Fahrzeugs
oder eines Gerates oder eines Be-
standteils davon verbieten;

b. die Behebung der Verletzung, den
Ruckruf, die Beschlagnahme und die
Einziehung einer Anlage, eines Fahr-
zeugs oder eines Gerates oder eines
Bestandteils davon verfiigen; c. die
von ihm getroffenen Massnahmen ver-
offentlichen.

4 Ergibt die Kontrolle, dass die Anlagen oder
Gerate den Anforderungen dieser Verord-
nung nicht entsprechen, so tragt die Per-
son, die diese in Verkehr gebracht oder
abgegeben hat, die im Rahmen der Kon-
trolle entstandenen Kosten.

c. fur Anlagen und Gerate eine Konformi-
tatsuberpriifung anordnen; die Herstel-
ler, Importeure und Handler haben dem
BFE die dazu erforderlichen Anlagen
und Gerate unentgeltlich zur Verfliigung
zu stellen.

2bis Eg kann vom Bundesamt fur Zoll und
Grenzsicherheit verlangen, ihm Auskinfte
Uber den Import von Anlagen und Geraten
wahrend eines bestimmten Zeitraums zu
erteilen.

3 Ergibt die Kontrolle, dass Vorschriften die-
ser Verordnung verletzt sind, so ordnet das
BFE die geeigneten Massnahmen an. Es
kann insbesondere:

5 Soweit Vorschriften dieser Verordnung die
Ressourceneffizienz betreffen, ist das Bun-
desamt fliir Umwelt fiir die Kontrolle und
Anordnung von Massnahmen zustéandig.

Art. 2 Ausnahmekatalog geméss Artikel
16a Absatz 2 Buchstabe e THG

VVom Grundsatz nach Artikel 16a Absatz 1
THG ausgenommen sind:

c. die folgenden Ubrigen Produkte:
1.

Die Verordnung vom 19. Mai 2010 Uber das
Inverkehrbringen von Produkten nach auslan-
dischen Vorschriften wird wie folgt gedndert:

Art. 2 Bst. c Ziff. 5 Einleitungssatz und zehn-
ter Strich

Vom Grundsatz nach Artikel 16a Absatz 1
THG ausgenommen sind:

c. die folgenden Ubrigen Produkte:
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

2. Eisenbahninfrastruktur und Eisenbahn-
fahrzeuge, die nicht den schweizerischen

sicherheitsrelevanten Produktevorschriften
gemass folgenden Erlassen entsprechen:

— Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957

— Eisenbahnverordnung vom 23. November
1983

— Ausfiihrungsbestimmungen vom 22. Mai
2006 zur Eisenbahnverordnung, 6. Revi-
sion

— Elektrizitatsgesetz vom 24. Juni 1902

— Verordnung vom 5. Dezember 1994 tber
elektrische Anlagen von Bahnen

— Ausfiihrungsbestimmungen zu den in die-
ser Ziffer genannten Erlassen,

3. ..

4. dem Edelmetallkontroligesetz vom 20.
Juni 1933 unterstellte Waren, welche die
Vorschriften betreffend Feingehalte und
betreffend die Bezeichnung, Kennzeich-
nung und materielle Zusammensetzung
nach den Artikeln 1-3 und 5-21 des
Edelmetallkontrollgesetzes nicht erflllen,

5. die folgenden Gerate, welche die techni-
schen Vorschriften gemass den Artikeln
3-8 sowie den Anhangen 1.3, 1.15, 1.16,
1.18,1.21, 2.14, 2.15 und 3.2 der Ener-
gieeffizienzverordnung vom 1. November
2017 nicht einhalten:

— netzbetriebene Haushaltswaschetrockner

— bei Warmwasserbereitern und Warmwas-
serspeichern: elektrische

konventionelle Warmwasserbereiter mit ei-
nem Speichervolumen von = 150 Litern
und Warmwasserspeicher mit einem
Speichervolumen von < 500 Litern

— bei Raumheizgeraten und Kombiheizgera-
ten: elektrische Raumheizgerate und

elektrische Kombiheizgerate

— bei Einzelraumheizgeraten: elektrische
Einzelraumheizgerate

— bei netzbetriebenen Kuhlgeraten mit Di-
rektverkaufsfunktion: Getrankekihler mit

5. die folgenden Gerate, welche die techni-
schen Vorschriften gemass den Artikeln 3—
8 sowie den Anhangen 1.3, 1.15, 1.16,
1.18, 1.21, 2.14 und 2.15 der Energieeffi-
zienzverordnung vom 1. November 2017
nicht einhalten:

- Aufgehoben
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

Direktverkaufsfunktion, vertikale und
kombinierte Kuhlschranke fir Super-
markte sowie vertikale und kombinierte
Gefrierschranke fiir Supermérkte

— netzbetriebene gewerbliche Kochfelder,
offene Gratinier- oder Warmhalte-Ofen

mit starker Oberhitze (Salamander) und Frit-
teusen

— netzbetriebene gewerbliche Geschirrspu-
ler

— netzbetriebene Haushaltskaffeemaschi-
nen,

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben netzbetriebener Haushaltswasche-
trockner

1 Geltungsbereich

1.1 Dieser Anhang gilt fir netzbetriebene
Haushaltswaschetrockner nach Artikel 1
Absétze 1

und 3 der Verordnung (EU) 2023/2533.

1.2 Ausgenommen sind die Gerate nach Ar-
tikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2023/2533.

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen
nach Artikel 2 und Anhang | der Verord-
nung (EU) 2023/2533.

3 Konformitatsbewertungsverfahren

3.1 Im Rahmen der Konformitatsbewertung
werden die Eigenschaften der

Haushaltswaschetrockner nach Ziffer 1 an-
hand der Vorgaben und Methoden nach

Anhang 1.3

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1,
8 Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben netzbetriebener Haushaltswéasche-
trockner

Ziff. 1.1 Fussnote

1.1 Dieser Anhang gilt fur netzbetriebene
Haushaltswaschetrockner nach Artikel 1
Absatze 1 und 3 der Verordnung (EU)
2023/2533.

Ziff. 3.1

3.1 Im Rahmen der Konformitatsbewertung
werden die energieverbrauchsrelevanten
Eigenschaften der Haushaltswaschetrock-
ner nach Ziffer 1 anhand der Vorgaben
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-

ber 2025 Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

den Anhéngen I, lll und VI der Verord-
nung (EU) 2023/2533 und den Anh&ngen
II, IV und X der Delegierten Verordnung
(EU) 2023/2534 gemessen und berech-
net; die technischen Unterlagen missen
die Ergebnisse der Messungen und Be-
rechnungen enthalten.

3.2 Im Rahmen der Konformitatstiberpri-
fung testet die Kontrollstelle einen Haus-
haltswaschetrockner anhand der Vorga-
ben und Methoden nach Ziffer 3.1; die
Messwerte mussen die Anforderungen
nach Anhang IV Nummer 3 der Verord-
nung (EU) 2023/2533 sowie nach den
Anhangen VI und IX Nummer 4 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2023/2534 erfiil-
len.

und Methoden nach den Anhangen I, 1lI
und VI der Verordnung (EU) 2023/2533
und den Anhéangen Il, IV und X der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2023/2534 ge-
messen und berechnet; die technischen
Unterlagen mussen die Ergebnisse der
Messungen und Berechnungen enthalten.

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben netzbetriebener Haushaltsdunstab-
zugshauben

3 Konformitdtsbewertungsverfahren

3.1 Im Rahmen der Konformitatsbewertung
werden die energieverbrauchsrelevanten
Eigenschaften der Haushaltsdunstab-
zugshauben nach Ziffer 1 anhand der
Vorgaben und Methoden nach den An-
hangen | Ziffern 1.3 und 2.3 und Il Ziffer 3
der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 gemes-
sen und berechnet; die technischen Un-
terlagen mussen die Ergebnisse der Mes-
sungen und Berechnungen enthalten.

3.2 Im Rahmen der Konformitatsiiberpri-
fung testet die Kontrollstelle eine Haus-
haltsdunstabzugshaube anhand der Vor-
gaben und Methoden nach Ziffer 3.1; die
Messwerte mussen die Anforderungen

Anhang 1.7

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1
und 8 Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben netzbetriebener Haushaltsdunstab-
zugshauben

Ziff. 3

3.1 Im Rahmen der Konformitatsbewertung
werden die energieverbrauchsrelevanten
Eigenschaften der Haushaltsdunstabzugs-
hauben nach Ziffer 1 anhand der Vorga-
ben und Methoden nach den Anhangen |
Ziffern 1.3 und 2.3 und |l Ziffer 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 66/2014 sowie Anhang Il
Ziffer 2 der Delegierten Verordnung (EU)
Nr. 65/2014 gemessen und berechnet; die
technischen Unterlagen miissen die Er-
gebnisse der Messungen und Berechnun-
gen enthalten.

EKZ, 16.12.2025

15/26




Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

nach Anhang lll Ziffer 2 der Verordnung
(EU) Nr. 66/2014 erflllen.

3.2 Im Rahmen der Konformitatstberprufung
testet die Kontrollstelle eine Haushalts-
dunstabzugshaube anhand der Vorgaben
und Methoden nach Ziffer 3.1; die Mess-
werte missen die Anforderungen nach An-
hang Il Ziffer 2 der Verordnung (EU) Nr.
66/2014 und Anhang VIl Ziffer 2 der Dele-
gierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 erfiil-
len.

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben von Smartphones, Mobiltelefonen,
schnurlosen Telefonen und Slate-Tablets

1 Geltungsbereich

1.1 Dieser Anhang gilt fir Smartphones, Mo-
biltelefone, die keine Smartphones sind,
schnurlose Telefone und Slate-Tablets
nach Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2023/1670.

1.2 Ausgenommen sind Smartphones, Mo-
biltelefone, die keine Smartphones sind,
schnurlose Telefone und Slate-Tablets
nach Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung
(EU) 2023/1670.

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen
nach Artikel 2 und Anhang | der Verord-
nung (EU) 2023/1670.

Anhang 1.23

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1,
8 Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben von Smartphones, Mobiltelefonen,
schnurlosen Telefonen und Slate-Tablets

Ziff. 1.1 Fussnote

1.1 Dieser Anhang gilt fur Smartphones, Mo-
biltelefone, die keine Smartphones sind,
schnurlose Telefone und Slate-Tablets
nach Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2023/1670.

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben netzbetriebener elektrischer und
elektronischer Haushalts- und Biiroge-

Anhang 2.1

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1
und 8 Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben netzbetriebener elektrischer und
elektronischer Haushalts- und Biirogerite
im Aus-Zustand, im Bereitschaftszustand
und im vernetzten Bereitschaftsbetrieb
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

rate im Aus-Zustand, im Bereitschaftszu-
stand und im vernetzten Bereitschaftsbe-
trieb

1 Geltungsbereich

1.1 Dieser Anhang gilt fir netzbetriebene
elektrische und elektronische Haushalts-
und Burogerate im Aus-Zustand, im Be-
reitschaftszustand und im vernetzten Be-
reitschaftsbetrieb nach Artikel 1 und An-
hang Il der Verordnung (EU) 2023/826.

1.2 Es gelten die Begriffsbestimmungen
nach Artikel 2 und Anhang | der Verord-
nung (EU) 2023/826.

Ziff. 1.1 Fussnote

1.1 Dieser Anhang gilt fUr netzbetriebene
elektrische und elektronische Haushalts-
und Burogerate im Aus-Zustand, im Bereit-
schaftszustand und im vernetzten Bereit-
schaftsbetrieb nach Artikel 1 und Anhang I
der Verordnung (EU) 2023/826.

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben von Ventilatoren

1 Geltungsbereich

1.1 Dieser Anhang gilt fir Ventilatoren mit
einer Eingangsleistung der Antriebmoto-
ren zwischen 0,125 und 500 kW.

1.2 Ausgenommen sind die Ventilatoren
nach Artikel 1 Ziffern 2 und 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 327/2011.

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen
nach Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr.
327/2011.

Anhang 2.6

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1
und 8 Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz
und an das Inverkehrbringen und Abge-
ben von Ventilatoren

Ziff. 1.1 Fussnote

1.1 Dieser Anhang gilt fir Ventilatoren nach
Artikel 1 der Verordnung (EU) 2024/1834.
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Energieféorderungsverordnung

Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

4.1.1 Die Jahreskosten setzen sich zusam-
men aus:

a. den Kapitalkosten, die sich aufgrund
der Investitionen ergeben und die fir
die Anlagenteile mit der standardisier-
ten Nutzungsdauer gemass Anhang
2.2 Ziffer 4 und einem durchschnittli-
chen Kapitalkostensatz geméass An-
hang 3 annuitatisch berechnet werden;

b. den Betriebskosten, die wie folgt be-
rucksichtigt werden:

1. fir Neuanlagen und erhebliche Erweite-
rungen: bis zu einem Betrag von héchs-
tens 2 Prozent der anrechenbaren Inves-
titionen einschliesslich der Kosten fiir die
Unternehmensfihrung, die Kraftwerksbe-
wirtschaftung, die Energiebewirtschaftung
und die Energieverwertung auf Stufe der
Betreibergesellschaft,

2. fur erhebliche Erneuerungen von steuer-
baren Anlagen mit einer Leistung von
mehr als 3 MW: die durchschnittlichen
Betriebskosten vor der Erneuerung; sie
werden im Verhaltnis des Mehrerléses
zum Gesamterlds nach der Erneuerung
berlcksichtigt, wobei der Mehrerlos der
Differenz entspricht zwischen dem Erlds,
der mit der erneuerten Anlage erzielt wer-
den kann, und dem Erl6s der mit der An-
lage, wie sie vor der Erneuerung bestand,
hatte erzielt werden kdnnen,

3. fiir erhebliche Erneuerungen von allen
nicht steuerbaren Anlagen und von steu-
erbaren Anlagen mit einer Leistung von
bis zu 3 MW: die Betriebskosten vor der
Erneuerung; sie werden im Verhaltnis der
Mehrproduktion zur Nettoproduktion nach
der Erneuerung bericksichtigt;

Anhang 6.1 der Energieférderungsverord-
nung vom 1. November 2017 wird wie folgt
geédndert:

Ziff. 4.1.1 Bst. a sowie d Ziff. 3 und 4

4.1.1 Die Jahreskosten setzen sich zusam-
men aus:

a. den Kapitalkosten, die sich aufgrund der
nach Artikel 61 Absatze 1-3 und Artikel
62 Absatz 1 Buchstaben b und c zu be-
stimmenden anrechenbaren Investiti-
onskosten ergeben und die fir die Anla-
genteile mit der standardisierten Nut-
zungsdauer gemass Anhang 2.2 Ziffer 4
und einem durchschnittlichen Kapi-
talkostensatz gemass Anhang 3 annui-
tatisch berechnet werden;
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

c. den Energiebewirtschaftungs- und Ver-
waltungskosten bei den folgenden An-
lagen mit einer Leistung von mehr als
3 MW:

1. bei Laufwasserkraftwerken: bis zu
0,25 Rp./kWh,

2. bei Speicher- und Pumpspeicher-
kraftwerken: bis zu 0,4 Rp./kWh;

d. den geschuldeten Abgaben und Leis-
tungen an das Gemeinwesen in fol-
gendem Umfang:

1. fir erhebliche Erneuerungen von
steuerbaren Anlagen mit einer Leis-
tung von mehr als 3 MW: die Abga-
ben und Leistungen an das Ge-
meinwesen vor der Erneuerung im
Verhaltnis des Mehrerléses zum
Gesamterlés nach der Erneuerung;
der Mehrerlés entspricht der Diffe-
renz zwischen dem Erlds, der mit
der erneuerten Anlage erzielt wer-
den kann, und dem Erl6s, der mit
der Anlage vor der Erneuerung
hatte erzielt werden konnen,

2. fur erhebliche Erneuerungen von al-
len nicht steuerbaren Anlagen und
von Anlagen mit einer Leistung von
3 MW oder weniger: die Abgaben
und Leistungen an das Gemeinwe-
sen vor der Erneuerung im Verhalt-
nis der Mehrproduktion zur Netto-
produktion nach der Erneuerung;

e. die kalkulatorischen Gewinnsteuern;

f. den Kosten fur die Elektrizitat fir Zu-
bringer- und Umwalzpumpen.

d. den geschuldeten Abgaben und Leistun-
gen an das Gemeinwesen in folgendem
Umfang:

3. fur Neuanlagen: die gemass Konzes-
sion geschuldeten Abgaben und
Leistungen,

4. fir erhebliche Erweiterungen: die
durch die Erweiterung bedingten zu-
satzlichen Abgaben und Leistungen;
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Kernenergieverordnung

Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

Art. 54a Ausnahmen von der Konditionie-
rungspflicht

Nicht konditioniert werden missen radioak-
tive Abfalle, bei denen absehbar ist, dass sie:
nach den Artikeln 111-116 StSV an die Um-
welt abgegeben werden kénnen; einer Ab-
klinglagerung nach Artikel 117 StSV zuge-
fihrt werden kdnnen; die Voraussetzungen
fur eine Befreiung nach Artikel 106 StSV er-
fullen.

Art. 55 Zustédndigkeit

1 Das Bundesamt ist zustandig fiir die Ertei-
lung:

a. von Bewilligungen fiir den Umgang mit
radioaktiven Abfallen;

b. der Zustimmung zur Vereinbarung
Uber die Riicknahme von radioaktiven
Abfallen nach Artikel 34 Absatz 3
Buchstabe d und Absatz 4 KEG.

2 Die besondere Zustandigkeit von Artikel
11 Absatz 2 Buchstabe f StSV bleibt vor-
behalten.

3 Das Departement ist zustandig fir den Ab-
schluss der volkerrechtlichen Vereinba-
rung nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe
a KEG bei der Ausfuhr von schwach- und
mittelaktiven Abfallen zur Konditionie-
rung.

Art. 55 Abs. 2
Aufgehoben

Art. 55a Ausnahmen von der Bewilligungs-
pflicht

Von der Bewilligungspflicht nach Artikel 34
Absatz 1 KEG ausgenommen ist der Umgang
mit radioaktiven Abfallen, die:
a. nach Artikel 111— 116 StSV an die Um-
welt abgegeben werden; oder
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

b. der Abklinglagerung nach Artikel 117
StSV zugefiihrt werden.

Art. 11 Bewilligungsbehérden

1 Das Bundesamt fiir Gesundheit (BAG) ist,
unter dem Vorbehalt von Absatz 2, Bewil-
ligungsbehorde fur alle bewilligungspflich-
tigen Tatigkeiten und Strahlungsquellen
nach dieser Verordnung.

2 Das Eidgendssische Nuklearsicherheitsin-
spektorat (ENSI) ist Bewilligungsbehérde
fur:

a. Tatigkeiten in Kernanlagen, die nicht
der Bewilligungspflicht oder einer Still-
legungsverfigung nach KEG unterste-
hen;

b. Versuche mit radioaktiven Stoffen im
Rahmen von erdwissenschaftlichen
Untersuchungen nach Artikel 35 KEG;

c. die Ein- und die Ausfuhr radioaktiver
Stoffe fiir oder aus Kernanlagen;

d. den Transport radioaktiver Stoffe von
und zu Kernanlagen;

e. die Abgabe von radioaktiven Abfallen
aus Kernanlagen an die Umwelt;

f. die Abklinglagerung radioaktiver Abfalle
aus Kernanlagen sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Tatigkei-
ten.

Die Strahlenschutzverordnung vom 26.
April 2017 wird wie folgt gedndert:

Art. 11 Abs. 2 Bst. e

2 Das Eidgendssische Nuklearsicherheitsin-
spektorat (ENSI) ist Bewilligungsbehérde
fur:

e. die Abgabe von radioaktiven Abfallen
aus Kernanlagen an die Umwelt sowie
alle damit im Zusammenhang stehen-
den Transporte;

EKZ, 16.12.2025

21/26




Stromversorgungsverordnung

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-

7 Die Netzbetreiber missen ab dem 1. Ja-
nuar 2028 bei allen Erzeugungsanlagen,
die unter Artikel 15 Absatz 1bis EnG fallen,
ein intelligentes Messsystem einsetzen.

7 Die Netzbetreiber miissen ab dem 1. Ja-
nuar 2028 bei allen Erzeugungsanlagen, die
unter Artikel 15 Absatz 1bis EnG fallen, am
Netzanschlusspunkt ein intelligentes Mess-
system einsetzen.

Geltender Verordnungstext ber 2025 Antrag EKZ Bemerkung EKZ
Art. 4 Grundversorgungstarife Art. 4 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 Die EKZ begriissen diese Anpassung. Sie be-
1 Die Verteilnetzbetreiber miissen die 3 Fiir die Berechnung der anrechenbaren deutet, dass auch bei der Abnahme der HKN
Grundversorgungstarife pro Kalenderjahr Energiekosten gelten die folgenden der Referenz-Marktpreis in der Grundversor-
(Tarifjahr) festlegen. Grundsitze: gung anrgcbenbar ist, wenn dieser Refergnz-
2 Das Entgelt fiir die in der Grundversor- e. Im Rahmen der Vergiitung nach Artikel Marktpreis Uber den Gestehungskosten liegt.
gung gelieferte Elektrizitat (Art. 6 Abs. 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Dies bedeutet zwar, dass der HKN dann zu
5bis Bst. d StromVG) darf die anrechen- Kosten anrechenbar: null abgenommen werden muss. Durch die
baren Energiekosten nicht tibersteigen. 1. mit Abnahme des Herkunftsnachwei- hohen Strompreise in dieser Phase erhalten
3 Fiir die Berechnung der anrechenbaren ses: maximal die Gestehungskosten die Erzeuger trotz tiefen HKN-Preisen aber
Energiekosten gelten die folgenden nach Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. ein faires Entgelt.
Grundsatze: Juli 2024 geltenden Fassung abzlig-
e. Im Rahmen der Vergltung nach Artikel lich allfalliger Férdermittel nach Arti-
15 Absatz 1 EnG sind die folgenden kel 4a in deram 1. Juli 2024 gelten-
Kosten anrechenbar: den Fassung, oder, falls der der
1. mit Abnahme des Herkunftsnach- schweizweit harmonisierte Preis
weises: maximal die Gestehungs- nach Artikel 15 Absatz 1 EnG Uber
kosten nach Artikel 4 Absatz 3 in den Gestehungskosten liegt, maxi-
der am 1. Juli 2024 geltenden Fas- mal dieser Preis zum Zeitpunkt der
sung abzuglich allfalliger Férdermit- Einspeisung;
tel nach Artikel 4a in der am 1. Juli
2024 geltenden Fassung;
2. ohne Abnahme des Herkunftsnach-
weises: maximal der schweizweit
harmonisierte Preis nach Artikel 15
Absatz 1 EnG zum Zeitpunkt der
Einspeisung oder die Minimalvergi-
tung.
Art. 8adecies Abs. 7 Art. 8gdecies Mit der Prazisierung werden Missverstand-

nisse vermieden: Die Installation eines Zah-
lers fir PV-Anlagen unter 30 kVA Leistung ist
keine Pflicht, vielmehr werden kleine Anlagen
als «Eigenverbrauchs»- Anschliisse behan-
delt: Hier wird nur ein Zahler am Netzan-
schlusspunkt eingesetzt, der in beide Ener-
gieflussrichtungen misst. Es wird auch nur fur
die Energiemenge, die ins Stromnetz zurlck-
fliesst, eine Verglitung gem. Art. 15 Abs. 1bis
EnG bezahlt. Der Anteil der Stromproduktion,

EKZ, 16.12.2025
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

der hinter dem Netzanschlusspunkt als «Ei-
genverbrauch» konsumiert wird, wird nicht
vergutet.

EKZ, 16.12.2025
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Verordnung des UVEK iiber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe

Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

Art. 6 Pflicht zur Erfassung und zur Mel-
dung von Produktions-, Import- und Ex-
portdaten

1 Produzenten von Brenn- oder Treibstoffen
oder von ihnen beauftragte Dritte missen
die Angaben nach Artikel 1 Absatz 1
Buchstaben b und e (Produktionsdaten)
erfassen:

a. monatlich bis zum 6. des Folgemonats:

1. Brennstoffe, die nicht am Ort der
Produktion zur Warmeerzeugung
verwendet

werden,

2. Treibstoffe, die nicht am Ort der
Produktion zur Stromerzeugung
verwendet werden;

b. jahrlich bis Ende Februar des Folge-
jahrs:

1. Brennstoffe, die am Ort der Produk-
tion zur Warmeerzeugung verwen-
det werden,

2. Treibstoffe, die am Ort der Produk-
tion zur Stromerzeugung verwendet
werden.

2 Wird in der Schweiz produziertes Gas ins
Netz eingespeist, so muss die Menge am
Einspeisepunkt erfasst werden.

3 Das Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicher-
heit meldet der Vollzugsstelle monatlich
bis Ende des Folgemonats die Import-
und Exportdaten.

4 Importeure von massenbilanzierten Brenn-
oder Treibstoffen nach Artikel 30 der
Richtlinie (EU) 2018/2001 mussen die
Begleitdokumentation des Massenbilanz-
systems erfassen.

Art. 6 Abs. 2bis

2%s Die erfassten Produktionsdaten missen
einmal jahrlich von einer fir diesen Fach-
bereich akkreditierten Konformitatsbewer-
tungsstelle beglaubigt werden. Von dieser
Pflicht ausgenommen sind die Produzen-
ten von Brenn- und Treibstoffen, die:

a. die gesamte Menge der produzierten
Brennstoffe selber verbrauchen und die
fur diese Menge ausgestellten Her-
kunftsnachweise nicht als Nachweis fur
die Nutzung von Brennstoffen einset-
zen; oder

EKZ, 16.12.2025
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

b. die gesamte Menge der produzierten
Brenn- und Treibstoffe in einen anderen
Energietrager umwandeln.

Art. 8

1 Um in der Datenbank nach Artikel 9 er-
fasst zu werden, muss ein auslandischer
Herkunftsnachweis fiir erneuerbare Gase
oder ein anderes auslandisches Zertifikat
fur erneuerbare Gase folgende Bedingun-
gen erflllen:

a. Das erneuerbare Gas wird nach dem
Stand der Technik aus biogenen Ab-
fallen oder Produktionsriickstanden
hergestellt.

b. Flir das erneuerbare Gas, das aus an-
deren erneuerbaren Energietragern
als Biomasse hergestellt wird, muss
vorliegen:

1. ein glltiges Zertifikat, das durch ein
anerkanntes System nach Artikel 30
Absatz 4 der Richtlinie (EU)
2018/2001 ausgestellt worden ist;

2. eine Begleitdokumentation, aus der
hervorgeht, dass es sich um einen
erneuerbaren Kraftstoff nicht bioge-
nen Ursprungs nach Artikel 2 Num-
mer 36 der Richtlinie (EU)
2018/2001 handelt.

c. Das auslandische Zertifikat fiir erneu-
erbare Gase wurde von einem natio-
nalen Register ausgegeben oder Uber
das «European Renewable Gas Re-
gistry» gehandelt oder beruht auf dem
europaischen Energiezertifikatsstan-
dard der «Association of Issuing Bo-
dies».

d. Das erneuerbare Gas wurde in das eu-
ropaische Gasnetz eingespeist.

2 Das BFE veroffentlicht Richtlinien zu den
Belegen, nach denen das erneuerbare

Art. 8 Abs. 1 Bst. cund 4

1 Um in der Datenbank nach Artikel 9 erfasst
zu werden, muss ein auslandischer Her-
kunftsnachweis flir erneuerbare Gase oder
ein anderes auslandisches Zertifikat fiir er-
neuerbare Gase folgende Bedingungen er-
fullen:

c. Das auslandische Zertifikat fiir erneuer-
bare Gase wurde von einem nationalen
Register ausgegeben oder Uber das
«European Renewable Gas Re-
gistry»20 gehandelt beziehungsweise
der auslandische Herkunftsnachweis fiir
erneuerbare Gase beruht auf dem euro-
paischen Energiezertifikatsstandard21
der «Association of Issuing Bodies»22.

Begriindung siehe unter EnV Art. 4c Abs 1ab's

EKZ, 16.12.2025
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-

ber 2025

Antrag EKZ

Bemerkung EKZ

Gas nach dem Stand der Technik aus bi-
ogenen Abfallen oder Produktionsriick-
stédnden hergestellt wurde.

3 Wird ein auslandisches Zertifikat flir er-
neuerbare Gase in der Datenbank nach
Artikel 9 erfasst, so ist es im urspringli-
chen Register zu |6schen.

4 Wird ein auslandisches Zertifikat flr er-
neuerbare Gase aus einem Land, das
Uber kein Register verfiigt, in der Daten-
bank nach Artikel 9 erfasst, so muss der
Importeur nachweisen, dass die kommer-
zielle Doppelzahlung ausgeschlossen ist.

4 Wird ein auslandisches Zertifikat flir erneu-
erbare Gase aus einem Land, das Uber
kein Register verfugt, in der Datenbank
nach Artikel 9 erfasst, so muss der Impor-
teur des auslandischen Zertifikats nach-
weisen, dass die kommerzielle Doppelzéh-
lung ausgeschlossen ist.

EKZ, 16.12.2025
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eniwa

Bundesamt fir Energie (BFE)

per E-Mail als Word und PDF an:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

17. Dezember 2025

Stellungnahme der Eniwa AG zu der Anderung der Energieverordnung mit Inkrafttreten am 1. Juli
2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns firr die Méglichkeit, zu den vorliegenden Verordnungsanpassungen Stellung nehmen zu
koénnen. Eniwa bedankt sich bei der zustédndigen Delegation fir die geleistete Arbeit.

1 Allgemeine Beurteilung

Wir unterstiitzen die Absicht, die Verglitung flr die Rickspeisung von Energie aus Photovoltaikanlagen en-
ger an die Preise am Strommarkt zu koppeln. Wir erhoffen uns daraus, eine systemdienlichere Auslegung
von neuen PV-Anlagen und eine Ergdnzung von bestehenden Anlagen mit Speichermoglichkeiten. Es ist
eminent wichtig, dass auch PV-Anlagen ihren Beitrag zur Marktintegration leisten.

Den vorgesehenen Zeitplan erachten wir als zu sportlich. Der Mechanismus der Abrechnung der Rickspei-
sung in Viertelstunden- oder Stundeneinheiten ist neu, die Umsetzung bindet Ressourcen und braucht mehr
Vorlaufzeit. Solche Anderungen lassen sich nicht kurzfristig innert weniger Monate umsetzen. Die Planungen
aufseiten Verteilnetzbetreiber— hier konkret im Bereich IT fur das kommende Halbjahr — wurden langst ge-
fasst.

Die Abrechnung von Viertelstunden- oder Stundeneinheiten bedingen das Vorhandensein von intelligenten
Messsystemen. Deren Rollout ist bis Ende 2027 terminiert. Jene Kunden, die bereits Gber ein intelligentes
Messsystem verfiigen, anders abzurechnen, als jene Kunden, die noch keinen Smart Meter erhalten haben,
macht die Sache fiir beide Seiten noch schlechter. Einerseits ist es aus Kundensicht eine Ungleichbehand-
lung und andererseits mussten wir unsererseits zwei verschiedene Abrechnungslogiken fur die gleiche Tarif-
gruppe implementieren.

Wir bitten deshalb, den Abschluss des Smart Meter Rollouts abzuwarten und die vorgeschlagene Anderung
erst per 1. Januar 2028 verbindlich in Kraft zu setzen.

Weiter stellen wir in Frage, ob es sinnvoll ist, den Mechanismus der Rickspeisevergutung mit Mindestvergu-
tung und Referenzmarktpreisen per 1.1.2026 einzufiihren und nur ein halbes Jahr spéater erneut eine grund-
legende Anderung umzusetzen. Dies fiihrt zu Unsicherheit bei den Kunden, vielen Anfragen im Kunden-
dienst, Informationsbedarf und bindet sowieso schon knappe IT-Ressourcen unsererseits.

Wir appellieren an den Bundesrat und den Gesetzgeber, solche Aspekte in ihrer Regulierungstatigkeit klinftig
starker zu gewichten. Wir machen beliebt, eine gewisse Stetigkeit und damit Verlasslichkeit bei der Regulie-
rung anzustreben.

Eniwa AG - Industriestrasse 25 - CH-5033 Buchs AG
T +41 62 835 00 10 - info@eniwa.ch - www.eniwa.ch Partner von Swisspower



2 Stellungnahme von Eniwa

EnV Art. 30c, Ubergangsbestimmung zur Anderung vom xx. Monat 2026

Bis zum Abschluss des Rollouts von intelligenten Messsystemen kann der Netzbetreiber fir samtliche Elekt-
rizitdtserzeugungsanlagen die Vergitung nach Artikel 12 Absatz 1 in der Fassung vom 1. Januar 2026 an-
wenden, langstens jedoch bis zum 31. Dezember 2027.

Begriindungen:

e Der Abschluss des Smart-Meter Rollout ist auf Ende 2027 terminiert und dirfte schweizweit aktuell
circa zur Halfte umgesetzt sein.

e Wenn PV-Anlagen mit intelligentem Messsystem und solche ohne unterschiedlich abgewickelt wer-
den missen, dann missen beide Varianten in den ERP-Systemen abgebildet werden. Dies fihrt zu
einem erheblichen Mehraufwand, der in keinem Verhaltnis zum kurzfristigen Nutzen steht. Pragma-
tisch soll deshalb die bisherige Praxis beibehalten werden kénnen.

e Bevor die neue Regelung der PV-Vergiitung per 1.1.2026 eingefiihrt wird, gibt es schon wieder An-
derungsvorschlage. Solche standigen Anderungen filhren zu Verunsicherung bei Kunden mit ent-
sprechendem Aufwand flr die Information und Beantwortung von Anfragen.

e Die Vorlaufzeit dieser Anderung betrégt nicht einmal 6 Monate. Die entsprechenden Anpassungen in
den ERP-Systemen bendétigen ihre Zeit und brauchen eine seriése Vorlaufzeit. Die Roadmaps der
IT-Anpassungen fur das erste Halbjahr sind langstens gemacht.

Unser Vorschlag ist bewusst eine ,Kann-Formulierung“. Netzbetreiber sollen in der Ubergangsfrist die fiir sie
effiziente Losung selber bestimmen kénnen.

Gerne bedanken wir uns abschliessend nochmals fir die Méglichkeit zur Stellungnahme. Fur erlduternde
Auskiinfte stehen wir lhnen sehr gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse
Eniwa AG

b Sare S PR
r .. ¥l

Dr. Hans-Kaspar Scherrer Samuel Pfaffen

CEO Leiter Unternehmensentwicklung
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Per Mail: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Marie Oswald

058 319 49 87
marie.oswald@ewz.ch
16. Dezember 2025

Stellungnahme zu den Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir
Energie (BFE) mit Inkrafttreten 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Derzeit lauft die Vernehmlassung zu verschiedenen Verordnungsanderungen im
Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026. Gerne
nehmen wir in der angesetzten Frist zu folgenden Themen Stellung.

Energieverordnung (EnV)

= Art. 12 Abs. 2 Vergiitung
Die Ermittlung des Differenzbetrags nach Art. 15 Abs. 1% Energiegesetz (EnG) soll
auf Basis des jahrlich statt vierteljahrlich gemittelten Referenz-Marktpreises
erfolgen. Dadurch werden potenziell hohe Einnahmen im Winter mitberticksichtigt
und die Pramie fallt somit tiefer aus. Aus Sicht ewz bleibt damit die Finanzierung der
Anlagen gesichert, ohne die grundversorgten Kunden mit unnétigen Kosten zu
belasten.

Antrag: Art. 12 Abs. 2 ist wie folgt anzupassen

2 Der fur die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1% EnG
massgebende Referenz-Marktpreis entspricht dem vierteljahrlich gemittelten
Referenz-Marktpreis nach Artikel 15 Absatz 1 der Energieférderungsverordnung
vom 1. November 2017.

Stromversorgungsverordnung (StromVV)

= Art. 4 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 Grundversorgungstarife
Die vorgeschlagene Regelung fuihrt dazu, dass Herkunftsnachweise bei hohen
Marktpreisen zu einem Preis von Null abgenommen werden missen. Da hohe

Ein Unternehmen
der Stadt Zirich
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Marktpreise vor allem im Winter erwartet werden, entwertet diese Regelung die
eigentlich gewiinschte Winterproduktion und schafft somit einen falschen Anreiz.

Antrag: Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 ist wie folgt anzupassen

3 Fur die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden

Grundsatze:
e. Im Rahmen der Vergltung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden
Kosten anrechenbar:
1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten nach
Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abzuglich allfalliger
Férdermittel nach Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung, oder,
falls der der schweizweit harmonisierte Preis nach Artikel 15 Absatz 1 EnG Uber
den Gestehungskosten liegt, maximal dieser Preis zum Zeitpunkt der
Einspeisung zuzlglich der Vergttung fur die Herkunftsnachweise;

Fur die Beriicksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns und stehen fir Fragen
gerne zur Verfligung. ‘

Freundliche Griisse
Direktor Leiter Media & Public Affairs

/
/

Bénedikt Lbepfe
/

/

/
/

r/ v
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Département fédéral de I'environnement, des
transports, de I'énergie et de la

communication DETEC

CH-3003 Berne

Par courriel : verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Granges-Paccot, le 19 décembre 2025

Procédure de consultation
Modifications d’ordonnances relevant du domaine de I’Office fédéral de
I’énergie et entrant en vigueur le 1°" juillet 2026

Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames et Messieurs,

Nous vous remercions de la possibilité de nous exprimer sur la révision des
ordonnances dans le domaine de I'énergie. Les modifications proposées
constituent une avancée vers une intégration des énergies renouvelables plus
proche du marché et bénéfique pour le systéme. Cela suppose des instruments de
promotion favorisant la flexibilité et limitant I'injection en période d’excédent,
notamment lorsque les prix sont négatifs. Une rémunération indexée sur les prix du
marché horaire est essentielle pour créer les bonnes incitations

Nous nous alignons sur la position de I'Association des entreprises électriques
suisses (AES), en particulier sur les points suivants :

Intégration des installations photovoltaiques au marché : des ajustements
nécessaires

Nous saluons les mesures visant a rapprocher I'injection d’électricité
photovoltaique (PV) du marché, en particulier pour les installations d’'une
puissance supérieure a 150 kW. Les modifications de I'ordonnance favorisent une
injection en adéquation avec le systéme et renforcent l'intégration au marché.
Cependant, ces avancées ne s’appliquent pas pleinement aux petites installations,
qui bénéficient encore d’une rétribution minimale fixe. En cas de prix du marché
négatifs, elles disposent de trop peu d’incitations a réduire leur injection dans le
réseau. Elles restent insuffisamment exposées aux signaux du marché. Il est
urgent d’y remédier.

Prix négatifs : nécessité d’'une dérogation

Le Conseil fédéral dispose désormais de la compétence pour définir une
dérogation a la rétribution minimale lorsque les prix du marché sont négatifs. Il doit
impérativement utiliser cette compétence afin que les petites installations soient
elles aussi incitées a ajuster leur production en fonction des conditions de marché.
Les installations bénéficiant d’une rétribution minimale ne doivent pas continuer a
injecter en période de prix négatifs. Par conséquent, ces prix ne devraient plus étre
pris en compte dans le calcul du prix de marché de référence.

Rétribution minimale : incitations a revoir

La rétribution minimale vise a garantir la rentabilité des petites installations, mais
elle réduit les incitations a produire en phase avec le marché. Elle devrait au moins
étre congue pour récompenser prioritairement la production hivernale, période ou
la contribution au systéme est la plus précieuse. Cela encouragerait une injection
favorable au marché, méme avec une sensibilité réduite aux signaux.

groupe(®

Secrétariat général

Sylvie Favre

Conseils Juridiques

T +4126 35254 19

M +41 79718 17 13
sylvie.favre@groupe-e.ch

Groupe E SA
Route de Morat 135
1763 Granges-Paccot

groupe-e.ch
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Eviter les pertes réglementées pour les EAE

Les conditions-cadres ne doivent pas entrainer de pertes réglementées pour les
entreprises d’approvisionnement en énergie (EAE). Conformément a I'art. 15
LEne, la rétribution minimale ne doit pas générer de colts supplémentaires pour
ces entreprises.

Avec le développement des énergies renouvelables, le financement par
I'approvisionnement de base n’est plus viable : les quantités injectées dépassent la
demande pendant environ 1 000 heures par an, et I'électricité excédentaire doit
souvent étre vendue a perte. Un organisme central est donc impératif pour gérer
I'électricité suisse issue des énergies renouvelables et éviter toute distorsion de
concurrence entre gestionnaire de distribution ayant peu ou beaucoup de
producteurs indépendants.

Abaissement du seuil de rétribution obligatoire

D’un point de vue systémique, il serait souhaitable d’abaisser le seuil de
I'obligation de reprise et de rétribution. La faisabilité d’'un seuil & 100 kW est
démontrée par les installations RPC en commercialisation directe, qui vendent déja
leur électricité avec succes sur le marché.

Publication du numéro de points de mesure : une étape clé pour de
meilleures prévisions

Pour améliorer I'intégration des énergies renouvelables dans le systéme, il est
indispensable de disposer d’'une base de données plus précise pour les prévisions
de production photovoltaique (PV). Les fournisseurs doivent pouvoir accéder
facilement aux données techniques des installations décentralisées dans leur zone
de desserte (emplacement, orientation, puissance, surface, consommation propre,
stockage).

Pronovo détient ces informations pour toutes les installations PV et les met a
disposition. Toutefois, pour permettre une consultation efficace, il est nécessaire
gu’elle soit autorisée a publier également le numéro des points de mesure. Cette
mesure faciliterait la corrélation des données et améliorerait la qualité des
prévisions. Une modification d’'ordonnance est donc requise.

A I'avenir, toutes les installations doivent étre facilement contrélables, que ce soit
par leur propriétaire, le gestionnaire de réseau ou un prestataire pour la
commercialisation de la flexibilité. Les grandes installations sont déja contrblables
pour des raisons techniques et commerciales ; il faut étendre cette capacité aux
petites installations.

Notre position

Au vu des éléments ci-dessus, nous partageons la position de 'AES. En
complément nous souhaitons apporter les deux autres modifications suivantes :

1) Délai de mise en ceuvre
Nous relevons toutefois, que la complexité de la mise en ceuvre du nouveau
modéle de rémunération ne réside pas seulement dans I'absence de systemes de
mesure intelligents, mais aussi dans 'adaptation des systémes de facturation et
les processus décisionnels des organes propriétaires. Pour garantir une transition
harmonieuse, il est nécessaire de permettre aux gestionnaires de réseau de
distribution de continuer a appliquer I'ancien modeéle jusqu’a fin 2027 s’ils
démontrent qu’une mise en ceuvre au 1er juillet 2026 est impossible.
Nous demandons donc que I’entrée en vigueur des modifications de ’OEne
soit fixée au 1er janvier 2027, conformément au calendrier annuel utilisé par la
majorité des gestionnaires pour les prix de rachat. La disposition transitoire prévue
a l'art. 80c n’est pas suffisante pour assurer une mise en ceuvre cohérente.
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2) Fixation du prix des garanties d’origine

Nous souhaitons également que la fixation du prix des garanties d’origine soit de la

compétence de I'Office fédéral de I'énergie et nous proposons I'ajout suivant a I'art.

4, al. 3 let. e ch. 1 OApEIL

Dans le cas ou la garantie d’origine est reprise : au plus les colts de revient visés
a l'article 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 2024, déduction faite des
éventuels encouragements visés a I'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet
2024, ou au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé a l'art. 15, al.1, LEne s’il
est supérieur aux codts de revient au moment de I'injection a cela s'ajoute le prix
de la garantie d'origine; I'OFEN publie en décembre pour I'année suivante le
prix maximum par trimestre de la valeur de la garantie d'origine sur la base
du marché y relatif.

Nous vous remercions de I'attention portée a la présente et vous adressons,
Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, 'assurance de notre
respectueuse considération.

Groupe E
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Bundesamt fur Energie (BFE)
3003 Bern
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Baden, 22. Dezember 2025

Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE)
mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nehmen wir als hydrosuisse die Moglichkeit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung
zu den Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fur Energie mit Inkrafttreten am
1.Juli 2026 zu dussern. Die vorliegende Stellungnahme beschrankt sich auf die Kommentierung
der vorgesehenen Anderungen in der Energieverordnung (EnV) und der Energieférderungs-
verordnung (EnFV).

Prioritdtenordnung fiir Abgeltungen zur 6kologischen Sanierung von Wasserkraftanlagen

hydrosuisse begriisst die Anderung der Sachiiberschrift sowie die Ergédnzung in Art. 31 EnV,
wonach die Entschadigung von bereits angefallenen Planungskosten und Mehrkosten fur
bereits zugesicherte Massnahmen der bisherigen Priorisierung nach dem Datum der
Gesuchseinreichung vorgehen sollen. Wir erachten es als sinnvoll, dass Betreiber die Aufwande
fur die Vorfinanzierung ihrer Projekte moglichst unverzuglich entschadigt erhalten. Im
erlduternden Bericht ist daflir ein Betrag von 50 Millionen Schweizer Franken ausgewiesen. Ob
dieser Betrag angemessen ist, muss sich in der Umsetzung zeigen. Wir empfehlen zudem, dass
der Betrag periodisch Uberprift wird, damit die Gelder sinnvoll eingesetzt und nicht unnotig
blockiert werden.

Préazisierungen zur gleitenden Marktpramie

Eine fundierte Beurteilung der vorgeschlagenen Prazisierungen bei der gleitenden Marktpramie
ist zum heutigen Zeitpunkt schwierig, da die Branche noch kaum Erfahrung mit der gleitenden
Marktpramie sammeln konnte. Mit heutigem Kenntnisstand erachten wir die beiden
vorgeschlagenen Prazisierungen in Anhang 6.1 der EnFV als grundsatzlich sinnvoll. Falls die
Prazisierungen zur gleitenden Marktpramie fur Wasserkraftanlagen die Investitionssicherheit
bei den Gesuchstellern tatsachlich erh6hen, wie es im erlauternden Bericht beschrieben wird,
erachten wir diese Prazisierung als eine positive Weiterentwicklung.

Fur die Berlcksichtigung unserer Argumente bedanken wir uns im Voraus.

Freundliche Grisse

/ \J // ', \

Andreas Stettler Manuela Rihm
Geschaftsfuhrer Politik und Kommunikation


mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

¢J primeo
’ energie

Elektronisch an: Olivier Schneider

.. . T +41 61 415 44 68
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 0.Schneider@primeo-energie.ch

Minchenstein, 19. Dezember 2025/

Stellungnahme zur Vernehmlassung zur Revision von
Verordnungen im Energiebereich

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank flr die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu den
Verordnungsdnderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Stellung
nehmen zu kdnnen. Primeo Energie nimmt diese Gelegenheit gerne fristgerecht wahr.

Primeo Energie befiirwortet die Vorlage und mochten dabei auf die Stellungnahme des VSE zu
dieser Vernehmlassung verweisen.

Insbesondere begrissen wir die marktnahe Vergitung sowie die neuen Regelungen zur
Minimalverglitung, welche in der Vorlage vorgesehen ist. Die Anreize flir die marktgerechte
Einspeisung nimmt gleichzeitig etwas Druck vom kiinftigen Netzausbau weg, was ein weiterer
positiver Aspekt darstellt. Wir unterstiitzen auch die vorgesehenen Regelungen, welche bei
negativen Marktpreisen vorgesehen sind.

Freundliche Griisse

Primeo Holding AG

Dominik Baier Olivier Schneider
General Counsel / Corparate Secretary Public Affairs

Primeo Holding AG
Weidenstrasse 27 ¢ CH-4142 Minchenstein ¢ T +41 61 415 41 41 « info@primeo-energie.ch ¢ www.primeo-energie.ch
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Swissgrid AG
Bleichemattstrasse 31
Postfach

. S - 5001 Aarau
Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Schweiz

Verkehr, Energie und Kommunikation
Per E-Mail an: T +41 58 580 21 11

- > info@swissgrid.ch
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch suiksgidich

Ihr Kontakt

Markus Straub

T direkt +41 58 580 35 30
Markus.Straub@swissgrid.ch

17. November 2025

Swissgrid-Stellungnahme zu Verordnungsédnderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttre-
ten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fur die Moglichkeit der Stellungnahme. Gerne dussern wir uns nachfolgend zu
Anderungen in der Energieverordnung (EnV).

Swissgrid begrisst die vom Parlament beschlossene marktorientierte Vergltung fur Elektrizitat
aus erneuerbaren Energien. Fir Anlagen mit einer Leistung von weniger als 150 kW wird eine
Minimalvergiitung gewahrleistet. D.h. die Produzenten erhalten den Differenzbetrag erstattet,
wenn der Referenzmarktpreis unter der Minimalvergitung liegt. Gemass Art. 12 Abs. 2 des Ent-
wurfs EnV soll der Referenzmarktpreis dem vierteljahrlich gemittelten Referenzmarktpreis nach
Art. 15 Abs. 1 EnFV entsprechen. Swissgrid beantragt, dass der Referenzmarktpreis nicht dem
vierteljahrlich gemittelten, sondern dem jahrlich gemittelten Referenzmarktpreis entsprechen soll:

Anderungsantrag zu Art. 12 Abs. 2 EnV:

Der fur die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massgebende Refe-
renz-Marktpreis entspricht dem vierteljahrlich gemittelten Referenz-Marktpreis nach Artikel 15
Absatz 1 der Energieférderungsverordnung vom 1. November 2017.

Begriindung: Mit der Bestimmung des Referenzmarktpreises auf Jahresbasis falit der Differenz-
betrag fur die Quartale Q2 und Q3 geringer und fiir die Quartale Q1 und Q4 héher aus als bei
Bestimmung des Referenzmarktpreises bei einem quartalsweisen Zeitraum. Damit werden die
Fehlanreize einer finanziellen Férderung im Sommerhalbjahr reduziert und der Anreiz fir die Ein-
speisung im Winterhalbjahr verstérkt.
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Des Weiteren beantragt Swissgrid, dass der Bundesrat von der im Gesetz vorgesehenen Még-
lichkeit Gebrauch machen soll, eine abweichende Regelung fir Zeiten mit negativen Marktpreisen
vorzusehen.

Ergdnzungsantrag zu Art. 12 EnV.:

(Neuer Abs. 3) Fiir Elektrizitit, die zu Zeiten mit negativen Marktpreisen abgenommen wird,
betragt der Differenzbetrag null.

Abs. 4: Bisheriger Abs. 3

Begriindung: Produzenten sollten bei negativen Preisen keinen marktverzerrenden Anreiz ha-
ben, um einzuspeisen. Folglich solite Art. 12 EnV ergénzt werden mit einer Regelung, dass der
Anspruch auf einen Differenzbetrag fur die abgenommene Elektrizitdt wahrend Zeiten mit nega-
tiven Marktpreisen entfallt, d.h. der Differenzbetrag betrégt dann null.

Zu den weiteren Verordnungen hat Swissgrid keine Anmerkungen.

Wir danken Ihnen fur die Berlcksichtigung unserer Anliegen und stehen lhnen bei Fragen gerne
zur Verfiigung.

Freundliche Grlisse

Swissgrid AG
/] ¥
\( u&ﬁ& (Q K %K/MM
Michael Schmid Kai Adam
Head of Legal, Regulatory & Compliance Head of Regulatory Affairs

Swissgrid-Stellungnahme zu Verordnungsanderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Seite 2/2



ISWISSNUCLEAR

Frohburgstrasse 20
Postfach

4601 Olten

+41 622052010
info@swissnuclear.ch
www.swissnuclear.ch

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Bundesamt fur Energie
CH-3003 Bern

Olten, 22.12.2025
Dokumentenklassifizierung: nicht klassifiziert SN-B-25.422

Revision der Kernenergieverordnung (KEV)

Stellungnahme swissnuclear

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fur die Méglichkeit, uns im Rahmen des oben genannten Vernehmlassungsverfahrens
aussern zu kénnen. swissnuclear ist der Branchenverband der Schweizer Kernkraftwerksbetreiber und
vertritt deren gemeinsame Interessen gegeniiber Offentlichkeit, Politik und Verwaltung. swissnuclear
unterstitzt die Kernanlagen beim sicheren und nachhaltigen Betrieb sowie in den weiteren Phasen des
Lebenszyklus und setzt sich fur die Optimierung von internen und externen Rahmenbedingungen ein.
Die Mitgliedunternehmen von swissnuclear betreiben die Schweizer Kernkrafiwerke Beznau, Gdsgen
und Leibstadt, die rund ein Drittel der heimischen Stromproduktion erzeugen. Sie sind zudem verantwort-
lich fir den Riickbau der nukiearen Anlagen sowie fiir die Entsorgung der radioaktiven Abfélle in diesem
Bereich.

Gerne nehmen wir zur Vorlage fristgerecht wie folgt Stellung:

swissnuclear begriisst den Entwurf in der vorliegenden Form und unterstiitzt ihn vorbehaltlos.
Die vorgeschlagenen Anpassungen sind praxisnah ausgestaltet, vermindern etwaige Unklarhei-
ten bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und stirken damit die Rechtssicherheit und
Effizienz.

Wie im erlduternden Bericht richtig festgehalten, fallen gewisse radioaktive Abfélle nicht unter die allge-
meine Entsorgungspflicht geméass Kernenergiegesetz (KEG) und unterstehen damit auch nicht einer
Konditionierungspflicht. Es handelt sich dabei um radioaktive Abfélle geringer Aktivitat, welche dem
Strahlenschutzgesetz (StSG), bzw. der Strahlenschutzverordnung (StSV) unterstellt sind. Diese fallen
unter anderem beim Riickbau eines Kernkraftwerks an und werden deponiert, verbrannt oder der Ab-
klinglagerung zugefihrt (Art. 111 — 117 StSV). Die in der Vorlage mit Art. 54a der Kernenergieverordnung
(KEV) gemachten Prazisierungen beziglich Ausnahmen bei der Konditionierungspflicht beriicksichtigen
diesen Grundsatz und schaffen damit Rechtssicherheit und Klarheit in der Praxis. Sie sind zu unterstiit-
zen.

SN-B-25.422 Dokumentenklassifizierung: nicht kiassifiziert Seite 1 von 2
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Ebenfalls zu unterstitzen sind die Anpassungen von Art. 55a KEV im Zusammenhang mit der Anderung
von Art. 11 Abs. 2 lit. a StSV. Diese sprechen dem ENS]I, als Bewilligungsbehérde fiir die Abgabe von
radioaktiven Abféllen aus Kernanlagen an die Umwelt, neu auch fiir die damit verbundenen Transporte
die Zustandigkeit zu. Diese sachgerechte und praxisorientierte Anpassung fuhrt — bei gleichzeitiger Bei-
behaltung des hohen Sicherheitsstandards — zu einer Verbesserung des bisherigen Verfahrens und ver-
meidet mégliche Doppelspurigkeiten.

Abschliessend bleibt festzuhalten, dass mit der vorliegenden Revision, wie auch im erlduternden Bericht
korrekt erwéhnt, keine neuen rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Die Anpassungen dienen viel-
mehr einer Klarstellung bzw. Préazisierung der geltenden Rechtslage aufgrund der in der Praxis gemach-
ten Erfahrungen.

Fir die Berucksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.

Freundliche Griisse

swissnuclear

o Wiser bl

Stefan Kiute Roger Lundmark
Prasident Geschéftsfiihrer
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VAS

Verband

Aargauischer
k Stromversorger

Per E-Mail an:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Brugg, 26. November 2026

Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE)
mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verband Aargauischer Stromversorger (VAS) dankt dem Bundesrat fur die Gelegenheit,
zu oben genannter Vernehmlassung Stellung nehmen zu kénnen. Der VAS vertritt Uber 90
Verteilnetzbetreiber im Kanton Aargau.

Da die vorgeschlagenen Verordnungsanderungen von geringer Relevanz fur unsere Mitglie-
der sind, verzichten wir auf eine inhaltliche Stellungnahme.

Der VAS begrusst, dass sich in der Energieverordnung (EnV) die in Art. 12 beschriebene
Verglitung nun ausschliesslich an den Marktpreisen orientiert und dass die Ubergangsrege-
lung fur Anlagen, welche noch nicht mit einem intelligenten Messsystem ausgerustet sind,
bis Ende 2027 bestehen bleibt.

Freundliche Grlisse

VERBAND AARGAUISCHER

STROMVERSORGER

id p
////{//
Johnny Strebel

/ Geschéftsleiter

/

/

Verband Aargauischer Stromversorger - Gaswerkstrasse 5 - 5200 Brugg
Tel. 056 442 58 33 - info@vas.ch - www.vas.ch



Verband Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen —
Association des entreprises électriques suisses
I

Associazione delle aziende elettriche svizzere
—
—
I

Bundesamt fur Energie
3003 Bern

Elektronisch an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

9. Dezember 2025
Jacqueline Kalberer, Direktwahl +41 62 825 25 64, jacqueline.kalberer@strom.ch

Stellungnahme zu Verordnungséanderungen im Bereich des Bundesamts fur
Energie mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verband Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen (VSE) dankt Ihnen fiir die Mdglichkeit, zur Revision
von Verordnungen im Energiebereich Stellung nehmen zu kénnen. Die vorgeschlagenen Anderungen sind
ein wichtiger Schritt zur marktnaheren und gesamtsystemdienlichen Integration erneuerbarer Energien.
Diese ist nur moglich, wenn Férderinstrumente Flexibilitat belohnen und die Einspeisung in Zeiten mit
Uberschiissen — d.h. bei negativen Preisen — verhindern. Eine marktpreisbasierte Entschadigung ist
volkswirtschaftlich sinnvoll, da sie die gewtinschten Investitions- und Produktionsanreize schafft, den
Wettbewerb nicht verzerrt und die Effizienz des Gesamtsystems steigert.

Marktsignale mussen auch bei Kleinanlagen ankommen

Der VSE begrusst ausdriicklich die marktnéhere Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen (PV-
Anlagen). Insbesondere fir Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 150 kW fiihren die
Verordnungsanderungen zu einer systemdienlicheren Einspeisung und starken die Marktintegration. Leider
gilt dies nicht in gleichem Masse fir kleine Anlagen, die von einer starren Minimalvergltung profitieren. Im
Falle negativer Marktpreise haben Kleinanlagen geméass dem vorliegenden Verordnungsentwurf noch zu
wenig Anreize, ihre Einspeisung ins Netz zu reduzieren — sie sind den Marktsignalen nur ungentgend
ausgesetzt. Hier besteht dringender Anpassungsbedarf, wie nachfolgend ausgefiihrt.

Kein Differenzbetrag bei negativen Marktpreisen

Der Bundesrat hat die Kompetenz, eine Ausnahmeregelung zur Minimalvergutung fiir Zeiten negativer
Marktpreise festzulegen. Von dieser neuen Kompetenz muss er zwingend Gebrauch machen, damit auch
kleine Anlagen einen starkeren Anreiz erhalten, markt- und gesamtsystemdienlich zu produzieren und
einzuspeisen. Es ist sicherzustellen, dass Anlagen, die von einer Minimalvergutung profitieren, im Falle
negativer Marktpreise keinen Differenzbetrag erhalten und folglich keinen Anreiz haben, weiter

Hintere Bahnhofstrasse 10, 5000 Aarau, Telefon +41 62 825 25 25, info@strom.ch, www.strom.ch
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einzuspeisen. Konsequenterweise sollen dann auch negative Preise nicht mehr in den Referenzmarktpreis
eingerechnet werden.

Fokus auf Winterproduktion

Da die Minimalvergitung die Wirtschaftlichkeit von Kleinanlagen sicherstellen soll, aber gleichzeitig die
Anreize fur eine moglichst marktnahe Produktion mindert, sollte sie zumindest so ausgestaltet werden, dass
vor allem die Produktion im Winterhalbjahr belohnt wird. Damit wiirde eine markt- und
gesamtsystemdienliche Produktion und Einspeisung auch bei reduzierter Marktsensitivitat gefordert.

Zentrale Abnahmestelle statt verordneter Verluste

Zudem ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen nicht zu verordneten Verlusten bei den
Energieversorgungsunternehmen (EVU) fuhren. In Bezug auf Artikel 15 EnG fordert der VSE, dass die
Minimalvergutung keine Verluste bei den EVU verursachen darf. Mit dem Ausbau der erneuerbaren
Energien ist eine Finanzierung tber die Grundversorgung nicht mehr moglich, da die eingespeisten Mengen
die Nachfrage der Grundversorgung in bereits ca. 1000 Stunden Uberschreiten und der Uberschissige
Strom in der Folge oft mit Verlusten am Markt verkauft werden muss. Es braucht deshalb eine zentrale
Abnahmestelle fiir den Schweizer Strom aus erneuerbaren Energien.

Gleichzeitig begrisst der VSE die geplanten Verbesserungen im Zusammenhang mit Artikel 15 EnG sowie
die vorgesehene Anrechenbarkeit des Referenz-Marktpreises in der Grundversorgung bei der Abnahme von
Strom und Herkunftsnachweisen, da sie die Verluste der EVU reduzieren.

Aus systemischer Sicht ware es ausserdem wiinschenswert, den Schwellenwert der Abnahme- und
Vergitungspflicht abzusenken. Die Machbarkeit eines Schwellenwerts von 100 kW belegen die KEV-
Anlagen in der Direktvermarktung, welche ihren Strom bereits erfolgreich am Markt absetzen.

Verdffentlichung der Messpunkte-Nummer fir bessere Prognosen

Um die Systemintegration erneuerbarer Energien zu verbessern, braucht es ausserdem eine bessere
Datengrundlage fur die Prognosen der PV-Produktion. Damit Lieferanten (Grundversorger) moglichst
genaue Daten zu den dezentralen Anlagen in ihrem Absatzgebiet erhalten (wie Standort, Ausrichtung,
Leistung, Flache, mit oder ohne Eigenverbrauch, mit oder ohne Speicher), muss Pronovo — die Uber diese
Daten zu allen PV-Anlagen verfugt und diese zur Verfligung stellt — auch die Messpunkte-Nummer der PV-
Anlagen veroffentlichen dirfen. Nur so wird es fiir Lieferanten einfacher, technische Daten zu den PV-
Anlagen in ihrem Absatzgebiet abzufragen. Dazu braucht es eine Verordnungsanpassung, die am besten
zeitgleich mit den vorliegenden Verordnungsénderungen ab 1. Juli 2026 inkrafttreten sollte.

Voraussetzung fur eine marktnahe und gesamtsystemdienliche Einspeisung erneuerbarer Energien ist, dass
kunftig alle Anlagen einfach steuerbar sind — sei dies durch den Anlageninhaber selbst, durch den
Verteilnetzbetreiber oder fur die Vermarktung der Flexibilitéat der PV-Anlage auch durch einen Dienstleister.
Grossanlagen sind bereits heute aus technischen und marktlichen Griinden steuerbar.

Zusammenfassend unterstitzt der VSE die vorgeschlagene Stossrichtung der Verordnungsanderungen
ausdricklich, da sie die Marktintegration erneuerbarer Energien verbessert und gleichzeitig die
volkswirtschaftliche Effizienz erhéht. Der VSE begriisst zudem die vorgesehene Ubergangsfrist, da sie den

2/3



VS=
A=S

EVU eine flexible Umsetzung unter Berlicksichtigung unterschiedlicher Ausgangslagen (vorhandene
Systeme, Prozesse, etc.) erméglicht. Die Beriicksichtigung der Anderungsantrage des VSE ist jedoch zentral
fur die Zielerreichung. Die detaillierten Anderungsantrage des VSE zu den einzelnen Verordnungen sind den
entsprechenden Synopsen zu entnehmen, welche integraler Bestandteil der Stellungnahme sind und dieser
Stellungnahme beiliegen.

Auch unterstitzt der VSE die Stellungnahme zur Anpassung der Kernenergieverordnung von swissnuclear.

Wir danken lhnen fir die Berlicksichtigung unserer Anliegen und stehen fir allféallige Riickfragen gerne zur
Verfugung.

Freundliche Griisse

VSE / AES
Michael Frank Nadine Brauchli
Direktor Bereichsleiterin Energie

Beilage: VSE_Synopse_Verordnungsaenderungen-Energie-Juli-2026
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Synopse der Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fur Energie (BFE) mit Inkrafttre-
ten am 1. Juli 2026

Anderungsantrige des Verbands Schweizerischer Elektrizititsunternehmen (VSE)

VSE, 09.12.2025 1/27



Verband Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen
Association des entreprises électriques suisses
Associazione delle aziende elettriche svizzere

Energieverordnung
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag VSE

Bemerkung VSE

Art. 4b Pflichten

1 Produzenten von Brenn- und Treibstoffen
mussen die Produktionsanlage in der Da-
tenbank der Vollzugsstelle registrieren und
die Menge der produzierten Brenn- und
Treibstoffe mittels Herkunftsnachweis bei
der Vollzugsstelle erfassen lassen.

2 Importeure von Brenn- und Treibstoffen
mussen die auslandische Produktionsan-
lage in der Datenbank der Vollzugsstelle
registrieren und die Menge der importierten
Brenn- und Treibstoffe mittels Herkunfts-
nachweis bei der Vollzugsstelle erfassen
lassen.

3 Importeure von massenbilanzierten Brenn-
und Treibstoffen miissen die Produktions-
anlagen nicht registrieren.

4 Von den Pflichten nach den Abséatzen 1 und
2 ausgenommen sind:

a. Produzenten, die pro Kalenderjahr weni-
ger als 20 Kilogramm erneuerbaren
Brennstoff oder nicht erneuerbaren
Wasserstoff, der nicht als Treibstoff ver-
wendet wird, produzieren;

b. Importeure, die:

1. Treibstoffe als Betriebsmittel im Fahrzeug-
tank oder in einem Reservekanister

importieren,

2. Wasserstoff in Brennstoffzellenfahrzeugen
als Betriebsmittel im Fahrzeugtank

importieren,

3. fUr die importierten Brenn- und Treibstoffe
Uber einen auslandischen Herkunftsnach-
weis verfugen.

Art. 4b Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und 4bis

4 Von den Pflichten nach den Absatzen 1 und
2 ausgenommen sind:

b. Importeure, die:

3. fur die importierten Brenn- und Treibstoffe
Uber einen auslandischen Herkunftsnach-
weis oder ein anderes auslandisches Zertifi-
kat verfugen.

4bis Importeure von Brenn- oder Treibstoffen,
die Uber auslandische Herkunftsnachweise
oder andere auslandische Zertifikate verfi-
gen, mussen diese bei der Vollzugsstelle er-
fassen lassen.

Wir befiirworten, dass bei Importen von
Brenn- und Treibstoffen zusatzlich zu auslan-
dischen HKN auch gleichwertige auslandi-
sche Zertifikate anerkannt werden. Allerdings
sind beim Import von erneuerbaren Treibstof-
fen in der Praxis Probleme mit dem Zollge-
setz aufgetreten. Nach Art. 19 des Zollgeset-
zes muss nachgewiesen werden, ob die Roh-
stoffe bei der Produktion erneuerbar sind. Be-
griinung der Produktion mittels anerkannten
Biomethan-HKN oder Zertifikaten gelten

VSE, 09.12.2025
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Verband Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen
Association des entreprises électriques suisses
Associazione delle aziende elettriche svizzere
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Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag VSE

Bemerkung VSE

nicht, und der Treibstoff kann nicht als erneu-
erbares Produkt eingefiihrt werden.

Wenn die Zertifikate, welche dem physisch
importierten Produkt zugehoéren, den Anfor-
derungen der Verordnung des UVEK

Uber den Herkunftsnachweis fir Brenn- und
Treibstoffe (VHBT) entsprechen, sollte der
begriinte Treibstoff auch vom Zoll als griin
angesehen werden und in Pronovo als griner
Treibstoff hinterlegt werden kénnen. Dieses
Problem soll, sofern madglich, Gber diese Ver-
nehmlassung geldst werden.

Art. 4c Entwertung

1 Einen Herkunftsnachweis hat zu entwerten
oder von einem beauftragten Dritten ent-
werten zu lassen, wer:

a. den dkologischen Mehrwert eines zu-
grundeliegenden Brenn- oder Treibstoffs
an Endverbraucherinnen oder Endver-
braucher oder an eine Tankstelle abgibt;

b. die Menge des zugrundeliegenden gas-
férmige Brenn- oder Treibstoffs an End-
verbraucherinnen oder Endverbraucher
oder einer Tankstelle abgibt und nicht
ins schweizerische Gasnetz einspeist;
oder

c. die Menge des zugrundeliegenden
Brenn- oder Treibstoffs:

1. selber verbraucht,

2. in einen anderen Energietrager um-
wandelt, oder

3. ins Ausland exportiert, sofern der
schweizerische Herkunftsnachweis
im Ausland nicht anerkannt ist.

2 Einen Herkunftsnachweis hat zudem zu ent-
werten oder von einem beauftragten Drit-
ten entwerten zu lassen, wer ihn als Nach-
weis fur die Nutzung von Brenn- oder
Treibstoffen einsetzt:

Art. 4c Abs. 1 Bst. abis und b, 3 sowie 4

1 Einen Herkunftsnachweis hat zu entwerten
oder von einem beauftragten Dritten entwer-
ten zu lassen, wer:

abs. zugrundeliegenden Wasserstoff an End-
verbraucherinnen oder Endverbraucher
oder eine Tankstelle abgibt;

b. die Menge des zugrundeliegenden Bioga-
ses oder des zugrundeliegenden Me-
thans aus anderen erneuerbaren Ener-
gietragern an Endverbraucherinnen oder
Endverbraucher oder einer Tankstelle ab-
gibt und nicht ins schweizerische Gasnetz
einspeist; oder

Wir unterstltzen die Konkretisierung, dass
der physische Fluss von Wasserstoff vom
HKN entkoppelt werden kann, wenn das Gas
nicht ins Netz eingespeist wird.

Basierend auf den Anderungen in Art. 4c Abs
1aP’s EnV ist jedoch im Sinne der Konsistenz
eine Anpassung in Art. 8 Abs. 1d VHBT zu-
satzlich vorzunehmen. Im erlduternden Be-
richt zur Anderung der EnV Art. Art. 4c Abs. 1
Bst. ab® und b, 3 sowie 4 (S. 2-3) wird explizit
spezifiziert, dass HKN und das physische
Produkt auch getrennt gehandelt werden kon-
nen, auch wenn die Molekile nicht in das
Gasnetz eingespeist werden. Es wird nicht
spezifiziert, dass dies nicht fiir auslandische
HKN gelten soll. Somit sollte Art. 8 Abs. 1d
gestrichen werden und in der EnV erganzt
werden, dass eine Trennung zwischen HKN
und physischem Produkt sowohl fiir inlandi-
sche als auch fur auslandische HKN gilt.
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a. im Rahmen der CO2-vermindernden
Faktoren bei Neuwagenflotten durch
den Verbrauch von erneuerbaren syn-
thetischen Treibstoffen nach Artikel 11 a
des CO2-Gesetzes vom 23. Dezember
2011;

b. im Rahmen der Kompensationspflicht
nach Artikel 28b des CO2-Gesetzes;
oder

c. im Rahmen der Pflicht zur Bereitstellung
und zur Beimischung von emissionsar-
men, erneuerbaren und erneuerbaren
synthetischen Treibstoffen nach Artikel
28f des CO2- Gesetzes.

3 Die Entwertung muss jeweils bis Ende eines

Quartals vorgenommen werden.

4 Wer einen Herkunftsnachweis, der auf der
Basis auslandischer Zertifikate fiir erneuer-
barer Gase ausgestellt worden ist, im frei-
willigen Warmemarkt einsetzt, muss ihn in-
nerhalb eines Jahres entwerten.

3 Die Entwertung muss jeweils vorgenommen
werden:
a. fir erneuerbares Gas zur Verwendung als
Treibstoff: bis Ende eines Quartals;
b. fr die anderen Brenn- und Treibstoffe:
bis Ende Februar des Folgejahres.
4 Aufgehoben

Art. 12 Vergiitung

1 Kénnen sich Produzentin oder Produzent
und Netzbetreiber nicht einigen, so richtet
sich die Vergutung nach den Kosten des
Netzbetreibers fir den Bezug gleichwerti-
ger Elektrizitat bei Dritten sowie den Geste-
hungskosten der eigenen Produktionsanla-
gen; die Kosten fur allfallige Herkunfts-
nachweise werden nicht beriicksichtigt. Die
Gleichwertigkeit bezieht sich auf die techni-
schen Eigenschaften der Elektrizitat, insbe-
sondere auf die Energiemenge und das
Leistungsprofil sowie auf die Steuer- und
Prognostizierbarkeit.

2 Bei der Vergutung fur Elektrizitat aus fossil
und teilweise fossil befeuerten Warme-
Kraft- Kopplungsanlagen ergibt sich der
Marktpreis aus den Stundenpreisen am

Art. 12 Vergiitung

1 Der Marktpreis fiir die Vergitung fir Elektrizi-
tat entspricht dem Preis am Spotmarkt im
Day- Ahead-Handel fur das Marktgebiet
Schweiz.

2 Der fiir die Ermittlung des Differenzbetrags
nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massge-
bende Referenz-Marktpreis entspricht dem
vierteljahrlich gemittelten Referenz-Markt-
preis nach Artikel 15 Absatz 1 der Energie-
forderungsverordnung vom 1. November
2017.

3 Fur Elektrizitatserzeugungsanlagen, deren In-
stallation nicht der Bewilligungspflicht nach
Artikel 6 der Niederspannungs-Installations-
verordnung vom 7. November 2001 unterlie-
gen und die nicht mit einem intelligenten
Messsystem nach Artikel 8adecies StromVV
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Spotmarkt im Day- ahead-Handel fir das
Marktgebiet Schweiz.

3 Fur Elektrizitdtserzeugungsanlagen, deren
Installation nicht der Bewilligungspflicht
nach Artikel 6 der Niederspannungs-Instal-
lationsverordnung vom 7. November 2001
unterliegen und die nicht mit einem intelli-
genten Messsystem nach Artikel 8a
StromVV ausgestattet sind, kann der Netz-
betreiber abweichend von Artikel 11 und
den Absatzen 1 und 2 eine angemessene
jahrliche Pauschale fiir die Vergiitung der
eingespeisten Elektrizitat vorsehen.

ausgestattet sind, kann der Netzbetreiber
abweichend von Artikel 11, 12a und den Ab-
satzen 1 und 2 eine angemessene jahrliche
Pauschale fur die Vergitung der eingespeis-
ten Elektrizitat vorsehen.

Art. 12a Minimalvergiitungen
Bisheriger Art. 12 Abs. 1bis

(neu) 2 Fur Elektrizitat, die zu Zeiten mit negati-
ven Marktpreisen abgenommen wird, be-
tragt der Differenzbetrag null.

(neu) 3 Die Auszahlung des Differenzbetrags
erfolgt an die Partei, welche zum Publikati-
onszeitpunkt des Referenzmarktpreises ge-
mass Art. 12 EnFV Eigentimer der Anlage
ist.

Der Bundesrat soll von der im Gesetz vorge-
sehenen Mdoglichkeit Gebrauch machen, eine
abweichende Regelung flir Zeiten mit negati-
ven Preisen vorzusehen. Mit Einflihrung einer
Negativpreisregelung erhalten Produzenten
keinen marktverzerrenden Anreiz, bei negati-
ven Marktpreisen einzuspeisen, wenn die
Summe aus (negativem) Marktpreis und Dif-
ferenzbetrag positiv ist.

Bei einer Handanderung innerhalb einer Ab-
rechnungsperiode kann die spotmarktbasierte
Energieverglitung problemlos berechnet wer-
den, nicht aber der Differenzbetrag, da dieser
erst nachtraglich bekannt ist. Mit dieser prag-
matischen Regelung wird der Abrechnungs-
prozess vereinfacht.
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Art. 31 Auszahlungsplan

1 Ubersteigen die eingereichten Gesuche die
verfiigbaren Mittel, so erstellt das BAFU ei-
nen Auszahlungsplan.

2 Fir die Reihenfolge der Auszahlungen ist
der Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs
bei der kantonalen Behdrde massgebend.

Art. 31 Prioritdtenordnung

1 Ubersteigen die eingereichten Gesuche die
verfugbaren Mittel, so erstellt das BAFU
eine Prioritdtenordnung.

2 Fir die Reihenfolge der Auszahlungen ist der
Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs bei
der kantonalen Behdrde massgebend. Prio-
ritdr behandelt werden Gesuche, die:

a. eine Entschadigung von bereits angefalle-
nen Planungskosten betreffen; oder b.
Mehrkosten von bereits zugesicherten
Massnahmen betreffen.

1 Ubersteigen die eingereichten Gesuche die
verfigbaren Mittel, so erstellt das BAFU ent-
sprechend der Vollstédndigkeit und Qualitat
der Gesuche eine Prioritdtenordnung.

Sind Gesuche innerhalb dieser Priorisierung
gleichzeitig eingereicht worden, entscheidet
gemass «Erlauterndem Bericht zur Revision
vom Mai 2026 der Energieverordnung» das
BAFU nach sachgerechten Kriterien. «Dies
ist insbesondere die wirtschaftliche Zumut-
barkeit fir den Kraftwerksinhaber, die bereits
angefallenen Kosten weiter vorzufinanzieren.
Dabei wird beurteilt, ob der betreffende Be-
trag im Hinblick auf die finanzielle Liquiditat
des Kraftwerkinhabers oder der Kraftwerkin-
haberin unter Berlcksichtigung seiner bzw.
ihrer Grésse und/oder Rechtsform eine gros-
sere oder geringere Belastung darstellt.»
Diese Benachteiligung wirtschaftlich potente-
rer Kraftwerksinhaber entspricht nicht dem
Anspruch von sachgerechten Kriterien; viel-
mehr musste die Vollstandigkeit oder die
Qualitat der Gesuche bei der Priorisierung
entscheidend sein.

Art. 80c Ubergangsbestimmung zur Ande-
rung vom xx. Monat 2026

Fir bestehende Anlagen, die noch nicht mit ei-
nem intelligenten Messsystem nach Artikel
8adecies StromVV ausgestattet sind, richtet
sich die Vergltung nach Artikel 12 Absatz 1
in der Fassung vom 1. Januar 2026, langs-
tens jedoch bis zum 31. Dezember 2027.

(neu) Verteilnetzbetreiber, die das Vergutungs-
modell noch nicht umsetzen kdnnen, dirfen
die Verglitung nach Art. 12 Abs. 1 in der
Fassung vom 1. Januar 2026 anwenden,
langstens jedoch bis zum 31. Dezember
2027.

Nicht nur das Fehlen eines intelligenten
Messsystems kann die Anwendung des
neuen Vergitungsmodells verhindern, son-
dern auch die anspruchsvolle Umsetzung. Ei-
nerseits betrifft dies die Umsetzung in den
Verrechnungssystemen, andererseits auch
die Entscheidungsprozesse in den politischen
Gremien auf Ebene der Eigentimer. Verteil-
netzbetreibern sollte es daher bis Ende 2027
erlaubt sein, nach dem alten Modell zu vergu-
ten, wenn sie nachweisen kdnnen, dass die
Umsetzung nicht per 1. Juli 2026 mdglich ist.

Art. 69a'% Riaumliche Ubersicht der Elekt-
rizitatsproduktionsanlagen

1 Die Vollzugsstelle dokumentiert gemass
den Vorgaben des BFE samtliche re-
gistrierten Elektrizitatsproduktionsanlagen
in Form von Geodaten und stellt die Geo-
daten dem BFE zu.

Um eine moglichst genaue Prognose machen
zu kénnen, missen Lieferanten die Techni-
schen Daten der PV-Anlagen (wie Standort,
Ausrichtung, Leistung, Flache, mit oder ohne
Eigenverbrauch sowie mit oder ohne Spei-
cher (Heimspeicher, V2G)) fiir die Anlagen
in ihren Gebieten kennen.
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2 Das BFE erstellt und publiziert eine Ge-
samtsicht, die insbesondere folgende An-
gaben zu den einzelnen Elektrizitatspro-
duktionsanlagen enthalt:

a. Standort;

b. Technologie;

c. Anlagenkategorie;

d. Leistung;

e. Inbetriebnahmedatum;

f.1% Angabe, ob die Anlage im nationalen
Interesse ist oder nicht.

3 Wird eine Elektrizitatsproduktionsanlage er-
weitert, so enthalt die Gesamtsicht zudem
die Angaben zu Anlagenkategorie, Leis-
tung und Inbetriebnahmedatum der Erwei-
terung.

4 Bei Photovoltaikanlagen publiziert das BFE
zudem Angaben zur Ausrichtung und Nei-
gung der Module, soweit diese Angaben
bei der Vollzugsstelle vorhanden sind.

2 Das BFE erstellt und publiziert eine Gesamt-
sicht, die insbesondere folgende Angaben
zu den einzelnen Elektrizitdtsproduktionsan-
lagen enthalt:

a. Standort und Messpunkt;

b. Technologie;

c. Anlagenkategorie;

d. Leistung;

e. Inbetriebnahmedatum;

f.1% Angabe, ob die Anlage im nationalen In-
teresse ist oder nicht.

Damit die Lieferanten einfachen Zugang
zu den Daten erhalten, ist es notwendig,
dass Pronovo, welche Uber die technischen
Daten aller Analgen verfiigt auch deren
Messpunktnummer veréffentlichen darf.

Mit der Veroffentlichung der Angaben zum
Messpunkt, wird es fir Lieferanten moglich,
die technischen Daten zusammen mit der
ihnen vom VNB bereitgestellten Zuordnung
der Anlagen zum Lieferanten zu verknUpfen
und so fir ihre Prognose zu verwenden.
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gestutzt auf das Energiegesetz vom 30. Sep-
tember 2016 (EnG), auf Artikel 38 des Chemi-
kaliengesetzes vom 15. Dezember 2000 und
auf die Artikel 39 Absatz 1 und 40 des Um-
weltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983, in
Ausfiihrung des Bundesgesetzes vom 6. Ok-
tober 1995 Uber die technischen Handels-
hemmnisse,

Ingress

gestltzt auf das Energiegesetz vom 30. Sep-
tember 2016 (EnG), auf Artikel 38 des Chemi-
kaliengesetzes vom 15. Dezember 2000 und
auf die Artikel 35i, 39 Absatz 1 und 40 des Um-
weltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983, in
Ausfiihrung des Bundesgesetzes vom 6. Okto-
ber 1995 lber die technischen Handelshemm-
nisse,

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich

1 Mit dieser Verordnung soll der Energiever-
brauch serienmassig hergestellter Anlagen,
Fahrzeuge und Gerate reduziert und deren
Energieeffizienz gesteigert werden.

2 Sie gilt fir serienmassig hergestellte Anla-
gen, Fahrzeuge und Gerate sowie deren
serienmassig hergestellte Bestandteile, die
in erheblichem Ausmass Energie verbrau-
chen und in der Schweiz in Verkehr ge-
bracht oder abgegeben werden.

Art. 1 Abs. 1

1 Mit dieser Verordnung soll der Energiever-
brauch serienmassig hergestellter Anlagen,
Fahrzeuge und Gerate reduziert und deren
Energie- und Ressourceneffizienz gesteigert
werden.

Art. 3 Allgemeine Voraussetzungen

Die in den Anhangen 1.1-3.2 aufgefihrten,
serienmassig hergestellten Anlagen und Ge-
rate sowie deren serienmassig hergestellte
Bestandteile (Anlagen und Gerate) dirfen nur
in Verkehr gebracht und abgegeben werden,
wenn sie:

a. die Mindestanforderungen an den spezi-
fischen Energieverbrauch, an die Ener-
gieeffizienz und an die energiever-
brauchsrelevanten Eigenschaften erful-
len;

b. das energietechnische Priifverfahren
(Konformitatsbewertungsverfahren)
durchlaufen haben; und

c. mit den Angaben zum spezifischen
Energieverbrauch, zur Energieeffizienz

Art. 3 Allgemeine Voraussetzungen

Die in den Anhangen 1.1-2.15 aufgefuhrten,
serienmassig hergestellten Anlagen und Ge-
rate sowie deren serienmassig hergestellte Be-
standteile (Anlagen und Gerate) diirfen nur in
Verkehr gebracht und abgegeben werden,
wenn sie:

a. die Mindestanforderungen an den spezifi-
schen Energieverbrauch, an die Energie-
und Ressourceneffizienz und an die ener-
gieverbrauchsrelevanten Eigenschaften
erfullen;

b. das Konformitatsbewertungsverfahren
durchlaufen haben; und

c. mit den Angaben zum spezifischen Ener-
gieverbrauch, zur Energie- und Ressour-
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und zu den energieverbrauchsrelevan-
ten Eigenschaften gekennzeichnet sind.

ceneffizienz sowie zu den energiever-
brauchsrelevanten Eigenschaften ge-
kennzeichnet sind.

Art. 4 Mindestanforderungen

1 Die Mindestanforderungen an den spezifi-
schen Energieverbrauch, an die Energieef-
fizienz und an die energieverbrauchsrele-
vanten Eigenschaften von Anlagen und
Geraten sind in den Anhangen 1.1-2.14
festgelegt.

2 Die Mindestanforderungen gelten auch fir
Anlagen und Gerate, die fur den gewerbli-
chen Eigengebrauch beschafft werden.

Art. 4 Abs. 1

1 Die Mindestanforderungen an den spezifi-
schen Energieverbrauch, an die Energie-
und Ressourceneffizienz sowie an die ener-
gieverbrauchsrelevanten Eigenschaften von
Anlagen und Geraten sind in den Anhangen
1.1-2.15 festgelegt.

Art. 5 Konformitdtsbewertungsverfahren

1 Der spezifische Energieverbrauch, die Ener-
gieeffizienz sowie die energieverbrauchsre-
levanten Eigenschaften von Anlagen und
Geraten werden durch ein Konformitatsbe-
wertungsverfahren ermittelt; die Einzelhei-
ten sind in den Anhangen 1.1-3.2 geregelt.

2 Das Konformitatsbewertungsverfahren ist
nach einem der in Artikel 8 Ziffer 2 der
Richtlinie 2009/125/EG vorgesehenen Ver-
fahren durchzufihren.

Art. 5 Abs. 1

1 Der spezifische Energieverbrauch, die Ener-
gie- und Ressourceneffizienz sowie die
energieverbrauchsrelevanten Eigenschaften
von Anlagen und Geraten werden durch ein
Konformitatsbewertungsverfahren ermittelt;
die Einzelheiten sind in den Anhangen 1.1-
2.15 geregelt.

Art. 6 Kennzeichnung

1 Wer die in den Anhéngen 1.1-1.22, 3.1 und
3.2 aufgefiihrten Anlagen und Geréte in
Verkehr bringt oder abgibt, muss sie mit
der Energieetikette kennzeichnen.

2 Die Energieetikette muss in einheitlicher
und vergleichbarer Form Auskunft geben
Uber den Verbrauch an Energie und an an-
deren Ressourcen sowie Uber den Nutzen
bei den massgebenden Betriebsarten; die
Einzelheiten sind in den Anhangen nach
Absatz 1 geregelt.

3 Wer Anlagen und Gerate nach Absatz 1 in
Verkehr bringt oder abgibt, muss dafur sor-
gen, dass die Energieetikette:

Art. 6 Abs. 1

1 Wer die in den Anhangen 1.1-1.23 aufge-
fuhrten Anlagen und Gerate in Verkehr
bringt oder abgibt, muss sie mit der Energie-
etikette kennzeichnen.
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a. an den Ausstellungsexemplaren und in
den Unterlagen, die mit diesen mitgelie-
fert werden, erscheint;

b. in den Verkaufsunterlagen, namentlich in
Prospekten und im Werbematerial, und
in der verkaufsbezogenen Werbung gut
lesbar abgebildet ist.

4 In den Verkaufsunterlagen nach Absatz 3
Buchstabe b kann alternativ die Energieef-
fizienzklasse in Weiss auf einem Pfeil dar-
gestellt werden, der die gleiche Form und
Farbe hat wie die entsprechende Energie-
effizienzklasse auf der Energieetikette; es
ist die gleiche Schriftgrosse wie fir die
Preisangabe zu verwenden.

Art. 7 Konformitédtserkldarung

1 Wer Anlagen und Gerate in Verkehr bringt
oder abgibt, muss mit einer Konformitatser-
klarung bestatigen kénnen, dass diese den
in den Anhangen 1.1-3.2 festgelegten An-
forderungen entsprechen.

2 Die Konformitatserklarung muss in einer
schweizerischen Amtssprache oder in Eng-
lisch abgefasst sein und folgende Angaben
enthalten:

a. den Namen und die Adresse des Her-
stellers oder seines in der Schweiz nie-
dergelassenen Vertreters;

b. eine Beschreibung der Anlage oder des
Gerates;

c. eine Erklarung, dass die Anlage oder
das Gerat die Anforderungen dieser
Verordnung erfullt;

d. die Fundstelle der technischen Normen
oder andere Spezifikationen, mit denen
die Anlage oder das Gerat Uiberein-
stimmt und aufgrund deren die Konfor-
mitat mit den Anforderungen dieser Ver-
ordnung erklart werden;

e. den Namen und die Adresse der Person,
welche die Konformitatserklarung fur
den Hersteller oder seinen in der

Art. 7 Abs. 1

1 Wer Anlagen und Gerate in Verkehr bringt
oder abgibt, muss mit einer Konformitatser-
klarung bestatigen kénnen, dass diese den
in den Anhangen 1.1-2.15 festgelegten An-
forderungen entsprechen.
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Schweiz niedergelassenen Vertreter un-
terzeichnet.

3 Fallt eine Anlage oder ein Gerat unter meh-
rere Regelungen, die eine Konformitatser-
klarung verlangen, so kann eine einzige
Konformitatserklarung ausgestellt werden.

4 Die Konformitatserklarung muss wahrend
zehn Jahren seit der Herstellung der An-
lage oder des Gerates vorgelegt werden
koénnen. Die Frist beginnt mit der Herstel-
lung des letzten Exemplars einer Serie zu
laufen.

Art. 8 Technische Unterlagen

1 Wer Anlagen und Geréate in Verkehr bringt
oder abgibt, muss mittels technischer Un-
terlagen belegen kdnnen, dass die in den
Anhangen 1.1-3.2 festgelegten Anforde-
rungen erfullt sind.

2 Die technischen Unterlagen miissen in einer
schweizerischen Amtssprache oder in Eng-
lisch abgefasst sein und insbesondere fol-
gende Angaben enthalten:

a. alle Angaben, die fir die eindeutige
Identifizierung der Anlage oder des Ge-
rates erforderlich sind;

b. eine allgemeine Beschreibung der An-
lage oder des Gerates und dessen vor-
gesehene Verwendung;

c. Angaben Uber die wichtigsten Merkmale
des Modells, insbesondere uber As-
pekte, die fiir den Energieverbrauch des
Modells von besonderer Bedeutung sind
wie Abmessungen, Inhalte und Beson-
derheiten, und gegebenenfalls Zeich-
nungen des Modells;

. die Gebrauchsanleitung;

e. eine Liste der ganz oder teilweise ange-
wandten Normen sowie eine Beschrei-
bung der zur Erflllung der grundlegen-
den Anforderungen gewahlten Losung,
soweit die bezeichneten Normen nicht
angewandt wurden;

o

Art. 8 Abs. 1

1 Wer Anlagen und Gerate in Verkehr bringt
oder abgibt, muss mittels technischer Unter-
lagen belegen kénnen, dass die in den An-
hangen 1.1-2.15 festgelegten Anforderun-
gen erfillt sind.

VSE, 09.12.2025

11127




Verband Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen
Association des entreprises électriques suisses
Associazione delle aziende elettriche svizzere

VS=
A=S

Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag VSE

Bemerkung VSE

f. die Ergebnisse der Messungen und Be-
rechnungen, die innerhalb des Konfor-
mitétsbewertungsverfahrens gemacht
wurden;

g. die Prufberichte des Herstellers oder die
durch eine Priifstelle erstellten Priifbe-
richte.

3 Die technischen Unterlagen kénnen in einer
anderen Sprache abgefasst sein, sofern
die zu ihrer Beurteilung erforderlichen Aus-
kiinfte in einer schweizerischen Amtsspra-
che oder in Englisch erteilt werden.

Art. 14 Kontrolle und Massnahmen

1 Das BFE kontrolliert auf geeignete Weise
und in angemessenem Umfang, ob die in
Verkehr gebrachten oder abgegebenen se-
rienmassig hergestellten Anlagen, Fahr-
zeuge und Gerate sowie deren serienmas-
sig hergestellte Bestandteile den Vorschrif-
ten dieser Verordnung entsprechen. Es
fuhrt zu diesem Zweck Stichproben durch
und verfolgt begriindete Hinweise, wonach
Vorschriften dieser Verordnung nicht ein-
gehalten werden.

2 Es kann im Rahmen der Kontrolltatigkeit
insbesondere:

a. von den Herstellern, Importeuren und
Handlern den Zugang zu den Unterla-
gen und Informationen verlangen, die
fur die Kontrolle erforderlich sind;

b. die Grundstiicke, Gebaude, Betriebe,
Raume, Anlagen und sonstige Infra-
strukturen wahrend der tblichen Ar-
beitszeit betreten;

c. fur Anlagen und Geréte eine energie-
technische Uberpriifung (Konformitéts-
Uberprifung) anordnen; die Hersteller,
Importeure und Handler haben dem
BFE die dazu erforderlichen Anlagen
und Gerate unentgeltlich zur Verfigung
zu stellen.

Art. 14 Abs. 2 Bst. c, 2bis, 3 Einleitungsteil
und 5

2 Es kann im Rahmen der Kontrolltatigkeit ins-
besondere:

c. fir Anlagen und Gerate eine Konformi-
tatstuberprifung anordnen; die Hersteller,
Importeure und Handler haben dem BFE
die dazu erforderlichen Anlagen und Ge-
rate unentgeltlich zur Verfligung zu stel-
len.

2bis Es kann vom Bundesamt fiir Zoll und
Grenzsicherheit verlangen, ihm Auskinfte
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3 Ergibt die Kontrolle, dass Vorschriften die-
ser Verordnung verletzt sind, so verfugt
das BFE die geeigneten Massnahmen. Es
kann insbesondere:

a. das Inverkehrbringen und das Abgeben
einer Anlage, eines Fahrzeugs oder ei-
nes Gerates oder eines Bestandteils da-
von verbieten;

b. die Behebung der Verletzung, den Riick-
ruf, die Beschlagnahme und die Einzie-
hung einer Anlage, eines Fahrzeugs
oder eines Gerates oder eines Bestand-
teils davon verfiigen; c. die von ihm ge-
troffenen Massnahmen verdéffentlichen.

4 Ergibt die Kontrolle, dass die Anlagen oder
Gerate den Anforderungen dieser Verord-
nung nicht entsprechen, so tragt die Per-
son, die diese in Verkehr gebracht oder ab-
gegeben hat, die im Rahmen der Kontrolle
entstandenen Kosten.

Uber den Import von Anlagen und Geraten
wahrend eines bestimmten Zeitraums zu er-
teilen.

3 Ergibt die Kontrolle, dass Vorschriften dieser
Verordnung verletzt sind, so ordnet das BFE
die geeigneten Massnahmen an. Es kann
insbesondere:

5 Soweit Vorschriften dieser Verordnung die
Ressourceneffizienz betreffen, ist das Bun-
desamt fur Umwelt fur die Kontrolle und An-
ordnung von Massnahmen zustandig.

Art. 2 Ausnahmekatalog geméss Artikel
16a Absatz 2 Buchstabe e THG

Vom Grundsatz nach Artikel 16a Absatz 1

THG ausgenommen sind:
c. die folgenden Ubrigen Produkte:

1. ...

2. Eisenbahninfrastruktur und Eisenbahnfahr-
zeuge, die nicht den schweizerischen

sicherheitsrelevanten Produktevorschriften
gemass folgenden Erlassen entsprechen:

— Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957

— Eisenbahnverordnung vom 23. November
1983

— Ausfiihrungsbestimmungen vom 22. Mai
2006 zur Eisenbahnverordnung, 6. Revi-
sion

— Elektrizitdtsgesetz vom 24. Juni 1902

Die Verordnung vom 19. Mai 2010 (ber das In-
verkehrbringen von Produkten nach auslandi-
schen Vorschriften wird wie folgt geandert:

Art. 2 Bst. ¢ Ziff. 5 Einleitungssatz und zehnter
Strich
Vom Grundsatz nach Artikel 16a Absatz 1 THG
ausgenommen sind:
c. die folgenden lbrigen Produkte:
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— Verordnung vom 5. Dezember 1994 tUber
elektrische Anlagen von Bahnen

— Ausfiihrungsbestimmungen zu den in dieser
Ziffer genannten Erlassen,

3. ...

4. dem Edelmetallkontrollgesetz vom 20. Juni
1933 unterstellte Waren, welche die Vor-
schriften betreffend Feingehalte und betref-
fend die Bezeichnung, Kennzeichnung und
materielle Zusammensetzung nach den Ar-
tikeln 1-3 und 5-21 des Edelmetallkontroll-
gesetzes nicht erflillen,

5. die folgenden Gerate, welche die techni-
schen Vorschriften gemass den Artikeln 3—
8 sowie den Anhangen 1.3, 1.15, 1.16,
1.18, 1.21, 2.14, 2.15 und 3.2 der Energie-
effizienzverordnung vom 1. November
2017 nicht einhalten:

— netzbetriebene Haushaltswaschetrockner

— bei Warmwasserbereitern und Warmwas-
serspeichern: elektrische

konventionelle Warmwasserbereiter mit ei-
nem Speichervolumen von = 150 Litern
und Warmwasserspeicher mit einem Spei-
chervolumen von < 500 Litern

— bei Raumheizgeraten und Kombiheizgera-
ten: elektrische Raumheizgerate und

elektrische Kombiheizgerate

— bei Einzelraumheizgeraten: elektrische Ein-
zelraumheizgerate

— bei netzbetriebenen Kihlgeraten mit Direkt-
verkaufsfunktion: Getrankekihler mit Di-
rektverkaufsfunktion, vertikale und kombi-
nierte Kiihlschranke flir Supermarkte sowie
vertikale und kombinierte Gefrierschranke
fur Supermarkte

— netzbetriebene gewerbliche Kochfelder, of-
fene Gratinier- oder Warmhalte-Ofen

mit starker Oberhitze (Salamander) und Frit-
teusen

— netzbetriebene gewerbliche Geschirrspuler

— netzbetriebene Haushaltskaffeemaschinen,

5. die folgenden Gerate, welche die techni-
schen Vorschriften gemass den Artikeln 3-8
sowie den Anhangen 1.3, 1.15, 1.16, 1.18,
1.21, 2.14 und 2.15 der Energieeffizienzver-
ordnung vom 1. November 2017 nicht ein-
halten:

- Aufgehoben
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Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben
netzbetriebener Haushaltswéaschetrockner

1 Geltungsbereich

1.1 Dieser Anhang gilt fir netzbetriebene
Haushaltswaschetrockner nach Artikel 1
Absatze 1

und 3 der Verordnung (EU) 2023/2533.

1.2 Ausgenommen sind die Gerate nach Arti-
kel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2023/2533.

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen nach
Artikel 2 und Anhang | der Verordnung
(EU) 2023/2533.

3 Konformitatsbewertungsverfahren

3.1 Im Rahmen der Konformitatsbewertung
werden die Eigenschaften der

Haushaltswaschetrockner nach Ziffer 1 an-
hand der Vorgaben und Methoden nach
den Anhangen Il, 1l und VI der Verordnung
(EU) 2023/2533 und den Anhangen I, IV
und X der Delegierten Verordnung (EU)
2023/2534 gemessen und berechnet; die
technischen Unterlagen missen die Ergeb-
nisse der Messungen und Berechnungen
enthalten.

3.2 Im Rahmen der Konformitatsuberprifung
testet die Kontrollstelle einen Haushaltswa-
schetrockner anhand der Vorgaben und
Methoden nach Ziffer 3.1; die Messwerte
missen die Anforderungen nach Anhang
IV Nummer 3 der Verordnung (EU)
2023/2533 sowie nach den Anhangen VI
und IX Nummer 4 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2023/2534 erfllen.

Anhang 1.3

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1, 8
Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben netz-
betriebener Haushaltswéaschetrockner

Ziff. 1.1 Fussnote

1.1 Dieser Anhang gilt fiir netzbetriebene
Haushaltswaschetrockner nach Artikel 1 Ab-
satze 1 und 3 der Verordnung (EU)
2023/2533.

Ziff. 3.1

3.1 Im Rahmen der Konformitatsbewertung
werden die energieverbrauchsrelevanten Ei-
genschaften der Haushaltswaschetrockner
nach Ziffer 1 anhand der Vorgaben und Me-
thoden nach den Anhangen Il, lll und VI der
Verordnung (EU) 2023/2533 und den An-
hangen I, IV und X der Delegierten Verord-
nung (EU) 2023/2534 gemessen und be-
rechnet; die technischen Unterlagen missen
die Ergebnisse der Messungen und Berech-
nungen enthalten.
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Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben
netzbetriebener Haushaltsdunstabzugs-
hauben

3 Konformitatsbewertungsverfahren

3.1 Im Rahmen der Konformitatsbewertung
werden die energieverbrauchsrelevanten
Eigenschaften der Haushaltsdunstabzugs-
hauben nach Ziffer 1 anhand der Vorgaben
und Methoden nach den Anhangen | Zif-
fern 1.3 und 2.3 und Il Ziffer 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 66/2014 gemessen und be-
rechnet; die technischen Unterlagen mus-
sen die Ergebnisse der Messungen und
Berechnungen enthalten.

3.2 Im Rahmen der Konformitatstberprufung
testet die Kontrollstelle eine Haushalts-
dunstabzugshaube anhand der Vorgaben
und Methoden nach Ziffer 3.1; die Mess-
werte missen die Anforderungen nach An-
hang Il Ziffer 2 der Verordnung (EU) Nr.
66/2014 erfullen.

Anhang 1.7

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1,7 Abs. 1
und 8 Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben netz-
betriebener Haushaltsdunstabzugshauben

Ziff. 3

3.1 Im Rahmen der Konformitatsbewertung
werden die energieverbrauchsrelevanten Ei-
genschaften der Haushaltsdunstabzugshau-
ben nach Ziffer 1 anhand der Vorgaben und
Methoden nach den Anhangen | Ziffern 1.3
und 2.3 und |l Ziffer 3 der Verordnung (EU)
Nr. 66/2014 sowie Anhang |l Ziffer 2 der De-
legierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 ge-
messen und berechnet; die technischen Un-
terlagen mussen die Ergebnisse der Mes-
sungen und Berechnungen enthalten.

3.2 Im Rahmen der Konformitatsiiberprifung
testet die Kontrollstelle eine Haushaltsdunst-
abzugshaube anhand der Vorgaben und
Methoden nach Ziffer 3.1; die Messwerte
mussen die Anforderungen nach Anhang llI
Ziffer 2 der Verordnung (EU) Nr. 66/2014
und Anhang VI Ziffer 2 der Delegierten
Verordnung (EU) Nr. 65/2014 erfillen.

Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben von
Smartphones, Mobiltelefonen, schnurlosen
Telefonen und Slate-Tablets

1 Geltungsbereich

1.1 Dieser Anhang gilt fur Smartphones, Mo-
biltelefone, die keine Smartphones sind,
schnurlose Telefone und Slate-Tablets
nach Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2023/1670.

Anhang 1.23

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1, 8
Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben von
Smartphones, Mobiltelefonen, schnurlosen
Telefonen und Slate-Tablets

Ziff. 1.1 Fussnote

1.1 Dieser Anhang gilt fir Smartphones, Mobil-
telefone, die keine Smartphones sind,
schnurlose Telefone und Slate-Tablets nach
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1.2 Ausgenommen sind Smartphones, Mobil-
telefone, die keine Smartphones sind,
schnurlose Telefone und Slate-Tablets
nach Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung
(EU) 2023/1670.

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen nach
Artikel 2 und Anhang | der Verordnung
(EU) 2023/1670.

Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2023/1670.

Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben
netzbetriebener elektrischer und elektroni-
scher Haushalts- und Biirogerate im Aus-
Zustand, im Bereitschaftszustand und im
vernetzten Bereitschaftsbetrieb

1 Geltungsbereich

1.1 Dieser Anhang gilt fur netzbetriebene
elektrische und elektronische Haushalts-
und Birogerate im Aus-Zustand, im Bereit-
schaftszustand und im vernetzten Bereit-
schaftsbetrieb nach Artikel 1 und Anhang I
der Verordnung (EU) 2023/826.

1.2 Es gelten die Begriffsbestimmungen nach
Artikel 2 und Anhang | der Verordnung
(EU) 2023/826.

Anhang 2.1

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1,7 Abs. 1
und 8 Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben netz-
betriebener elektrischer und elektronischer
Haushalts- und Biirogerite im Aus-Zustand,
im Bereitschaftszustand und im vernetzten
Bereitschaftsbetrieb

Ziff, 1.1 Fussnote

1.1 Dieser Anhang gilt fiir netzbetriebene eleki-
rische und elektronische Haushalts- und Bu-
rogerate im Aus-Zustand, im Bereitschafts-
zustand und im vernetzten Bereitschaftsbe-
trieb nach Artikel 1 und Anhang Il der Ver-
ordnung (EU) 2023/826.

Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben von
Ventilatoren

1 Geltungsbereich

1.1 Dieser Anhang gilt fur Ventilatoren mit ei-
ner Eingangsleistung der Antriebmotoren
zwischen 0,125 und 500 kW.

Anhang 2.6

(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1
und 8 Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz und
an das Inverkehrbringen und Abgeben von
Ventilatoren

Ziff. 1.1 Fussnote

1.1 Dieser Anhang gilt fiir Ventilatoren nach Ar-
tikel 1 der Verordnung (EU) 2024/1834.
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1.2 Ausgenommen sind die Ventilatoren nach
Artikel 1 Ziffern 2 und 3 der Verordnung
(EU) Nr. 327/2011.

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen nach
Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr.
327/2011.
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4.1.1 Die Jahreskosten setzen sich zusam-
men aus:

a. den Kapitalkosten, die sich aufgrund der
Investitionen ergeben und die fur die
Anlagenteile mit der standardisierten
Nutzungsdauer gemass Anhang 2.2 Zif-
fer 4 und einem durchschnittlichen Kapi-
talkostensatz geméass Anhang 3 annui-
tatisch berechnet werden;

b. den Betriebskosten, die wie folgt berlick-
sichtigt werden:

1. fir Neuanlagen und erhebliche Erweiterun-
gen: bis zu einem Betrag von héchstens 2
Prozent der anrechenbaren Investitionen
einschliesslich der Kosten fir die Unter-
nehmensfihrung, die Kraftwerksbewirt-
schaftung, die Energiebewirtschaftung und
die Energieverwertung auf Stufe der Betrei-
bergesellschaft,

2. fiir erhebliche Erneuerungen von steuerba-
ren Anlagen mit einer Leistung von mehr
als 3 MW: die durchschnittlichen Betriebs-
kosten vor der Erneuerung; sie werden im
Verhaltnis des Mehrerléses zum Gesamt-
erlés nach der Erneuerung berlcksichtigt,
wobei der Mehrerl6s der Differenz ent-
spricht zwischen dem Erl6s, der mit der er-
neuerten Anlage erzielt werden kann, und
dem Erlés der mit der Anlage, wie sie vor
der Erneuerung bestand, hatte erzielt wer-
den konnen,

3. fur erhebliche Erneuerungen von allen nicht
steuerbaren Anlagen und von steuerbaren
Anlagen mit einer Leistung von bis zu 3
MW: die Betriebskosten vor der Erneue-
rung; sie werden im Verhaltnis der Mehr-
produktion zur Nettoproduktion nach der
Erneuerung bericksichtigt;

Anhang 6.1 der Energieférderungsverord-
nung vom 1. November 2017 wird wie folgt
geédndert:

Ziff, 4.1.1 Bst. a sowie d Ziff. 3 und 4

4.1.1 Die Jahreskosten setzen sich zusammen
aus:

a. den Kapitalkosten, die sich aufgrund der
nach Artikel 61 Absatze 1-3 und Artikel
62 Absatz 1 Buchstaben b und c zu be-
stimmenden anrechenbaren Investitions-
kosten ergeben und die fir die Anlagen-
teile mit der standardisierten Nutzungs-
dauer gemass Anhang 2.2 Ziffer 4 und ei-
nem durchschnittlichen Kapitalkostensatz
gemass Anhang 3 annuitatisch berechnet
werden;
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c. den Energiebewirtschaftungs- und Ver-
waltungskosten bei den folgenden Anla-
gen mit einer Leistung von mehr als 3
MW:

1. bei Laufwasserkraftwerken: bis zu
0,25 Rp./kWh,

2. bei Speicher- und Pumpspeicherkraft-
werken: bis zu 0,4 Rp./kWh;

d. den geschuldeten Abgaben und Leistun-
gen an das Gemeinwesen in folgendem
Umfang:

1. fir erhebliche Erneuerungen von
steuerbaren Anlagen mit einer Leis-
tung von mehr als 3 MW: die Abga-
ben und Leistungen an das Gemein-
wesen vor der Erneuerung im Ver-
haltnis des Mehrerléses zum Ge-
samterlés nach der Erneuerung; der
Mehrerl6s entspricht der Differenz
zwischen dem Erlos, der mit der er-
neuerten Anlage erzielt werden kann,
und dem Erl6s, der mit der Anlage
vor der Erneuerung hatte erzielt wer-
den kénnen,

2. fur erhebliche Erneuerungen von al-
len nicht steuerbaren Anlagen und
von Anlagen mit einer Leistung von 3
MW oder weniger: die Abgaben und
Leistungen an das Gemeinwesen vor
der Erneuerung im Verhaltnis der
Mehrproduktion zur Nettoproduktion
nach der Erneuerung;

e. die kalkulatorischen Gewinnsteuern;

f. den Kosten fir die Elektrizitat fir Zubrin-
ger- und Umwalzpumpen.

d. den geschuldeten Abgaben und Leistun-
gen an das Gemeinwesen in folgendem
Umfang:

3. fur Neuanlagen: die gemass Konzes-
sion geschuldeten Abgaben und Leis-
tungen,

4. fur erhebliche Erweiterungen: die durch
die Erweiterung bedingten zusatzli-
chen Abgaben und Leistungen;
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Art. 54a Ausnahmen von der Konditionie-
rungspflicht

Nicht konditioniert werden mussen radioaktive
Abfalle, bei denen absehbar ist, dass sie: nach
den Artikeln 111-116 StSV an die Umwelt ab-
gegeben werden kénnen; einer Abklinglage-
rung nach Artikel 117 StSV zugefiihrt werden
kdénnen; die Voraussetzungen fiir eine Befrei-
ung nach Artikel 106 StSV erfillen.

Art. 55 Zustédndigkeit

1 Das Bundesamt ist zustandig fiir die Ertei-
lung:

a. von Bewilligungen fir den Umgang mit
radioaktiven Abfallen;

b. der Zustimmung zur Vereinbarung tber
die Riicknahme von radioaktiven Abfal-
len nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe
d und Absatz 4 KEG.

2 Die besondere Zustandigkeit von Artikel 11
Absatz 2 Buchstabe f StSV bleibt vorbehal-
ten.

3 Das Departement ist zustandig fir den Ab-
schluss der vélkerrechtlichen Vereinbarung
nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a KEG
bei der Ausfuhr von schwach- und mittelak-
tiven Abfallen zur Konditionierung.

Art. 55 Abs. 2
Aufgehoben

Art. 55a Ausnahmen von der Bewilligungs-
pflicht

Von der Bewilligungspflicht nach Artikel 34 Ab-
satz 1 KEG ausgenommen ist der Umgang mit
radioaktiven Abfallen, die:
a. nach Artikel 111— 116 StSV an die Um-
welt abgegeben werden; oder
b. der Abklinglagerung nach Artikel 117
StSV zugefiihrt werden.

VSE, 09.12.2025
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Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag VSE

Bemerkung VSE

Art. 11 Bewilligungsbehérden

1 Das Bundesamt fiir Gesundheit (BAG) ist,
unter dem Vorbehalt von Absatz 2, Bewilli-
gungsbehorde fur alle bewilligungspflichti-
gen Tatigkeiten und Strahlungsquellen
nach dieser Verordnung.

2 Das Eidgendssische Nuklearsicherheitsin-
spektorat (ENSI) ist Bewilligungsbehorde
far:

a. Tatigkeiten in Kernanlagen, die nicht der
Bewilligungspflicht oder einer Stillle-
gungsverfiigung nach KEG unterstehen;

b. Versuche mit radioaktiven Stoffen im
Rahmen von erdwissenschaftlichen Un-
tersuchungen nach Artikel 35 KEG;

c. die Ein- und die Ausfuhr radioaktiver
Stoffe fiir oder aus Kernanlagen;

d. den Transport radioaktiver Stoffe von
und zu Kernanlagen;

e. die Abgabe von radioaktiven Abféallen
aus Kernanlagen an die Umwelt;

f. die Abklinglagerung radioaktiver Abfalle
aus Kernanlagen sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Tatigkeiten.

Die Strahlenschutzverordnung vom 26. Ap-
ril 2017 wird wie folgt geédndert:

Art. 11 Abs. 2 Bst. e

2 Das Eidgendssische Nuklearsicherheitsin-
spektorat (ENSI) ist Bewilligungsbehorde
far:

e. die Abgabe von radioaktiven Abfallen aus
Kernanlagen an die Umwelt sowie alle
damit im Zusammenhang stehenden
Transporte;

VSE, 09.12.2025
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Stromversorgungsverordnung
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Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-

Geltender Verordnungstext ber 2025 Antrag VSE Bemerkung VSE
Art. 4 Grundversorgungstarife Art. 4 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1 Der VSE begrusst diese Anpassung. Sie be-
1 Die Verteilnetzbetreiber miissen die Grund- |3 Fiir die Berechnung der anrechenbaren Ener- deutet, dass auch bei der Abnahme der HKN
versorgungstarife pro Kalenderjahr (Tarif- giekosten gelten die folgenden Grundsétze: der Referenz-Marktpreis in der Grundversor-
jahr) festlegen. e. Im Rahmen der Vergiitung nach Artikel 15 gung anrechenbar ist, wenn dieser Referenz-
2 Das Entgelt fiir die in der Grundversorgung Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten Marktpreis Uber den Gestehungskosten liegt.
gelieferte Elektrizitat (Art. 6 Abs. 5bis Bst. d anrechenbar: Dies bedeutet zwar, dass der HKN dann zu
StromVG) darf die anrechenbaren Energie- 1. mit Abnahme des Herkunftsnachwei- null abgenommen werden muss. Durch die
kosten nicht (ibersteigen. ses: maximal die Gestehungskosten hohen Strompreise in dieser Phase erhalten
3 Fir die Berechnung der anrechenbaren nach Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. die Erzeuger trotz tiefen HKN-Preisen aber
Energiekosten gelten die folgenden Juli 2024 geltenden Fassung abziiglich ein faires Entgelt.
Grundsatze: allfalliger Férdermittel nach Artikel 4a
e. Im Rahmen der Vergutung nach Artikel inder am 1. Juli 2024 geltenden Fas-
15 Absatz 1 EnG sind die folgenden sung, oder, falls der der schweizweit
Kosten anrechenbar: harmonisierte Preis nach Artikel 15 Ab-
1. mit Abnahme des Herkunftsnachwei- satz 1 EnG Uber den Gestehungskos-
ses: maximal die Gestehungskosten ten liegt, maximal dieser Preis zum
nach Artikel 4 Absatz 3 in deram 1. Zeitpunkt der Einspeisung;
Juli 2024 geltenden Fassung abziig-
lich allfalliger Férdermittel nach Arti-
kel 4a in der am 1. Juli 2024 gelten-
den Fassung;
2. ohne Abnahme des Herkunftsnach-
weises: maximal der schweizweit
harmonisierte Preis nach Artikel 15
Absatz 1 EnG zum Zeitpunkt der Ein-
speisung oder die Minimalvergutung.
Art. 8adecies Abs. 7 Art. 8gdecies Mit der Prazisierung werden Missverstand-

7 Die Netzbetreiber miissen ab dem 1. Januar
2028 bei allen Erzeugungsanlagen, die un-
ter Artikel 15 Absatz 1bis EnG fallen, ein in-
telligentes Messsystem einsetzen.

7 Die Netzbetreiber missen ab dem 1. Januar
2028 bei allen Erzeugungsanlagen, die unter
Artikel 15 Absatz 1bis EnG fallen, am Netzan-
schlusspunkt ein intelligentes Messsystem ein-
setzen.

nisse vermieden: Die Installation eines Zah-
lers fur PV-Anlagen unter 30 kVA Leistung ist
keine Pflicht, vielmehr werden kleine Anlagen
als «Eigenverbrauchs»- Anschliisse behan-
delt: Hier wird nur ein Zahler am Netzan-
schlusspunkt eingesetzt, der in beide Ener-
gieflussrichtungen misst. Es wird auch nur fir
die Energiemenge, die ins Stromnetz zurlck-
fliesst, eine Vergutung gem. Art. 15 Abs. 1bis
EnG bezahlt. Der Anteil der Stromproduktion,

VSE, 09.12.2025
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Antrag VSE

Bemerkung VSE

der hinter dem Netzanschlusspunkt als «Ei-
genverbrauch» konsumiert wird, wird nicht
vergutet.

VSE, 09.12.2025
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VS=
A=S

Geltender Verordnungstext

Vernehmlassungsentwurf vom 16. Septem-
ber 2025

Antrag VSE

Bemerkung VSE

Art. 6 Pflicht zur Erfassung und zur Mel-
dung von Produktions-, Import- und Ex-
portdaten

1 Produzenten von Brenn- oder Treibstoffen
oder von ihnen beauftragte Dritte missen
die Angaben nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben b und e (Produktionsdaten) erfas-
sen:

a. monatlich bis zum 6. des Folgemonats:

1. Brennstoffe, die nicht am Ort der Pro-
duktion zur Warmeerzeugung ver-
wendet

werden,

2. Treibstoffe, die nicht am Ort der Pro-
duktion zur Stromerzeugung verwen-
det werden;

b. jahrlich bis Ende Februar des Folge-
jahrs:

1. Brennstoffe, die am Ort der Produk-
tion zur Warmeerzeugung verwendet
werden,

2. Treibstoffe, die am Ort der Produktion
zur Stromerzeugung verwendet wer-
den.

2 Wird in der Schweiz produziertes Gas ins
Netz eingespeist, so muss die Menge am
Einspeisepunkt erfasst werden.

3 Das Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicher-
heit meldet der Vollzugsstelle monatlich bis
Ende des Folgemonats die Import- und Ex-
portdaten.

4 Importeure von massenbilanzierten Brenn-
oder Treibstoffen nach Artikel 30 der Richt-
linie (EU) 2018/2001 mussen die Begleit-
dokumentation des Massenbilanzsystems
erfassen.

Art. 6 Abs. 2bis

2%s Die erfassten Produktionsdaten miissen
einmal jahrlich von einer fur diesen Fachbe-
reich akkreditierten Konformitatsbewer-
tungsstelle beglaubigt werden. Von dieser
Pflicht ausgenommen sind die Produzenten
von Brenn- und Treibstoffen, die:

a. die gesamte Menge der produzierten
Brennstoffe selber verbrauchen und die
fiir diese Menge ausgestellten Herkunfts-
nachweise nicht als Nachweis fiir die Nut-
zung von Brennstoffen einsetzen; oder

b. die gesamte Menge der produzierten
Brenn- und Treibstoffe in einen anderen
Energietrager umwandeln.

VSE, 09.12.2025
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Bemerkung VSE

Art. 8

1 Um in der Datenbank nach Artikel 9 erfasst
zu werden, muss ein auslandischer Her-
kunftsnachweis flir erneuerbare Gase oder
ein anderes auslandisches Zertifikat fir er-
neuerbare Gase folgende Bedingungen er-
fullen:

a. Das erneuerbare Gas wird nach dem
Stand der Technik aus biogenen Abfal-
len oder Produktionsrickstanden herge-
stellt.

b. Flir das erneuerbare Gas, das aus ande-
ren erneuerbaren Energietragern als Bi-
omasse hergestellt wird, muss vorlie-
gen:

1. ein glltiges Zertifikat, das durch ein
anerkanntes System nach Artikel 30
Absatz 4 der Richtlinie (EU)
2018/2001 ausgestellt worden ist;

2. eine Begleitdokumentation, aus der
hervorgeht, dass es sich um einen
erneuerbaren Kraftstoff nicht bioge-
nen Ursprungs nach Artikel 2 Num-
mer 36 der Richtlinie (EU) 2018/2001
handelt.

c. Das auslandische Zertifikat fir erneuer-
bare Gase wurde von einem nationalen
Register ausgegeben oder Uber das
«European Renewable Gas Registry»
gehandelt oder beruht auf dem europai-
schen Energiezertifikatsstandard der
«Association of Issuing Bodies».

d. Das erneuerbare Gas wurde in das eu-
ropaische Gasnetz eingespeist.

2 Das BFE veroffentlicht Richtlinien zu den
Belegen, nach denen das erneuerbare Gas
nach dem Stand der Technik aus biogenen
Abfallen oder Produktionsriickstanden her-
gestellt wurde.

3 Wird ein auslandisches Zertifikat flir erneu-
erbare Gase in der Datenbank nach Artikel
9 erfasst, so ist es im urspriinglichen Re-
gister zu I8schen.

Art. 8 Abs. 1Bst. cund 4

1 Um in der Datenbank nach Artikel 9 erfasst
zu werden, muss ein auslandischer Her-
kunftsnachweis flir erneuerbare Gase oder
ein anderes auslandisches Zertifikat fiir er-
neuerbare Gase folgende Bedingungen er-
fallen:

c. Das auslandische Zertifikat fur erneuer-
bare Gase wurde von einem nationalen
Register ausgegeben oder Uber das «Eu-
ropean Renewable Gas Registry»20 ge-
handelt beziehungsweise der auslandi-
sche Herkunftsnachweis flir erneuerbare
Gase beruht auf dem europaischen Ener-
giezertifikatsstandard21 der «Association
of Issuing Bodies»22.

Begriindung siehe unter EnV Art. 4c Abs 1ab's

VSE, 09.12.2025
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Bemerkung VSE

4 Wird ein auslandisches Zertifikat fir erneu-
erbare Gase aus einem Land, das Uber
kein Register verfugt, in der Datenbank
nach Artikel 9 erfasst, so muss der Impor-
teur nachweisen, dass die kommerzielle
Doppelzédhlung ausgeschlossen ist.

4 Wird ein auslandisches Zertifikat fir erneuer-
bare Gase aus einem Land, das Uber kein
Register verflugt, in der Datenbank nach Arti-
kel 9 erfasst, so muss der Importeur des
auslandischen Zertifikats nachweisen, dass
die kommerzielle Doppelzahlung ausge-
schlossen ist.

VSE, 09.12.2025
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Bundesamt fur Energie (BFE)
3003 Bern

Per E-Mail an
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Nidau, 18. Dez. 2025

Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit
Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Moglichkeit, zu den Verordnungsanderungen im Bereich des
BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Stellung nehmen zu kénnen. Wir tun dies mit der
Sicht der Netzbetreiber. Unser Fokus ist dabei auf der Vergiitung von PV-Strom zur
Vermeidung von Einspeisung bei Negativpreisen sowie der Datennutzung zur
Sicherstellung der korrekten Einstellung von PV-Anlagen.

Der Verein Smart Grid Schweiz (VSGS) versteht sich als Vertreter der Schweizer
(Verteil-) Netzbetreiber. Der VSGS bilindelt die Aktivitaten von 14 Netzbetreibern.
Diese Netzbetreiber verantworten etwa 50% der Messpunkte im Lande.

Wir sind Gberzeugt, dass mit den vorgeschlagenen Anpassungen die Verordnungen und
optimiert werden kénnen.

Freundliche Griisse

Roger Nordmann Dr. Maurus Bachmann
Prasident VSGS Geschaftsflihrer VSGS



EnV Art. 12 Vergiitung

Das Parlament will den Anreiz setzen, zu Zeiten mit negativen Preisen weniger Strom
einzuspeisen. Dies wird begriisst, bedeuten doch negative Preise ein Uberangebot an
Strom. In der Herbstsession 2025 hat das Parlament folgerichtig Anderungen bei der
Abnahme- und Verglitungspflicht beschlossen (Art. 15 EnG).

Die aktuelle Vorlage der EnV nimmt dies bereits auf, obwohl das Gesetz beim Start
dieser Vernehmlassung noch gar nicht beschlossen war. Auch das wird begrisst, da
mit dem laufenden Zubau der Stromproduktion mit Photovoltaik eine gewisse
Dringlichkeit besteht, Fehlanreize zu mindern. Der Strom soll mdglichst dann ins Netz
eingespeist werden, wann er gebraucht wird. Und das ist auf keinen Fall so, wenn die
Strompreise negativ sind.

Auf unsere Intervention hin hat das Parlement Art. 15 EnG, Abs. 1°s erganzt mit dem
Zusatz «Fur Zeiten mit negativen Marktpreisen kann der Bundesrat abweichende
Regelungen vorsehen». Ohne diesen Zusatz bilden selbst Negativpreise keinen Anreiz,
nicht einzuspeisen, da ja die Differenz zum Referenzmarktpreis vergiitet wird. Bitte
beachten Sie dazu unser untenstehendes Zahlenbeispiel. Falls der Referenz-
Marktpreis sinkt, so steigt die Differenz zur Minimalverglitung. Damit sinkt die Grenze,
ab welcher nicht mehr einspeist wird. Der Produzent wird also selbst bei
grosseren Negativpreisen weiter einspeisen.

Antrag: Ergdnzung von Art. 12a (bisheriger Abs. 1°);
Fiir Zeiten mit negativen Marktpreisen wird keine Minimalvergiitung vergiitet.

Zahlenbeispiel:

Mit einer Minimalvergltung von 6 Rp./kWh und einem Referenz-Marktpreis von 4
Rp./kWh, also mit einem Anspruch auf die Differenz von 2 Rp./kWh
(6 -4 = 2), ergibt sich bei unterschiedlichen Marktpreisen folgende Situation:

Marktpreis (Spotpreis) 5 Rp./kWh: Produzent erhalt 5 Rp./kWh Marktpreis
plus 2 Rp./kWh Differenz, also 7 Rp./kWh (5 + 2 = 7 ). Er wird einspeisen.

e Marktpreis (Spotpreis) 1 Rp./kWh: Produzent erhalt 1 Rp./kWh Marktpreis
plus 2 Rp./kWh Differenz, also 3 Rp./kWh (1 + 2 = 3 ). Er wird einspeisen.

e Spot-Negativpreis -1 Rp./kWh: Produzent bezahlt 1 Rp./kWh Marktpreis und
erhalt 2 Rp./kWh Differenz, also 1 Rp./kWh ( -1 + 2 = 1 ). Er wird immer noch
einspeisen.

e Spot-Negativpreis -3 Rp./kWh: Produzent bezahlt 3 Rp./kWh Marktpreis und
erhalt 2 Rp./kWh Differenz, er bezahlt also 1 Rp./kWh ( -3 + 2 = -1 )und wird
nicht mehr einspeisen.



StromVV Art. 8d Umgang mit Daten aus intelligenten Mess-, Steuer- und
Regelsystemen, Abs. 1a

Der steigende Anteil an Einspeisung von PV-Strom verlangt Vorgaben an die PV-
Anlagen wie bspw. Einspeiselimitierung, Blindleistungsregelung und Ahnliches. Fiir
einen sicheren Netzbetrieb missen solche Vorgaben kontrolliert und durchgesetzt
werden kdnnen. Die Daten von intelligenten Messsystem bieten gute Méglichkeiten fir
solche Analysen und Kontrollen.

Die Analysen basieren im ersten Schritt auf anonymisierten oder pseudonymisierten
Daten. Um festgestellte Abweichungen dann aber korrigieren zu kénnen, missen die
Daten Anlagen- und damit auch Personenbezogen bearbeitet werden kénnen.

Der Umgang mit diesen Daten ist geregelt in StromVV Art. 8d. Dabei ist nicht vollig
klar, ob Pseudonyme zum oben beschriebenen Zweck aufgelést werden dirfen. Wir
gehen davon aus, dass unbestritten ist, dass bei Abweichungen auf die
Anlagenbetreiber zugegangen werden darf. Dies empfehlen wir klarzustellen.

Antrag: Ergianzung von Art. 8d Abs. 1a:

Eine Auflosung des Pseudonyms ist zuldassig, wenn technische Indikatoren
darauf hindeuten, dass die Funktionsweise einer Anlage von den geltenden
Anschluss- oder Betriebsbedingungen abweicht und dadurch der
ordnungsgemadsse Netzbetrieb beeintrachtigt werden konnte.
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Monsieur le Conseiller fédéral
Albert Rosti

Chef du DETEC

Palais fédéral Nord

3003 Berne

Par courrier électronique :
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Paudex, le 22 décembre 2025

Procédure de consultation : Modifications d’ordonnances relevant du domaine de I'Office
fédéral de I'énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026

Monsieur le Conseiller fédéral,

Notre organisation a examiné avec intérét I'objet cité en titre, mis en consultation par vos
soins. Par la présente, nous souhaitons vous faire part de notre position.

Contexte

Le projet en question vise a réviser plusieurs ordonnances liées au domaine de I'énergie. Les
six ordonnances concernées sont les suivantes :
- Ordonnance relative au systéme de garantie d'origine pour combustibles et
carburants (OGOC)
- Ordonnance sur I'encouragement de la production d’électricité issue d’énergies
renouvelables (OEneR)
- Ordonnance sur I'approvisionnement en électricité (OApEI)
- Ordonnance sur les exigences relatives a I'efficacité énergétique (OEEE)
- Ordonnance sur I'énergie nucléaire (OENu)
- Ordonnance cadre sur I'énergie (OEne) consolidant plusieurs aspects techniques.

Nous nous permettons de faire part de quelques observations, ci-dessous :

Ordonnance sur la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants (OGOC)

Nous n’avons pas de commentaires sur cette modification.

Ordonnance sur 'encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

(OEneR)

Nous n’avons pas de commentaires sur cette modification.



mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Ordonnance sur I'énergie (OEne)

Nous soutenons la volonté du Conseil fédéral de lier le tarif de reprise aux conditions du
marché. Toutefois, la réalisation d’'un décompte aux prix du marché a I'heure, puis au quart
d’heure, nous parait difficlement réalisable pour tous les gestionnaires de réseau d’ici juillet
2026, respectivement jusqu’au 31 décembre 2027 selon la disposition transitoire prévue. Par
conséquent, nous suggérons un délai plus important.

Ordonnance sur 'approvisionnement en électricité (OApEI)

Nous n’avons pas de commentaires sur cette modification.

Ordonnance sur I'énergie nucléaire (OENu)

Nous n’avons pas de commentaires sur cette modification.

Ordonnance sur les exigences relatives a I'efficacité énergétique (OEEE)

Les documents fournis par vos soins ne précisent pas pour quelles raisons les controles de
I'efficacité dans l'utilisation des ressources (art. 14, al.5) sont attribués a I'Office fédéral de
I'environnement (OFEV) et pas a I'Office fédéral de I'énergie alors qu'il s’agit pourtant d’un
domaine relevant de sa compétence.

Conclusions

Sous réserve des deux commentaires mentionnés ci-dessus, nous acceptons les
modifications Iégislatives que vous proposez.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, a I'assurance de notre haute
considération.

Centre Patronal

%

Cenni Najy



Bundesamt fiir Energie BFE
3003 Bern

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Zirich, 15. Dezember 2025

Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen von EIT.swiss danken wir Ihnen fiir die Méglichkeit, zu den Anderungen der
Kernenergieverordnung, der Energieeffizienzverordnung, der Energieverordnung, der Verordnung
Uiber den Herkunftsnachweis flr Brenn- und Treibstoffe, der Energieférderungsverordnung und
der Stromversorgungsverordnung Stellung nehmen zu kénnen.

EIT.swiss ist die Berufsorganisation flir rund 2000 Elektrofirmen mit Giber 40°000 Mitarbeitenden.
Jahrlich schliessen ca. 3‘000 Lernende ihre Grundbildung in einem der EIT.swiss-Berufe
Elektroinstallateur:in, Montage-Elektriker:in, Gebdaudeinformatiker:in und Elektroplaner:in ab. Die
Ausbildung Elektroinstallateur:in EFZ gehort zu den zehn meistgewahlten Grundbildungen. Mehr
als 1300 Personen absolvieren jahrlich eine Priifung auf Niveau Berufspriifung und héhere
Fachprifung. Damit ist die Branche eine der gréssten Ausbildnerinnen im Bereich der technischen
Berufe in der Schweiz.

Wir beschrinken uns in unseren Ausfiihrungen auf die fiir uns wichtigen Anderungen in der
Energieeffizienzverordnung EnEV und die Stromversorgungsverordnung StromVV.

EIT.swiss unterstiitzt die vorgeschlagenen Anderungen vollumfinglich. Als gewichtiger Vertreter
der Gebdudetechnik-Branche begriisst der Verband insbesondere die Angleichung an das EU-
Recht hinsichtlich der Bestimmungen liber die Energieeffizienz netzbetriebener Haushalts- und
Biirogerate sowie die Prazisierung im Hinblick auf den Rollout von Smartmetern.

Aus der Perspektive von EIT.swiss ist es richtig, die EnEV an die Okodesign-Richtline und die
Rahmenverordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung der EU anzupassen. Die Vereinheitlichung
der Vorschriften und die Verhinderung technischer Handelshemmnisse ist grundsatzlich zu
begrissen. EIT.swiss teilt ausserdem die Einschdtzung des BFE, dass die Abschaffung der
Energieetikette flir Haushaltskaffeemaschinen kein Problem fir die Verbesserung der
Energieeffizienz darstellt. Ebenfalls als sinnvoll erachtet es EIT.swiss, dass das BAFU die Kontrolle
von serienmadssig hergestellten Anlagen, Fahrzeugen und Gerdte bzw. deren Bestandteile
hinsichtlich Ressourceneffizienz tibernimmt.

EIT.swiss
Limmatstrasse 63
8005 Ziirich

044 444 17 17
www.eit.swiss



Als Vertreter der Elektrobranche, die fir die Inbetriebnahme und Kontrolle dezentraler
Stromproduktionsanlagen mitzustandig ist, ist EIT.swiss besonders am flachendeckenden Rollout
der Smartmeter interessiert. Der Verband begriisst deshalb, dass der Stichtag fur die
Ausstattungspflicht in der StromVV prazisiert wurde.

Wir danken Ihnen fir die die Berlcksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grisse

/ A /Z
Simon Hammerli Michael Rupp
Direktion Politik

EIT.swiss
Limmatstrasse 63
8005 Ziirich

044 444 17 17
www.eit.swiss



Fachverband Elektroapparate fur
Haushalt und Gewerbe Schweiz

ZUrich, 19. Dezember 2025

Eidgendssisches Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie und
UVEK

eingereicht per Mail:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Stellungnahmen des FEA zum Revisionsentwurf der EnEV

Sie haben uns die Moglichkeit zur Stellungnahme zur Teilrevision der Energieeffizienzverordnung
EnEV gegeben, wovon wir gerne Gebrauch machen.

Der Fachverband Elektroapparate fur Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA, welchem die nam-
haften Hersteller und Importeure von Haushaltger&ten angeschlossen sind, anerkennt die um-
welt- und energiepolitische Verantwortung der Branche und steht fir eine kontinuierlich hohe
Nachhaltigkeit ein. Er unterstitzt die Bestrebungen seiner Mitglieder in diesem Bereich. Der Ver-
band ist Uberzeugt von der Bedeutung einer mdglichst hohen Energieeffizienz der Geréate und
bekennt sich zu europaweit einheitlichen, ambitionierten Standards. Der FEA erwartet von sei-
nen Mitgliedern die Einhaltung sémtlicher Umwelt- und Energieanforderungen und begrisst,
wenn die Mitglieder freiwillig dariber hinaus gehen.

Der Entwurf der EnEV stUtzt auf die entsprechenden EU-Verordnungen ab, was sehr zu begris-
sen ist. Der FEA unterstutzt die vorliegende EnEV, hat jedoch Vorbehalte zu folgenden Punkten:

Haushaltskaffeemaschinen:

In der vorliegenden Revision ist vorgesehen, die Energieetikette fur Haushaltskaffeemaschinen
per 1. Juli 2026 aufzuheben. Dies deshalb, weil ein Grossteil der Gerdte in den obersten Energie-
effizienz-Klassen angesiedelt ist, eine Reskalierung zu aufwendig wére und der Haupttreiber des
Verbrauchs - der Standby verbrauch - bereits gesetzlich geregelt ist. Der FEA ist mit der be-
treffenden Anpassung der EnEV einverstanden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass nach der
Abschaffung der Energieetikette voraussichtlich relativ viele Gerdte mit unter dem bisherigen
Schnitt liegender Energieeffizienz und/oder stromintensiven Werkseinstellungen auf den Markt
gelangen werden, was mittelfristig zu einem héheren Stromverbrauch des Gerétebestands fih-
ren dirfte.

Jedenfalls ist seitens der Kontrollinstanzen darauf zu achten, dass die Energieetikette nach Ab-
lauf der Ubergangsfristen nicht mehr verwendet wird. Ferner gilt es zu verhindern, dass alter-
native Klassierungen die durch die Aufhebung der Etikette entstehende Lucke fullen. Organisa-
tionen, die allfdllige alternative Klassierungen entwickeln, anwenden oder propagieren, sollten
von BFE / EnergieSchweiz weder direkt noch indirekt unterstitzt werden.
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Marktkontrolle:

Die neuere risikobasierte Marktkontroll-Praxis des BFE |&sst darauf schliessen, dass Haushalt-
gerdte nicht mehr im Fokus liegen. Dies mag beispielsweise dann nachvollziehbar erscheinen,
wenn der zusdtzliche Stromverbrauch von aufgrund ungenidgender Energieeffizienz nicht mehr
zugelassenen Gerdten kaum ins Gewicht fallt. Doch solange Vorschriften bestehen, sind sie auch
durchzusetzen. Ansonsten werden die sich korrekt verhaltenden Firmen gegeniber jenen, die
sich nicht immer strikt an die Vorschriften halten, benachteiligt. Insbesondere beim Direktimport
durfte der Anteil von Anbietern, die nicht vorschriftmdssig handeln, relativ hoch sein. Dort
musste unserer Ansicht nach der Fokus der Kontrollen liegen.

Verfolgt das BFE entgegen unserem Antrag den Ansatz der risiko-/wirkungsbasierten Kontrol-
len, stellt sich fUr uns die Frage, wie beurteilt werden soll, wo zur effektiven Reduktion des Strom-
verbrauchs prioritar Kontrollen durchzufihren waren. Hierfir wdren Marktdaten zur Energie-
verbrauchsentwicklung des Gerd&tebestands einzelner Produktkategorien notwendig. Solche
Daten werden vom BFE seit 2025 nicht mehr erhoben.

Generell festzustellen ist eine zunehmende Marktprdsenz von Gerdten aus dem Direktimport.
Damit verbunden ist aus Sicht des FEA ein steigendes Risiko sicherheitsrelevanter Mangel, na-
mentlich im Bereich der elektrischen Sicherheit (z. B. nicht konforme Schukostecker). Die Markt-
kontrolle ist auch auf diese Herausforderung auszurichten.

Unsere Bedenken gehen dahin, dass die bereits heute Uberlastete Marktkontrolle weiter an Kraft
verliert. Seit kurzem verzichtet das BFE auf den Beizug externer Partner und nimmt sich der Kon-
trollen selbst an. Aus Sicht des FEA ist fraglich, ob die hierfur erforderlichen Ressourcen und das
notwendige Know-how in ausreichendem Mass vorhanden sind.

Die geplante Verlagerung der Kontrollen hin zum BAFU kénnte die Schwierigkeiten verstarken,
da das BAFU gemdss unseren Kenntnissen weder Uber die erforderliche Erfahrung noch Uber
ausreichende Ressourcen und auch nicht Gber die nétigen Daten (EPREL-Datenbank oder Pro-
duktdatenblatter) verfugt.

Prozedere:

An dieser Stelle méchten wir bekraftigen, dass wir hinter den Bestrebungen des BFE stehen, die
EU-Regelungen identisch und zeitgleich in der Schweiz einzufthren.

Wir danken Ihnen fir die sorgfdltige Prifung unserer Anliegen und stehen selbstverstandlich
gerne fUr zusdtzliche Unterstitzung zur Verfugung.

Freundliche Grisse

FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE
FUR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ

Der Geschdaftsleiter:

VA
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Eidgenossisches Departement fur Umwelt, lhre Ansprechperson:

. — Roger Ambort
Verkehr, Enetgle und .Kommumko’rlon UVEK +41(0)52 53919 88
Bundesamt fur Energle r.ambort@stromkunden.ch
3003 Bern

Dokument:

per E-Mail an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch SN 2026H2._EnFV_EnV._StromVV._Fin

Naters, 18. Dezember 2026

Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli
2026

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Per E-Mail vom 16. September 2025 haben Sie uns tber die Eroffnung des Vernehmlassungsverfahrens
zu Teilrevisionen der Energieforderverordnung (EnFV), der Energieverordnung (EnV), der Strom-
versorgungsverordnung (StromVV) der Energieeffizienzverordnung (EnEV), der Kernenergieverordnung
(KEV) sowie der Verordnung uber den Herkunftsnachweis fur Brenn- und Treibstoffe (VHBT) auf
Verordnungsstufe informiert. Sie geben den Vernehmlassungsadressaten die Maglichkeit, bis am 22.

Dezember 2025 schriftlich Stellung zu nehmen, was wir hiermit gerne tun.

Die Mitglieder der GGS haben zusammengenommen einen Stromverbrauch von rund 8 TWh und
verfolgend das Ziel eines richtig funktfionierenden Strommarkts, in welchem Industrie und Dienst-

leistungsunternehmen von wettbewerbsfahigen Strompreisen profitieren kdnnen.
Erweiterung der gleitenden Marktpréamie verhindert marktnahe Power Purchase Agreements

Sind bei der Energieforderverordnung (EnFV) Prdzisierungen angezeigt, sind Fehlallokationen zu
reduzieren. Die Forderung von Wasserkraftanlagen im Rahmen der gleitenden Marktpréamie (GMP) sollte
sich auf Neuanlagen beschranken, die aufgrund hoher Gestehungskosten sonst nie gebaut worden
waren. Das Ziel zur Erhohung der Investitionssicherheit zuhanden der Gesuchsteller bei erheblichen
Erneuerungen und/oder erheblichen Erweiterungen muss tber marktnahe Power Purchase Agreements

(PPA) erreicht werden. Die angedachte «Prdazisierung» der gleitenden Marktpramie untergrébt das

Gruppe Grosser Stromkunden Haselmattenstrasse 24 r.ambort@stromkunden.ch
3904 Naters Tel: +41(0)52 53919 88
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zukunftige Angebot von PPAs und widerspricht dem Willen des Gesetzgebers. Das Parlament beschloss,
dass die Verteilnetzbetreiber zukunftig einen Mindestantfeil an erneuerbaren Energien aus Anlagen im
Inland durch langfristige Bezugsliefervertragen abdecken mussen (StromVG Art. 6 Abs. 5). Aufgrund der
regulatorisch bedingten Nachfragesteigerung nach PPAs ist ein Ausbau der Forderung von
Wasserkraftanlagen uber die gleitende Marktprémie nicht zielfuhrend und erzeugt einen negativen,
zeitverzogerten Ruckkopplungseffekt auf der Angebotsseite inldndischer PPAs. Kurz: Die staatliche
Forderung durch die gleitende Marktpramie steht in Konkurrenz mit den marktnahen PPAs. Neben den
Energieversorgungsunternehmen sind auch Grossverbraucher fur den Erwerb von gestehungs-
kostenorientierten Bezugsliefervertragen offen — eine regulatorische Ubersteuerung durch den Staat ist

ZU vermeiden.

Wenn der Markt die Probleme 16st, sollte der Staat keine Fordermittel einsetzen!

Wir bedanken uns fur die Berticksichtigung unserer Argumente.

Freundliche Grusse

_; /\/’7%!4 /oaﬂ
Serge Gaudin Roger Ambort

Prasident Geschaftsfuhrer
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Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Ausschliesslich per E-Mail an:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Zurich,15.12.2025

Verordnungsdnderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten
am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti,
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nehmen wir die Moglichkeit wahr, innerhalb der festgesetzten Frist Stellung zu den Ver-
ordnungsanderungenim Bereich des Bundesamts fir Energie (BFE) mit Inkrafttretenam 1. Juli
2026 zu nehmen. Wir konzentrieren uns dabei auf die Anpassungen der Energieeffizienzver-
ordnung (EnEV).

Swicoistder Wirtschaftsverband der Digitalindustrie und vertritt die Interessen etablierter Un-
ternehmen sowie Start-ups in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und betreibt das nationale
Rdcknahmesystem «Swico-Recycling» fur Elektro-und Elektronikgerate. Swico zahlt Gber 750
Mitglieder aus der ICT- und Internetbranche. Diese Unternehmen beschaftigen 56’000 Mit-
arbeitende und erwirtschaften jahrlich einen Umsatz von 40 Milliarden Franken.

Zusammenfassung: Swico konzentriert sich in der vorliegenden Stellungnahme auf die Anpas-
sungen der Energieeffizienzverordnung (EnEV), insbesondere der Anhange 1.23 und 2.1, und
halt diesbezlglich folgendes fest:

Wir begrussen die Angleichung an das EU-Recht sowie die Forderung von Energie- und Res-
sourceneffizienz. Fur die Digitalbranche ist jedoch zentral, dass dabei keine zusatzlichen admi-
nistrativen Aufwande oder Schweiz-spezifischen Vorgaben entstehen und dass europaische
Konformitatsbewertungen ausnahmslos anerkannt werden. Eine vollstandig harmonisierte und
unburokratische Umsetzung ist zwingend sicherzustellen. Zentral ist zudem die vollstandige
Anerkennung bestehender EU-Konformitatsbewertungen und technischer Unterlagen sowie
ein verhaltnismassiger, risikobasierter Vollzug ohne zusatzliche Prifpflichten.

Weiter fordert Swico angemessene und damit verlangerte Ubergangsfristen, da verschiedene
EU-Verordnungen erst Ende 2025 finalisiert werden und die Umsetzung - insbesondere bei
komplexen, netzwerkfahigen ICT-Geraten - einen erheblichen technischen und administrati-
ven Vorlauf verlangt. Die aktuell vorgeschlagenen Fristen erachten wir als nicht praktikabel.

Swico - Der Wirtschaftsverband fir die digitale Schweiz
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1 Allgemeine Wiirdigung

Das vorliegende Vernehmlassungspaket beinhaltet mehrere Verordnungen, die inhaltlich
voneinander zu unterscheiden sind. In unserer Stellungnahme konzentrieren wir uns aufgrund
der spezifischen Betroffenheit der Digitalbranche auf die Energieeffizienzverordnung (EnEV)
und die darin vorgesehenen Anpassungen der Anhédnge 1.23 (Smartphones, Mobiltelefone,
schnurlose Telefone und Slate-Tablets) und 2.1 (Netzbetriebene elektronische Haushalts-und
Blrogerate im Aus-, Bereitschafts- und vernetzten Bereitschaftsbetrieb).

Die Ubernahme der europaischen Okodesign- und Energieeffizienzvorgaben starkt die Koha-
renz der Regulierung und tragt zur Vermeidung von Handelshemmnissen bei. Aus Sicht der
Digitalbranche ist diese Harmonisierung klar zu begrtssen. Dabei erwarten wir ausdricklich,
dass keine zusatzlichen administrativen Aufwande oder Schweiz-spezifischen Anforderungen
entstehen. Die einheitliche Anerkennung europaischer Konformitatsbewertungen und tech-
nischer Unterlagen sind zwingend sicherzustellen, um jede Form von Doppelspurigkeit konse-
quent auszuschliessen.

Swico unterstltzt die Starkung von Energie-und Ressourceneffizienz, fordert jedoch eine pra-
xistaugliche, wirtschaftsvertragliche und unburokratische Umsetzung. Fir den Vollzug sind
klare und einfach handhabbare Leitlinien erforderlich, welche die Gleichwertigkeit der EU-
Vorgaben gewahrleisten sowie eindeutig und verbindlich regeln.

2 Stellungnahme zu ausgewdhlten Anhidngen der Energieeffizienzverordnung
(EnEV)

2.1 Anforderungen an Biirogerate im Aus-, Bereitschafts- und vernetzten Bereitschafts-
zustand (Anhang 2.1)

Mit der Ubernahme der Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/826 wird eine sachge-
rechte Harmonisierung erreicht. Die Verordnung definiert dabei die Anforderungen an den
Energieverbrauch in den Niedrigenergiezustanden (Aus- und Standby-Modus) sowie an den
automatischen Ubergang in diese Zustande. Wir begriissen diese Angleichung an das EU-
Recht, da sie eine einheitliche Regulierung sicherstellt. Wir fordern, dass Gerate, die bereits
nach EU-Recht zertifiziert sind, ohne zusatzliche Prifungen oder erganzende schweizerische
Vorgaben in Verkehr gebracht werden konnen. Ein Swiss Finish - etwa durch erweiterte
Messanforderungen, zusatzliche Nachweise oder separate Kontrollprozesse - lehnen wir ent-
schieden ab, zumal dieser zum Nachteil von Anbietern und Konsumenten ware. Die vollstan-
dige Anerkennung der EU-Konformitat ist aus unserer Sicht zentral.

2.2 Anforderungen an Smartphones, Mobiltelefone, schnurlose Telefone und Slate-Tab-
lets (Anhang 1.23)

Mit Anhang 1.23 der Energieeffizienzverordnung (EnEV) werden die Anforderungen an die
Energieeffizienz, die Ressourceneffizienz, die Informationsanforderungen und die Energiever-
brauchskennzeichnung von Smartphones, Mobiltelefonen, schnurlosen Telefonen und Slate-
Tablets gemass der Verordnung (EU) 2023/1670 Ubernommen. Wir begrissen diese Orientie-
rung an den bestehenden europaischen Okodesign-Anforderungen, da damit eine koharente
Harmonisierung erreicht und technische Handelshemmnisse vermieden werden zum Nutzen
von Anbietern und Kunden.
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Energieetikettierung

Gemass EnEV (Art. 6 Abs. 1) sind alle in den Anhangen aufgeflihrten Gerate mit der Energie-
etikette zu kennzeichnen. Wir unterstiitzen die vollstandige Ubernahme der EU-Energieeti-
ketten, wie sie im erlauternden Bericht vorgesehen ist. Entscheidend ist flr uns, dass keine
Schweiz-spezifischen Anpassungen oder erganzenden Etiketten geschaffen werden und be-
stehende EU-Etiketten unverandert anerkannt werden. Jede Abweichung wirde zu unnéti-
gen administrativen Aufwanden und Doppelprozessen fuhren.

Konformitatsbewertung und technische Unterlagen

Art. 8 EnEV verlangt technische Unterlagen fur die Marktiberwachung, ohne nationale Zu-
satzanforderungen vorzusehen. Wir fordern daher, dass bestehende EU-Konformitatsbewer-
tungen und EU-Technikdossiers vollstandig anerkannt werden, um Doppelspurigkeit und un-
notigen administrativen Aufwand zu vermeiden.

Priifpflicht und Marktiiberwachung

Die Marktiberwachung erfolgt bereits heute stichprobenbasiert. Wir pladieren fir einen wei-
terhin risikobasierten und verhaltnismassigen Vollzug, der keine zusatzlichen Meldepflichten
oder systematischen Einzelprifungen fur Importeure und Handler mit sich bringt

3 Ubergangsfristen

Die Verordnungsanderungen sollen einheitlich per 1. Juli 2026 in Kraft treten. Da mehrere zu-
grundeliegende EU-Verordnungen erst Ende 2025 finalisiert werden und die Umsetzung
insbesondere bei komplexen Geratekategorien, wie z.B. netzwerkfahigen Burogeraten (Dru-
cker oder Computerhardware), Displays oder Set-Top-Boxen, einen erheblichen technischen
und administrativen Vorlauf erfordert, erachten wir eine gestaffelte Einflhrung oder eine an-
gemessene Verlangerung der Ubergangsfrist als zwingend. Die aktuell vorgeschlagenen Fris-
ten erachten wir als nicht praktikabel. Hersteller missen ihre Geratefunktionen sowie die zu-
gehodrigen technischen Unterlagen rechtzeitig an die neuen Anforderungen anpassen kon-
nen. Eine verlangerte Ubergangsfrist erhdht die Planungssicherheit und stellt sicher, dass
Hersteller und Importeure die Umstellung effizient, kostenbewusst und mit vollzugstaugli-
chen Prozessen vornehmen kdnnen.

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken lhnen fur die
Berucksichtigung unserer Anliegen und stehen lhnen fur Rickfragen gerne zur Verfigung.

Freundliche Grisse

Swico

, //‘_ P - 7,
/% /4;?/// / ;M’f“—'
Dr. Jon Fanzun /Gﬁrlstlan Jen
CEO Legal Counsel
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Die SWISS RETAIL FEDERATION vertritt den

SWISS R ETAI L schweizerischen Detailhandel ohne die Grossverteiler.

Sie reprédsentiert 2300 Detailhandelsunternehmen mit
‘ F E D E R AT | O N 6800 Standorten in der Schweiz. lhre Mitglieder

generieren einen Umsatz von 26 Mia. Franken und
beschéftigen rund 62'000 Personen.

SWISS RETAIL FEDERATION | Bahnhofplatz 1 | CH-3011 Bern

Per Mail an

. Db .

Bern, 19. Dezember 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Die SWISS RETAIL FEDERATION bedankt sich fiir die Moglichkeit, im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens zu den Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie
(BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Stellung nehmen zu kénnen. Wir beschrdanken uns dabei auf die
geplanten Anderungen der Energieeffizienzverordnung (EnEV).

Die SWISS RETAIL FEDERATION begriisst grundsatzlich ein abgestimmtes Vorgehen mit den
wichtigsten Handelspartnern. Einheitliche Anforderungen an das Inverkehrbringen erleichtern den
Handel, vermeiden technische Handelshemmnisse und erhéhen die Rechtssicherheit.

Die Europaische Union prazisiert ihre Okodesign- und Energiekennzeichnungsregelungen regelmassig. Im
erlduternden Bericht wird mehrfach darauf hingewiesen, dass weitere EU-Korrektur- und
Ergdnzungsverordnungen bereits in Vorbereitung oder im Entwurf sind (z. B. ein Reparierbarkeitsindex
flir Waschetrockner). Dies fiihrt zu hdufigen Anpassungen der Schweizer Anhdnge, zu erheblichen
planungs- und lagerlogistischen Herausforderungen fiir den Handel sowie generell zu einem erhdhten
administrativen Aufwand.

Zentral sind daher angemessene Ubergangsfristen und klare Abverkaufsregelungen. Um die Umsetzung
fiir Handelsunternehmen praktikabel zu gestalten, sind aus Sicht der SWISS RETAIL FEDERATION
zwingend ausreichend lange und klar definierte Ubergangsfristen erforderlich. Ebenso braucht es
verlassliche Abverkaufsmoglichkeiten fiir bereits importierte oder bestellte Ware sowie eine friihzeitige
und transparente Kommunikation liber kiinftige Anpassungen. Dies ist insbesondere deshalb notwendig,
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weil neue EU-Regelungen zunehmend kurzfristig tibernommen werden, wahrend die Produktzyklen im
Handel deutlich ldnger angelegt sind.

Zudem ist in der EnEV ausdriicklich festzuhalten, dass die schweizerischen Mindestanforderungen an
Gerate sowie an die Energie- und Ressourceneffizienz nicht liber die entsprechenden Vorgaben der
Europdischen Union hinausgehen dirfen.

Vor diesem Hintergrund schlagt die SWISS RETAIL FEDERATION folgende Ergidnzungen der EnEV vor:

Art. 1a Verhdiltnis zum Recht der Europdiischen Union (neu)

Die Anforderungen dieser Verordnung diirfen weder inhaltlich noch durch zusdtzliche technische
Anforderungen, Konformitdtsbewertungsverfahren oder Kennzeichnungspflichten (iber das entsprechende
Recht der Europdischen Union hinausgehen.

Art. 17b Allgemeine Ubergangsfrist bei neuen oder gedinderten Anforderungen (neu)
Bei Anderungen dieser Verordnung oder ihrer Anhdinge ist stets eine Ubergangsfrist von mindestens einem
Jahr vorzusehen, um den Abverkauf der betroffenen Produkte sicherzustellen.

Zusammenfassend sind die Vermeidung von Swiss Finish-Regulierungen und verbindliche
Ubergangsfristen von mindestens einem Jahr aus Sicht der SWISS RETAIL FEDERATION zentral. Wir

danken Ihnen fiir die Bertlicksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Griissen

G-

Dagmar Jenni
Direktorin
SWISS RETAIL FEDERATION
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Stellungnahme von Aqua Viva zu den Verordnungsanderungen im Bereich des
Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Moglichkeit, an der oben genannten Vernehmlassung
teilnehmen zu durfen, und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. Sie finden unsere
Ruckmeldungen nachfolgend.

Far die Berucksichtigung unserer Anliegen danken wir im Voraus.

Freundliche Grusse

-/ %ﬁ_/

Salome Steiner
Geschaftsfuhrung

Aqua Viva

Aqua Viva - Neuwiesenstrasse 95 - 8400 Winterthur - Telefon 052 625 26 58
info@aquaviva.ch - www.aquaviva.ch - IBAN: CH84 0900 0000 8200 3003 8

Wasser bewegt
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Energieforderverordnung EnFV
Anhang 6.1

Die vorgeschlagene Anderung der EnFV wiirde die Anrechenbarkeit von 6ffentlichen
Abgaben (z.B. Konzessionsabgaben) fur Neuanlagen erweitern und bei erheblichen
Erweiterungen die zusatzlich durch die Erweiterung ausgeldosten Abgaben anrechenbar
machen. Es ist allerdings zu beachten, dass vertragliche Abgaben sehr vielfaltig sein
kdnnen. Im Zusammenhang mit sehr hohen Maximalbeitragen (30 Rp./kWh) far
Neuanlagen und Erweiterungen besteht so die Méglichkeit einer Uberwalzung nicht
gerechtfertigter Aufwande und damit eine missbrauchliche Anwendung.

Die Erhdhung der wirtschaftlichen Attraktivitat von Neubauten (auch in 6kologisch
sensiblen Gewasserabschnitten) ist bezlglich Nachhaltigkeit und insbesondere der
Biodiversitat kritisch zu beurteilen. Das wird, anders als es die Ausfuhrungen im
begleitenden Bericht behaupten, durchaus zu einer weiteren Verschlechterung der
Gewasserfunktionen fuhren. Dies ist zum Beispiel bei durch die KEV geforderte
Wasserkraftanlagen schon heute ersichtlich, die nun im Zuge der dkologischen
Sanierung Wasserkraft oder dem zusatzlichem Ausgleich zuriickgebaut werden mussen.
Solche Fehlanreize und kolossale Fehlinvestitionen sind unbedingt zu verhindern.

Wenn Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen vollstandig anrechenbar sind,
verbessert sich die wirtschaftliche Bilanz von Neuanlagen erheblich und dies
weitgehend unabhangig davon, ob der gewasserokologischen Eignung des Ausbaus und
der jahreszeitlichen Verteilung der Produktion (bzgl. der energiekritischen
Wintermonate) und einem absurd hohen Maximalvergutung. Da bereits Uber 95 % des
geeigneten Potentials genutzt werden, bewirkt das vor allem starkeren Druck auf die
restlichen, vielfach 6kologisch sensiblen Gewasserabschnitte. Okologische Schaden
und damit verbundene Kosten (Fischereiverluste, Verlust von Erholungsnutzungen,
negative Folgen fur Biodiversitat) werden in der Forderberechnung ebenfalls nicht
angemessen berucksichtigt. Statt dass "Best Practice" gefordert wird, wird die
Minimalerfullung im Sinne gesetzlicher Mindestmassnahmen belohnt.

Die vorgeschlagene Anpassung macht Neubau- und Ausbauprojekte wirtschaftlich
attraktiver —auch in 6kologisch sensiblen Gewasserstrecken.

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht drohen Fehlinvestitionen (Neubau statt
kosteneffizienter Modernisierungen/Sanierungen), externe Umweltkosten, Rechtsrisiken
und begrenzter Nutzen v.a. im Hinblick auf die Winterproduktion. Damit wird einer
wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Energieproduktion gemass Verfassung
zuwidergehandelt. Eine sachgerechte Wasserkraft-Forderpolitik muss 6kologische
Vorgaben respektieren.

Aqua Viva - Neuwiesenstrasse 95 - 8400 Winterthur - Telefon 052 625 26 58
info@aquaviva.ch - www.aquaviva.ch - IBAN: CH84 0900 0000 8200 3003 8

Wasser bewegt
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ANTRAG:
Auf die Anpassung ist zu verzichten.

Eventualiter:

Die Art von Abgaben und Leistungen, die anrechenbar sind, ist klarer und abschliessend
festzuhalten, um einem Missbrauch insbesondere in 6kologisch wertvollen Gebieten
vorzubeugen.

Anhang 6.1 Ziffer 4.1.1
Bst g: Einschrankungen bei der Anrechenbarkeit von Abgaben und Leistungen (neu)

Bei 0kologische Ergdnzungsmassnahmen und Auflagen sind Abgaben und Leistungen
anrechenbar Es ist darauf zu achten.

Bei erheblichen Erweiterungen sind nur diejenigen Abgaben anrechenbar, die
unmittelbar und ausschliesslich durch die Erweiterung zusatzlich ausgelost werden;
freiwillige okologische Ausgleichsleistungen sind nur anrechenbar, sofern sie Uber die
gesetzlichen Anforderungen hinaus einen nachweisbaren Biodiversitatsgewinn

erbringen und in einem zweckgebundenen Renaturierungsfonds zur Kompensation von
Eingriffen deponiert werden.

Aqua Viva - Neuwiesenstrasse 95 - 8400 Winterthur - Telefon 052 625 26 58
info@aquaviva.ch - www.aquaviva.ch - IBAN: CH84 0900 0000 8200 3003 8

Wasser bewegt



Einreichefrist: 22. Dezember 2025
energie-wende-ja

Eidgendssisches Departement flr
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

Bundesamt flir Energie

3003 Bern

Per E-Mail an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Bern, 22. Dezember 2025

Stellungnahme des Vereins energie-wende-ja zu Verordnungsdnderungen im Bereich des
BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen die vorgeschlagenen Verordnungsanderungen mehrheitlich zustimmend zur
Kenntnis, unterstiitzen jedoch nicht jeden Vorschlag.

EnEV
Wir unterstiitzen alle Massnahmen zur Forderung der Ressourceneffizienz, ebenso die
Ausraumung von technischen Handelshemmnissen mit der EU.

EnFVv

Die Neudefinition der Jahreskosten zur gleitenden Marktpramie bei Wasserkraftanlagen
inklusive den geschuldeten Abgaben und Leistungen ans Gemeinwesen fir Neuanlagen und
flir erhebliche Erweiterungen scheint uns eine Vollkaskoversicherung fiir alle EVU zu sein, die
Wasserkraftanlagen neu bauen oder erneuern wollen. Scheinbar sollen bei der Berechnung
der Jahreskosten alle Wiinsche der EVU bericksichtigt werden. Wir empfehlen, bei der alten
Regelung zu bleiben.

StromVV

Hier soll die von den VNB empfundenen Ungerechtigkeit behoben werden, dass sie nur die
Gestehungskosten verglitet erhalten, auch wenn die Marktpreise hoher liegen.

Das scheint uns ein Widerspruch zum ordnungspolitischen Grundsatz zu sein, entweder einen
staatlich garantierten, konservativ berechneten Preis fiir die Gestehungskosten abzugelten,
oder die EVU den Marktkraften auszusetzen. Wenn man schon den EVU mit einer staatlichen
Garantie alle Marktrisiken abnimmt, sollten sie auch nicht einen spekulativen Gewinn auf dem
Markt ebenfalls vom Staat garantiert erhalten. Wir empfehlen, diese doppelte Subven-
tionierung aus dem Verordnungsentwurf zu streichen.
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EnVv

Diese Anpassungen sorgen fir Erleichterungen fiir den Bezug von HKN fir Brenn- und
Treibstoffe aus dem Ausland, was die inlandischen Preise fiir HKN dem europdischen Preis
anpassen wird. Zudem sind Anpassungen vorgesehen zur Verhinderung von Doppelab-
rechnungen von HKN und Prazisierungen zu Wasserstoff und Biogas, was beides zu begriissen
ist. Der physische Gashandel und der HKN-Handel werden entkoppelt, wie beim Strom.
Fossiler Wasserstoff kann durch den Zukauf auslandischer HKN begriint werden, so wie
Atomstrom durch den Zukauf norwegischer Wasserkraft-HKN fur 0,015 Rp/kWh begrint
werden kann. In allen Kategorien des HKN-Handels wird der Schweizer Preis sich dem
europadischen Preis anpassen. Diese potentielle Begriinung ist natiirlich ethisch heikel, aber da
es dem europdischen System entspricht, und beim Strom schon seit tGber 15 Jahren gleich
umgesetzt ist, spricht aus unserer Sicht nichts gegen diese Anpassung an die Ublichen Regeln.
Ein absehbarer Nebeneffekt wird sein, dass die HKN-Preise in der Schweiz sinken werden, und
der HKN-Handel an Bedeutung verlieren wird.

EnV Art. 12 Vergitung

Wie schon im Erlduterungsbericht angedeutet wird ist es heikel, noch bevor die Aus-
fliihrungsbestimmungen zum angenommenen Bundesgesetz Uber eine sichere Strom-
versorgung per 1.1.2026 in Kraft treten, das EnG dazu in der Herbstsession schon wieder zu
andern. Andererseits scheint es uns verniinftig zu sein, beim Spiel von Angebot und Nachfrage
die Marktkrafte auch im Viertelstundentakt spielen zu lassen, um Fehlanreize zu vermeiden.
Wenn sich Netzbetreiber und Produzenten nicht tiber die Verglitung einigen kdnnen, soll die
Vergitung dem stiindlichen oder viertelstiindlichen Marktpreis zum Zeitpunkt der Einspeisung
entsprechen. Alle Anlagen tber 150 kW Leistung werden voll den Viertelstundenpreisen des
Marktes ausgesetzt. Damit wird der Anreiz riesig, marktgerecht Strom einzuspeisen.

Der Anreiz zu angepassten Batteriespeichern wird enorm, bei kleineren und mittleren Anlagen
wird der Anreiz fiir ZEV, vZEV oder LEG nochmals erhoht.

Das bedingt eine Anpassungsleistung aller betroffenen Anlagenbetreiber, wohl tiber hundert-
tausend Betreibern.

Das soll auch dazu fuhren, dass sich Angebot und Nachfrage auch ohne teure Notmassnahmen
wie Uberflissige Reservekraftwerke auf Oel- oder Gasbasis ausgleichen kénnen.

Die Systemkosten, und damit die Kosten fir uns Stromkonsumenten, werden allein durch das
Spiel der Marktkrafte tiefer liegen, und die Versorgungssicherheit wird eindeutig gestarkt.
Daher unterstiitzen wird diese Anderungen.

KEV

Schwachradioaktive Stoffe, bei denen absehbar ist, dass bei ihnen eine Abklinglagerung reicht,
muissen nicht mehr mit einer Konditionierung gesichert werden. Es ist eine Lockerung
bestehender Bestimmungen, schwachradioaktive Stoffe werden aus den kernenergie-
rechtlichen Bestimmungen entlassen, und miissen nur noch strahlungsrechtliche Bestimm-
ungen einhalten. Soweit diese Anderungen nur den gelernten Lektionen aus dem Riickbau des
Kernkraftwerks Mihleberg entsprechen, konnen wir sie unterstiitzen, und hoffen auf ihre
baldige Anwendung beim Riickbau der Reaktoren 1 und 2 in Beznau.



Mit freundlichen Grissen

Dr. Ruedi Meier
Prasident energie-wende-ja

Peter Stutz
Vorstandsmitglied energie-wende-ja



oro natura .

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
Basel, 17. Dezember 2025

Stellungnahme zu den Verordnungséanderungen im Bereich des Bundesamts fur
Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Mdglichkeit, an der oben genannten Vernehmlassung teil-
nehmen zu durfen, und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr.

Far die Bericksichtigung unserer Anliegen danken wir im Voraus.

Freundliche Grusse

Ursula Schneider Schuttel Urs Leugger-Eggimann
Prasidentin Geschaftsleiter

) Pro Natura Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel

Fur mehr Natur — Gberall! Telefon +41 61 317 9191, Fax +41 61 317 92 66
Agir pour la nature, partout! mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch
Agire per la natura, ovunque! Spendenkonto 40-331-0
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1. Energieverordnung (EnV)

Art. 4b Pflichten
Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und Abs. 4bis

Wir begrussen, dass Herkunftsnachweise nicht nur von den Nachweisimporteuren,
sondern auch von Brennstoffimporteuren bei der Vollzugsstelle registriert werden
mussen. Wie im erlauternden Bericht erwahnt, kann so die Doppelzahlung von Her-
kunftsnachweisen verhindert werden und das System der Herkunftsnachweise ge-
winnt an Glaubwirdigkeit.

Die Ausnahme in Art. 4b Abs. 3 fir massenbilanzierte Brenn- und Treibstoffe fuhrt zu
einer Inkohéarenz, da dann de facto HKN aus unbekannten Anlagen und somit unbe-
kannter Qualitat mitgeliefert werden. Dieser Absatz ist deshalb zu streichen.

Art. 4c Entwertung

Abs. 1 Bst. abis und b, Abs. 3 und Abs. 4

Wir sind mit dieser Anderung grundsatzlich einverstanden. Allerdings mdchten wir
darauf hinweisen, dass die Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind.
So wird in der Produktion des Biogases oftmals Erdgas verwendet, um den Biogaser-
trag zu maximieren, statt im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas einzusetzen. Solche
Schlupflécher missen gestopft werden, falls Biogas-HKN in der Erftllung von Vorga-
ben angerechnet werden sollen.

Art. 12 Abs. 1 & 2 Vergutung

Wir begrissen die vorgeschlagene Ausgestaltung der neu geregelten Abnahmevergu-
tung basierend auf Marktpreisen. Aus unserer Sicht klart die Verordnung aber nicht
abschliessend den Mechanismus, der der Berechnung und Auszahlung der Minimal-
vergutung zugrunde liegt. Aus diesem Grund schlagen wir folgende Anpassungen vor:

Abs. 1 Der Marktpreis fur die Vergutung fur Elektrizitat entspricht dem sttindlichen
Preis am Sportmarkt im Day-Ahead-Handel fiir das Marktgebiet Schweiz.

Abs. 2 Der fur die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG
massgebende Referenz-Marktpreis entspricht dem vierteljahrlich gemittelten Referenz-
Marktpreis nach Artikel 15 Absatz 1 der Energieférderungsverordnung vom 1. No-
vember 2017. Der Differenzbetrag wird vierteljahrlich fur die Elektrizitat ausbe-
zahlt, die zu Marktpreisen unter dem Referenz-Marktpreis eingespeist wurde.

Art. 12a Minimalvergutungen

Wir stimmen der redaktionellen Anderung zu. Angesichts des sich abkiihlenden So-
larmarkts und der ambitionierten Zwischenziele fiir den Solarausbau mochten wir an-
regen, dass eine Erhéhung der Minimalvergutungen gepruft werden sollte.
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Art. 18 Abs. 8 (neu)

Die Grindung von vZEV kdonnen mit hohen individuellen Gebuhren belastet werden,
was deren Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems inte-
ressant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch fordern und die
Netze entlasten. Von verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Ge-
bUhren und fur die Grindung und Teilnahme an einer vZEV verrechnet. Die Verord-
nung soll so angepasst werden, dass keine tberhéhten individuellen Kosten und un-
terschiedliche Tarife verrechnet werden durfen.

Abs. 8 (neu) Fur die Grindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss
zum Eigenverbrauch darfen Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder un-
terschiedlichen Tarife verrechnet werden.

2. Energieeffizienzverordnung EnEV

Wir begrussen, dass die Produkte nun auch formell an die EU-Normen angepasst und
somit auch die Ressourceneffizienz von Geraten gepruft werden sollen. Gleichzeitig
soll aus unserer Sicht das Energielabel fur Kaffeemaschinen nicht abgeschafft werden,
nur weil sich der Markt zurzeit in eins bis zwei Klassen abspielt. Dies kann sich in
Zukunft schnell &ndern und eine Wiedereinfihrung eines Energielabels ist schwierig.

Weitere Anliegen:
Mindestanforderung an die Energieeffizienz von Personenwagen: Klasse F

Bei fast allen relevanten energieverbrauchenden Produkten gibt es Mindestanforde-
rungen an die Energieeffizienz (Okodesign-Vorschriften), die das Inverkehrbringen
betreffen, unter anderem fir Kihlschranke, Geschirrspuler, Waschmaschinen, Tumb-
ler, Lampen, Fernseher, Staubsauger, Klimagerate, Boiler, Heizungspumpen oder
elektrische Industriemotoren. Mindestanforderungen an die Energieeffizienz nehmen
ineffiziente Produkte vom Markt, schiitzen Konsumentinnen und Konsumenten vor
hohen Energiekosten, und realisieren wichtige Energiesparpotenziale. Sie sind das
wichtigste Instrument, um den Energieverbrauch serienmassig hergestellter Anlagen,
Fahrzeuge und Gerate zu reduzieren und deren Energieeffizienz zu steigern. Dies zu
erreichen, ist der Zweck der EnEV. Die aktuelle Revision der EnEV sollte unbedingt
genutzt werden, um die klaffende Llcke bei Personenwagen zu schliessen. Der Ener-
gieverbrauch von Personenwagen ubersteigt denjenigen der Produkte, fur die bereits
Mindestanforderungen in Kraft sind, deutlich. Bis heute gibt es flr Personenwagen
nur indirekte (CO2-Flottenziele flr Autos mit Verbrennungsmotoren) respektive gar
keine (Elektroautos) Anreize, um die enormen Energieeffizienzpotenziale auszu-
schopfen. Die Folgen zeigen sich im ungebrochenen Trend zu immer grosseren,
schwereren Automodellen mit hohem Energieverbrauch.

Wir fordern darum Klasse F als Mindestanforderung fur das Inverkehrbringen von
neuen Personenwagen, ab 1. Januar 2026. Nur Personenwagen der schlechtesten
Energieeffizienzklasse G wirden nicht mehr zugelassen werden — die schlechtesten
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Modelle mit dem héchsten Energieverbrauch. Mit Klasse F als Mindestanforderung
durften Automodelle weiterhin zugelassen werden, wenn sie maximal 7.3 Li-
ter/100km (Benzin), 6.7 1/100km (Diesel) respektive 33.0 kWh/100km (Elektroautos)
verbrauchen.

Der Verbrauchskatalog des BFE listet tiber 600 Elektro-, 1’000 Benzin- und Dieselmo-
delle auf, die diese Verbrauchslimite einhalten. Darunter finden sich Modelle aller Ka-
rosserieformen und Antriebe: Vans mit bis zu sieben Platzen, SUVs, Kombis und Li-
mousinen, Cabrios; darunter auch Modelle mit Vierradantrieb. Mit Klasse F als Min-
destanforderung bleibt eine grosse Modellvielfalt auf dem Markt, die alle Bedirfnisse
abdeckt. Diese Mindestanforderung ist gut umsetzbar.

Verstarkte Deklarationspflicht in der Autowerbung

Auf vielen Autowerbungen fehlen die Angaben gemass Energieetikette. Automodelle
mit hohem Strom- oder Treibstoffverbrauch und hohen CO2-Emissionen kdnnen be-
worben werden ohne Angabe des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der
Energieeffizienzklasse.

Dies, weil geméass EnEV diese Angaben auf der Werbung nur gemacht werden mus-
sen, wenn das Fahrzeug unter Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer techni-
scher Merkmale oder eines Preises beworben wird.

Wir fordern die Aufhebung dieser Einschrankungen der Deklarationspflicht in der
Werbung. Die Angaben zum Energieverbrauch, den CO2-Emissionen und bei Perso-
nenwagen der Energieeffizienz-Kategorie sollen auf jeglicher Werbung fr ein oder
mehrere Fahrzeugmodelle gemacht werden missen. Konsumenten und Konsumentin-
nen sollen in jeglicher Werbung fir bestimmte Fahrzeugmodelle transparent tber
diese wichtigen Eigenschaften informiert werden. Auch bei anderen Produktkatego-
rien mussen die Angaben gemass Energieetikette bei jeglicher Werbung fur bestimmte
Modelle gemacht werden, etwa bei Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirr-
spulern.

Wir schlagen folgende Anderungen in Anhang 4.1, Ziffer 5.1 vor:

5.1 Wer ein oder mehrere bestimmte Modelle neuer Personenwagen, Lieferwagen
oder leichter Sattelschlepper in Druckerzeugnissen und in visuell-elektronischen Me-
dien unter Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder
eines Preises bewirbt, muss die beworbenen Modellvarianten mit den Angaben zum
Energieverbrauch gemass Ziffer 1.1 und zu den CO2- Emissionen gemass Ziffer 2.1
oder 2.2 kennzeichnen. Bei Personenwagen ist zuséatzlich die Energieeffizienz-Katego-
rie anzugeben.

Energieetikette: Online-Deklarationspflicht fir alle Anbieter von Fahrzeugen

Fahrzeugimporteure kommen auf ihren Websites, in ihren Preislisten und Online-
Konfiguratoren den Deklarationsvorschriften geméass EnEV nach und machen den
Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und bei Personenwagen die Energieeffizienz-
klasse der Modelle sichtbar, weiter auch den Zielwert sowie die durchschnittlichen
CO2-Emissionen. Auf den Importeursseiten sind diese Angaben in der Regel vollstan-
dig und meist von guter Qualitat.
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Anders sieht es auf den Websites von Garagen sowie von Anbietern von Leasing oder
Autoabos aus. Unsere Kurzrecherche ergab ein sehr uneinheitliches Bild bei den Gara-
gen (sofern diese Uberhaupt online ihre Modelle zeigen) sowie bei den Anbietern von
Leasing und Autoabos. Insbesondere bei den zwei letzten fehlen die Energie-Angaben
oft komplett.

Die Formulierungen in der EnEV (Anhang 4.1 Ziffern 6 und 7) lassen hier offenbar
Zu, dass nicht fur alle Fahrzeuganbieter dieselben Deklarationsvorschriften gelten.
Konsumentinnen und Konsumenten sollten aber tberall transparent Uber die Energie-
angaben informiert werden. Bei Garagen sowie Anbietern von Leasing und Autoabos
ist dies besonders wichtig, da sie direkt in Kontakt mit Kundinnen und Kunden ste-
hen.

Entsprechend sollte die EnEV klarer formuliert werden und alle Unternehmen, die
Fahrzeuge anbieten, gleichermassen zur Deklaration der Angaben gemass Energieeti-
kette verpflichten.

Realitdtsnahe Angaben fur Plug-in-Hybride

Ein Bericht der Europadischen Kommission hat im Méarz 2024 basierend auf on-board-
Verbrauchsmessungen bestéatigt, dass Plug-in-Hybride im Durchschnitt 3,5-mal mehr
Treibstoff verbrauchen und CO2 ausstossen als gemass offizieller Messung und Dekla-
ration. Die Problematik ist hinlanglich bekannt und durch zahlreiche Studien mit un-
terschiedlichen Methoden dokumentiert. Es gibt auch bei Autos mit Benzin- oder Die-
selantrieb eine zunehmende Liicke zwischen deklariertem und Realverbrauch, und
zwar im Bereich von 20%. Mit +250% ist die Abweichung bei Plug-in-Hybriden viel
grésser und eine Korrektur ist dringend. Hier werden Konsumentinnen und Konsu-
menten Uber die viel zu guten Angaben gemass Energieetikette (Treibstoffverbrauch,
CO2-Emissionen, Energieeffizienzklasse) bewusst in die Irre geftihrt. Und Gber die
viel zu tiefen offiziellen CO2-Emissionen entsteht ftr die Importeure ein Fehlanreiz,
ihre CO2-Flottenziele mithilfe von Verkaufen von Plug-in, anstatt reinelektrischer Mo-
delle zu erreichen.

Die EU passt zwar ab 2025 die Berechnungsformel an und néhert den angenommenen
elektrischen Fahranteil bei Plug-in-Hybriden der Realitat an. Allerdings erfolgt diese
Anpassung viel zu langsam - in zwei Schritten, 2025 und 2027 - , und sie geht zu we-
nig weit und reicht nicht aus, um realitéatsgerechte Deklarationen fur Plug-in-Hybride
zu erreichen.

Unsere Forderung:

Die Werte fur Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen von Plug-in-Hybridmodellen
werden mit dem Faktor 3.5 multipliziert. Die Energieeffizienzklasse basiert auf dem
korrigierten Treibstoffverbrauchswert. Der Korrekturfaktor wird sowohl fir die Anga-
ben gemass Energieetikette (EnEV) als auch fir die Berechnung der CO2-Flottenemis-
sionen (CO2-Verordnung) angewendet.

Hinweis auf Mehr- oder Minderausgaben fur Energie auf der Energieetikette
Die in Art. 44 Abs. 1 Bst. a und d EnG vorgesehenen Informationen werden in der ak-

tuellen Vorlage noch nicht in die Energieetikette fir Personenwagen aufgenommen.
Verstandnis haben wir dafir, dass die Angabe zum Gebrauch Gber den ganzen
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Lebenszyklus eines Produktes noch nicht umgesetzt wird. Teilweise z.B. bei den Per-
sonenwagen sind die Daten der EU dazu noch nicht verftigbar.

Fragwirdig finden wir hingegen, dass alle anderen mit Art 44 Abs 1 Bst a und d dis-
kussionslos beschlossenen Zusatzinformationen auf den Energieetiketten noch nicht
ausgewiesen werden.

Alle Angaben fur die finanzrelevanten Minder- bzw. Mehrausgaben bei den Energie-
kosten pro Neuwagenmodell fUr z.B. 100°000km sind vorhanden (WLTP -Verbrauch
in Liter oder kWh oder beides pro 100km * durchschnittlicher Energiepreis CHF / Li-
ter oder kWh * 1000). Als Vergleichswert ist fur alle Modelle der gleiche, nach Ver-
kaufszahlen gewichtete Durchschnittswert zu wahlen. Ein je nach Fahrzeugkategorie
unterschiedlicher Vergleichswert ist nicht notig oder gar zwingend, ist doch auch fur
CO2 der ausgewiesene Vergleichswert fir PKWs aller Kategorien derselbe.

Hinweise auf umweltschonendere Fortbewegungsmoglichkeiten in der Autower-
bung

Es ist unbestritten, dass Personenwagen das ineffizienteste und umweltschadlichste
Verkehrsmittel des Landverkehrs sind. Eine der zahlreichen Studien, die dies bestéati-
gen, ist der Fachbericht ,,Umweltauswirkungen von Personenwagen mit verschiede-
nen Antriebssystemen® vom April 2023 des Bundesamtes fur Umwelt BAFU.

In Frankreich missen Konsumentinnen und Konsumenten deshalb in jeglicher Wer-
bung fur Personenwagen auf effizientere und umweltschonendere Fortbewegungs-
maoglichkeiten hingewiesen werden. Konkret muss einer von drei Satzen auf der Wer-
bung platziert werden, wobei online weitere Infos zur Verfluigung gestellt werden. So
werden Konsumentinnen und Konsumenten konstruktiv dazu angeregt, kurze Wege
zu Fuss oder per Velo zuriickzulegen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Alltag
den offentlichen Verkehr zu nutzen:

— « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »
— « Pensez a covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer »
— « Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »

Auch wenn nur ein kleiner Teil der Konsumentinnen und Konsumenten diese Vor-
schlage umsetzt, hat dies vielseitige positive Auswirkungen: weniger Stau, geringere
Emissionen von CO2, Luftschadstoffen und Larm, hohere Verkehrssicherheit.

Wir fordern deshalb, dass auch in der Schweiz auf jeglicher Autowerbung auf alterna-
tive, effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmadglichkeiten hingewiesen
werden muss. Die Beispielsatze aus Frankreich kdnnen als Vorlage dienen.

3. Kernenergieverordnung

Keine Kommentare
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4. Verordnung des UVEK Uber den Herkunftsnachweis flr Brenn-
und Treibstoffe (VHBT)

Artikel 6 Abs. 2bis
Wir begrussen, dass die Produktionsdaten neu von einer akkreditierten Konformitats-
bewertungsstelle beglaubigt werden missen.

Artikel 8 Abs. 1 Bst. c und Abs. 4

Wir sind mit der vorgeschlagenen Anpassung grundsatzlich einverstanden. Allerdings
mdochten wir darauf hinweisen, dass die Integritdt von HKN im Bereich Biogas weiter-
hin tief sind. So wird in der Produktion des Biogases oftmals Erdgas verwendet, um
den Biogasertrag zu maximieren, statt im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas einzuset-
zen. Solche Schlupflécher mussen gestopft werden, falls Biogas-HKN in der Erfullung
von Vorgaben angerechnet werden sollen. Da die Schifffahrt neu als Abnehmer von
HKN auftritt, wurden HKN teurer und somit der Anreiz, die HKN-Menge zu maximie-
ren erhoht. Die Kontrolle der Anlagen wird somit wichtiger und muss zwingend auch
die Substrate besser kontrollieren.

5. Energieférderverordnung (EnFV)

Anhang 6.1

Die vorgeschlagene Anderung der EnFV wiirde die Anrechenbarkeit von 6ffentlichen
Abgaben (z.B. Konzessionsabgaben) fur Neuanlagen erweitern und bei erheblichen
Erweiterungen die zusatzlich durch die Erweiterung ausgeldsten Abgaben anrechen-
bar machen. Es ist allerdings zu beachten, dass vertragliche Abgaben sehr vielfaltig
sein kbnnen. Im Zusammenhang mit sehr hohen Maximalbeitragen (30 Rp./kWh) fir
Neuanlagen und Erweiterungen besteht so die Moglichkeit einer Uberwalzung nicht
gerechtfertigter Aufwéande und damit eine missbrauchliche Anwendung.

Die Erh6hung der wirtschaftlichen Attraktivitat von Neubauten (auch in 6kologisch
sensiblen Gewasserabschnitten) ist bezlglich Nachhaltigkeit und insbesondere der
Biodiversitat kritisch zu beurteilen. Das wird, anders als es die Ausfiihrungen im be-
gleitenden Bericht behaupten, durchaus zu einer weiteren Verschlechterung der Ge-
wasserfunktionen fiihren. Dies ist zum Beispiel bei durch die KEV geforderte Wasser-
kraftanlagen ersichtlich, die nun im Zuge der 6kologischen Sanierung Wasserkraft
oder dem zusatzlichem Ausgleich zurtickgebaut werden missen. Solche Fehlanreize
und kolossale Fehlinvestitionen sind unbedingt zu verhindern.

Wenn Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen vollstandig anrechenbar sind,
verbessert sich die wirtschaftliche Bilanz von Neuanlagen erheblich und dies weitge-
hend unabhé&ngig davon, ob der gewasserdkologischen Eignung des Ausbaus und der
jahreszeitlichen Verteilung der Produktion (bzgl. der energiekritischen Wintermonate)
und einem absurd hohen Maximalvergutung. Da bereits Uber 95 % des geeigneten
Potentials genutzt werden, bewirkt das vor allem starkeren Druck auf die restlichen,
vielfach 6kologisch sensiblen Gewéasserabschnitte. Okologische Schaden und damit
verbundene Kosten (Fischereiverluste, Verlust von Erholungsnutzungen, negative
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Folgen fur Biodiversitat) werden in der Forderberechnung ebenfalls nicht angemessen
bertcksichtigt. Statt dass ""Best Practice" gefordert wird, wird die Minimalerftllung im
Sinne gesetzlicher Mindestmassnahmen belohnt.

Die vorgeschlagene Anpassung macht Neubau- und Ausbauprojekte wirtschaftlich at-
traktiver — auch in 6kologisch sensiblen Gewasserstrecken. Dies

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht drohen Fehlinvestitionen (Neubau statt kostenef-
fizienter Modernisierungen/Sanierungen), externe Umweltkosten, Rechtsrisiken und
begrenzter Nutzen v.a. im Hinblick auf die so dringende Winterproduktion. Damit
wird einer wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Energieproduktion gemass Ver-
fassung zuwidergehandelt. Eine sachgerechte Wasserkraft-Forderpolitik muss 6kologi-
sche Vorgaben respektieren, Modernisierung priorisieren und gezielt in Speicher- und
Systemdienstleistungen investieren.

Antrag:
Auf die Anpassung ist zu verzichten.

Eventualiter:
Die Art von Abgaben und Leistungen, die anrechenbar sind, ist klarer und abschlies-
send festzuhalten, um einem Missbrauch vorzubeugen.

Anhang 6.1 Ziffer 4.1.1

Bst g (neu): Einschrankungen bei der Anrechenbarkeit von Abgaben und Leistun-
gen

Bei 0kologische Ergdnzungsmassnahmen und Auflagen sind Abgaben und Leistungen
grundsatzlich anrechenbar. Es ist sicherzustellen, dass nur solche Aufwendungen be-
racksichtigt werden, die tatsachlich einen nachweisbaren 6kologischen Mehrwert
schaffen.

Bei erheblichen Erweiterungen sind nur diejenigen Abgaben anrechenbar, die unmit-
telbar und ausschliesslich durch die Erweiterung zuséatzlich ausgeldst werden; freiwil-
lige 6kologische Ausgleichsleistungen sind nur anrechenbar, sofern sie Uber die ge-
setzlichen Anforderungen hinaus einen nachweisbaren Biodiversitatsgewinn erbrin-
gen und in einem zweckgebundenen Renaturierungsfonds zur Kompensation von Ein-
griffen deponiert werden.

Anhang 2.1

Angesichts der rucklaufigen Ausbauzahlen bei den Solaranlagen aber ambitionierten
Zwischenzielen bis 2030 fordern wir zusatzlich die Erhéhung der Einmalvergtitung.
Die Einmalvergltung wird heute bei rund 15% der Investitionskosten festgesetzt. Die
diesjahrigen Ausbauzahlen zeigen, dass dies nicht gentgt, um unverandert hohe In-
vestitionsentscheidungen zu erlauben. Laut Gesetz sind bis zu 30% mdglich. Aus un-
serer Sicht muss der gesetzliche Spielrahmen unbedingt ausgenutzt und die Einmal-
vergutungen erhéht werden. Diese Erhdhung kann an zuséatzliche Bedingungen
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geknupft sein, wie ein netz-/systemdienlich betriebener Batteriespeicher, die Be-
schrankung der maximalen Einspeiseleistung oder ein hoher Winterstromanteil.
Zusatzlich soll bei den Auktionen flr die gleitenden Marktpramien fir grosse PV-An-
lagen das mdgliche Maximalgebot von 9 Rp./kWh erhéht werden. Dieser Wert ent-
spricht dem durchschnittlichen Zuschlagswert der letzten Aufdachanlagen-Ausschrei-
bungen in Deutschland. Dies bedeutet, dass ein Grossteil der Anlagen, die in Deutsch-
land einen Zuschlag bekommen haben, tUber diesem Wert angeboten haben. Ange-
sichts der grundséatzlich hoheren Kosten in der Schweiz ist dieses Vorgehen unver-
standlich. Es ist nicht erstaunlich, dass das Interesse an den ersten Auktionsrunden
deshalb sehr gering war. Die Erh6hung des Maximalgebots gibt mehr Projekten —
auch kleineren — die Chance, eine gleitende Marktpramie zu erhalten, wenn dieses
Fordersystem fur diese Projekte interessanter sein sollte als ein Investitionsbeitrag.
Schliesslich sollen spezielle Auktionen fur gleitende Marktpramien spezifisch ftr Win-
terstrom durchgefihrt werden. Dies fordert die Versorgungssicherheit und Fordereffi-
zienz.

6. Stromversorgungsverordnung (StromVG)

Art. 4 Abs. 3
Wir begrussen die vorgeschlagene Anderung und schlagen nachfolgende Erganzung
zur Prazisierung vor.

3 Fur die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden Grunds-

atze:

e. Im Rahmen der Vergutung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten

anrechenbar:
1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten
nach Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abzglich
allfalliger Fordermittel nach Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 geltenden
Fassung, oder, falls der der schweizweit harmonisierte Preis nach Artikel 15
Absatz 1 EnG uber den Gestehungskosten liegt, maximal dieser Preis zum
Zeitpunkt der Einspeisung zuzuglich der Vergttung far die
Herkunftsnachweise.

Antrag:

Art. 19g Abs. 8 (neu)

Die Grindung von LEG kénnen mit hohen individuellen Gebthren belastet werden,
was deren Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems inte-
ressant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch fordern und die
Netze entlasten. Von verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Ge-
buhren und fur die Griundung und Teilnahme an einer LEG verrechnet. Die Verord-
nung soll so angepasst werden, dass keine tiberhéhten individuellen Kosten und un-
terschiedliche Tarife verrechnet werden durfen.
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8 Fur die Grindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizitdtsgemeinschaft
durfen Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Ta-
rife verrechnet werden.

Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

Das Interesse an LEG ist unter den heutigen Rahmenbedingungen gering. Aus Sicht
des Gesamtsystems sind sie aber interessant, da sie den auf die Solarproduktion abge-
stimmten Verbrauch fordern und die Netze entlasten. Mit dem aktuellen Netzrabatt
lohnen sich LEG wirtschaftlich nicht. Dieser soll deshalb reduziert werden und
dadurch auch die tatsachliche Netzbelastung der LEG abbilden, die ja nicht alle Netz-
ebenen benttzen. Ausserdem soll die Differenzierung zwischen den Netzebenen eli-
miniert werden, um das System weniger komplex aber attraktiv zu gestalten.

Antrag:

1 Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fur
den Bezug von selbst erzeugter Elektrizitat geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3
StromVG), betragt 46 60 Prozent ihres Netznutzungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.
2 Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizitdtsmenge nach Artikel 19g Absatz 4 Buch-

Weiteres Anliegen

Batteriespeicher bieten wichtige Flexibilitdten bei der Integration von grossen Mengen
unflexibel anfallender Stromproduktion. Diese Flexibilitat soll aber als Grossspeicher
oder Cluster von kleineren Speichern auch wirtschaftlich angeboten werden kénnen.
Dafur hat das Parlament in Art. 14a StromVG prazisiert, dass Speicher ohne Endver-
brauch auch kein Netznutzungsentgelt bezahlen sollen. Nun erheben Netzbetreiber
auf Speicher «behind-the-meter», die auch fur den Endverbrauch benutzt werden kon-
nen, teilweise sehr hohe Netzanschlussbeitrage und Leistungstarife, ohne zu berick-
sichtigen, wann die Speicher ein- und ausspeisen. Aus Gesamtsystemsicht ware es
sinnvoll, wenn auch solche Speicher Netzstabilisierungs- und Regelleistungsdienstleis-
tungen anbieten kénnten und diese nicht durch Leistungstarife unnotig verteuert wer-
den. Das Gleiche gilt fur die flexible Verbrauchssteuerung. Eine Regelung soll
schnellstmdglich angegangen werden, um alle verfuigbaren Mittel und Technologien
ihren Fahigkeiten entsprechend dem Gesamtsystem zugutekommen lassen kénnen.
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Bundesrat

Albert Rosti

Eidgendssisches Departement UVEK
3003 Bern

Stellungnahme von BirdLife Schweiz zu den Verordnungsanderungen im
Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Moglichkeit, an der oben genannten Vernehmlassung teilnehmen zu dirfen,
und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. Sie finden unsere detaillierten Riickmeldungen zu den
einzelnen Verordnungsvorlagen nachfolgend.

Fir die Berlicksichtigung unserer Anliegen danken wir im Voraus.
Freundliche Griisse

D. Honles

Damaris Hohler
Projektleiterin Biodiversitatspolitik BirdLife Schweiz
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Energieverordnung EnV

Art. 4b Pflichten
Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und Abs. 4bs

Wir begriissen, dass Herkunftsnachweise nicht nur von den Nachweisimporteuren, sondern auch von
Brennstoffimporteuren bei der Vollzugsstelle registriert werden miissen. Wie im erlduternden Bericht
erwahnt, kann so die Doppelzdhlung von Herkunftsnachweisen verhindert werden und das System der
Herkunftsnachweise gewinnt an Glaubwirdigkeit.

Die Ausnahme in Art. 4b Abs. 3 fir massenbilanzierte Brenn- und Treibstoffe fiihrt zu einer Inkohéarenz, da
dann de facto HKN aus unbekannten Anlagen und somit unbekannter Qualitat mitgeliefert werden. Dieser
Absatz ist deshalb zu streichen.

Art. 4c Entwertung

Abs. 1 Bst. as und b, Abs. 3 und Abs. 4

Wir sind mit dieser Anderung grundsitzlich einverstanden. Allerdings méchten wir darauf hinweisen, dass
die Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So wird in der Produktion des Biogases
oftmals Erdgas verwendet, um den Biogasertrag zu maximieren, statt im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas
einzusetzen. Solche Schlupflécher missen gestopft werden, falls Biogas-HKN in der Erfiillung von
Vorgaben angerechnet werden sollen.

Art. 12 Verglitung

Wir begriissen die vorgeschlagene Ausgestaltung der neu geregelten Abnahmevergiitung basierend auf
Marktpreisen. Aus unserer Sicht klart die Verordnung aber nicht abschliessend den Mechanismus, der der
Berechnung und Auszahlung der Minimalvergiitung zugrunde liegt. Aus diesem Grund schlagen wir
folgende Anpassungen vor:

1 Der Marktpreis fiir die Verglitung fur Elektrizitat entspricht dem stiindlichen Preis am Sportmakrt im
Day-Ahead-Handel fiir das Marktgebiet Schweiz.

2 Der fur die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massgebende Referenz-
Marktpreis entspricht dem vierteljahrlich gemittelten Referenz-Marktpreis nach Artikel 15 Absatz 1 der
Energieférderungsverordnung vom 1. November 2017. Der Differenzbetrag wird vierteljahrlich fiir die
Elektrizitdt ausbezahlt, die zu Marktpreisen unter dem Referenz-Marktpreis eingespeist wurde.

Art. 12a Minimalvergiitungen

Wir stimmen der redaktionellen Anderung zu. Angesichts des sich abkiihlenden Solarmarkts und der
ambitionierten Zwischenziele fir den Solarausbau mdchten wir anregen, dass eine Erhéhung der
Minimalvergltungen gepriift werden sollte.

Art. 18 Abs. 8 (neu)

Die Griindung von vZEV kdnnen mit hohen individuellen Gebihren belastet werden, was deren
Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den auf die
Solarproduktion abgestimmten Verbrauch férdern und die Netze entlasten. Von verschiedenen
Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebihren und fiir die Griindung und Teilnahme an einer
VZEV verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass keine liberhéhten individuellen Kosten
und unterschiedliche Tarife verrechnet werden diirfen.

8 Fur die Griindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch diirfen
Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife verrechnet werden.
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Art. 31
Keine Bemerkungen.

Energieeffizienzverordnung EnEV

Wir begriissen, dass die Produkte nun auch formell an die EU-Normen angepasst und somit auch die
Ressourceneffizienz von Geraten gepriift werden sollen. Gleichzeitig soll aus unserer Sicht das
Energielabel fiir Kaffeemaschinen nicht abgeschafft werden, nur weil sich der Markt zurzeit in eins bis
zwei Klassen abspielt. Dies kann sich in Zukunft schnell andern und eine Wiedereinflihrung eines
Energielabels ist schwierig.

Weitere Anliegen

Mindestanforderung an die Energieeffizienz von Personenwagen: Klasse F

Bei fast allen relevanten energieverbrauchenden Produkten gibt es Mindestanforderungen an die
Energieeffizienz (Okodesign-Vorschriften), die das Inverkehrbringen betreffen, unter anderem fiir
Kihlschranke, Geschirrspiler, Waschmaschinen, Tumbler, Lampen, Fernseher, Staubsauger, Klimagerate,
Boiler, Heizungspumpen oder elektrische Industriemotoren. Mindestanforderungen an die
Energieeffizienz nehmen ineffiziente Produkte vom Markt, schiitzen Konsumentinnen und Konsumenten
vor hohen Energiekosten, und realisieren wichtige Energiesparpotenziale. Sie sind das wichtigste
Instrument, um den Energieverbrauch serienmassig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Gerate zu
reduzieren und deren Energieeffizienz zu steigern. Dies zu erreichen, ist der Zweck der EnEV. Die aktuelle
Revision der EnEV sollte unbedingt genutzt werden, um die klaffende Liicke bei Personenwagen zu
schliessen. Der Energieverbrauch von Personenwagen Ubersteigt denjenigen der Produkte, fir die bereits
Mindestanforderungen in Kraft sind, deutlich. Bis heute gibt es flir Personenwagen nur indirekte (CO2-
Flottenziele fir Autos mit Verbrennungsmotoren) respektive gar keine (Elektroautos) Anreize, um die
enormen Energieeffizienzpotenziale auszuschépfen. Die Folgen zeigen sich im ungebrochenen Trend zu
immer grosseren, schwereren Automodellen mit hohem Energieverbrauch.

Wir fordern darum Klasse F als Mindestanforderung fiir das Inverkehrbringen von neuen Personenwagen,
ab 1. Januar 2026. Nur Personenwagen der schlechtesten Energieeffizienzklasse G wiirden nicht mehr
zugelassen werden — die schlechtesten Modelle mit dem hochsten Energieverbrauch. Mit Klasse F als
Mindestanforderung diirften Automodelle weiterhin zugelassen werden, wenn sie maximal 7.3
Liter/100km (Benzin), 6.7 |/100km (Diesel) respektive 33.0 kWh/100km (Elektroautos) verbrauchen.

Der Verbrauchskatalog des BFE listet Giber 600 Elektro-, 1’000 Benzin- und Dieselmodelle auf, die diese
Verbrauchslimite einhalten. Darunter finden sich Modelle aller Karosserieformen und Antriebe: Vans mit
bis zu sieben Platzen, SUVs, Kombis und Limousinen, Cabrios; darunter auch Modelle mit Vierradantrieb.
Mit Klasse F als Mindestanforderung bleibt eine grosse Modellvielfalt auf dem Markt, die alle Bediirfnisse
abdeckt. Diese Mindestanforderung ist gut umsetzbar.

Verstdrkte Deklarationspflicht in der Autowerbung

Auf vielen Autowerbungen fehlen die Angaben gemadss Energieetikette. Automodelle mit hohem Strom-
oder Treibstoffverbrauch und hohen CO2-Emissionen kénnen beworben werden ohne Angabe des
Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der Energieeffizienzklasse.

Dies, weil gemass EnEV diese Angaben auf der Werbung nur gemacht werden miissen, wenn das Fahrzeug
unter Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder eines Preises beworben
wird.

Wir fordern die Aufhebung dieser Einschrankungen der Deklarationspflicht in der Werbung. Die Angaben
zum Energieverbrauch, den CO2-Emissionen und bei Personenwagen der Energieeffizienz-Kategorie sollen
auf jeglicher Werbung fir ein oder mehrere Fahrzeugmodelle gemacht werden miissen. Konsumenten
und Konsumentinnen sollen in jeglicher Werbung fiir bestimmte Fahrzeugmodelle transparent Gber diese
wichtigen Eigenschaften informiert werden. Auch bei anderen Produktkategorien miissen die Angaben
gemass Energieetikette bei jeglicher Werbung fir bestimmte Modelle gemacht werden, etwa bei
Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirrspilern.

Wir schlagen folgende Anderungen in Anhang 4.1, Ziffer 5.1 vor:
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5.1 Wer ein oder mehrere bestimmte Modelle neuer Personenwagen, Lieferwagen oder leichter
Sattelschlepper in Druckerzeugnissen und in visuell-elektronischen Medien unter Angabe einer
Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder eines Preises bewirbt, muss die
beworbenen Modellvarianten mit den Angaben zum Energieverbrauch gemass Ziffer 1.1 und zu den CO2-
Emissionen gemass Ziffer 2.1 oder 2.2 kennzeichnen. Bei Personenwagen ist zusatzlich die
Energieeffizienz-Kategorie anzugeben.

Energieetikette: Online-Deklarationspflicht fiir alle Anbieter von Fahrzeugen

Fahrzeugimporteure kommen auf ihren Websites, in ihren Preislisten und Online-Konfiguratoren den
Deklarationsvorschriften geméass EnEV nach und machen den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und
bei Personenwagen die Energieeffizienzklasse der Modelle sichtbar, weiter auch den Zielwert sowie die
durchschnittlichen CO2-Emissionen. Auf den Importeursseiten sind diese Angaben in der Regel vollstandig
und meist von guter Qualitat.

Anders sieht es auf den Websites von Garagen sowie von Anbietern von Leasing oder Autoabos aus.
Unsere Kurzrecherche ergab ein sehr uneinheitliches Bild bei den Garagen (sofern diese liberhaupt online
ihre Modelle zeigen) sowie bei den Anbietern von Leasing und Autoabos. Insbesondere bei den zwei
letzten fehlen die Energie-Angaben oft komplett.

Die Formulierungen in der EnEV (Anhang 4.1 Ziffern 6 und 7) lassen hier offenbar zu, dass nicht fir alle
Fahrzeuganbieter dieselben Deklarationsvorschriften gelten. Konsumentinnen und Konsumenten sollten
aber (berall transparent liber die Energieangaben informiert werden. Bei Garagen sowie Anbietern von
Leasing und Autoabos ist dies besonders wichtig, da sie direkt in Kontakt mit Kundinnen und Kunden
stehen.

Entsprechend sollte die EnEV klarer formuliert werden und alle Unternehmen, die Fahrzeuge anbieten,
gleichermassen zur Deklaration der Angaben gemass Energieetikette verpflichten.

Realitdtsnahe Angaben fiir Plug-in-Hybride

Ein Bericht der Europédischen Kommission?! hat im Marz 2024 basierend auf on-board-
Verbrauchsmessungen bestatigt, dass Plug-in-Hybride im Durchschnitt 3.5 mal mehr Treibstoff
verbrauchen und CO2 ausstossen als gemass offizieller Messung und Deklaration. Die Problematik ist
hinlanglich bekannt und durch zahlreiche Studien mit unterschiedlichen Methoden dokumentiert. Es gibt
auch bei Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb eine zunehmende Liicke zwischen deklariertem und
Realverbrauch, und zwar im Bereich von 20%. Mit +250% ist die Abweichung bei Plug-in-Hybriden viel
grosser und eine Korrektur ist dringend. Hier werden Konsumentinnen und Konsumenten Uber die viel zu
guten Angaben gemass Energieetikette (Treibstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Energieeffizienzklasse)
bewusst in die Irre geflihrt. Und Uber die viel zu tiefen offiziellen CO2-Emissionen entsteht fir die
Importeure ein Fehlanreiz, ihre CO2-Flottenziele mithilfe von Verkaufen von Plug-inanstatt
reinelektrischer Modelle zu erreichen.

Die EU passt zwar ab 2025 die Berechnungsformel an und nahert den angenommenen elektrischen
Fahranteil bei Plug-in-Hybriden der Realitat an. Allerdings erfolgt diese Anpassung viel zu langsam —in
zwei Schritten, 2025 und 2027 -, und sie geht zu wenig weit und reicht nicht aus, um realitdtsgerechte
Deklarationen fir Plug-in-Hybride zu erreichen.

Unsere Forderung:

Die Werte fiir Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen von Plug-in-Hybridmodellen werden mit dem
Faktor 3.5 multipliziert. Die Energieeffizienzklasse basiert auf dem korrigierten Treibstoffverbrauchswert.
Der Korrekturfaktor wird sowohl fiir die Angaben gemass Energieetikette (EnEV) als auch fir die
Berechnung der CO2-Flottenemissionen (CO2-Verordnung) angewendet.

Hinweis auf Mehr- oder Minderausgaben fiir Energie auf der Energieetikette

Die in Art. 44 Abs. 1 Bst. a und d EnG vorgesehenen Informationen werden in der aktuellen Vorlage noch
nicht in die Energieetikette fiir Personenwagen aufgenommen. Verstandnis haben wir dafiir, dass die
Angabe zum Gebrauch iber den ganzen Lebenszyklus eines Produktes noch nicht umgesetzt wird.

! First Commission report on real-world CO2 emissions of cars and vans using data from on-board fuel

consumption monitoring devices - Climate Action



https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/first-commission-report-real-world-co2-emissions-cars-and-vans-using-data-board-fuel-consumption-2024-03-18_en
https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/first-commission-report-real-world-co2-emissions-cars-and-vans-using-data-board-fuel-consumption-2024-03-18_en
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Teilweise z.B. bei den Personenwagen sind die Daten der EU dazu noch nicht verfiigbar.

Fragwiirdig finden wir hingegen, dass alle anderen mit Art 44 Abs 1 Bst a und d diskussionslos
beschlossenen Zusatzinformationen auf den Energieetiketten noch nicht ausgewiesen werden.

Alle Angaben fir die finanzrelevanten Minder- bzw. Mehrausgaben bei den Energiekosten pro
Neuwagenmodell fir z.B. 100'000km sind vorhanden (WLTP -Verbrauch in Liter oder kWh oder beides pro
100km * durchschnittlicher Energiepreis CHF / Liter oder kWh * 1000). Als Vergleichswert ist fiir alle
Modelle der gleiche, nach Verkaufszahlen gewichtete Durchschnittswert zu wahlen. Ein je nach
Fahrzeugkategorie unterschiedlicher Vergleichswert ist nicht nétig oder gar zwingend, ist doch auch fiir
CO2 der ausgewiesene Vergleichswert fiir PKWs aller Kategorien derselbe.

Hinweise auf umweltschonendere Fortbewegungsméglichkeiten in der Autowerbung

Es ist unbestritten, dass Personenwagen das ineffizienteste und umweltschadlichste Verkehrsmittel des
Landverkehrs sind. Eine der zahlreichen Studien, die dies bestatigen, ist der Fachbericht
,2Umweltauswirkungen von Personenwagen mit verschiedenen Antriebssystemen” vom April 2023 des
Bundesamtes fiir Umwelt BAFU.

In Frankreich missen Konsumentinnen und Konsumenten deshalb in jeglicher Werbung flr
Personenwagen auf effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmoglichkeiten hingewiesen
werden. Konkret muss einer von drei Satzen auf der Werbung platziert werden, wobei online weitere
Infos zur Verfligung gestellt werden. So werden Konsumentinnen und Konsumenten konstruktiv dazu
angeregt, kurze Wege zu Fuss oder per Velo zuriickzulegen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Alltag
den offentlichen Verkehr zu nutzen:

—« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Pensez a covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »

Auch wenn nur ein kleiner Teil der Konsumentinnen und Konsumenten diese Vorschlage umsetzt, hat dies
vielseitige positive Auswirkungen: weniger Stau, geringere Emissionen von CO2, Luftschadstoffen und
Larm, héhere Verkehrssicherheit.

Wir fordern deshalb, dass auch in der Schweiz auf jeglicher Autowerbung auf alternative, effizientere und
umweltschonendere Fortbewegungsmaoglichkeiten hingewiesen werden muss. Die Satze aus Frankreich
koénnen als Vorlage dienen.

Kernenergieverordnung KEV
Keine Kommentare.

Verordnung des UVEK iiber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT)

Artikel 6 Abs. 2bis

Wir begriissen, dass die Produktionsdaten neu von einer akkreditierten Konformitatsbewertungsstelle
beglaubigt werden miissen.

Artikel 8 Abs. 1 Bst. c und Abs. 4

Wir sind mit der vorgeschlagenen Anpassung grundsatzlich einverstanden. Allerdings méchten wir darauf
hinweisen, dass die Integritdt von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So wird in der Produktion des
Biogases oftmals Erdgas verwendet, um den Biogasertrag zu maximieren, statt im Eigenverbrauch
ebenfalls Biogas einzusetzen. Solche Schlupflocher miissen gestopft werden, falls Biogas-HKN in der
Erfillung von Vorgaben angerechnet werden sollen. Da die Schifffahrt neu als Abnehmer von HKN auftritt,
wurden HKN teurer und somit der Anreiz, die HKN-Menge zu maximieren erhoht. Die Kontrolle der
Anlagen wird somit wichtiger und muss zwingend auch die Substrate besser kontrollieren.

Energieforderverordnung EnFV

Anhang 6.1

Die vorgeschlagene Anderung der EnFV wiirde die Anrechenbarkeit von 6ffentlichen Abgaben (z.B.
Konzessionsabgaben) fir Neuanlagen erweitern und bei erheblichen Erweiterungen die zusatzlich durch
die Erweiterung ausgeldsten Abgaben anrechenbar machen. Es ist allerdings zu beachten, dass
vertragliche Abgaben sehr vielfdltig sein konnen. Im Zusammenhang mit sehr hohen Maximalbeitragen
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(30 Rp./kWh) fiir Neuanlagen und Erweiterungen besteht so die Mdglichkeit einer Uberwalzung nicht
gerechtfertigter Aufwdande und damit eine missbrduchliche Anwendung.
Die Erhéhung der wirtschaftlichen Attraktivitdt von Neubauten (auch in 6kologisch sensiblen
Gewadsserabschnitten) ist beziglich Nachhaltigkeit und insbesondere der Biodiversitat kritisch zu
beurteilen. Das wird, anders als es die Ausfiihrungen im begleitenden Bericht behaupten, durchaus zu
einer weiteren Verschlechterung der Gewasserfunktionen fiihren. Dies ist zum Beispiel bei durch die KEV
geforderte Wasserkraftanlagen ersichtlich, die nun im Zuge der 6kologischen Sanierung Wasserkraft oder
dem zusatzlichem Ausgleich zurlickgebaut werden missen. Solche Fehlanreize und kolossale
Fehlinvestitionen sind unbedingt zu verhindern.

Wenn Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen vollstandig anrechenbar sind, verbessert sich die
wirtschaftliche Bilanz von Neuanlagen erheblich und dies weitgehend unabhangig davon, ob der
gewadsserdkologischen Eignung des Ausbaus und der jahreszeitlichen Verteilung der Produktion (bzgl. der
energiekritischen Wintermonate) und einem absurd hohen Maximalverglitung. Da bereits liber 95 % des
geeigneten Potentials genutzt werden, bewirkt das vor allem starkeren Druck auf die restlichen, vielfach
dkologisch sensiblen Gewasserabschnitte. Okologische Schaden und damit verbundene Kosten
(Fischereiverluste, Verlust von Erholungsnutzungen, negative Folgen fiir Biodiversitat) werden in der
Forderberechnung ebenfalls nicht angemessen berlicksichtigt. Statt dass "Best Practice" geférdert wird,
wird die Minimalerfiillung im Sinne gesetzlicher Mindestmassnahmen belohnt.

Die vorgeschlagene Anpassung macht Neubau- und Ausbauprojekte wirtschaftlich attraktiver —auch in
Okologisch sensiblen Gewdsserstrecken. Dies

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht drohen Fehlinvestitionen (Neubau statt kosteneffizienter
Modernisierungen/Sanierungen), externe Umweltkosten, Rechtsrisiken und begrenzter Nutzen v.a. im
Hinblick auf die so dringende Winterproduktion. Damit wird einer wirtschaftlichen und
umweltfreundlichen Energieproduktion gemdss Verfassung zuwidergehandelt. Eine sachgerechte
Wasserkraft-Forderpolitik muss 6kologische Vorgaben respektieren, Modernisierung priorisieren und
gezielt in Speicher- und Systemdienstleistungen investieren.

ANTRAG:
Auf die Anpassung ist zu verzichten.

Eventualiter:
Die Art von Abgaben und Leistungen, die anrechenbar sind, ist klarer und abschliessend festzuhalten, um
einem Missbrauch vorzubeugen.

Anhang 6.1 Ziffer 4.1.1
Bst g: Einschréankungen bei der Anrechenbarkeit von Abgaben und Leistungen (neu)

Bei 6kologische Erganzungsmassnahmen und Auflagen sind Abgaben und Leistungen anrechenbar.

Bei erheblichen Erweiterungen sind nur diejenigen Abgaben anrechenbar, die unmittelbar und
ausschliesslich durch die Erweiterung zusatzlich ausgelost werden; freiwillige 6kologische
Ausgleichsleistungen sind nur anrechenbar, sofern sie liber die gesetzlichen Anforderungen hinaus einen
nachweisbaren Biodiversitatsgewinn erbringen und in einem zweckgebundenen Renaturierungsfonds zur
Kompensation von Eingriffen deponiert werden.

Anhang 2.1

Angesichts der riicklaufigen Ausbauzahlen bei den Solaranlagen aber ambitionierten Zwischenzielen bis
2030 fordern wir zusatzlich die Erhéhung der Einmalvergitung. Die Einmalvergiitung wird heute bei rund
15% der Investitionskosten festgesetzt. Die diesjahrigen Ausbauzahlen zeigen, dass dies nicht geniigt, um
unverdndert hohe Investitionsentscheidungen zu erlauben. Laut Gesetz sind bis zu 30% maoglich. Aus
unserer Sicht muss der gesetzliche Spielrahmen unbedingt ausgenutzt und die Einmalvergiitungen erhéht



@ _

BirdLife

Schweiz/Suisse/Svizzera
werden. Diese Erhéhung kann an zuséatzliche Bedingungen geknépft sein, wie ein netz-/systemdienlich
betriebener Batteriespeicher, die Beschrdankung der maximalen Einspeiseleistung oder ein hoher
Winterstromanteil.
Zusatzlich soll bei den Auktionen fir die gleitenden Marktpramien fir grosse PV-Anlagen das mogliche
Maximalgebot von 9 Rp./kWh erhéht werden. Dieser Wert entspricht dem durchschnittlichen
Zuschlagswert der letzten Aufdachanlagen-Ausschreibungen in Deutschland. Dies bedeutet, dass ein
Grossteil der Anlagen, die in Deutschland einen Zuschlag bekommen haben, Gber diesem Wert angeboten
haben. Angesichts der grundsatzlich hheren Kosten in der Schweiz ist dieses Vorgehen unverstandlich. Es
ist nicht erstaunlich, dass das Interesse an den ersten Auktionsrunden deshalb sehr gering war. Die
Erhohung des Maximalgebots gibt mehr Projekten — auch kleineren — die Chance, eine gleitende
Marktpramie zu erhalten, wenn dieses Fordersystem fiir diese Projekte interessanter sein sollte, als ein
Investitionsbeitrag. Schliesslich sollen spezielle Auktionen fiir gleitende Marktpramien spezifisch fur
Winterstrom durchgefiihrt werden. Dies fordert die Versorgungssicherheit und Fordereffizienz.

Stromversorgungsverordnung StromVV

Art. 4 Abs. 3
Wir begriissen die vorgeschlagene Anderung und schlagen nachfolgende Prizisierung vor.

3 Fur die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden Grundsatze:
e. Im Rahmen der Vergiitung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten anrechenbar:
1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten nach Artikel 4

Absatz 3 in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abziiglich allfalliger Férdermittel nach
Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung, oder, falls der der schweizweit
harmonisierte Preis nach Artikel 15 Absatz 1 EnG Uiber den Gestehungskosten liegt,
maximal dieser Preis zum Zeitpunkt der Einspeisung zuziiglich der Vergiitung fiir die
Herkunftsnachweise.

Art. 19g Abs. 8 (neu)

Die Grindung von LEG kénnen mit hohen individuellen Geblihren belastet werden, was deren
Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den auf die
Solarproduktion abgestimmten Verbrauch férdern und die Netze entlasten. Von verschiedenen
Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebihren und fiir die Griindung und Teilnahme an einer LEG
verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass keine Gberhéhten individuellen Kosten und
unterschiedliche Tarife verrechnet werden durfen.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizititsgemeinschaft diirfen
Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife verrechnet werden.

Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

Das Interesse an LEG ist unter den heutigen Rahmenbedingungen gering. Aus Sicht des Gesamtsystems
sind sie aber interessant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch fordern und die
Netze entlasten. Mit dem aktuellen Netzrabatt lohnen sich LEG wirtschaftlich nicht. Dieser soll deshalb
reduziert werden und dadurch auch die tatsachliche Netzbelastung der LEG abbilden, die ja nicht alle
Netzebenen beniitzen. Ausserdem soll die Differenzierung zwischen den Netzebenen eliminiert werden,
um das System weniger komplex aber attraktiv zu gestalten.

1 Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fiir den Bezug von selbst
erzeugter Elektrizitat geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3 StromVG), betrdgt 48 60 Prozent ihres
Netznutzungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.

2 Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizitdtsmenge nach Artikel 19g Absatz 4 Buchstabe b.
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Weiteres Anliegen

Batteriespeicher bieten wichtige Flexibilitdten bei der Integration von grossen Mengen unflexibel
anfallender Stromproduktion. Diese Flexibilitat soll aber als Grossspeicher oder Cluster von kleineren
Speichern auch wirtschaftlich angeboten werden kénnen. Dafiir hat das Parlament in Art. 14a StromVG
prazisiert, dass Speicher ohne Endverbrauch auch kein Netznutzungsentgelt bezahlen sollen. Nun erheben
Netzbetreiber auf Speicher «behind-the-meter», die auch fir den Endverbrauch benutzt werden kénnen,
teilweise sehr hohe Netzanschlussbeitrdge und Leistungstarife, ohne zu bericksichtigen, wann die
Speicher ein- und ausspeisen. Aus Gesamtsystemsicht ware es sinnvoll, wenn auch solche Speicher
Netzstabilisierungs- und Regelleistungsdienstleistungen anbieten kénnten und diese nicht durch
Leistungstarife unnotig verteuert werden. Das Gleiche gilt Gbrigens fiir die flexible Verbrauchssteuerung.
Eine Regelung soll schnellstmdglich angegangen werden, um alle verfligbaren Mittel und Technologien
ihren Fahigkeiten entsprechend dem Gesamtsystem zugutekommen lassen kénnen.
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BFE-VERORDNUNGSANDERUNGEN MIT INKRAFTTRETEN IM JULI 2025
Stellungnahme der Schweizerischen Energiestiftung

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Moglichkeit, an der oben genannten Vernehmlassung teilnehmen
zu dirfen, und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. Sie finden unsere detaillierten
Riickmeldungen zu den einzelnen Verordnungsvorlagen nachfolgend.

Sie finden unsere detaillierten Anderungsantrige, Kommentare und Vorschlige
nachfolgend.

Fiir die Beriicksichtigung unserer Anliegen danken wir im Voraus.

Freundliche Grisse,

ﬁﬂ’ffﬁlf)
Viral
Léonore Halg
Leiterin Fachbereich Erneuerbare Energien & Klima



Energieverordnung EnV

Art. 4b Pflichten
Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und Abs. 4bis

Wir begriissen, dass Herkunftsnachweise nicht nur von den Nachweisimporteuren, sondern
auch von Brennstoffimporteuren bei der Vollzugsstelle registriert werden missen. Wie im
erlduternden Bericht erwdhnt, kann so die Doppelzahlung von Herkunftsnachweisen
verhindert werden und das System der Herkunftsnachweise gewinnt an Glaubwirdigkeit.

Die Ausnahme in Art. 4b Abs. 3 fir massenbilanzierte Brenn- und Treibstoffe fiihrt zu einer
Inkohédrenz, da dann de facto HKN aus unbekannten Anlagen und somit unbekannter
Qualitat mitgeliefert werden. Dieser Absatz ist deshalb zu streichen.

Art. 4c Entwertung
Abs. 1 Bst. as und b, Abs. 3 und Abs. 4

Wir sind mit dieser Anderung grundsatzlich einverstanden. Allerdings méchten wir darauf
hinweisen, dass die Integritdt von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So wird in der
Produktion des Biogases oftmals Erdgas verwendet, um den Biogasertrag zu maximieren,
statt im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas einzusetzen. Solche Schlupflécher miissen gestopft
werden, falls Biogas-HKN in der Erflllung von Vorgaben angerechnet werden sollen.

Art. 12 Vergiitung

Wir begriissen die vorgeschlagene Ausgestaltung der neu geregelten Abnahmevergitung
basierend auf Marktpreisen. Aus unserer Sicht klart die Verordnung aber nicht
abschliessend den Mechanismus, der der Berechnung und Auszahlung der
Minimalvergltung zugrunde liegt. Aus diesem Grund schlagen wir folgende Anpassungen
vor:

1 Der Marktpreis fiir die Verglitung fiir Elektrizitdt entspricht dem stiindlichen Preis am
Spotmarkt im Day-Ahead-Handel fiir das Marktgebiet Schweiz.

2 Der fiir die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massgebende
Referenz-Marktpreis entspricht dem vierteljdhrlich gemittelten Referenz-Marktpreis nach
Artikel 15 Absatz 1 der Energieférderungsverordnung vom 1. November 2017. Der
Differenzbetrag wird vierteljéhrlich fiir die Elektrizitéiit ausbezahlt, die zu Marktpreisen
unter dem Referenz-Marktpreis eingespeist wurde.

Art. 12a Minimalvergiitungen
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Wir stimmen der redaktionellen Anderung zu. Angesichts des sich abkiihlenden Solarmarkts
und der ambitionierten Zwischenziele fiir den Solarausbau méchten wir anregen, dass eine
Erhéhung der Minimalvergiitungen gepriift werden sollte.

Art. 18 Verhaltnis zum Netzbetreiber
Abs. 8 (neu)

Die Griindung von vZEV kdnnen mit hohen individuellen Gebihren belastet werden, was
deren Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da
sie den auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch férdern und die Netze entlasten.
Von verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebilihren und fiir die
Grindung und Teilnahme an einer VZEV verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst
werden, dass keine iberhdhten individuellen Kosten und unterschiedliche Tarife verrechnet
werden dirfen.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch
diirfen Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife
verrechnet werden.

Art. 31 Prioritatenordnung

Keine Bemerkungen.

Energieeffizienzverordnung EnFV

Wir begriissen, dass die Produkte nun auch formell an die EU-Normen angepasst und somit
auch die Ressourceneffizienz von Geraten gepriift werden sollen. Gleichzeitig soll aus
unserer Sicht das Energielabel fur Kaffeemaschinen nicht abgeschafft werden, nur weil sich
der Markt zurzeit in eins bis zwei Klassen abspielt. Dies kann sich in Zukunft schnell ndern
und eine Wiedereinfiihrung eines Energielabels ist schwierig.

Weitere Anliegen
Mindestanforderung an die Energieeffizienz von Personenwagen: Klasse F

Bei fast allen relevanten energieverbrauchenden Produkten gibt es Mindestanforderungen
an die Energieeffizienz (Okodesign-Vorschriften), die das Inverkehrbringen betreffen, unter
anderem fiir Kithlschranke, Geschirrspiler, Waschmaschinen, Tumbler, Lampen, Fernseher,
Staubsauger, Klimagerate, Boiler, Heizungspumpen oder elektrische Industriemotoren.
Mindestanforderungen an die Energieeffizienz nehmen ineffiziente Produkte vom Markt,
schiitzen Konsumentinnen und Konsumenten vor hohen Energiekosten, und realisieren
wichtige Energiesparpotenziale. Sie sind das wichtigste Instrument, um den
Energieverbrauch serienmassig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Gerate zu reduzieren
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und deren Energieeffizienz zu steigern. Dies zu erreichen, ist der Zweck der EnEV. Die
aktuelle Revision der EnEV sollte unbedingt genutzt werden, um die klaffende Liicke bei
Personenwagen zu schliessen. Der Energieverbrauch von Personenwagen libersteigt
denjenigen der Produkte, fiir die bereits Mindestanforderungen in Kraft sind, deutlich. Bis
heute gibt es flir Personenwagen nur indirekte (CO2-Flottenziele fir Autos mit
Verbrennungsmotoren) respektive gar keine (Elektroautos) Anreize, um die enormen
Energieeffizienzpotenziale auszuschopfen. Die Folgen zeigen sich im ungebrochenen Trend
zu immer grosseren, schwereren Automodellen mit hohem Energieverbrauch.

Wir fordern darum Klasse F als Mindestanforderung fiir das Inverkehrbringen von neuen
Personenwagen, ab 1. Januar 2026. Nur Personenwagen der schlechtesten
Energieeffizienzklasse G wiirden nicht mehr zugelassen werden — die schlechtesten Modelle
mit dem hochsten Energieverbrauch. Mit Klasse F als Mindestanforderung diirften
Automodelle weiterhin zugelassen werden, wenn sie maximal 7.3 Liter/100km (Benzin), 6.7
I/100km (Diesel) respektive 33.0 kWh/100km (Elektroautos) verbrauchen.

Der Verbrauchskatalog des BFE listet Giber 600 Elektro-, 1’000 Benzin- und Dieselmodelle
auf, die diese Verbrauchslimite einhalten. Darunter finden sich Modelle aller
Karosserieformen und Antriebe: Vans mit bis zu sieben Platzen, SUVs, Kombis und
Limousinen, Cabrios; darunter auch Modelle mit Vierradantrieb. Mit Klasse F als
Mindestanforderung bleibt eine grosse Modellvielfalt auf dem Markt, die alle Bedirfnisse
abdeckt. Diese Mindestanforderung ist gut umsetzbar.

Verstérkte Deklarationspflicht in der Autowerbung

Auf vielen Autowerbungen fehlen die Angaben gemaéss Energieetikette. Automodelle mit
hohem Strom- oder Treibstoffverbrauch und hohen CO2-Emissionen kénnen beworben
werden ohne Angabe des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der
Energieeffizienzklasse.

Dies, weil gemdss EnEV diese Angaben auf der Werbung nur gemacht werden missen,
wenn das Fahrzeug unter Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer technischer
Merkmale oder eines Preises beworben wird.

Wir fordern die Aufhebung dieser Einschrankungen der Deklarationspflicht in der Werbung.
Die Angaben zum Energieverbrauch, den CO2-Emissionen und bei Personenwagen der
Energieeffizienz-Kategorie sollen auf jeglicher Werbung fiir ein oder mehrere
Fahrzeugmodelle gemacht werden missen. Konsumenten und Konsumentinnen sollen in
jeglicher Werbung fiir bestimmte Fahrzeugmodelle transparent tiber diese wichtigen
Eigenschaften informiert werden. Auch bei anderen Produktkategorien missen die Angaben
gemass Energieetikette bei jeglicher Werbung fiir bestimmte Modelle gemacht werden,
etwa bei Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirrspilern.

Wir schlagen folgende Anderungen in Anhang 4.1, Ziffer 5.1 vor:

5.1 Wer ein oder mehrere bestimmte Modelle neuer Personenwagen, Lieferwagen oder
leichter Sattelschlepper in Druckerzeugnissen und in visuell-elektronischen Medien unter
Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder eines Preises
bewirbt, muss die beworbenen Modellvarianten mit den Angaben zum Energieverbrauch
gemass Ziffer 1.1 und zu den CO2- Emissionen gemass Ziffer 2.1 oder 2.2 kennzeichnen. Bei
Personenwagen ist zusatzlich die Energieeffizienz-Kategorie anzugeben.

Energieetikette: Online-Deklarationspflicht fiir alle Anbieter von Fahrzeugen
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Fahrzeugimporteure kommen auf ihren Websites, in ihren Preislisten und Online-
Konfiguratoren den Deklarationsvorschriften gemdss EnEV nach und machen den
Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und bei Personenwagen die Energieeffizienzklasse
der Modelle sichtbar, weiter auch den Zielwert sowie die durchschnittlichen CO2-
Emissionen. Auf den Importeursseiten sind diese Angaben in der Regel vollstandig und
meist von guter Qualitat.

Anders sieht es auf den Websites von Garagen sowie von Anbietern von Leasing oder
Autoabos aus. Unsere Kurzrecherche ergab ein sehr uneinheitliches Bild bei den Garagen
(sofern diese Giberhaupt online ihre Modelle zeigen) sowie bei den Anbietern von Leasing
und Autoabos. Insbesondere bei den zwei letzten fehlen die Energie-Angaben oft komplett.
Die Formulierungen in der EnEV (Anhang 4.1 Ziffern 6 und 7) lassen hier offenbar zu, dass
nicht fur alle Fahrzeuganbieter dieselben Deklarationsvorschriften gelten. Konsumentinnen
und Konsumenten sollten aber Giberall transparent tber die Energieangaben informiert
werden. Bei Garagen sowie Anbietern von Leasing und Autoabos ist dies besonders wichtig,
da sie direkt in Kontakt mit Kundinnen und Kunden stehen.

Entsprechend sollte die EnEV klarer formuliert werden und alle Unternehmen, die
Fahrzeuge anbieten, gleichermassen zur Deklaration der Angaben gemass Energieetikette
verpflichten.

Realitédtsnahe Angaben fiir Plug-in-Hybride

Ein Bericht der Europaischen Kommission?! hat im Marz 2024 basierend auf on-board-
Verbrauchsmessungen bestatigt, dass Plug-in-Hybride im Durchschnitt 3.5-Mal mehr
Treibstoff verbrauchen und CO2 ausstossen als gemass offizieller Messung und Deklaration.
Die Problematik ist hinlanglich bekannt und durch zahlreiche Studien mit unterschiedlichen
Methoden dokumentiert. Es gibt auch bei Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb eine
zunehmende Licke zwischen deklariertem und Realverbrauch, und zwar im Bereich von
20%. Mit +250% ist die Abweichung bei Plug-in-Hybriden viel grésser und eine Korrektur ist
dringend. Hier werden Konsumentinnen und Konsumenten (ber die viel zu guten Angaben
gemass Energieetikette (Treibstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Energieeffizienzklasse)
bewusst in die Irre geflhrt. Und Uber die viel zu tiefen offiziellen CO2-Emissionen entsteht
flr die Importeure ein Fehlanreiz, ihre CO2-Flottenziele mithilfe von Verkadufen von Plug-in
anstatt reinelektrischer Modelle zu erreichen.

Die EU passt zwar ab 2025 die Berechnungsformel an und ndahert den angenommenen
elektrischen Fahranteil bei Plug-in-Hybriden der Realitat an. Allerdings erfolgt diese
Anpassung viel zu langsam — in zwei Schritten, 2025 und 2027 — und sie geht zu wenig weit
und reicht nicht aus, um realitdtsgerechte Deklarationen fiir Plug-in-Hybride zu erreichen.
Unsere Forderung:

Die Werte fir Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen von Plug-in-Hybridmodellen werden
mit dem Faktor 3.5 multipliziert. Die Energieeffizienzklasse basiert auf dem korrigierten
Treibstoffverbrauchswert. Der Korrekturfaktor wird sowohl fiir die Angaben gemass
Energieetikette (EnEV) als auch flr die Berechnung der CO2-Flottenemissionen (CO2-
Verordnung) angewendet.

" First Commission report on real-world CO2 emissions of cars and vans using data from
on-board fuel consumption monitoring devices - Climate Action
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https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/first-commission-report-real-world-co2-emissions-cars-and-vans-using-data-board-fuel-consumption-2024-03-18_en
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Hinweis auf Mehr- oder Minderausgaben fiir Energie auf der Energieetikette

Die in Art. 44 Abs. 1 Bst. a und d EnG vorgesehenen Informationen werden in der aktuellen
Vorlage noch nicht in die Energieetikette fiir Personenwagen aufgenommen. Verstandnis
haben wir dafiir, dass die Angabe zum Gebrauch Gber den ganzen Lebenszyklus eines
Produktes noch nicht umgesetzt wird. Teilweise z.B. bei den Personenwagen sind die Daten
der EU dazu noch nicht verfiigbar.

Fragwiirdig finden wir hingegen, dass alle anderen mit Art 44 Abs 1 Bst a und d
diskussionslos beschlossenen Zusatzinformationen auf den Energieetiketten noch nicht
ausgewiesen werden.

Alle Angaben fiir die finanzrelevanten Minder- bzw. Mehrausgaben bei den Energiekosten
pro Neuwagenmodell fiir z.B. 100’000km sind vorhanden (WLTP -Verbrauch in Liter oder
kWh oder beides pro 100km * durchschnittlicher Energiepreis CHF / Liter oder kWh * 1000).
Als Vergleichswert ist fur alle Modelle der gleiche, nach Verkaufszahlen gewichtete
Durchschnittswert zu wahlen. Ein je nach Fahrzeugkategorie unterschiedlicher
Vergleichswert ist nicht n6tig oder gar zwingend, ist doch auch fiir CO2 der ausgewiesene
Vergleichswert fiir PKWs aller Kategorien derselbe.

Hinweise auf umweltschonendere Fortbewegungsméglichkeiten in der Autowerbung

Es ist unbestritten, dass Personenwagen das ineffizienteste und umweltschadlichste
Verkehrsmittel des Landverkehrs sind. Eine der zahlreichen Studien, die dies bestatigen, ist
der Fachbericht ,,Umweltauswirkungen von Personenwagen mit verschiedenen
Antriebssystemen” vom April 2023 des Bundesamtes fir Umwelt BAFU.

In Frankreich missen Konsumentinnen und Konsumenten deshalb in jeglicher Werbung fir
Personenwagen auf effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmaoglichkeiten
hingewiesen werden. Konkret muss einer von drei Satzen auf der Werbung platziert
werden, wobei online weitere Infos zur Verfligung gestellt werden. So werden
Konsumentinnen und Konsumenten konstruktiv dazu angeregt, kurze Wege zu Fuss oder
per Velo zurlickzulegen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Alltag den 6ffentlichen
Verkehr zu nutzen:

—« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Pensez a covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »

Auch wenn nur ein kleiner Teil der Konsumentinnen und Konsumenten diese Vorschlage
umsetzt, hat dies vielseitige positive Auswirkungen: weniger Stau, geringere Emissionen von
CO2, Luftschadstoffen und Larm, hohere Verkehrssicherheit.

Wir fordern deshalb, dass auch in der Schweiz auf jeglicher Autowerbung auf alternative,
effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmoglichkeiten hingewiesen werden
muss. Die Satze aus Frankreich kénnen als Vorlage dienen.

Kernenergieverordnung KEG
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Keine Kommentare.

Verordnung des UVEK liber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe VHBT

Art. 6
Abs. 2bis

Wir begriissen, dass die Produktionsdaten neu von einer akkreditierten
Konformitatsbewertungsstelle beglaubigt werden missen.

Art. 8
Abs. 1 Bst. cund Abs. 4

Wir sind mit der vorgeschlagenen Anpassung grundsatzlich einverstanden. Allerdings
mochten wir darauf hinweisen, dass die Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief
sind. So wird in der Produktion des Biogases oftmals Erdgas verwendet, um den
Biogasertrag zu maximieren, statt im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas einzusetzen. Solche
Schlupflécher missen gestopft werden, falls Biogas-HKN in der Erfillung von Vorgaben
angerechnet werden sollen. Da die Schifffahrt neu als Abnehmer von HKN auftritt, wurden
HKN teurer und somit der Anreiz, die HKN-Menge zu maximieren erhoht. Die Kontrolle der
Anlagen wird somit wichtiger und muss zwingend auch die Substrate besser kontrollieren.

Energieférderverordnung EnFV

Anhang 6.1

Die vorgeschlagene Anderung der EnFV wiirde die Anrechenbarkeit von 6ffentlichen
Abgaben (z.B. Konzessionsabgaben) fiir Neuanlagen erweitern und bei erheblichen
Erweiterungen die zusatzlich durch die Erweiterung ausgeldsten Abgaben anrechenbar
machen. Es ist allerdings zu beachten, dass vertragliche Abgaben sehr vielfaltig sein kdnnen.
Im Zusammenhang mit sehr hohen Maximalbeitragen (30 Rp./kWh) fir Neuanlagen und
Erweiterungen besteht so die Mdglichkeit einer Uberwalzung nicht gerechtfertigter
Aufwande und damit eine missbrauchliche Anwendung.

Die Erhéhung der wirtschaftlichen Attraktivitat von Neubauten (auch in 6kologisch
sensiblen Gewasserabschnitten) ist bezlglich Nachhaltigkeit und insbesondere der
Biodiversitat kritisch zu beurteilen. Das wird, anders als es die Ausfiihrungen im
begleitenden Bericht behaupten, durchaus zu einer weiteren Verschlechterung der
Gewadsserfunktionen fiihren. Dies ist zum Beispiel bei durch die KEV geférderte
Wasserkraftanlagen ersichtlich, die nun im Zuge der 6kologischen Sanierung Wasserkraft
oder dem zusatzlichen Ausgleich zurlickgebaut werden mussen. Solche Fehlanreize und
kolossale Fehlinvestitionen sind unbedingt zu verhindern.
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Wenn Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen vollstandig anrechenbar sind,
verbessert sich die wirtschaftliche Bilanz von Neuanlagen erheblich und dies weitgehend
unabhangig davon, ob der gewasserdkologischen Eignung des Ausbaus und der
jahreszeitlichen Verteilung der Produktion (bzgl. der energiekritischen Wintermonate) und
einem absurd hohen Maximalverglitung. Da bereits Gber 95 % des geeigneten Potentials
genutzt werden, bewirkt das vor allem starkeren Druck auf die restlichen, vielfach
dkologisch sensiblen Gewéasserabschnitte. Okologische Schdden und damit verbundene
Kosten (Fischereiverluste, Verlust von Erholungsnutzungen, negative Folgen fiir
Biodiversitat) werden in der Forderberechnung ebenfalls nicht angemessen beriicksichtigt.
Statt dass "Best Practice" geférdert wird, wird die Minimalerfiillung im Sinne gesetzlicher
Mindestmassnahmen belohnt.

Die vorgeschlagene Anpassung macht Neubau- und Ausbauprojekte wirtschaftlich
attraktiver — auch in 6kologisch sensiblen Gewasserstrecken. Dies

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht drohen Fehlinvestitionen (Neubau statt
kosteneffizienter Modernisierungen/Sanierungen), externe Umweltkosten, Rechtsrisiken
und begrenzter Nutzen v.a. im Hinblick auf die so dringende Winterproduktion. Damit wird
einer wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Energieproduktion gemass Verfassung
zuwidergehandelt. Eine sachgerechte Wasserkraft-Forderpolitik muss 6kologische Vorgaben
respektieren, Modernisierung priorisieren und gezielt in Speicher- und
Systemdienstleistungen investieren.

Antrag:
Auf die Anpassung ist zu verzichten.

Eventualiter:
Die Art von Abgaben und Leistungen, die anrechenbar sind, ist klarer und abschliessend
festzuhalten, um einem Missbrauch vorzubeugen.

Anhang 6.1 Ziffer 4.1.1 Buchstabe g
g Einschriinkungen bei der Anrechenbarkeit von Abgaben und Leistungen (neu)

Bei 6kologische Erganzungsmassnahmen und Auflagen sind Abgaben und Leistungen
grundsatzlich anrechenbar. Es ist sicherzustellen, dass nur solche Aufwendungen
berlicksichtigt werden, die tatsachlich einen nachweisbaren 6kologischen Mehrwert
schaffen. Bei erheblichen Erweiterungen sind nur diejenigen Abgaben anrechenbar, die
unmittelbar und ausschliesslich durch die Erweiterung zusatzlich ausgeldst werden;
freiwillige 6kologische Ausgleichsleistungen sind nur anrechenbar, sofern sie tiber die
gesetzlichen Anforderungen hinaus einen nachweisbaren Biodiversitatsgewinn erbringen
und in einem zweckgebundenen Renaturierungsfonds zur Kompensation von Eingriffen
deponiert werden.

Anhang 2.1

Angesichts der riicklaufigen Ausbauzahlen bei den Solaranlagen aber ambitionierten
Zwischenzielen bis 2030 fordern wir zusatzlich die Erh6hung der Einmalvergiitung. Die
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Einmalvergiitung wird heute bei rund 15% der Investitionskosten festgesetzt. Die
diesjahrigen Ausbauzahlen zeigen, dass dies nicht genligt, um unverandert hohe
Investitionsentscheidungen zu erlauben. Laut Gesetz sind bis zu 30% maoglich. Aus unserer
Sicht muss der gesetzliche Spielrahmen unbedingt ausgenutzt und die Einmalvergiitungen
erhoht werden. Diese Erhohung kann an zusatzliche Bedingungen geknopft sein, wie ein
netz-/systemdienlich betriebener Batteriespeicher, die Beschriankung der maximalen
Einspeiseleistung oder ein hoher Winterstromanteil.

Zusatzlich soll bei den Auktionen fiir die gleitenden Marktpramien fiir grosse PV-Anlagen
das mogliche Maximalgebot von 9 Rp./kWh erh6ht werden. Dieser Wert entspricht dem
durchschnittlichen Zuschlagswert der letzten Aufdachanlagen-Ausschreibungen in
Deutschland. Dies bedeutet, dass ein Grossteil der Anlagen, die in Deutschland einen
Zuschlag bekommen haben, liber diesem Wert angeboten haben. Angesichts der
grundsatzlich hoheren Kosten in der Schweiz ist dieses Vorgehen unverstandlich. Es ist nicht
erstaunlich, dass das Interesse an den ersten Auktionsrunden deshalb sehr gering war. Die
Erhohung des Maximalgebots gibt mehr Projekten — auch kleineren — die Chance, eine
gleitende Marktpramie zu erhalten, wenn dieses Fordersystem fiir diese Projekte
interessanter sein sollte, als ein Investitionsbeitrag. Schliesslich sollen spezielle Auktionen
flr gleitende Marktpramien spezifisch fiir Winterstrom durchgefiihrt werden. Dies fordert
die Versorgungssicherheit und Fordereffizienz.

Stromversorgungsverordnung StromVV

Art. 4 Abs. 3
Wir begriissen die vorgeschlagene Anderung und schlagen nachfolgende Prazisierung vor.

3 Fiir die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden Grundsdtze:

e. Im Rahmen der Vergiitung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten

anrechenbar:
1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten nach
Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abziiglich allfélliger
Férdermittel nach Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung, oder, falls
der der schweizweit harmonisierte Preis nach Artikel 15 Absatz 1 EnG (ber den
Gestehungskosten liegt, maximal dieser Preis zum Zeitpunkt der Einspeisung
zuziiglich der Vergiitung fiir die Herkunftsnachweise.

Art. 19g Abs. 8 (neu)

Die Griindung von LEG kénnen mit hohen individuellen Gebiihren belastet werden, was
deren Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da
sie den auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch férdern und die Netze entlasten.
Von verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebiihren und fiir die
Grindung und Teilnahme an einer LEG verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst
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werden, dass keine Uberhohten individuellen Kosten und unterschiedliche Tarife verrechnet
werden dirfen.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizitéitsgemeinschaft diirfen
Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife verrechnet
werden.

Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

Das Interesse an LEG ist unter den heutigen Rahmenbedingungen gering. Aus Sicht des
Gesamtsystems sind sie aber interessant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten
Verbrauch fordern und die Netze entlasten. Mit dem aktuellen Netzrabatt lohnen sich LEG
wirtschaftlich nicht. Dieser soll deshalb reduziert werden und dadurch auch die tatsachliche
Netzbelastung der LEG abbilden, die ja nicht alle Netzebenen beniitzen. Ausserdem soll die
Differenzierung zwischen den Netzebenen eliminiert werden, um das System weniger
komplex aber attraktiv zu gestalten.

1 Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fiir den
Bezug von selbst erzeugter Elektrizitdt geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3 StromVG),
betrdgt 40 60 Prozent ihres Netznutzungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.

2 Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizitétsmenge nach Artikel 19g Absatz 4 B

uchstabe b.

Weiteres Anliegen

Batteriespeicher bieten wichtige Flexibilitaten bei der Integration von grossen Mengen
unflexibel anfallender Stromproduktion. Diese Flexibilitat soll aber als Grossspeicher oder
Cluster von kleineren Speichern auch wirtschaftlich angeboten werden kdnnen. Dafiir hat
das Parlament in Art. 14a StromVG prazisiert, dass Speicher ohne Endverbrauch auch kein
Netznutzungsentgelt bezahlen sollen. Nun erheben Netzbetreiber auf Speicher «behind-the-
meter», die auch fur den Endverbrauch benutzt werden kénnen, teilweise sehr hohe
Netzanschlussbeitrage und Leistungstarife, ohne zu beriicksichtigen, wann die Speicher ein-
und ausspeisen. Aus Gesamtsystemsicht ware es sinnvoll, wenn auch solche Speicher
Netzstabilisierungs- und Regelleistungsdienstleistungen anbieten kénnten und diese nicht
durch Leistungstarife unnotig verteuert werden. Das Gleiche gilt tbrigens fir die flexible
Verbrauchssteuerung. Eine Regelung soll schnellstmoglich angegangen werden, um alle
verfligharen Mittel und Technologien ihren Fahigkeiten entsprechend dem Gesamtsystem
zugutekommen lassen kdnnen.
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Bundesrat

Albert Rosti

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK PUSCH

3003 Bern Praktischer Umweltschutz
Hottingerstrasse 4
Postfach
8024 Ziirich

Telefon +41 44 267 44 11
Direkt +41 44 267 44 77
Susanne.rutz@pusch.ch

www.pusch.ch
Zurich, 10. Dezember 2025

Stellungnahme der Stiftung Pusch zu den Verordnungsdnderungen
im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1.

Juli 2026

Pusch

ane®

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Méglichkeit, an der oben genannten Vernehmlassung teilnehmen zu
dirfen, und nehmen diese Gelegenheit gerne wabhr. Sie finden unsere detaillierten
Rickmeldungen zu den einzelnen Verordnungsvorlagen nachfolgend.

Fir die Berlcksichtigung unserer Anliegen danken wir im Voraus.
Freundliche Grisse

Susanne Rutz
Projektleiterin Klima & Energie
Stiftung Pusch
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Energieverordnung EnV

Art. 4b Pflichten
Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und Abs. 4°

Wir begriissen, dass Herkunftsnachweise nicht nur von den Nachweisimporteuren, sondern
auch von Brennstoffimporteuren bei der Vollzugsstelle registriert werden missen. Wie im
erlauternden Bericht erwahnt, kann so die Doppelzdhlung von Herkunftsnachweisen
verhindert werden und das System der Herkunftsnachweise gewinnt an Glaubwirdigkeit.

Die Ausnahme in Art. 4b Abs. 3 fiir massenbilanzierte Brenn- und Treibstoffe flihrt zu einer
Inkoharenz, da dann de facto HKN aus unbekannten Anlagen und somit unbekannter Qualitat
mitgeliefert werden. Dieser Absatz ist deshalb zu streichen.

Art. 4c Entwertung

Abs. 1 Bst. a”s und b, Abs. 3 und Abs. 4

Wir sind mit dieser Anderung grundsatzlich einverstanden. Allerdings méchten wir darauf
hinweisen, dass die Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So wird in der
Produktion des Biogases oftmals Erdgas verwendet, um den Biogasertrag zu maximieren, statt
im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas einzusetzen. Solche Schlupflécher miissen gestopft
werden, falls Biogas-HKN in der Erflillung von Vorgaben angerechnet werden sollen.

Art. 12 Verglitung

Wir begriissen die vorgeschlagene Ausgestaltung der neu geregelten Abnahmevergitung
basierend auf Marktpreisen. Aus unserer Sicht klart die Verordnung aber nicht abschliessend
den Mechanismus, der der Berechnung und Auszahlung der Minimalvergitung zugrunde liegt.
Aus diesem Grund schlagen wir folgende Anpassungen vor:

! Der Marktpreis fiir die Vergiitung fiir Elektrizitit entspricht dem stiindlichen Preis am
Sportmakrt im Day-Ahead-Handel fiir das Marktgebiet Schweiz.

2 Der fir die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massgebende
Referenz-Marktpreis entspricht dem vierteljahrlich gemittelten Referenz-Marktpreis nach
Artikel 15 Absatz 1 der Energieférderungsverordnung vom 1. November 2017. Der
Differenzbetrag wird vierteljahrlich fiir die Elektrizitat ausbezahlt, die zu Marktpreisen unter
dem Referenz-Marktpreis eingespeist wurde.

Art. 12a Minimalvergiitungen

Wir stimmen der redaktionellen Anderung zu. Angesichts des sich abkiihlenden Solarmarkts
und der ambitionierten Zwischenziele fir den Solarausbau moéchten wir anregen, dass eine
Erhéhung der Minimalverglitungen geprift werden sollte.
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Art. 18 Abs. 8 (neu)

Die Griindung von vZEV kdnnen mit hohen individuellen Gebiihren belastet werden, was
deren Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie
den auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch fordern und die Netze entlasten. Von
verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebihren und fiir die Griindung
und Teilnahme an einer vZEV verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass
keine Gberhohten individuellen Kosten und unterschiedliche Tarife verrechnet werden diirfen.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch
diirfen Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife
verrechnet werden.

Art. 31
Keine Bemerkungen.

Energieeffizienzverordnung EnEV

Wir begriissen, dass die Produkte nun auch formell an die EU-Normen angepasst und somit
auch die Ressourceneffizienz von Geraten geprift werden sollen. Gleichzeitig soll aus unserer
Sicht das Energielabel fiir Kaffeemaschinen nicht abgeschafft werden, nur weil sich der Markt
zurzeit in eins bis zwei Klassen abspielt. Dies kann sich in Zukunft schnell andern und eine
Wiedereinflihrung eines Energielabels ist schwierig.

Weitere Anliegen

Mindestanforderung an die Energieeffizienz von Personenwagen: Klasse F

Bei fast allen relevanten energieverbrauchenden Produkten gibt es Mindestanforderungen an
die Energieeffizienz (Okodesign-Vorschriften), die das Inverkehrbringen betreffen, unter
anderem fir Kiihlschranke, Geschirrspiler, Waschmaschinen, Tumbler, Lampen, Fernseher,
Staubsauger, Klimagerate, Boiler, Heizungspumpen oder elektrische Industriemotoren.
Mindestanforderungen an die Energieeffizienz nehmen ineffiziente Produkte vom Markt,
schiitzen Konsumentinnen und Konsumenten vor hohen Energiekosten, und realisieren
wichtige Energiesparpotenziale. Sie sind das wichtigste Instrument, um den Energieverbrauch
serienmassig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Gerate zu reduzieren und deren
Energieeffizienz zu steigern. Dies zu erreichen, ist der Zweck der EnEV. Die aktuelle Revision
der EnEV sollte unbedingt genutzt werden, um die klaffende Liicke bei Personenwagen zu
schliessen. Der Energieverbrauch von Personenwagen lbersteigt denjenigen der Produkte, fir
die bereits Mindestanforderungen in Kraft sind, deutlich. Bis heute gibt es fiir Personenwagen
nur indirekte (CO2-Flottenziele fiir Autos mit Verbrennungsmotoren) respektive gar keine
(Elektroautos) Anreize, um die enormen Energieeffizienzpotenziale auszuschépfen. Die Folgen
zeigen sich im ungebrochenen Trend zu immer grosseren, schwereren Automodellen mit
hohem Energieverbrauch.

Wir fordern darum Klasse F als Mindestanforderung fiir das Inverkehrbringen von neuen
Personenwagen, ab 1. Januar 2026. Nur Personenwagen der schlechtesten
Energieeffizienzklasse G wiirden nicht mehr zugelassen werden — die schlechtesten Modelle
mit dem hochsten Energieverbrauch. Mit Klasse F als Mindestanforderung diirften
Automodelle weiterhin zugelassen werden, wenn sie maximal 7.3 Liter/100km (Benzin), 6.7
I/100km (Diesel) respektive 33.0 kWh/100km (Elektroautos) verbrauchen.
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Der Verbrauchskatalog des BFE listet Gber 600 Elektro-, 1’000 Benzin- und Dieselmodelle auf,
die diese Verbrauchslimite einhalten. Darunter finden sich Modelle aller Karosserieformen
und Antriebe: Vans mit bis zu sieben Platzen, SUVs, Kombis und Limousinen, Cabrios; darunter
auch Modelle mit Vierradantrieb. Mit Klasse F als Mindestanforderung bleibt eine grosse
Modellvielfalt auf dem Markt, die alle Bediirfnisse abdeckt. Diese Mindestanforderung ist gut
umsetzbar.

Verstdrkte Deklarationspflicht in der Autowerbung

Auf vielen Autowerbungen fehlen die Angaben gemass Energieetikette. Automodelle mit
hohem Strom- oder Treibstoffverbrauch und hohen CO2-Emissionen kdnnen beworben
werden ohne Angabe des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der
Energieeffizienzklasse.

Dies, weil geméss EnEV diese Angaben auf der Werbung nur gemacht werden missen, wenn
das Fahrzeug unter Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale
oder eines Preises beworben wird.

Wir fordern die Aufhebung dieser Einschrankungen der Deklarationspflicht in der Werbung.
Die Angaben zum Energieverbrauch, den CO2-Emissionen und bei Personenwagen der
Energieeffizienz-Kategorie sollen auf jeglicher Werbung fiir ein oder mehrere
Fahrzeugmodelle gemacht werden missen. Konsumenten und Konsumentinnen sollen in
jeglicher Werbung fiir bestimmte Fahrzeugmodelle transparent tber diese wichtigen
Eigenschaften informiert werden. Auch bei anderen Produktkategorien miissen die Angaben
gemass Energieetikette bei jeglicher Werbung fiir bestimmte Modelle gemacht werden, etwa
bei Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirrspilern.

Wir schlagen folgende Anderungen in Anhang 4.1, Ziffer 5.1 vor:

5.1 Wer ein oder mehrere bestimmte Modelle neuer Personenwagen, Lieferwagen oder
leichter Sattelschlepper in Druckerzeugnissen und in visuell-elektronischen Medien unter
Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder eines Preises
bewirbt, muss die beworbenen Modellvarianten mit den Angaben zum Energieverbrauch
gemass Ziffer 1.1 und zu den CO2- Emissionen gemass Ziffer 2.1 oder 2.2 kennzeichnen. Bei
Personenwagen ist zusatzlich die Energieeffizienz-Kategorie anzugeben.

Energieetikette: Online-Deklarationspflicht fiir alle Anbieter von Fahrzeugen
Fahrzeugimporteure kommen auf ihren Websites, in ihren Preislisten und Online-
Konfiguratoren den Deklarationsvorschriften gemass EnEV nach und machen den
Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und bei Personenwagen die Energieeffizienzklasse der
Modelle sichtbar, weiter auch den Zielwert sowie die durchschnittlichen CO2-Emissionen. Auf
den Importeursseiten sind diese Angaben in der Regel vollstandig und meist von guter
Qualitat.

Anders sieht es auf den Websites von Garagen sowie von Anbietern von Leasing oder
Autoabos aus. Unsere Kurzrecherche ergab ein sehr uneinheitliches Bild bei den Garagen
(sofern diese Gberhaupt online ihre Modelle zeigen) sowie bei den Anbietern von Leasing und
Autoabos. Insbesondere bei den zwei letzten fehlen die Energie-Angaben oft komplett.

Die Formulierungen in der EnEV (Anhang 4.1 Ziffern 6 und 7) lassen hier offenbar zu, dass
nicht flr alle Fahrzeuganbieter dieselben Deklarationsvorschriften gelten. Konsumentinnen
und Konsumenten sollten aber tberall transparent (iber die Energieangaben informiert
werden. Bei Garagen sowie Anbietern von Leasing und Autoabos ist dies besonders wichtig,
da sie direkt in Kontakt mit Kundinnen und Kunden stehen.
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Entsprechend sollte die EnEV klarer formuliert werden und alle Unternehmen, die Fahrzeuge
anbieten, gleichermassen zur Deklaration der Angaben gemdss Energieetikette verpflichten.

Realitdtsnahe Angaben fiir Plug-in-Hybride

Ein Bericht der Europdischen Kommission! hat im Mérz 2024 basierend auf on-board-
Verbrauchsmessungen bestatigt, dass Plug-in-Hybride im Durchschnitt 3.5 mal mehr
Treibstoff verbrauchen und CO2 ausstossen als gemass offizieller Messung und Deklaration.
Die Problematik ist hinldnglich bekannt und durch zahlreiche Studien mit unterschiedlichen
Methoden dokumentiert. Es gibt auch bei Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb eine
zunehmende Liicke zwischen deklariertem und Realverbrauch, und zwar im Bereich von 20%.
Mit +250% ist die Abweichung bei Plug-in-Hybriden viel grésser und eine Korrektur ist
dringend. Hier werden Konsumentinnen und Konsumenten Uber die viel zu guten Angaben
gemadss Energieetikette (Treibstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Energieeffizienzklasse)
bewusst in die Irre gefiihrt. Und Uber die viel zu tiefen offiziellen CO2-Emissionen entsteht fiir
die Importeure ein Fehlanreiz, ihre CO2-Flottenziele mithilfe von Verkdufen von Plug-inanstatt
reinelektrischer Modelle zu erreichen.

Die EU passt zwar ab 2025 die Berechnungsformel an und nahert den angenommenen
elektrischen Fahranteil bei Plug-in-Hybriden der Realitat an. Allerdings erfolgt diese
Anpassung viel zu langsam —in zwei Schritten, 2025 und 2027 -, und sie geht zu wenig weit
und reicht nicht aus, um realitatsgerechte Deklarationen fiir Plug-in-Hybride zu erreichen.
Unsere Forderung:

Die Werte fir Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen von Plug-in-Hybridmodellen werden
mit dem Faktor 3.5 multipliziert. Die Energieeffizienzklasse basiert auf dem korrigierten
Treibstoffverbrauchswert. Der Korrekturfaktor wird sowohl fiir die Angaben gemass
Energieetikette (EnEV) als auch fir die Berechnung der CO2-Flottenemissionen (CO2-
Verordnung) angewendet.

Hinweis auf Mehr- oder Minderausgaben fiir Energie auf der Energieetikette

Die in Art. 44 Abs. 1 Bst. a und d EnG vorgesehenen Informationen werden in der aktuellen
Vorlage noch nicht in die Energieetikette fiir Personenwagen aufgenommen. Verstandnis
haben wir dafiir, dass die Angabe zum Gebrauch liber den ganzen Lebenszyklus eines
Produktes noch nicht umgesetzt wird. Teilweise z.B. bei den Personenwagen sind die Daten
der EU dazu noch nicht verfiigbar.

Fragwiurdig finden wir hingegen, dass alle anderen mit Art 44 Abs 1 Bst a und d diskussionslos
beschlossenen Zusatzinformationen auf den Energieetiketten noch nicht ausgewiesen
werden.

Alle Angaben fir die finanzrelevanten Minder- bzw. Mehrausgaben bei den Energiekosten pro
Neuwagenmodell fiir z.B. 100°000km sind vorhanden (WLTP -Verbrauch in Liter oder kWh
oder beides pro 100km * durchschnittlicher Energiepreis CHF / Liter oder kWh * 1000). Als
Vergleichswert ist fiir alle Modelle der gleiche, nach Verkaufszahlen gewichtete
Durchschnittswert zu wahlen. Ein je nach Fahrzeugkategorie unterschiedlicher Vergleichswert
ist nicht notig oder gar zwingend, ist doch auch fiir CO2 der ausgewiesene Vergleichswert fir
PKWs aller Kategorien derselbe.

1 First Commission report on real-world CO2 emissions of cars and vans using data from on-board
fuel consumption monitoring devices - Climate Action
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Hinweise auf umweltschonendere Fortbewegungsméglichkeiten in der Autowerbung

Es ist unbestritten, dass Personenwagen das ineffizienteste und umweltschadlichste
Verkehrsmittel des Landverkehrs sind. Eine der zahlreichen Studien, die dies bestatigen, ist
der Fachbericht ,,Umweltauswirkungen von Personenwagen mit verschiedenen
Antriebssystemen” vom April 2023 des Bundesamtes fiir Umwelt BAFU.

In Frankreich missen Konsumentinnen und Konsumenten deshalb in jeglicher Werbung fiir
Personenwagen auf effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmaoglichkeiten
hingewiesen werden. Konkret muss einer von drei Satzen auf der Werbung platziert werden,
wobei online weitere Infos zur Verfligung gestellt werden. So werden Konsumentinnen und
Konsumenten konstruktiv dazu angeregt, kurze Wege zu Fuss oder per Velo zurlickzulegen,
Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Alltag den 6ffentlichen Verkehr zu nutzen:

— « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Pensez a covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »

Auch wenn nur ein kleiner Teil der Konsumentinnen und Konsumenten diese Vorschlage
umsetzt, hat dies vielseitige positive Auswirkungen: weniger Stau, geringere Emissionen von
CO2, Luftschadstoffen und Larm, hohere Verkehrssicherheit.

Wir fordern deshalb, dass auch in der Schweiz auf jeglicher Autowerbung auf alternative,
effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmoglichkeiten hingewiesen werden
muss. Die Satze aus Frankreich kénnen als Vorlage dienen.

Kernenergieverordnung KEV
Keine Kommentare.

Verordnung des UVEK liber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT)
Artikel 6 Abs. 2bis

Wir begriissen, dass die Produktionsdaten neu von einer akkreditierten
Konformitatsbewertungsstelle beglaubigt werden mussen.

Artikel 8 Abs. 1 Bst. c und Abs. 4

Wir sind mit der vorgeschlagenen Anpassung grundsatzlich einverstanden. Allerdings méchten
wir darauf hinweisen, dass die Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So
wird in der Produktion des Biogases oftmals Erdgas verwendet, um den Biogasertrag zu
maximieren, statt im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas einzusetzen. Solche Schlupflécher
miissen gestopft werden, falls Biogas-HKN in der Erfiillung von Vorgaben angerechnet werden
sollen. Da die Schifffahrt neu als Abnehmer von HKN auftritt, wurden HKN teurer und somit
der Anreiz, die HKN-Menge zu maximieren erhoht. Die Kontrolle der Anlagen wird somit
wichtiger und muss zwingend auch die Substrate besser kontrollieren.

Energieforderverordnung EnFV

Anhang 6.1

Die vorgeschlagene Anderung der EnFV wiirde die Anrechenbarkeit von &ffentlichen Abgaben
(z.B. Konzessionsabgaben) fir Neuanlagen erweitern und bei erheblichen Erweiterungen die
zusétzlich durch die Erweiterung ausgeldsten Abgaben anrechenbar machen. Es ist allerdings
zu beachten, dass vertragliche Abgaben sehr vielfaltig sein kdnnen. Im Zusammenhang mit
sehr hohen Maximalbeitrdgen (30 Rp./kWh) fiir Neuanlagen und Erweiterungen besteht so
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die Méglichkeit einer Uberwalzung nicht gerechtfertigter Aufwénde und damit eine
missbrduchliche Anwendung.

Die Erhohung der wirtschaftlichen Attraktivitdt von Neubauten (auch in 6kologisch sensiblen
Gewadsserabschnitten) ist beztiglich Nachhaltigkeit und insbesondere der Biodiversitat kritisch
zu beurteilen. Das wird, anders als es die Ausflihrungen im begleitenden Bericht behaupten,
durchaus zu einer weiteren Verschlechterung der Gewasserfunktionen fiihren. Dies ist zum
Beispiel bei durch die KEV geforderte Wasserkraftanlagen ersichtlich, die nun im Zuge der
okologischen Sanierung Wasserkraft oder dem zuséatzlichem Ausgleich zuriickgebaut werden
missen. Solche Fehlanreize und kolossale Fehlinvestitionen sind unbedingt zu verhindern.

Wenn Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen vollstandig anrechenbar sind, verbessert
sich die wirtschaftliche Bilanz von Neuanlagen erheblich und dies weitgehend unabhangig
davon, ob der gewasserokologischen Eignung des Ausbaus und der jahreszeitlichen Verteilung
der Produktion (bzgl. der energiekritischen Wintermonate) und einem absurd hohen
Maximalvergiitung. Da bereits Uber 95 % des geeigneten Potentials genutzt werden, bewirkt
das vor allem starkeren Druck auf die restlichen, vielfach 6kologisch sensiblen
Gewisserabschnitte. Okologische Schiden und damit verbundene Kosten (Fischereiverluste,
Verlust von Erholungsnutzungen, negative Folgen fiir Biodiversitdt) werden in der
Forderberechnung ebenfalls nicht angemessen bericksichtigt. Statt dass "Best Practice"
gefordert wird, wird die Minimalerfiillung im Sinne gesetzlicher Mindestmassnahmen belohnt.

Die vorgeschlagene Anpassung macht Neubau- und Ausbauprojekte wirtschaftlich attraktiver
—auch in 6kologisch sensiblen Gewasserstrecken. Dies

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht drohen Fehlinvestitionen (Neubau statt kosteneffizienter
Modernisierungen/Sanierungen), externe Umweltkosten, Rechtsrisiken und begrenzter
Nutzen v.a. im Hinblick auf die so dringende Winterproduktion. Damit wird einer
wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Energieproduktion gemass Verfassung
zuwidergehandelt. Eine sachgerechte Wasserkraft-Férderpolitik muss 6kologische Vorgaben
respektieren, Modernisierung priorisieren und gezielt in Speicher- und
Systemdienstleistungen investieren.

ANTRAG:
Auf die Anpassung ist zu verzichten.

Eventualiter:
Die Art von Abgaben und Leistungen, die anrechenbar sind, ist klarer und abschliessend
festzuhalten, um einem Missbrauch vorzubeugen.

Anhang 6.1 Ziffer 4.1.1
Bst g: Einschrdnkungen bei der Anrechenbarkeit von Abgaben und Leistungen (neu)

Bei 6kologische Ergdnzungsmassnahmen und Auflagen sind Abgaben und Leistungen
anrechenbar Es ist darauf zu achten.

Bei erheblichen Erweiterungen sind nur diejenigen Abgaben anrechenbar, die unmittelbar
und ausschliesslich durch die Erweiterung zusatzlich ausgeldst werden; freiwillige 6kologische
Ausgleichsleistungen sind nur anrechenbar, sofern sie liber die gesetzlichen Anforderungen
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hinaus einen nachweisbaren Biodiversitdtsgewinn erbringen und in einem zweckgebundenen
Renaturierungsfonds zur Kompensation von Eingriffen deponiert werden.

Anhang 2.1

Angesichts der ricklaufigen Ausbauzahlen bei den Solaranlagen aber ambitionierten
Zwischenzielen bis 2030 fordern wir zusatzlich die Erhéhung der Einmalvergiitung. Die
Einmalvergiitung wird heute bei rund 15% der Investitionskosten festgesetzt. Die diesjahrigen
Ausbauzahlen zeigen, dass dies nicht genligt, um unverdndert hohe
Investitionsentscheidungen zu erlauben. Laut Gesetz sind bis zu 30% moglich. Aus unserer
Sicht muss der gesetzliche Spielrahmen unbedingt ausgenutzt und die Einmalvergiitungen
erhoht werden. Diese Erhohung kann an zusatzliche Bedingungen gekndpft sein, wie ein netz-
/systemdienlich betriebener Batteriespeicher, die Beschrankung der maximalen
Einspeiseleistung oder ein hoher Winterstromanteil.

Zusatzlich soll bei den Auktionen fir die gleitenden Marktpramien fir grosse PV-Anlagen das
mogliche Maximalgebot von 9 Rp./kWh erhoht werden. Dieser Wert entspricht dem
durchschnittlichen Zuschlagswert der letzten Aufdachanlagen-Ausschreibungen in
Deutschland. Dies bedeutet, dass ein Grossteil der Anlagen, die in Deutschland einen Zuschlag
bekommen haben, Gber diesem Wert angeboten haben. Angesichts der grundsatzlich
héheren Kosten in der Schweiz ist dieses Vorgehen unverstandlich. Es ist nicht erstaunlich,
dass das Interesse an den ersten Auktionsrunden deshalb sehr gering war. Die Erhéhung des
Maximalgebots gibt mehr Projekten — auch kleineren — die Chance, eine gleitende
Marktpramie zu erhalten, wenn dieses Fordersystem fiir diese Projekte interessanter sein
sollte, als ein Investitionsbeitrag. Schliesslich sollen spezielle Auktionen fiir gleitende
Marktpramien spezifisch fir Winterstrom durchgefihrt werden. Dies fordert die
Versorgungssicherheit und Fordereffizienz.

Stromversorgungsverordnung StromVV

Art. 4 Abs. 3
Wir begriissen die vorgeschlagene Anderung und schlagen nachfolgende Prazisierung vor.

3 Fiir die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden Grundsitze:
e. Im Rahmen der Verglitung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten
anrechenbar:

1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten
nach Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abziglich
allfalliger Fordermittel nach Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 geltenden
Fassung, oder, falls der der schweizweit harmonisierte Preis nach Artikel 15
Absatz 1 EnG Uber den Gestehungskosten liegt, maximal dieser Preis zum
Zeitpunkt der Einspeisung zuziiglich der Vergiitung fiir die
Herkunftsnachweise.

Art. 19g Abs. 8 (neu)

Die Griindung von LEG kdnnen mit hohen individuellen Gebiihren belastet werden, was deren
Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den
auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch fordern und die Netze entlasten. Von
verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebihren und fiir die Griindung
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und Teilnahme an einer LEG verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass keine
Uberhohten individuellen Kosten und unterschiedliche Tarife verrechnet werden dirfen.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizititsgemeinschaft diirfen
Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife verrechnet
werden.

Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

Das Interesse an LEG ist unter den heutigen Rahmenbedingungen gering. Aus Sicht des
Gesamtsystems sind sie aber interessant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten
Verbrauch fordern und die Netze entlasten. Mit dem aktuellen Netzrabatt lohnen sich LEG
wirtschaftlich nicht. Dieser soll deshalb reduziert werden und dadurch auch die tatsachliche
Netzbelastung der LEG abbilden, die ja nicht alle Netzebenen beniitzen. Ausserdem soll die
Differenzierung zwischen den Netzebenen eliminiert werden, um das System weniger
komplex aber attraktiv zu gestalten.

1 Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fiir den
Bezug von selbst erzeugter Elektrizitat geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3 StromVG),
betrdgt 40 60 Prozent ihres Netznutzungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.

2 Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizitaitsmenge nach Artikel 19g Absatz 4 Buchstabe b.

Weiteres Anliegen

Batteriespeicher bieten wichtige Flexibilitaten bei der Integration von grossen Mengen
unflexibel anfallender Stromproduktion. Diese Flexibilitat soll aber als Grossspeicher oder
Cluster von kleineren Speichern auch wirtschaftlich angeboten werden kénnen. Dafiir hat das
Parlament in Art. 14a StromVG prézisiert, dass Speicher ohne Endverbrauch auch kein
Netznutzungsentgelt bezahlen sollen. Nun erheben Netzbetreiber auf Speicher «behind-the-
meter», die auch fur den Endverbrauch benutzt werden kénnen, teilweise sehr hohe
Netzanschlussbeitrage und Leistungstarife, ohne zu bericksichtigen, wann die Speicher ein-
und ausspeisen. Aus Gesamtsystemsicht wére es sinnvoll, wenn auch solche Speicher
Netzstabilisierungs- und Regelleistungsdienstleistungen anbieten konnten und diese nicht
durch Leistungstarife unnétig verteuert werden. Das Gleiche gilt Gbrigens fiir die flexible
Verbrauchssteuerung. Eine Regelung soll schnellstmoglich angegangen werden, um alle
verfligbaren Mittel und Technologien ihren Fahigkeiten entsprechend dem Gesamtsystem
zugutekommen lassen kénnen.
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Bern, 18. Dezember 2025

Stellungnahme des VCS Verkehrs-Club der Schweiz zu den
Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir
Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Moglichkeit, an der oben genannten Vernehmlassung teilnehmen zu
durfen, und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. Sie finden unsere detaillierten
Rickmeldungen zu den einzelnen Verordnungsvorlagen nachfolgend.

Wir bitten Sie, unsere Anliegen zu prifen, und stehen fur Fragen gerne zur Verfigung.

Freundliche Grisse

i

Stéphanie Penher

Geschaftsfuhrerin
VCS Verkehrs-Club der Schweiz

VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Aarbergergasse 61, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 328 58 58, IBAN CH48 0900 0000 4900 1651 0
www.verkehrsclub.ch, ves@verkehrsclub.ch
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Energieverordnung EnV

Art. 4b Pflichten
Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und Abs. 4"

Wir begrussen, dass Herkunftsnachweise nicht nur von den Nachweisimporteuren, sondern auch
von Brennstoffimporteuren bei der Vollzugsstelle registriert werden mussen. Wie im erlduternden
Bericht erwahnt, kann so die Doppelzdhlung von Herkunftsnachweisen verhindert werden und
das System der Herkunftsnachweise gewinnt an Glaubwdurdigkeit.

Die Ausnahme in Art. 4b Abs. 3 fir massenbilanzierte Brenn- und Treibstoffe fiihrt zu einer
Inkoharenz, da dann de facto HKN aus unbekannten Anlagen und somit unbekannter Qualitat
mitgeliefert werden. Dieser Absatz ist deshalb zu streichen.

Art. 4c¢ Entwertung

Abs. 1 Bst. a”s und b, Abs. 3 und Abs. 4

Wir sind mit dieser Anderung grundsétzlich einverstanden. Allerdings méchten wir darauf
hinweisen, dass die Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So wird in der
Produktion des Biogases oftmals Erdgas verwendet, um den Biogasertrag zu maximieren, statt im
Eigenverbrauch ebenfalls Biogas einzusetzen. Solche Schlupflécher missen gestopft werden, falls
Biogas-HKN in der Erfullung von Vorgaben angerechnet werden sollen.

Art. 12 Vergutung

Wir begrussen die vorgeschlagene Ausgestaltung der neu geregelten Abnahmevergitung
basierend auf Marktpreisen. Aus unserer Sicht klart die Verordnung aber nicht abschliessend den
Mechanismus, der der Berechnung und Auszahlung der Minimalvergitung zugrunde liegt. Aus
diesem Grund schlagen wir folgende Anpassungen vor:

' Der Marktpreis fur die Vergutung fur Elektrizitat entspricht dem stiindlichen Preis am
Sportmakrt im Day-Ahead-Handel fir das Marktgebiet Schweiz.

2 Der fur die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massgebende
Referenz-Marktpreis entspricht dem vierteljahrlich gemittelten Referenz-Marktpreis nach Artikel
15 Absatz 1 der Energieférderungsverordnung vom 1. November 2017. Der Differenzbetrag wird
vierteljahrlich fur die Elektrizitat ausbezahlt, die zu Marktpreisen unter dem Referenz-
Marktpreis eingespeist wurde.

Art. 12a Minimalvergitungen

Wir stimmen der redaktionellen Anderung zu. Angesichts des sich abkiihlenden Solarmarkts und
der ambitionierten Zwischenziele fir den Solarausbau méchten wir anregen, dass eine Erh6hung
der Minimalvergutungen gepruft werden sollte.
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Art. 18 Abs. 8 (neu)

Die Grindung von vZEV kdnnen mit hohen individuellen Gebuhren belastet werden, was deren
Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den auf
die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch férdern und die Netze entlasten. Von
verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebuhren und fur die Griindung und
Teilnahme an einer vZEV verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass keine
Uberhdhten individuellen Kosten und unterschiedliche Tarife verrechnet werden duarfen.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch
diirfen Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife
verrechnet werden.

Art. 31
Keine Bemerkungen.

Energieeffizienzverordnung EnEV

Wir begrissen, dass die Produkte nun auch formell an die EU-Normen angepasst und somit auch
die Ressourceneffizienz von Geraten gepruft werden sollen. Gleichzeitig soll aus unserer Sicht das
Energielabel fir Kaffeemaschinen nicht abgeschafft werden, nur weil sich der Markt zurzeit in eins
bis zwei Klassen abspielt. Dies kann sich in Zukunft schnell andern und eine Wiedereinfiihrung
eines Energielabels ist schwierig.

Weitere Anliegen

Mindestanforderung an die Energieeffizienz von Personenwagen: Klasse F

Bei fast allen relevanten energieverbrauchenden Produkten gibt es Mindestanforderungen an die
Energieeffizienz (Okodesign-Vorschriften), die das Inverkehrbringen betreffen, unter anderem fir
Kuhlschranke, Geschirrsptiler, Waschmaschinen, Tumbler, Lampen, Fernseher, Staubsauger,
Klimagerate, Boiler, Heizungspumpen oder elektrische Industriemotoren. Mindestanforderungen
an die Energieeffizienz nehmen ineffiziente Produkte vom Markt, schitzen Konsumentinnen und
Konsumenten vor hohen Energiekosten, und realisieren wichtige Energiesparpotenziale. Sie sind
das wichtigste Instrument, um den Energieverbrauch serienmassig hergestellter Anlagen,
Fahrzeuge und Gerate zu reduzieren und deren Energieeffizienz zu steigern. Dies zu erreichen, ist
der Zweck der EnEV. Die aktuelle Revision der EnEV sollte unbedingt genutzt werden, um die
klaffende Liicke bei Personenwagen zu schliessen. Der Energieverbrauch von Personenwagen
Ubersteigt denjenigen der Produkte, fir die bereits Mindestanforderungen in Kraft sind, deutlich.
Bis heute gibt es flir Personenwagen nur indirekte (CO2-Flottenziele fir Autos mit
Verbrennungsmotoren) respektive gar keine (Elektroautos) Anreize, um die enormen
Energieeffizienzpotenziale auszuschépfen. Die Folgen zeigen sich im ungebrochenen Trend zu
immer grésseren, schwereren Automodellen mit hohem Energieverbrauch.

Wir fordern darum Klasse F als Mindestanforderung fir das Inverkehrbringen von neuen
Personenwagen, ab 1. Januar 2026. Nur Personenwagen der schlechtesten Energieeffizienzklasse
G wirden nicht mehr zugelassen werden - die schlechtesten Modelle mit dem héchsten
Energieverbrauch. Mit Klasse F als Mindestanforderung durften Automodelle weiterhin
zugelassen werden, wenn sie maximal 7.3 Liter/100km (Benzin), 6.7 I/100km (Diesel) respektive
33.0 kWh/100km (Elektroautos) verbrauchen.

Seite 3



Der Verbrauchskatalog des BFE listet Uber 600 Elektro-, 1000 Benzin- und Dieselmodelle auf, die
diese Verbrauchslimite einhalten. Darunter finden sich Modelle aller Karosserieformen und
Antriebe: Vans mit bis zu sieben Platzen, SUVs, Kombis und Limousinen, Cabrios; darunter auch
Modelle mit Vierradantrieb. Mit Klasse F als Mindestanforderung bleibt eine grosse Modellvielfalt
auf dem Markt, die alle Bedurfnisse abdeckt. Diese Mindestanforderung ist gut umsetzbar.

Verstéirkte Deklarationspflicht in der Autowerbung

Auf vielen Autowerbungen fehlen die Angaben gemass Energieetikette. Automodelle mit hohem
Strom- oder Treibstoffverbrauch und hohen CO2-Emissionen kénnen beworben werden ohne
Angabe des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der Energieeffizienzklasse.

Dies, weil gemass EnEV diese Angaben auf der Werbung nur gemacht werden muissen, wenn das
Fahrzeug unter Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder eines
Preises beworben wird.

Wir fordern die Aufhebung dieser Einschrankungen der Deklarationspflicht in der Werbung. Die
Angaben zum Energieverbrauch, den CO2-Emissionen und bei Personenwagen der
Energieeffizienz-Kategorie sollen auf jeglicher Werbung fur ein oder mehrere Fahrzeugmodelle
gemacht werden missen. Konsumenten und Konsumentinnen sollen in jeglicher Werbung fur
bestimmte Fahrzeugmodelle transparent tber diese wichtigen Eigenschaften informiert werden.
Auch bei anderen Produktkategorien missen die Angaben gemass Energieetikette bei jeglicher
Werbung fur bestimmte Modelle gemacht werden, etwa bei Waschmaschinen, Waschtrocknern
und Geschirrspulern.

Wir schlagen folgende Anderungen in Anhang 4.1, Ziffer 5.1 vor:

5.1 Wer ein oder mehrere bestimmte Modelle neuer Personenwagen, Lieferwagen oder leichter
Sattelschlepper in Druckerzeugnissen und in visuell-elektronischen Medien unter Angabe einer
Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder eines Preises bewirbt, muss die
beworbenen Modellvarianten mit den Angaben zum Energieverbrauch gemass Ziffer 1.1 und zu
den CO2- Emissionen gemass Ziffer 2.1 oder 2.2 kennzeichnen. Bei Personenwagen ist zusatzlich
die Energieeffizienz-Kategorie anzugeben.

Energieetikette: Online-Deklarationspflicht fiir alle Anbieter von Fahrzeugen

Fahrzeugimporteure kommen auf ihren Websites, in ihren Preislisten und Online-Konfiguratoren
den Deklarationsvorschriften gemass EnEV nach und machen den Energieverbrauch, die CO2-
Emissionen und bei Personenwagen die Energieeffizienzklasse der Modelle sichtbar, weiter auch
den Zielwert sowie die durchschnittlichen CO2-Emissionen. Auf den Importeursseiten sind diese
Angaben in der Regel vollstdndig und meist von guter Qualitat.

Anders sieht es auf den Websites von Garagen sowie von Anbietern von Leasing oder Autoabos
aus. Unsere Kurzrecherche ergab ein sehr uneinheitliches Bild bei den Garagen (sofern diese
Uberhaupt online ihre Modelle zeigen) sowie bei den Anbietern von Leasing und Autoabos.
Insbesondere bei den zwei letzten fehlen die Energie-Angaben oft komplett.

Die Formulierungen in der EnEV (Anhang 4.1 Ziffern 6 und 7) lassen hier offenbar zu, dass nicht
far alle Fahrzeuganbieter dieselben Deklarationsvorschriften gelten. Konsumentinnen und
Konsumenten sollten aber Uberall transparent tber die Energieangaben informiert werden. Bei
Garagen sowie Anbietern von Leasing und Autoabos ist dies besonders wichtig, da sie direkt in
Kontakt mit Kundinnen und Kunden stehen.

Entsprechend sollte die EnEV klarer formuliert werden und alle Unternehmen, die Fahrzeuge
anbieten, gleichermassen zur Deklaration der Angaben gemass Energieetikette verpflichten.
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Realitdtsnahe Angaben fiir Plug-in-Hybride

Ein Bericht der Europdischen Kommission' hat im Marz 2024 basierend auf on-board-
Verbrauchsmessungen bestatigt, dass Plug-in-Hybride im Durchschnitt 3.5 mal mehr Treibstoff
verbrauchen und CO2 ausstossen als gemass offizieller Messung und Deklaration. Die
Problematik ist hinlanglich bekannt und durch zahlreiche Studien mit unterschiedlichen Methoden
dokumentiert. Es gibt auch bei Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb eine zunehmende Licke
zwischen deklariertem und Realverbrauch, und zwar im Bereich von 20%. Mit +250% ist die
Abweichung bei Plug-in-Hybriden viel grésser und eine Korrektur ist dringend. Hier werden
Konsumentinnen und Konsumenten Uber die viel zu guten Angaben gemass Energieetikette
(Treibstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Energieeffizienzklasse) bewusst in die Irre gefiihrt. Und
Uber die viel zu tiefen offiziellen CO2-Emissionen entsteht fur die Importeure ein Fehlanreiz, ihre
CO2-Flottenziele mithilfe von Verkaufen von Plug-inanstatt reinelektrischer Modelle zu erreichen.
Die EU passt zwar ab 2025 die Berechnungsformel an und nahert den angenommenen
elektrischen Fahranteil bei Plug-in-Hybriden der Realitat an. Allerdings erfolgt diese Anpassung
viel zu langsam - in zwei Schritten, 2025 und 2027 -, und sie geht zu wenig weit und reicht nicht
aus, um realitatsgerechte Deklarationen fir Plug-in-Hybride zu erreichen.

Unsere Forderung:

Die Werte fur Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen von Plug-in-Hybridmodellen werden mit
dem Faktor 3.5 multipliziert. Die Energieeffizienzklasse basiert auf dem korrigierten
Treibstoffverbrauchswert. Der Korrekturfaktor wird sowohl fur die Angaben gemass
Energieetikette (EnEV) als auch fiir die Berechnung der CO2-Flottenemissionen (CO2-Verordnung)
angewendet.

Hinweis auf Mehr- oder Minderausgaben fiir Energie auf der Energieetikette

Die in Art. 44 Abs. 1 Bst. a und d EnG vorgesehenen Informationen werden in der aktuellen
Vorlage noch nicht in die Energieetikette fir Personenwagen aufgenommen. Verstandnis haben
wir daftir, dass die Angabe zum Gebrauch Uber den ganzen Lebenszyklus eines Produktes noch
nicht umgesetzt wird. Teilweise z.B. bei den Personenwagen sind die Daten der EU dazu noch
nicht verfigbar.

Fragwtrdig finden wir hingegen, dass alle anderen mit Art 44 Abs 1 Bst a und d diskussionslos
beschlossenen Zusatzinformationen auf den Energieetiketten noch nicht ausgewiesen werden.
Alle Angaben fur die finanzrelevanten Minder- bzw. Mehrausgaben bei den Energiekosten pro
Neuwagenmodell fiir z.B. 100'000km sind vorhanden (WLTP -Verbrauch in Liter oder kWh oder
beides pro 100km * durchschnittlicher Energiepreis CHF / Liter oder kWh * 1000). Als
Vergleichswert ist fur alle Modelle der gleiche, nach Verkaufszahlen gewichtete Durchschnittswert
zu wahlen. Ein je nach Fahrzeugkategorie unterschiedlicher Vergleichswert ist nicht nétig oder gar
zwingend, ist doch auch fur CO2 der ausgewiesene Vergleichswert fiir PKWs aller Kategorien
derselbe.

Hinweise auf umweltschonendere Fortbewegungsméglichkeiten in der Autowerbung
Es ist unbestritten, dass Personenwagen das ineffizienteste und umweltschadlichste
Verkehrsmittel des Landverkehrs sind. Eine der zahlreichen Studien, die dies bestatigen, ist der

* First Commission report on real-world CO2 emissions of cars and vans using data from on-board fuel
consumption monitoring devices - Climate Action
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Fachbericht ,Umweltauswirkungen von Personenwagen mit verschiedenen Antriebssystemen”
vom April 2023 des Bundesamtes fur Umwelt BAFU.

In Frankreich missen Konsumentinnen und Konsumenten deshalb in jeglicher Werbung fur
Personenwagen auf effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmaoglichkeiten
hingewiesen werden. Konkret muss einer von drei Satzen auf der Werbung platziert werden,
wobei online weitere Infos zur Verfigung gestellt werden. So werden Konsumentinnen und
Konsumenten konstruktiv dazu angeregt, kurze Wege zu Fuss oder per Velo zurtickzulegen,
Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Alltag den &ffentlichen Verkehr zu nutzen:

- « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »

- « Pensez a covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer »

- « Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »

Auch wenn nur ein kleiner Teil der Konsumentinnen und Konsumenten diese Vorschlage umsetzt,
hat dies vielseitige positive Auswirkungen: weniger Stau, geringere Emissionen von CO2,
Luftschadstoffen und Larm, hohere Verkehrssicherheit.

Wir fordern deshalb, dass auch in der Schweiz auf jeglicher Autowerbung auf alternative,
effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmaglichkeiten hingewiesen werden muss.
Die Satze aus Frankreich kdnnen als Vorlage dienen.

Kernenergieverordnung KEV
Keine Kommentare.

Verordnung des UVEK liber den Herkunftsnachweis fiur Brenn- und
Treibstoffe (VHBT)

Artikel 6 Abs. 2bis

Wir begrussen, dass die Produktionsdaten neu von einer akkreditierten
Konformitatsbewertungsstelle beglaubigt werden mussen.

Artikel 8 Abs. 1 Bst. c und Abs. 4

Wir sind mit der vorgeschlagenen Anpassung grundsatzlich einverstanden. Allerdings méchten
wir darauf hinweisen, dass die Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So wird in
der Produktion des Biogases oftmals Erdgas verwendet, um den Biogasertrag zu maximieren,
statt im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas einzusetzen. Solche Schlupflécher missen gestopft
werden, falls Biogas-HKN in der Erflillung von Vorgaben angerechnet werden sollen. Da die
Schifffahrt neu als Abnehmer von HKN auftritt, wurden HKN teurer und somit der Anreiz, die HKN-
Menge zu maximieren erhdht. Die Kontrolle der Anlagen wird somit wichtiger und muss zwingend
auch die Substrate besser kontrollieren.

Energieforderverordnung EnFVv

Anhang 6.1

Die vorgeschlagene Anderung der EnFV wiirde die Anrechenbarkeit von 6ffentlichen Abgaben
(z.B. Konzessionsabgaben) fir Neuanlagen erweitern und bei erheblichen Erweiterungen die
zusatzlich durch die Erweiterung ausgeldsten Abgaben anrechenbar machen. Es ist allerdings zu
beachten, dass vertragliche Abgaben sehr vielfaltig sein kbnnen. Im Zusammenhang mit sehr
hohen Maximalbeitragen (30 Rp./kWh) fur Neuanlagen und Erweiterungen besteht so die
Méglichkeit einer Uberwalzung nicht gerechtfertigter Aufwande und damit eine missbrauchliche
Anwendung.
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Die Erhéhung der wirtschaftlichen Attraktivitat von Neubauten (auch in 6kologisch sensiblen
Gewasserabschnitten) ist bezliglich Nachhaltigkeit und insbesondere der Biodiversitat kritisch zu
beurteilen. Das wird, anders als es die Ausfuhrungen im begleitenden Bericht behaupten,
durchaus zu einer weiteren Verschlechterung der Gewasserfunktionen fuhren. Dies ist zum
Beispiel bei durch die KEV geférderte Wasserkraftanlagen ersichtlich, die nun im Zuge der
Okologischen Sanierung Wasserkraft oder dem zusatzlichem Ausgleich zurickgebaut werden
mussen. Solche Fehlanreize und kolossale Fehlinvestitionen sind unbedingt zu verhindern.

Wenn Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen vollstandig anrechenbar sind, verbessert
sich die wirtschaftliche Bilanz von Neuanlagen erheblich und dies weitgehend unabhangig davon,
ob der gewasserokologischen Eignung des Ausbaus und der jahreszeitlichen Verteilung der
Produktion (bzgl. der energiekritischen Wintermonate) und einem absurd hohen
Maximalvergutung. Da bereits Uber 95 % des geeigneten Potentials genutzt werden, bewirkt das
vor allem starkeren Druck auf die restlichen, vielfach 6kologisch sensiblen Gewdasserabschnitte.
Okologische Schaden und damit verbundene Kosten (Fischereiverluste, Verlust von
Erholungsnutzungen, negative Folgen fir Biodiversitat) werden in der Férderberechnung
ebenfalls nicht angemessen berticksichtigt. Statt dass "Best Practice" geférdert wird, wird die
Minimalerfullung im Sinne gesetzlicher Mindestmassnahmen belohnt.

Die vorgeschlagene Anpassung macht Neubau- und Ausbauprojekte wirtschaftlich attraktiver -
auch in 6kologisch sensiblen Gewdsserstrecken.

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht drohen Fehlinvestitionen (Neubau statt kosteneffizienter
Modernisierungen/Sanierungen), externe Umweltkosten, Rechtsrisiken und begrenzter Nutzen
v.a. im Hinblick auf die so dringende Winterproduktion. Damit wird einer wirtschaftlichen und
umweltfreundlichen Energieproduktion gemass Verfassung zuwidergehandelt. Eine sachgerechte
Wasserkraft-Férderpolitik muss 6kologische Vorgaben respektieren, Modernisierung priorisieren
und gezielt in Speicher- und Systemdienstleistungen investieren.

ANTRAG:
Auf die Anpassung ist zu verzichten.

Eventualiter:
Die Art von Abgaben und Leistungen, die anrechenbar sind, ist klarer und abschliessend
festzuhalten, um einem Missbrauch vorzubeugen.

Anhang 6.1 Ziffer 4.1.1
Bst g: Einschrankungen bei der Anrechenbarkeit von Abgaben und Leistungen (neu)

Bei 6kologischen Ergénzungsmassnahmen und Auflagen sind Abgaben und Leistungen
grundsatzlich anrechenbar. Es ist sicherzustellen, dass nur solche Aufwendungen berucksichtigt
werden, die tatsachlich einen nachweisbaren 6kologischen Mehrwert schaffen.

Bei erheblichen Erweiterungen sind nur diejenigen Abgaben anrechenbar, die unmittelbar und
ausschliesslich durch die Erweiterung zusatzlich ausgeldst werden; freiwillige 6kologische
Ausgleichsleistungen sind nur anrechenbar, sofern sie Uber die gesetzlichen Anforderungen
hinaus einen nachweisbaren Biodiversitatsgewinn erbringen und in einem zweckgebundenen
Renaturierungsfonds zur Kompensation von Eingriffen deponiert werden.
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Anhang 2.1

Angesichts der rucklaufigen Ausbauzahlen bei den Solaranlagen aber ambitionierten
Zwischenzielen bis 2030 fordern wir zusatzlich die Erh6hung der Einmalvergitung. Die
Einmalvergutung wird heute bei rund 15% der Investitionskosten festgesetzt. Die diesjahrigen
Ausbauzahlen zeigen, dass dies nicht genugt, um unverandert hohe Investitionsentscheidungen
zu erlauben. Laut Gesetz sind bis zu 30% moglich. Aus unserer Sicht muss der gesetzliche
Spielrahmen unbedingt ausgenutzt und die Einmalvergitungen erhéht werden. Diese Erhdhung
kann an zuséatzliche Bedingungen geknopft sein, wie ein netz-/systemdienlich betriebener
Batteriespeicher, die Beschrankung der maximalen Einspeiseleistung oder ein hoher
Winterstromanteil.

Zusatzlich soll bei den Auktionen fur die gleitenden Marktpramien flr grosse PV-Anlagen das
maogliche Maximalgebot von 9 Rp./kWh erhéht werden. Dieser Wert entspricht dem
durchschnittlichen Zuschlagswert der letzten Aufdachanlagen-Ausschreibungen in Deutschland.
Dies bedeutet, dass ein Grossteil der Anlagen, die in Deutschland einen Zuschlag bekommen
haben, Uber diesem Wert angeboten haben. Angesichts der grundsatzlich héheren Kosten in der
Schweiz ist dieses Vorgehen unverstandlich. Es ist nicht erstaunlich, dass das Interesse an den
ersten Auktionsrunden deshalb sehr gering war. Die Erh6hung des Maximalgebots gibt mehr
Projekten - auch kleineren - die Chance, eine gleitende Marktpramie zu erhalten, wenn dieses
Fordersystem fur diese Projekte interessanter sein sollte, als ein Investitionsbeitrag. Schliesslich
sollen spezielle Auktionen fir gleitende Marktpramien spezifisch fir Winterstrom durchgefihrt
werden. Dies fordert die Versorgungssicherheit und Fordereffizienz.

Stromversorgungsverordnung StromVV

Art. 4 Abs. 3
Wir begriissen die vorgeschlagene Anderung und schlagen nachfolgende Prézisierung vor.

3 FUr die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden Grundsatze:
e. Im Rahmen der Vergutung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten
anrechenbar:
1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten nach
Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abzuglich allfalliger
Fordermittel nach Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung, oder, falls
der der schweizweit harmonisierte Preis nach Artikel 15 Absatz 1 EnG Uber den
Gestehungskosten liegt, maximal dieser Preis zum Zeitpunkt der Einspeisung
zuziiglich der Verglitung fur die Herkunftsnachweise.

Art. 199 Abs. 8 (neu)

Die Grindung von LEG kénnen mit hohen individuellen GebUhren belastet werden, was deren
Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den auf
die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch férdern und die Netze entlasten. Von
verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebihren und fur die Grindung und
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Teilnahme an einer LEG verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass keine
Uberhdhten individuellen Kosten und unterschiedliche Tarife verrechnet werden durfen.

& Fir die Griindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizitatsgemeinschaft diirfen
Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife verrechnet
werden.

Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

Das Interesse an LEG ist unter den heutigen Rahmenbedingungen gering. Aus Sicht des
Gesamtsystems sind sie aber interessant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten
Verbrauch férdern und die Netze entlasten. Mit dem aktuellen Netzrabatt lohnen sich LEG
wirtschaftlich nicht. Dieser soll deshalb reduziert werden und dadurch auch die tatsachliche
Netzbelastung der LEG abbilden, die ja nicht alle Netzebenen benttzen. Ausserdem soll die
Differenzierung zwischen den Netzebenen eliminiert werden, um das System weniger komplex
aber attraktiv zu gestalten.

1 Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft flir den Bezug
von selbst erzeugter Elektrizitat geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3 StromVG), betragt 40 60
Prozent ihres Netznutzungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.

2 Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizitatsmenge nach Artikel 19g Absatz 4 Buchstabe b.

Weiteres Anliegen

Batteriespeicher bieten wichtige Flexibilitaten bei der Integration von grossen Mengen unflexibel
anfallender Stromproduktion. Diese Flexibilitat soll aber als Grossspeicher oder Cluster von
kleineren Speichern auch wirtschaftlich angeboten werden kénnen. Daflir hat das Parlament in
Art. 14a StromVG prazisiert, dass Speicher ohne Endverbrauch auch kein Netznutzungsentgelt
bezahlen sollen. Nun erheben Netzbetreiber auf Speicher «behind-the-meter», die auch fir den
Endverbrauch benutzt werden kénnen, teilweise sehr hohe Netzanschlussbeitrage und
Leistungstarife, ohne zu bertcksichtigen, wann die Speicher ein- und ausspeisen. Aus
Gesamtsystemsicht ware es sinnvoll, wenn auch solche Speicher Netzstabilisierungs- und
Regelleistungsdienstleistungen anbieten kénnten und diese nicht durch Leistungstarife unnétig
verteuert werden. Das Gleiche gilt Gbrigens fur die flexible Verbrauchssteuerung. Eine Regelung
soll schnellstmdglich angegangen werden, um alle verfigbaren Mittel und Technologien ihren
Fahigkeiten entsprechend dem Gesamtsystem zugutekommen lassen kénnen.
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WWF Schweiz

Patrick Hofstetter Tel.: 044 297 22 77
Hohlstrasse 110 Patrick.Hofstetter@wwf.ch
Postfach wwf.ch
8010 Zirich Spenden: PC 80-470-3
Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Elektronisch an:
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Bundeshaus Nord
CH-3003 Bern

Zurich, 22. Dezember 2025

Stellungnahme zur Anderung der Energieverordnungen

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Gelegenheit, an diesem Vernehmlassungsverfahren zur Revision der
Energieverordnungen teilnehmen zu kénnen.

Wir danken Ihnen fur die Berlcksichtigung unserer Vorschlage und Anliegen und stehen fir Fragen
gerne zur Verfigung.

Freundliche Grisse

”
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Dr. Elgin Brunner Dr. Patrick Hofstetter
Leiterin Transformational Programmes Fachgruppenleiter Klima und Energie



Stellungnahme WWF
Energieverordnung EnV

Art. 4b Pflichten
Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und Abs. 4Pis

Wir begrussen, dass Herkunftsnachweise nicht nur von den Nachweisimporteuren, sondern auch von
Brennstoffimporteuren bei der Vollzugsstelle registriert werden missen. Wie im erlauternden Bericht erwéhnt, kann
so die Doppelzéhlung von Herkunftsnachweisen verhindert werden und das System der Herkunftsnachweise gewinnt
an Glaubwurdigkeit.

Die Ausnahme in Art. 4b Abs. 3 flir massenbilanzierte Brenn- und Treibstoffe fuhrt zu einer Inkoharenz, da dann de
facto HKN aus unbekannten Anlagen und somit unbekannter Qualitat mitgeliefert werden. Dieser Absatz ist deshalb
zu streichen.

Art. 4c Entwertung

Abs. 1 Bst. aPs und b, Abs. 3 und Abs. 4

Wir sind mit dieser Anderung grundsétzlich einverstanden. Allerdings méchten wir darauf hinweisen, dass die
Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So wird in der Produktion des Biogases oftmals fossile
Energietrager verwendet, um den Biogasertrag zu maximieren, statt im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas einzusetzen.
Solche Schlupflécher miissen gestopft werden, falls Biogas-HKN in der Erflillung von Vorgaben angerechnet werden
sollen.

Art. 12 Vergultung

Wir begrussen die vorgeschlagene Ausgestaltung der neu geregelten Abnahmevergutung basierend auf Marktpreisen.
Aus unserer Sicht klart die Verordnung aber nicht abschliessend den Mechanismus, der der Berechnung und
Auszahlung der Minimalvergiitung zugrunde liegt. Aus diesem Grund schlagen wir folgende Anpassungen vor:

! Der Marktpreis fiir die Vergttung fur Elektrizitat entspricht dem stiindlichen Preis am Spotmarkt im Day-Ahead-
Handel fur das Marktgebiet Schweiz.

2 Der fur die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massgebende Referenz-Marktpreis
entspricht dem vierteljahrlich gemittelten Referenz-Marktpreis nach Artikel 15 Absatz 1 der
Energieforderungsverordnung vom 1. November 2017. Der Differenzbetrag wird vierteljahrlich fiir die Elektrizitat
ausbezahlt, die zu Marktpreisen unter dem Referenz-Marktpreis eingespeist wurde.

Art. 12a Minimalvergltungen

Wir stimmen der redaktionellen Anderung zu. Angesichts des sich abkiihlenden Solarmarkts und der ambitionierten
Zwischenziele fur den Solarausbau verlangen wir, dass die Minimalvergiitung die Amortisation neuer Anlagen
gewdbhrleistet und bestehende Anlagen gemaéss Treu und Glauben entschadigt werden.



Art. 18 Abs. 8 (neu)

Die Grindung von vZEV kénnen mit hohen individuellen Gebuhren belastet werden, was deren Wirtschaftlichkeit
senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten
Verbrauch fordern und die Netze entlasten. Von verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe
Gebduhren fur die Griindung und Teilnahme an einer vZEV verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass
keine tiberhdhten individuellen Kosten und unterschiedliche Tarife verrechnet werden dirfen.

8 Fur die Griindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch diirfen Endverbrauchern
keine individuellen Kosten oder unterschiedliche Tarife verrechnet werden.

Art. 31
Keine Bemerkungen.

Energieeffizienzverordnung EnEV

Wir begrissen, dass die Produkte nun auch formell an die EU-Normen angepasst und somit auch die
Ressourceneffizienz von Geraten gepriift werden sollen. Gleichzeitig soll aus unserer Sicht das Energielabel fir
Kaffeemaschinen nicht abgeschafft werden, nur weil sich der Markt zurzeit in eins bis zwei Klassen abspielt. Dies kann
sich in Zukunft schnell &ndern und eine Wiedereinfiihrung eines Energielabels ist schwierig.

Weitere Anliegen

Mindestanforderung an die Energieeffizienz von Personenwagen: Klasse F

Bei fast allen relevanten energieverbrauchenden Produkten gibt es Mindestanforderungen an die Energieeffizienz
(Okodesign-Vorschriften), die das Inverkehrbringen betreffen, unter anderem fiir Kiinlschranke, Geschirrspiiler,
Waschmaschinen, Tumbler, Lampen, Fernseher, Staubsauger, Klimagerate, Boiler, Heizungspumpen oder elektrische
Industriemotoren. Mindestanforderungen an die Energieeffizienz nehmen ineffiziente Produkte vom Markt, schiitzen
Konsumentinnen und Konsumenten vor hohen Energiekosten, und realisieren wichtige Energiesparpotenziale. Sie
sind das wichtigste Instrument, um den Energieverbrauch serienmassig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geréte
zu reduzieren und deren Energieeffizienz zu steigern. Dies zu erreichen, ist der Zweck der EnEV. Die aktuelle Revision
der EnEV sollte unbedingt genutzt werden, um die klaffende Llcke bei Personenwagen zu schliessen. Der
Energieverbrauch von Personenwagen Ubersteigt denjenigen der Produkte, fur die bereits Mindestanforderungen in
Kraft sind, deutlich. Bis heute gibt es fir Personenwagen nur indirekte (CO2-Flottenziele fur Autos mit
Verbrennungsmotoren) respektive gar keine (Elektroautos) Anreize, um die enormen Energieeffizienzpotenziale
auszuschopfen. Die Folgen zeigen sich im ungebrochenen Trend zu immer grosseren, schwereren Automodellen mit
hohem Energieverbrauch.

Wir fordern darum Klasse F als Mindestanforderung fir das Inverkehrbringen von neuen Personenwagen, ab 1.
Januar 2026. Nur Personenwagen der schlechtesten Energieeffizienzklasse G wiirden nicht mehr zugelassen werden —
die schlechtesten Modelle mit dem héchsten Energieverbrauch. Mit Klasse F als Mindestanforderung dirften
Automodelle weiterhin immatrikuliert werden, wenn sie maximal 7.3 Liter/100km (Benzin), 6.7 1/100km (Diesel)
respektive 33.0 kWh/100km (Elektroautos) verbrauchen.

Der Verbrauchskatalog des BFE listet Giber 600 Elektro-, 1’000 Benzin- und Dieselmodelle auf, die diese
Verbrauchslimite einhalten. Darunter finden sich Modelle aller Karosserieformen und Antriebe: Vans mit bis zu sieben
Platzen, SUVs, Kombis und Limousinen, Cabrios; darunter auch Modelle mit Vierradantrieb. Mit Klasse F als



Mindestanforderung bleibt eine grosse Modellvielfalt auf dem Markt, die alle Bediirfnisse abdeckt. Diese
Mindestanforderung ist gut umsetzbar.

Verstarkte Deklarationspflicht in der Autowerbung

Auf vielen Autowerbungen fehlen die Angaben gemass Energieetikette. Automodelle mit hohem Strom- oder
Treibstoffverbrauch und hohen CO2-Emissionen kdnnen beworben werden ohne Angabe des Energieverbrauchs, der
CO2-Emissionen und der Energieeffizienzklasse.

Dies, weil gemass EnEV diese Angaben auf der Werbung nur gemacht werden mussen, wenn das Fahrzeug unter
Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder eines Preises beworben wird.

Wir fordern die Aufhebung dieser Einschrankungen der Deklarationspflicht in der Werbung. Die Angaben zum
Energieverbrauch, den CO2-Emissionen und bei Personenwagen der Energieeffizienz-Kategorie sollen auf jeglicher
Werbung fiir ein oder mehrere Fahrzeugmodelle gemacht werden missen. Konsumenten und Konsumentinnen
sollen in jeglicher Werbung fiir bestimmte Fahrzeugmodelle transparent Uber diese wichtigen Eigenschaften
informiert werden. Auch bei anderen Produktkategorien mussen die Angaben gemass Energieetikette bei jeglicher
Werbung fiir bestimmte Modelle gemacht werden, etwa bei Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirrspilern.
Wir schlagen folgende Anderungen in Anhang 4.1, Ziffer 5.1 vor:

5.1 Wer ein oder mehrere bestimmte Modelle neuer Personenwagen, Lieferwagen oder leichter Sattelschlepper in
Druckerzeugnissen und in visuell-elektronischen Medien unter Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer
technischer Merkmale oder eines Preises bewirbt, muss die beworbenen Modellvarianten mit den Angaben zum
Energieverbrauch gemass Ziffer 1.1 und zu den CO2- Emissionen gemass Ziffer 2.1 oder 2.2 kennzeichnen. Bei
Personenwagen ist zusatzlich die Energieeffizienz-Kategorie anzugeben.

Energieetikette: Online-Deklarationspflicht fur alle Anbieter von Fahrzeugen

Fahrzeugimporteure kommen auf ihren Websites, in ihren Preislisten und Online-Konfiguratoren den
Deklarationsvorschriften gemass ENEV nach und machen den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und bei
Personenwagen die Energieeffizienzklasse der Modelle sichtbar, weiter auch den Zielwert sowie die
durchschnittlichen CO2-Emissionen. Auf den Importeurseiten sind diese Angaben in der Regel vollstandig und meist
von guter Qualitat.

Anders sieht es auf den Websites von Garagen sowie von Anbietern von Leasing oder Autoabos aus. Unsere
Kurzrecherche ergab ein sehr uneinheitliches Bild bei den Garagen (sofern diese tberhaupt online ihre Modelle
zeigen) sowie bei den Anbietern von Leasing und Autoabos. Insbesondere bei den zwei letzten fehlen die Energie-
Angaben oft komplett.

Die Formulierungen in der EnEV (Anhang 4.1 Ziffern 6 und 7) lassen hier offenbar zu, dass nicht fir alle
Fahrzeuganbieter dieselben Deklarationsvorschriften gelten. Konsumentinnen und Konsumenten sollten aber tberall
transparent Uber die Energieangaben informiert werden. Bei Garagen sowie Anbietern von Leasing und Autoabos ist
dies besonders wichtig, da sie direkt in Kontakt mit Kundinnen und Kunden stehen.

Entsprechend sollte die EnEV klarer formuliert werden und alle Unternehmen, die Fahrzeuge anbieten,
gleichermassen zur Deklaration der Angaben gemaéss Energieetikette verpflichten.

Realitéatsnahe Angaben fiir Plug-in-Hybride
Ein Bericht der Europaischen Kommission! hat im Marz 2024 basierend auf on-board-Verbrauchsmessungen
bestatigt, dass Plug-in-Hybride im Durchschnitt 3.5 mal mehr Treibstoff verbrauchen und CO2 ausstossen als gemass

1 Eirst Commission report on real-world CO2 emissions of cars and vans using data from on-board fuel consumption
monitoring devices - Climate Action




offizieller Messung und Deklaration. Die Problematik ist hinlanglich bekannt und durch zahlreiche Studien mit
unterschiedlichen Methoden dokumentiert. Es gibt auch bei Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb eine zunehmende
Lcke zwischen deklariertem und Realverbrauch, und zwar im Bereich von 20%. Mit +250% ist die Abweichung bei
Plug-in-Hybriden viel grosser und eine Korrektur ist dringend. Hier werden Konsumentinnen und Konsumenten tber
die viel zu guten Angaben gemass Energieetikette (Treibstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Energieeffizienzklasse)
bewusst in die Irre gefuhrt. Und tber die viel zu tiefen offiziellen CO2-Emissionen entsteht fiir die Importeure ein
Fehlanreiz, ihre CO2-Flottenziele mithilfe von Verkdufen von Plug-in anstatt reinelektrischer Modelle zu erreichen.
Die EU passt zwar ab 2025 die Berechnungsformel an und nahert den angenommenen elektrischen Fahranteil bei
Plug-in-Hybriden der Realitat an. Allerdings erfolgt diese Anpassung viel zu langsam — in zwei Schritten, 2025 und
2027 - , und sie geht zu wenig weit und reicht nicht aus, um realitatsgerechte Deklarationen fiir Plug-in-Hybride zu
erreichen.

Unsere Forderung:

Die Werte fir Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen von Plug-in-Hybridmodellen werden mit dem Faktor 3.5
multipliziert. Die Energieeffizienzklasse basiert auf dem korrigierten Treibstoffverbrauchswert. Der Korrekturfaktor
wird sowohl flr die Angaben gemass Energieetikette (EnEV) als auch fir die Berechnung der CO2-Flottenemissionen
(CO2-Verordnung) angewendet.

Hinweis auf Mehr- oder Minderausgaben flr Energie auf der Energieetikette

Die in Art. 44 Abs. 1 Bst. a und d EnG vorgesehenen Informationen werden in der aktuellen Vorlage noch nicht in die
Energieetikette fur Personenwagen aufgenommen. Verstandnis haben wir dafiir, dass die Angabe zum Gebrauch Uber
den ganzen Lebenszyklus eines Produktes noch nicht umgesetzt wird. Teilweise z.B. bei den Personenwagen sind die
Daten der EU dazu noch nicht verfugbar.

Fragwurdig finden wir hingegen, dass alle anderen mit Art 44 Abs 1 Bst a und d diskussionslos beschlossenen
Zusatzinformationen auf den Energieetiketten noch nicht ausgewiesen werden.

Alle Angaben fiir die finanzrelevanten Minder- bzw. Mehrausgaben bei den Energiekosten pro Neuwagenmodell fiir
z.B. 100’000km sind vorhanden (WLTP -Verbrauch in Liter oder kWh oder beides pro 100km * durchschnittlicher
Energiepreis CHF / Liter oder kwWh * 1000). Als Vergleichswert ist furr alle Modelle der gleiche, nach Verkaufszahlen
gewichtete Durchschnittswert zu wahlen. Ein je nach Fahrzeugkategorie unterschiedlicher Vergleichswert ist nicht
notig oder gar zwingend, ist doch auch fiir CO2 der ausgewiesene Vergleichswert fiir PKWs aller Kategorien derselbe.

Hinweise auf umweltschonendere Fortbewegungsmaoglichkeiten in der Autowerbung

Es ist unbestritten, dass Personenwagen das ineffizienteste und umweltschédlichste Verkehrsmittel des Landverkehrs
sind. Eine der zahlreichen Studien, die dies bestétigen, ist der Fachbericht ,,Umweltauswirkungen von Personenwagen
mit verschiedenen Antriebssystemen® vom April 2023 des Bundesamtes fir Umwelt BAFU.

In Frankreich missen Konsumentinnen und Konsumenten deshalb in jeglicher Werbung fiir Personenwagen auf
effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmdglichkeiten hingewiesen werden. Konkret muss einer von drei
Satzen auf der Werbung platziert werden, wobei online weitere Infos zur Verfligung gestellt werden. So werden
Konsumentinnen und Konsumenten konstruktiv dazu angeregt, kurze Wege zu Fuss oder per Velo zurtickzulegen,
Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Alltag den 6ffentlichen Verkehr zu nutzen:

— « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Pensez a covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »

Auch wenn nur ein kleiner Teil der Konsumentinnen und Konsumenten diese Vorschlage umsetzt, hat dies vielseitige
positive Auswirkungen: weniger Stau, geringere Emissionen von CO2, Luftschadstoffen und Larm, héhere
Verkehrssicherheit.



Wir fordern deshalb, dass auch in der Schweiz auf jeglicher Autowerbung auf alternative, effizientere und
umweltschonendere Fortbewegungsmaoglichkeiten hingewiesen werden muss. Die Satze aus Frankreich kdnnen als
Vorlage dienen.

Kernenergieverordnung KEV
Keine Kommentare.

Verordnung des UVEK Uber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT)

Artikel 6 Abs. 2bis

Wir begrussen, dass die Produktionsdaten neu von einer akkreditierten Konformitatsbewertungsstelle beglaubigt
werden missen.

Artikel 8 Abs. 1 Bst. c und Abs. 4

Wir sind mit der vorgeschlagenen Anpassung grundsatzlich einverstanden. Allerdings méchten wir darauf hinweisen,
dass die Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So wird in der Produktion des Biogases oftmals
fossile Energietrager verwendet, um den Biogasertrag zu maximieren, statt im Eigenverbrauch ebenfalls Biogas
einzusetzen. Solche Schlupflécher missen gestopft werden, falls Biogas-HKN in der Erfullung von Vorgaben
angerechnet werden sollen. Da die Schifffahrt neu als Abnehmer von HKN auftritt, wurden HKN teurer und somit der
Anreiz, die HKN-Menge zu maximieren erhoht. Die Kontrolle der Anlagen wird somit wichtiger und muss zwingend
auch die Substrate besser kontrollieren.

Energieférderverordnung EnFV

Anhang 6.1

Die vorgeschlagene Anderung der EnFV wiirde die Anrechenbarkeit von 6ffentlichen Abgaben (z.B.
Konzessionsabgaben) fir Neuanlagen erweitern und bei erheblichen Erweiterungen die zusatzlich durch die
Erweiterung ausgeltsten Abgaben anrechenbar machen. Es ist allerdings zu beachten, dass vertragliche Abgaben sehr
vielféltig sein kbnnen. Im Zusammenhang mit sehr hohen Maximalbeitragen (30 Rp./kwh) fir Neuanlagen und
Erweiterungen besteht so die Mdglichkeit einer Uberwalzung nicht gerechtfertigter Aufwénde und damit eine
missbrauchliche Anwendung.

Die Erh6hung der wirtschaftlichen Attraktivitat von Neubauten (auch in 6kologisch sensiblen Gewasserabschnitten)
ist beziiglich Nachhaltigkeit und insbesondere der Biodiversitat kritisch zu beurteilen. Das wird, anders als es die
Ausfiihrungen im begleitenden Bericht behaupten, durchaus zu einer weiteren Verschlechterung der
Gewasserfunktionen fiihren. Dies ist zum Beispiel bei durch die KEV geforderte Wasserkraftanlagen ersichtlich, die
nun im Zuge der 6kologischen Sanierung Wasserkraft oder dem zusatzlichem Ausgleich zuriickgebaut werden
mussen. Solche Fehlanreize und kolossale Fehlinvestitionen sind unbedingt zu verhindern.

Wenn Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen vollstandig anrechenbar sind, verbessert sich die wirtschaftliche
Bilanz von Neuanlagen erheblich und dies weitgehend unabhéngig davon, ob der gewassertékologischen Eignung des
Ausbaus und der jahreszeitlichen Verteilung der Produktion (bzgl. der energiekritischen Wintermonate) und einem
absurd hohen Maximalvergiitung. Da bereits Uber 95 % des geeigneten Potentials genutzt werden, bewirkt das vor
allem starkeren Druck auf die restlichen, vielfach okologisch sensiblen Gewasserabschnitte. Okologische Schaden und
damit verbundene Kosten (Fischereiverluste, Verlust von Erholungsnutzungen, negative Folgen fiir Biodiversitat)
werden in der Férderberechnung ebenfalls nicht angemessen berlcksichtigt. Statt dass "Best Practice™ geférdert
wird, wird die Minimalerfiillung im Sinne gesetzlicher Mindestmassnahmen belohnt.



Die vorgeschlagene Anpassung macht Neubau- und Ausbauprojekte wirtschaftlich attraktiver — auch in ékologisch
sensiblen Gewésserstrecken. Dies

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht drohen Fehlinvestitionen (Neubau statt kosteneffizienter
Modernisierungen/Sanierungen), externe Umweltkosten, Rechtsrisiken und begrenzter Nutzen v.a. im Hinblick auf
die so dringende Winterproduktion. Damit wird einer wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Energieproduktion
gemass Verfassung zuwidergehandelt. Eine sachgerechte Wasserkraft-Férderpolitik muss 6kologische Vorgaben
respektieren, Modernisierung priorisieren und gezielt in Speicher- und Systemdienstleistungen investieren.

ANTRAG:
Auf die Anpassung ist zu verzichten.

Eventualiter:
Die Art von Abgaben und Leistungen, die anrechenbar sind, ist klarer und abschliessend festzuhalten, um einem
Missbrauch vorzubeugen.

Anhang 6.1 Ziffer 4.1.1
Bst g: Einschréankungen bei der Anrechenbarkeit von Abgaben und Leistungen (neu)

Bei 6kologische Erganzungsmassnahmen und Auflagen sind Abgaben und Leistungen anrechenbar.

Bei erheblichen Erweiterungen sind nur diejenigen Abgaben anrechenbar, die unmittelbar und ausschliesslich durch
die Erweiterung zusatzlich ausgelost werden; freiwillige 6kologische Ausgleichsleistungen sind nur anrechenbar,
sofern sie Uber die gesetzlichen Anforderungen hinaus einen nachweisbaren Biodiversitatsgewinn erbringen und in
einem zweckgebundenen Renaturierungsfonds zur Kompensation von Eingriffen deponiert werden.

Anhang 2.1

Angesichts der rlcklaufigen Ausbauzahlen bei den Solaranlagen aber ambitionierten Zwischenzielen bis 2030 fordern
wir zusatzlich die Erhéhung der Einmalvergitung. Die Einmalvergiitung wird heute bei rund 15% der
Investitionskosten festgesetzt. Die diesjahrigen Ausbauzahlen zeigen, dass dies nicht genligt, um unveréndert hohe
Investitionsentscheidungen zu erlauben. Laut Gesetz sind bis zu 30% mdglich. Aus unserer Sicht muss der gesetzliche
Spielrahmen unbedingt ausgenutzt und die Einmalvergitungen erhéht werden. Diese Erhéhung kann an zusatzliche
Bedingungen geknopft sein, wie ein netz-/systemdienlich betriebener Batteriespeicher, volle Dachnutzung, die
Beschréankung der maximalen Einspeiseleistung oder ein hoher Winterstromanteil.

Zusétzlich soll bei den Auktionen fur die gleitenden Marktpramien fur grosse PV-Anlagen das mdgliche Maximalgebot
von 9 Rp./kWh erhéht werden. Dieser Wert entspricht dem durchschnittlichen Zuschlagswert der letzten
Aufdachanlagen-Ausschreibungen in Deutschland. Dies bedeutet, dass ein Grossteil der Anlagen, die in Deutschland
einen Zuschlag bekommen haben, tiber diesem Wert angeboten haben. Angesichts der grundsatzlich héheren Kosten
in der Schweiz ist dieses Vorgehen unverstéandlich. Es ist nicht erstaunlich, dass das Interesse an den ersten
Auktionsrunden deshalb sehr gering war. Die Erh6hung des Maximalgebots gibt mehr Projekten — auch kleineren —
die Chance, eine gleitende Marktpramie zu erhalten, wenn dieses Férdersystem flr diese Projekte interessanter sein
sollte, als ein Investitionsbeitrag. Schliesslich sollen spezielle Auktionen fiir gleitende Marktpramien spezifisch fiir
Winterstrom durchgefiihrt werden. Dies fordert die Versorgungssicherheit und Fordereffizienz.

Stromversorgungsverordnung StromVV



Art. 4 Abs. 3
Wir begriissen die vorgeschlagene Anderung und schlagen nachfolgende Prézisierung vor.

3 Fur die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden Grundsatze:
e. Im Rahmen der Vergltung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten anrechenbar:
1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten nach Artikel 4 Absatz 3 in
der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abzlglich allfalliger Fordermittel nach Artikel 4a in der am 1.
Juli 2024 geltenden Fassung, oder, falls der der schweizweit harmonisierte Preis nach Artikel 15
Absatz 1 EnG Uber den Gestehungskosten liegt, maximal dieser Preis zum Zeitpunkt der Einspeisung
zuzuglich der Vergutung fir die Herkunftsnachweise.

Art. 199 Abs. 8 (neu)

Die Grindung von LEG kénnen mit hohen individuellen Gebuihren belastet werden, was deren Wirtschaftlichkeit
senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten
Verbrauch fordern und die Netze entlasten. Von verschiedenen Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe
Gebihren und fir die Grindung und Teilnahme an einer LEG verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden,
dass keine Giberhohten individuellen Kosten und unterschiedliche Tarife verrechnet werden dirfen.

8 Fur die Griindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizitatsgemeinschaft diirfen Endverbrauchern keine
individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife verrechnet werden.

Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

Das Interesse an LEG ist unter den heutigen Rahmenbedingungen gering. Aus Sicht des Gesamtsystems sind sie aber
interessant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch fordern und die Netze entlasten. Mit dem
aktuellen Netzrabatt lohnen sich LEG wirtschaftlich nicht. Dieser soll deshalb reduziert werden und dadurch auch die
tatsachliche Netzbelastung der LEG abbilden, die ja nicht alle Netzebenen beniitzen. Ausserdem soll die
Differenzierung zwischen den Netzebenen eliminiert werden, um das System weniger komplex aber attraktiv zu
gestalten.

1 Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fiir den Bezug von selbst erzeugter
Elektrizitat geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3 StromVG), betragt 40 60 Prozent ihres Netznutzungstarifs nach
Artikel 18 Absatz 3.

Weiteres Anliegen

Batteriespeicher bieten wichtige Flexibilitdten bei der Integration von grossen Mengen unflexibel anfallender
Stromproduktion. Diese Flexibilitéat soll aber als Grossspeicher oder Cluster von kleineren Speichern auch
wirtschaftlich angeboten werden kénnen. Daflr hat das Parlament in Art. 14a StromVG prézisiert, dass Speicher ohne
Endverbrauch auch kein Netznutzungsentgelt bezahlen sollen. Nun erheben Netzbetreiber auf Speicher «behind-the-
meter», die auch fiir den Endverbrauch benutzt werden kdnnen, teilweise sehr hohe Netzanschlussbeitrage und



Leistungstarife, ohne zu beriicksichtigen, wann die Speicher ein- und ausspeisen. Aus Gesamtsystemsicht wére es
sinnvoll, wenn auch solche Speicher Netzstabilisierungs- und Regelleistungsdienstleistungen anbieten kénnten und
diese nicht durch Leistungstarife unndétig verteuert werden. Das Gleiche gilt Gbrigens fir die flexible
Verbrauchssteuerung. Eine Regelung soll schnellstmdglich angegangen werden, um alle verfiigbaren Mittel und
Technologien ihren Fahigkeiten entsprechend dem Gesamtsystem zugutekommen lassen konnen.



cesvisse

Dachverband der Wirtschaft fiir
erneuerbare Energien und Energieeffizienz

aeesuisse = Falkenplatz 11 = 3012 Bern

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fiir Energie, BFE

Per Mail: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Bern, 22. Dezember 2025

Stellungnahme zu den Verordnungsanderungen im Bereich des
Bundesamts fur Energie mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fiir die Moglichkeit, zu den Verordnungsanderungen im Bereich des
Bundesamts fiir Energie mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Stellung nehmen zu kénnen.

Die aeesuisse begrusst die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen insgesamt und unterstitzt
die Bestrebungen des Bundes, die Férder- und Regulierungsinstrumente im Energiebereich
weiterzuentwickeln und auf die kiinftigen Systemanforderungen auszurichten.

Besonders begriissen wir den vom Parlament beschlossenen Systemwechsel zu einer
marktnaheren, dynamischen Vergutung (Art. 15 EnG / Art. 12 EnV). Die aeesuisse hat an diesem
Ansatz gemeinsam mit Partnern massgeblich mitgewirkt. Der neue Ansatz schafft Anreize fiir eine
flexible und netzdienliche Einspeisung von PV-Strom, starkt die Marktintegration erneuerbarer
Energien und tragt damit zur Stabilitdt der Netze bei — ein Gewinn fiir Produzenten, Netzbetreiber
und die Energiewende insgesamt. In diesem Zusammenhang positiv hervorzuheben ist
ausserdem die Beibehaltung von Mindestvergiitungen fiir kleinere Anlagen, was die
Investitionssicherheit fir Betreiber solcher Anlagen gewabhrleistet.

Die aeesuisse unterstitzt in diesem Zusammenhang auch die vorgeschlagene Anpassung von
Art. 4 StromVV zu den Grundversorgungstarifen. Damit wird sichergestellt, dass die Kosten, die
Verteilnetzbetreibern aus dem neuen Vergutungssystem entstehen, auch bei einer Abnahme der
Herkunftsnachweise anrechenbar sind.

Wir erlauben uns im Rahmen dieser Stellungnahme, tber den Vernehmlassungsgegenstand
hinaus Vorschlage zu unterbreiten, die aus unserer Sicht dem Ausbau der erneuerbaren Energien
zutraglich waren.

Allgemeine Information zur aeesuisse

Als Dachverband der Wirtschaft fir erneuerbare Energien und Energieeffizienz vertreten wir die
konsolidierten Interessen von rund 30 Branchenverbanden und rund 600 Unternehmen (darunter
zahlreiche EVU), die in den Bereichen der erneuerbaren Energieerzeugung, Energieverteilung und
-vermarktung, Energiespeicherung, Energieeffizienz und Mobilitdt engagiert sind. In ihrem Sinne
stehen wir ein fiir eine fortschrittliche und nachhaltige Energie- und Klimapolitik. Wir unterstiitzen
den Bundesrat in seinem Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 und engagieren uns fiir eine
konsequente und beschleunigte Umsetzung der Energiestrategie 2050.
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Dachverband der Wirtschaft fiir
erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Energieverordnung (EnV)

Art. 12 — Ausgestaltung der Abnahmevergiitung

Zustimmung

Begriindung:

Die aeesuisse unterstitzt die vorgeschlagene Ausgestaltung der marktpreisbasierten
Abnahmevergutung und erachtet die Beibehaltung der quartalsweise gemittelten
Referenzmarktpreise als zwingend. Eine Umstellung auf jahrlich gemittelte Referenzmarktpreise
ware im Falle von PV-Anlagen nicht gesetzeskonform mit Art. 23 Abs. 2 EnG und wirde
insbesondere Betreiber nicht winteroptimierter Anlagen unverhaltnismassig stark benachteiligen —
darunter viele bestehende Anlagen, insbesondere solche auf Steildachern, die technisch kaum an
die Winterproduktion angepasst werden kénnen. Gerade im Segment der Mehrfamilienhduser
besteht erhebliches PV-Potenzial, das nicht beeintrachtigt werden darf. Zudem wiirde eine erneute
Anderung der Berechnungssystematik die Investitionssicherheit weiter schwéachen.

Da der Mechanismus der quartalsweisen Ausgleichszahlung im aktuellen Entwurf nicht eindeutig
beschrieben ist, beantragt die aeesuisse eine prazisere Darstellung in den Erlauterungen. Konkret
schlagen wir folgende Formulierung vor:

«Der Strom wird zu stiindlichen Spotmarktpreisen verglitet. Liegt der quartalsweise
Referenzmarkipreis unter der Minimalvergiitung, wird dem Betreiber die Differenz zwischen
Minimalverglitung und Referenzmarktpreis pro eingespeister kWh riickwirkend ausbezahit.»

Sollte mittelfristig dennoch auf eine Jahresmittelung umgestellt werden, ware eine angemessene
Anhebung der Minimalvergutung erforderlich, um Mindereinnahmen im Sommer zu kompensieren
und damit die mit den Minimalvergiitungen angestrebte Investitionssicherheit fir Kleinanlagen
weiterhin sicherzustellen. Analog misste eine zukiinftige Aussetzung der Minimalvergltung bei
negativen Marktpreisen mit einer angemessenen Erhdhung der Minimalvergitungen einhergehen.

Wir bitten zudem um Klarung, inwieweit Art. 15 EnG fiir Speicherbatterien gilt.

Art. 31 - Prioritatenordnung

' Ubersteigen die eingereichten Gesuche die verfiigbaren Mittel, so erstellt das BAFU
entsprechend der Vollstandigkeit und Qualitat der Gesuche eine Prioritdtenordnung.

Begriindung:

Die aeesuisse beantragt, die vorgesehene Auslegung des Konzepts «sachgerechte Kriterien» aus
dem Erlauternden Bericht unter Art. 31 EnV zu prazisieren. Die vorgeschlagene Differenzierung
nach der wirtschaftlichen Zumutbarkeit fir den Kraftwerksinhaber bzw. nach dessen finanzieller
Liquiditat ist aus Sicht der aeesuisse kein geeignetes Kriterium zur Priorisierung gleichzeitig
eingereichter Gesuche. Diese Vorgehensweise wiirde wirtschaftlich starkere Betreiber
systematisch benachteiligen, ohne dass hierfiir eine sachliche Grundlage bestiinde. Stattdessen
sollen die Priorisierungskriterien ausschliesslich auf die objektive Qualitat der Gesuche abstellen.
Damit wird sichergestellt, dass sorgfaltig ausgearbeitete und vollstandig eingereichte Gesuche —
unabhangig vom Projektumfang oder der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des Gesuchstellers —
gleichbehandelt werden und eine konsistente, sachlich begriindbare Priorisierung erfolgt.
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Art. 80c — Ubergangsbestimmung zur Anderung vom xx. Monat 2026

8adecies-StromV/\-ausgestattetsind-richtet-sich Verteilnetzbetreiber, die das
Vergiitungsmodell aus politischen oder technischen Griinden noch nicht umsetzen
konnen, diirfen die Vergiitung nach Art. 12 Abs. 1 in der Fassung vom 1. Januar 2026
anwenden, léngstens jedoch bis zum 31. Dezember 2027.

bestehende die-noch-nicht-m ainom-intellicoantan A
]

Begriindung:

Im Fehlen intelligenter Messsystemen liegt nicht der einzige Grund, wieso Verteilnetzbetreiber das
neue Vergitungssystemen noch nicht anwenden kdnnen. Mégliche Griinde sind z.B. auch
notwendige (kommunale) politische Prozesse oder die zeit- und ressourcenintensive Umsetzung
in den Verrechnungssystemen.

Energieforderverordnung (EnFV)

Anhang 6.1, Ziff. 4.1.1 — Jahreskosten, Jahreserlos und jahrliche Mehrproduktion

Zustimmung

Begriindung:

Die aeesuisse unterstitzt die im Anhang 6.1, Ziffer 4.1.1 vorgenommenen Prazisierungen zur
gleitenden Marktpramie fiir Wasserkraftanlagen. Durch die klare Definition der anrechenbaren
Investitionskosten mittels Verweis auf Art. 61 und 62 EnFV sowie die einheitliche Berlicksichtigung
von Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen werden bisherige Unklarheiten beseitigt. Dies
erhoht die Transparenz bei der Berechnung der Jahreskosten und starkt die Investitionssicherheit
fur Betreiberinnen und Betreiber. Die aeesuisse begriisst insbesondere die Harmonisierung mit
den Kostenregelungen der Investitionsbeitrage, welche die Anwendung konsistenter und
nachvollziehbarer Forderkriterien sicherstellt.

Energieeffizienzverordnung (EnEV)

Die aeesuisse unterstltzt die vorgeschlagenen Anpassungen der Energieeffizienzverordnung
vollumfanglich. Die Aktualisierung der Verweise auf EU-Rechtsakte ist zentral fir die
Rechtssicherheit sowie fiir die Vermeidung technischer Handelshemmnisse. Ebenso begrisst die
aeesuisse, dass neben der Energieeffizienz nun auch die Ressourceneffizienz starker betont wird.
Schliesslich teilt die aeesuisse die Einschatzung des BFE, dass die Abschaffung der
Energieetikette fir Haushaltskaffeemaschinen keine Beeintrachtigung der energiepolitischen
Zielerreichung darstellt. Die Energieeffizienz dieser Gerate hat sich in den vergangenen Jahren
deutlich verbessert und kann Uber die Anforderungen an den Stromverbrauch im Aus- und
Bereitschaftszustand (Anhang 2.1 der Energieeffizienzverordnung) sachgerechter und
wirkungsvoller reguliert werden.
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Weitere Anliegen

1. Explizite Gebuhrenfreiheit fir vZEV und LEG

Die aeesuisse zeigt sich dusserst besorgt Uber die zunehmende Praxis einzelner Netzbetreiber,
fur die Grindung und Mutation von vZEV und LEG Gebiihren von mehreren hundert bis tber
1'000 CHF zu erheben. Diese Praxis widerspricht dem gesetzgeberischen Willen, der gezielt
Anreize zur Bildung von LEG schaffen wollte (Art. 17e StromVG), insofern olche Gebiihren die
wirtschaftliche Attraktivitdt von LEG massiv untergraben. Beispiel: Ein LEG-Teilnehmer mit 1'600
kWh Jahresverbrauch spart — aufgrund des begrenzten Rabatts von 20 % — jahrlich rund 10 CHF.
Bei einer Mutationsgebiihr von 50 CHF misste dieser LEG-Teilnehmende also erstmal 5 Jahre an
der LEG teilnehmen, bis sich die Teilnahme lberhaupt lohnen wiirde.

Da laut EICom die aktuelle Verordnung keine klaren Vorgaben enthalt, beantragen wir, eine
explizite Gebihrenfreiheit in der Verordnung einzufiihren. Aufschlage der monatlichen Messtarife
fur die Teilnahme an einer LEG sollen dabei maximal 50 Rappen betragen dirfen.

EnV Art. 18 — Verhaltnis zum Netzbetreiber

8(mew) Fr die Griindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch
dirfen Endverbrauchern keine individuellen Kosten verrechnet werden.

StromVV Art. 19g — Verhaltnis zum Netzbetreiber

8(mew) Fr die Griindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizitatsgemeinschaft dirfen
Endverbrauchern, Erzeugern und Speicherbetreibern keine individuellen Kosten verrechnet
werden.

9 nev) Aufschlage der monatlichen Messtarife fiir die Teilnahme an einer LEG diirfen maximal
0.50 Franken betragen.

2. Erhohung des Netznutzungsrabattes fur LEG um 20 Prozent

Basierend auf Branchenumfragen wird immer deutlicher, dass der heutige Abschlag unzureichend
ist, um wirtschaftlich attraktive Rahmenbedingungen fur LEG zu schaffen. Die
Bewirtschaftungskosten kompensieren oft einen Grossteil des Rabatts. Der Anreiz muss deutlich
grosser sein, um das Potential der vorhandenen Flexibilitdten zu erschliessen. Nur so werden
systemdienliche LEGs entstehen. Der politischen Debatte war eindeutig der Wille zu entnehmen,
dass auf einer Netzebene 60% angebracht sind. Denn zukiinftige Arbeitspreise werden von 70%
auf 50% der Kosten sinken, was bedeutet, dass auch der Anteil der reduzierbaren Netzkosten und
somit der Anreiz fiir eine LEG weiter sinken wird. Bei tiefem Netzabschlag wirde insbesondere die
Wirtschaftlichkeit smarter LEGs in Frage gestellt. Smarte LEG haben etwas héhere Systemkosten,
kénnen aber netzdienlicher betrieben werden.
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StromVV Art. 19h — Reduktion des Netznutzungstarifs

' Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fiir den Bezug
von selbst erzeugter Elektrizitét geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3 StromVG), betragt
40 60 Prozent ihres Netznutzungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.

2 Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizitatsmenge nach Artikel 19g Absatz 4 Buchstabe b.

3 Kann die in der Gemeinschaft selbst erzeugte Elektrizitat aus netztopologischen Griinden und
aufgrund der Anschlusssituation der verschiedenen Teilnehmer nicht ohne Transformation der
Spannung von jeder Erzeugungsanlage zu einem beliebigen Endverbraucher der Gemeinschaft
gelangen, verringert sich der Abschlag fiir alle Endverbraucher der Gemeinschaft auf 20 40
Prozent.

3. Einschrankung der garantierten Nutzung von Flexibilitat auf Photovoltaik

Die sogenannte 3%-Regelung wurde mit Blick auf ein giinstiges Kosten-Nutzen-Verhaltnis einer
systemdienlichen Abregelung von Photovoltaik-Einspeisung eingefiihrt. Die Abregelung erfolgt in
der Regel in Zeitrdumen mit niedrigem Marktwert der Einspeisung, sodass die wirtschaftlichen
Einbussen gering ausfallen, wobei gleichzeitig der Netzausbaubedarf wirksam reduziert werden
kann.

Demgegenuber ist eine unentgeltliche und garantierte Inanspruchnahme von Flexibilitat bei
steuerbaren Anlagen, insbesondere bei Wasserkraftwerken, sachlich nicht gerechtfertigt. Eine
netzbedingte Abregelung solcher Anlagen kann auch in Phasen hoher Marktwertigkeit erfolgen
und fuihrt dadurch zu erheblichen wirtschaftlichen Schaden fir die Produzentinnen: Neben direkten
Erldseinbussen entstehen aufgrund der fehlenden Planbarkeit zusatzliche Risiken, insbesondere
durch erhdhte Ausgleichsenergiekosten sowie mogliche Pdnalen bei der Nichterbringung von
Systemdienstleistungen.

Flexibilitat sollte grundsatzlich anhand unverzerrter Preissignale dort genutzt werden, wo sie den
héchsten systemischen Nutzen stiftet. Die Gewahrung unentgeltlicher, garantierter Zugriffsrechte
zur Deckung eines punktuellen Flexibilitatsbedarfs stellt hierfiir keinen geeigneten Ansatz dar.
Eine Beschrankung der Regelung auf Photovoltaikanlagen kann eine solche Fehlentwicklung
vermeiden. Vor diesem Hintergrund ersuchen wir das BFE, die entsprechende Bestimmung zu
Uberprifen und ausdricklich auf Photovoltaikanlagen zu beschrénken.

StromVV Art. 19c — Garantierte Nutzung der Flexibilitdten

' Die garantierte Nutzung von Flexibilitidt beschrankt sich auf die Einspeisung von
Photovoltaikanlagen und wird nicht vergtet.
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Wir danken Ihnen fiir die Berlicksichtigung dieser Stellungnahme bei der Weiterbehandlung dieses
Geschéftes und stehen fiir Rickfragen jederzeit zur Verfigung.

Freundliche Griisse

Y.

Priska Wismer-Felder Christoph Schaer Stefan Batzli

Co-Présidentin Co-Préasident Geschéftsfiihrer
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Eidg. Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

3003 Bern

per E-Mail an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Sissach, 22. Dezember 2025

Verordnungsédnderungen im Bereich des Bundesamts fiir
Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Entwurf und Erlduterungen vom 16. September 2025

Stellungnahme des Verbandes der Schweizerischen Biotreibstoffindustrie
(Biofuels Schweiz)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Fur die Méglichkeit einer Stellungnahme zu den Verordnungsanderungen im Bereich des
Bundesamits fir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 danken wir lhnen
bestens. Im Folgenden beziehen wir uns auf die Verordnungen, welche die Biotreib- und
Biobrennstoffbranche beeinflussen.

Verordnung des UVEK iiber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und
Treibstoffe (VHBT)
Art. 6 Abs. 2bis Bst c. hinzufiigen:

«flissige Brenn- und Treibstoffe produzieren. »

Begriindung:

Die Plausibilisierung der Mengen aus der fliissigen Biotreibstoffproduktion durch eine fiir
den Fachbereich akkreditierte Konformitatsbewertungsstelle ist aus unserer Sicht nicht
notwendig, da die Biotreibstoffproduktion bereits durch das BAZG geprift wird.
Produktionsdaten werden mit den periodischen Meldungen monatlich an das BAZG
rapportiert. Obwohl die Produktionsbetriebe von einer Mineral6lsteuererleichterung
profitieren, muss das BAZG die Mengen ohnehin priifen, um die Ertragsneutralitat
(Min6StG Art. 12e) zu garantieren.

Biofuels Schweiz Bahnhofstrasse 9
Verband der Schweizerischen CH-4450 Sissach
Biotreibstoffindustrie Tel. +41 619831115
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Art. 1 Abs. 1 Bst. h
Antrag: Artikel &ndern

«die Angaben zum Produktionsstandortland, Datum der Inbetriebnahme:»

Begriindung:

Die Veréffentlichung des Standorts, Name und Adresse des Betreibers, stellt eine
Verletzung der Geschéaftsgeheimnisse der Importeure dar. Diese betreiben grossen
Aufwand um Lieferanten von erneuerbaren Brenn- und Treibstoffen, welche nach
Verordnung uber das Inverkehrbringen von erneuerbaren oder emissionsarmen Brenn-
und Treibstoffen (IBTV) konform produzieren kénnen, zu erschliessen. Importeure,
welche keine Exklusivvertrage haben, laufen Gefahr den Lieferanten an Konkurrenten zu
verlieren, wenn dieser auf dem HKN ersichtlich ist. Das Energiegesetz (EnG) Art. 9 Abs. 5
lasst die vorgeschlagene Anpassung zu.

Energieverordnung (EnV)
Art. 4c, Abs. 3, Bst. b:
Antrag: Artikel andern

«fiir die anderen Brenn- und Treibstoffe: bis Ende April des Folgejahres.»

Begriindung:

Wir begrissen die Lockerung in Bezug auf die Entwertung. Insbesondere im
Brennstoffbereich, der in den Wintermonaten den gréssten Absatz hat, stellt die Frist eine
Herausforderung dar. Wir beantragen somit eine Ausweitung auf Ende April.

Fur die Beriicksichtigung unserer Antrage danken wir lhnen bestens und stehen fir
Ruckfragen gerne zur Verfiigung.

Biofuels Schweiz
Verband der Schweizerischen Biotreibstoffindustrie

Biofuels Schweiz Bahnhofstrasse 9
Verband der Schweizerischen CH-4450 Sissach
Biotreibstoffindustrie Tel. +41 6198311 15
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Bundesrat

Albert Rosti

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

Stellungnahme von Solarspar zu den Verordnungsinderungen im Bereich des
Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns flr die Moglichkeit, an der oben genannten Vernehmlassung teilnehmen zu dirfen,
und nehmen diese Gelegenheit gerne wabhr. Sie finden unsere detaillierten Riickmeldungen zu den
einzelnen Verordnungsvorlagen nachfolgend.

Solarspar (www.solarspar.ch) ist seit Gber 30 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien tatig:
Unsere Aktivitdat umfasst in erster Linie die Planung, den Bau und den Betrieb von liber 110
Photovoltaikanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 12.2 MWp und einer jahrlichen
Energieproduktion von 11.5 GWh.

Zusatzlich engagieren wir uns in kleineren Projekten zur angewandten Forschung und unterstiitzen
Energieprojekte in benachteiligten Regionen dieser Welt. Somit leistet Solarspar auch einen
konkreten Beitrag zur Umsetzung des Klimaschutzes. Zugleich informieren und motivieren wir unsere
11'000 Mitglieder, im Bereich Energie und Klimaschutz zu handeln. Unsere Mitglieder fordern auch,
dass sich Solarspar auf politischer Ebene fiir die Energiewende, den Atomenergieverzicht und den
Klimaschutz einsetzt.

Fir die Berlicksichtigung unserer Anliegen danken wir im Voraus.

Freundliche Grisse

Solarspar
A =
; B A P
VWt =
[ ’ s /’_ —
Thomas Hardegger Josua Stoffel
Mitglied des Vorstands Geschaftsleiter

Solarspar Hintere Bahnhofstrasse 81 CH-5000 Aarau [ +416120519 19 info@solarspar.ch www.solarspar.ch
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Energieverordnung EnV

Art. 12 Verglitung

Wir begrissen die vorgeschlagene Ausgestaltung der neu geregelten Abnahmeverglitung basierend auf
Marktpreisen. Aus unserer Sicht klart die Verordnung aber nicht abschliessend den Mechanismus, der der
Berechnung und Auszahlung der Minimalverglitung zugrunde liegt. Aus diesem Grund schlagen wir
folgende Anpassungen vor:

1 Der Marktpreis fur die Vergiitung fir Elektrizitat entspricht dem stiindlichen Preis am Sportmakrt im
Day-Ahead-Handel fiir das Marktgebiet Schweiz.

2 Der fiir die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massgebende Referenz-
Marktpreis entspricht dem vierteljahrlich gemittelten Referenz-Marktpreis nach Artikel 15 Absatz 1 der
Energieforderungsverordnung vom 1. November 2017. Der Differenzbetrag wird vierteljahrlich fiir die
Elektrizitat ausbezahlt, die zu Marktpreisen unter dem Referenz-Marktpreis eingespeist wurde.

Art. 12a Minimalvergiitungen

Wir stimmen der redaktionellen Anderung zu. Angesichts des sich abkiihlenden Solarmarkts und der
ambitionierten Zwischenziele fur den Solarausbau mdchten wir anregen, dass eine Erhohung der
Minimalvergilitungen gepriift werden sollte.

Art. 18 Abs. 8 (neu)

Die Griindung von vZEV kdnnen mit hohen individuellen Gebiihren belastet werden, was deren
Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den auf die
Solarproduktion abgestimmten Verbrauch férdern und die Netze entlasten. Von verschiedenen
Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebiihren und fiir die Griindung und Teilnahme an einer
VZEV verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass keine Gberhdhten individuellen Kosten
und unterschiedliche Tarife verrechnet werden diirfen.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch diirfen
Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedliche Tarife verrechnet werden.

Energieeffizienzverordnung EnEV

Solarspar verzichtet auf eine Stellungnahme

Kernenergieverordnung KEV
Solarspar verzichtet auf eine Stellungnahme

Verordnung des UVEK iiber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe
(VHBT)

Solarspar verzichtet auf eine Stellungnahme

Solarspar Hintere Bahnhofstrasse 81 CH-5000 Aarau T +416120519 19 info@solarspar.ch www.solarspar.ch
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Energieforderverordnung EnFV

Anhang 6.1

Die vorgeschlagene Anderung der EnFV wiirde die Anrechenbarkeit von 6ffentlichen Abgaben (z.B.
Konzessionsabgaben) flir Neuanlagen erweitern und bei erheblichen Erweiterungen die zusatzlich durch
die Erweiterung ausgeldsten Abgaben anrechenbar machen. Es ist allerdings zu beachten, dass
vertragliche Abgaben sehr vielfaltig sein kénnen. Im Zusammenhang mit sehr hohen Maximalbeitragen
(30 Rp./kWh) fiir Neuanlagen und Erweiterungen besteht so die Méglichkeit einer Uberwilzung nicht
gerechtfertigter Aufwande und damit eine missbrauchliche Anwendung.

Die Erhohung der wirtschaftlichen Attraktivitdt von Neubauten (auch in 6kologisch sensiblen
Gewasserabschnitten) ist beziiglich Nachhaltigkeit und insbesondere der Biodiversitat kritisch zu
beurteilen. Das wird, anders als es die Ausfiihrungen im begleitenden Bericht behaupten, durchaus zu
einer weiteren Verschlechterung der Gewasserfunktionen fiihren. Dies ist zum Beispiel bei durch die KEV
geforderte Wasserkraftanlagen ersichtlich, die nun im Zuge der 6kologischen Sanierung Wasserkraft oder
dem zusatzlichem Ausgleich zuriickgebaut werden missen. Solche Fehlanreize und kolossale
Fehlinvestitionen sind unbedingt zu verhindern.

Wenn Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen vollstandig anrechenbar sind, verbessert sich die
wirtschaftliche Bilanz von Neuanlagen erheblich und dies weitgehend unabhangig davon, ob der
gewadsserokologischen Eignung des Ausbaus und der jahreszeitlichen Verteilung der Produktion (bzgl. der
energiekritischen Wintermonate) und einem absurd hohen Maximalvergiitung. Da bereits Gber 95 % des
geeigneten Potentials genutzt werden, bewirkt das vor allem starkeren Druck auf die restlichen, vielfach
dkologisch sensiblen Gewéasserabschnitte. Okologische Schdden und damit verbundene Kosten
(Fischereiverluste, Verlust von Erholungsnutzungen, negative Folgen fiir Biodiversitdt) werden in der
Forderberechnung ebenfalls nicht angemessen berlicksichtigt. Statt dass "Best Practice" geférdert wird,
wird die Minimalerfiillung im Sinne gesetzlicher Mindestmassnahmen belohnt.

Die vorgeschlagene Anpassung macht Neubau- und Ausbauprojekte wirtschaftlich attraktiver —auch in
Okologisch sensiblen Gewasserstrecken.

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht drohen Fehlinvestitionen (Neubau statt kosteneffizienter
Modernisierungen/Sanierungen), externe Umweltkosten, Rechtsrisiken und begrenzter Nutzen v.a. im
Hinblick auf die so dringende Winterproduktion. Damit wird einer wirtschaftlichen und
umweltfreundlichen Energieproduktion gemass Verfassung zuwidergehandelt. Eine sachgerechte
Wasserkraft-Férderpolitik muss 6kologische Vorgaben respektieren, Modernisierung priorisieren und
gezielt in Speicher- und Systemdienstleistungen investieren.

ANTRAG:
Auf die Anpassung ist zu verzichten.

Eventualiter:
Die Art von Abgaben und Leistungen, die anrechenbar sind, ist klarer und abschliessend festzuhalten, um
einem Missbrauch vorzubeugen.

Anhang 6.1 Ziffer 4.1.1
Bst g: Einschrdankungen bei der Anrechenbarkeit von Abgaben und Leistungen (neu)

Solarspar Hintere Bahnhofstrasse 81 CH-5000 Aarau [ +416120519 19 info@solarspar.ch www.solarspar.ch
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Bei 6kologische Erganzungsmassnahmen und Auflagen sind Abgaben und Leistungen anrechenbar Es ist
darauf zu achten.

Bei erheblichen Erweiterungen sind nur diejenigen Abgaben anrechenbar, die unmittelbar und
ausschliesslich durch die Erweiterung zusatzlich ausgeldst werden; freiwillige 6kologische
Ausgleichsleistungen sind nur anrechenbar, sofern sie tiber die gesetzlichen Anforderungen hinaus einen
nachweisbaren Biodiversitdatsgewinn erbringen und in einem zweckgebundenen Renaturierungsfonds zur
Kompensation von Eingriffen deponiert werden.

Anhang 2.1

Angesichts der riicklaufigen Ausbauzahlen bei den Solaranlagen aber ambitionierten Zwischenzielen bis
2030 fordern wir zuséatzlich die Erhéhung der Einmalvergiitung. Die Einmalvergitung wird heute bei rund
15% der Investitionskosten festgesetzt. Die diesjahrigen Ausbauzahlen zeigen, dass dies nicht geniligt, um
unverandert hohe Investitionsentscheidungen zu erlauben. Laut Gesetz sind bis zu 30% moglich. Aus
unserer Sicht muss der gesetzliche Spielrahmen unbedingt ausgenutzt und die Einmalvergiitungen erhoht
werden. Diese Erhéhung kann an zuséatzliche Bedingungen gekndpft sein, wie ein netz-/systemdienlich
betriebener Batteriespeicher, die Beschrankung der maximalen Einspeiseleistung oder ein hoher
Winterstromanteil.

Zusatzlich soll bei den Auktionen fiir die gleitenden Marktpramien fiir grosse PV-Anlagen das mogliche
Maximalgebot von 9 Rp./kWh erhdht werden. Dieser Wert entspricht dem durchschnittlichen
Zuschlagswert der letzten Aufdachanlagen-Ausschreibungen in Deutschland. Dies bedeutet, dass ein
Grossteil der Anlagen, die in Deutschland einen Zuschlag bekommen haben, (iber diesem Wert angeboten
haben. Angesichts der grundsatzlich héheren Kosten in der Schweiz ist dieses Vorgehen unverstandlich. Es
ist nicht erstaunlich, dass das Interesse an den ersten Auktionsrunden deshalb sehr gering war. Die
Erhohung des Maximalgebots gibt mehr Projekten — auch kleineren — die Chance, eine gleitende
Marktpramie zu erhalten, wenn dieses Férdersystem fir diese Projekte interessanter sein sollte, als ein
Investitionsbeitrag. Schliesslich sollen spezielle Auktionen fir gleitende Marktpramien spezifisch fir
Winterstrom durchgefiihrt werden. Dies férdert die Versorgungssicherheit und Fordereffizienz.
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Stromversorgungsverordnung StromVV

Art. 4 Abs. 3
Wir begriissen die vorgeschlagene Anderung und schlagen nachfolgende Prézisierung vor.

3 Fir die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden Grundsitze:
e. Im Rahmen der Vergitung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten anrechenbar:
1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten nach Artikel 4

Absatz 3 in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abzuglich allfalliger Fordermittel nach
Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung, oder, falls der de¥ schweizweit
harmonisierte Preis nach Artikel 15 Absatz 1 EnG Uber den Gestehungskosten liegt,
maximal dieser Preis zum Zeitpunkt der Einspeisung zuziiglich der Vergiitung fiir die
Herkunftsnachweise.

Art. 19g Abs. 8 (neu)

Die Grindung von LEG kdnnen mit hohen individuellen Gebiihren belastet werden, was deren
Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den auf die
Solarproduktion abgestimmten Verbrauch férdern und die Netze entlasten. Von verschiedenen
Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebihren und fiir die Griindung und Teilnahme an einer LEG
verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass keine iberhdhten individuellen Kosten und
unterschiedliche Tarife verrechnet werden diirfen.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizititsgemeinschaft diirfen
Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife verrechnet werden.

Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

Das Interesse an LEG ist unter den heutigen Rahmenbedingungen gering. Aus Sicht des Gesamtsystems
sind sie aber interessant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch fordern und die
Netze entlasten. Mit dem aktuellen Netzrabatt lohnen sich LEG wirtschaftlich nicht. Dieser soll deshalb
reduziert werden und dadurch auch die tatsachliche Netzbelastung der LEG abbilden, die ja nicht alle
Netzebenen beniitzen. Ausserdem soll die Differenzierung zwischen den Netzebenen eliminiert werden,
um das System weniger komplex aber attraktiv zu gestalten.

1 Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fiir den Bezug von selbst
erzeugter Elektrizitat geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3 StromVG), betragt 40 60 Prozent ihres
Netznutzungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.

2 Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizitdtsmenge nach Artikel 19g Absatz 4 Buchstabe b.

Weiteres Anliegen

Batteriespeicher bieten wichtige Flexibilitdten bei der Integration von grossen Mengen unflexibel
anfallender Stromproduktion. Diese Flexibilitat soll aber als Grossspeicher oder Cluster von kleineren
Speichern auch wirtschaftlich angeboten werden kénnen. Daflir hat das Parlament in Art. 14a StromVG
prazisiert, dass Speicher ohne Endverbrauch auch kein Netznutzungsentgelt bezahlen sollen. Nun erheben
Netzbetreiber auf Speicher «behind-the-meter», die auch fir den Endverbrauch benutzt werden kénnen,
teilweise sehr hohe Netzanschlussbeitrdge und Leistungstarife, ohne zu beriicksichtigen, wann die
Speicher ein- und ausspeisen. Aus Gesamtsystemsicht ware es sinnvoll, wenn auch solche Speicher
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Netzstabilisierungs- und Regelleistungsdienstleistungen anbieten kénnten und diese nicht durch
Leistungstarife unnotig verteuert werden. Das Gleiche gilt Gibrigens fiir die flexible Verbrauchssteuerung.
Eine Regelung soll schnellstmoglich angegangen werden, um alle verfligbaren Mittel und Technologien
ihren Fahigkeiten entsprechend dem Gesamtsystem zugutekommen lassen kdnnen.
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Schweizer Verband der Kleinwasserkraft

S M S | | H d Association Suisse de la petite hydraulique
WI SS I I Ia y ro Associazione Svizzera della piccola idraulica

Grammetstrasse 14
4410 Liestal

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
Datum: 11.D ber 2025 '
atum ezember UVEK

Elektronisch eingereicht an:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Stellungnahme zur Vernehmlassung «Verordnungsanderungen im Bereich des
Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026»

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti,
sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen von Swiss Small Hydro, dem Schweizer Verband der Kleinwasserkraft, danken
wir lhnen flir die Mdglichkeit, sich zur oben genannten Vernehmlassung aussern zu drfen.

Swiss Small Hydro setzt sich flr die dezentrale und nachhaltige Nutzung der Wasserkraft
ein. Der Verband ist Vertreter von Uber 1'400 Kleinwasserkraftwerken, zumeist im Besitz un-
abhangiger Produzenten. Die Kleinwasserkraft ist eine der wichtigsten erneuerbaren Ener-
gietechnologien: Mit einem Anteil von 7% an der Schweizer Stromproduktion und ihrem kom-
plementaren Produktionsprofil zu Grosswasserkraft, Sonne und Wind leistet sie einen wichti-
gen Beitrag zur Erhdhung der Versorgungssicherheit - insbesondere auch im Winterhalbjahr.

Swiss Small Hydro nimmt wie folgt Stellung:

- EnV Art. 12: Die Anpassungen in EnV Art. 12 werden begrusst, da damit ein Anreiz
zur bedarfsorientierten Einspeisung geschaffen wird. Die Ubergangsbestimmung bei
fehlender Lastgangmessung erachten wir als realistisch. Aus Sicht der Kleinwasser-
kraft ware eine Anwendung der Minimalvergitung gegeniber dem Sportmarktpreis
zwar bevorzugt. Da sich die Formulierung im EnG explizit auf den Referenzmarkt-
preis bezieht, verstehen wir, dass hier diesbezlglich kein Handlungsspielraum be-
stand.

- EnV Art. 31: Die Anpassung der Prioritdtenordnung ist nachvollziehbar und wird un-
terstutzt. Wir sind zudem der Meinung, dass auch die Vollstandigkeit und Qualitat der
Gesuche als Kriterium berucksichtigt werden sollte — unabhangig von der Grosse der
Massnahme.

- EnFV, Anhang 6.1, Ziffer 4.1.1: Die Anpassung mit Berlcksichtigung der Abgaben
und Leistungen an das Gemeinwesen erachten wir als sinnvoll.

Swiss Small Hydro unterstitzt zudem die Stellungnahme der aeesuisse, welche fur vZEV
(EnV Art. 18) und LEG (StromVV Art. 19g) Gebuhrenfreiheit und eine Erhdhung des Netznut-
zungsrabattes fur LEG auf 60 Prozent (StromVV Art. 19h) fordert.

Swiss Small Hydro Grammetstrasse 14 tel:  +41(0)79 373 70 47 email: info@swissmallhydro.ch
CH-4410 Liestal, Schweiz web:  www.swissmallhydro.ch

Bankverbindung: Raiffeisenbank St. Gallen, CH-9000 St.Gallen IBAN: CH16 8080 8005 5825 6360 4
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Wir danken lhnen, wenn Sie unsere Stellungnahme bei der Weiterbehandlung des Geschéfts
berlcksichtigen.

Freundliche Grisse

Ll 740

Benjamin Ro uit Martin Bolli
Nationalrat und Geschéftsleiter Swiss Small Hydro
Prasident Swiss Small Hydro
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Zirich, 12. Dezember 2025 Tel. direkt +41 44 250 88 34
David Stickelberger stickelberger@swissolar.ch

Stellungnahme zur Revision EnV und StromVV

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Moglichkeit zur Stellungnahme zu den genannten Verordnungsrevisionen, die fiir uns
als Verband der Solarbranche mit rund 1300 Mitgliedern aus der gesamten Wertschépfungskette von grosster
Bedeutung sind.

Die zukiinftige Ausgestaltung der Abnahmevergitung ist fir bestehende und zukiinftige Betreiber von PV-Anla-
gen sehr wesentlich. Die vom Parlament im vergangenen September beschlossene Revision von Art. 15 EnG
bietet die Mdglichkeit, Planungssicherheit fir Investoren zu schaffen und gleichzeitig stérker als bisher Anreize
fur einen netz- und marktdienlichen Betrieb der PV-Anlagen zu schaffen. Diese Neuregelung, kurz nach Ein-
fihrung der Minimalvergiitung, durfte allerdings zu grossen Verunsicherungen im Markt fihren und muss des-
halb mit der nétigen Vorsicht angegangen werden. Wir beantragen deshalb, fur alle bestehenden Anlagen eine
Ubergangsfrist vorzusehen.

Wir méchten die Gelegenheit nutzen, um auf weitere Anpassungswiinsche an Verordnungen aufmerksam zu
machen. Dies betrifft insbesondere ZEV und LEG, Instrumente, die fiir den weiteren Ausbau der Photovoltaik
von zentraler Bedeutung sind. Dies ist aus unserer Sicht nur méglich mit Anpassungen. Ein weiteres Thema
sind die Messkosten: In der Praxis fihrt die Pflicht zum separaten Ausweisen der Messkosten vielfach zu pro-
hibitiv hohen Kosten.

Kommentare zur Energieverordnung (EnV)

Art. 12 Vergiitung

Wir begrussen die vorgeschlagene Ausgestaltung der neu geregelten Abnahmevergitung basierend auf Markt-
preisen. Insbesondere erscheint es uns richtig, an vierteljahrlich gemittelten Referenzmarktpreisen festzu-
halten. Eine Umstellung auf jahrlich gemittelte Referenzmarktpreise, wie verschiedentlich vorgeschlagen, ist
fur uns inakzeptabel.

Dies aus zwei Griinden: Zum einen steht der Vorschlag in Widerspruch zum Energiegesetz. Art. 23 Abs. 2 EnG
besagt: "Der Bundesrat regelt die Festlegung des Referenz-Marktpreises fiir die einzelnen Anlagetypen. Der
fir die Mittelung massgebliche Zeitraum soll umso lénger sein, je besser die Produktion zeitlich steuerbar ist."
Photovoltaik gehdrt nicht zu den Technologien, die gut zeitlich steuerbar sind. Da der Referenzmarktpreis je
Anlagentyp geregelt ist, kdme es ausserdem auch bei anderen Massnahmen, wie der gleitenden Marktpramie,
zu Anderungen.

Swissolar Geschaftsstelle +41 44 250 88 33
Neugasse 6 info@swissolar.ch
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Zum anderen wirde eine jahrliche Berechnung insbesondere jene Anlagenbetreiber benachteiligen, die ihre
Anlagen nicht «winteroptimiert» auslegen kdnnen. Dies gilt naheliegenderweise fir bestehende Anlagen, aber
insbesondere auch fir Anlagen auf Steildachern, deren Neigungswinkel im Gegensatz zu Flachdachanlagen
kaum angepasst werden kann. Doch gerade im Segment der Mehrfamilienhauser (oft mit Steildachern) liegt
ein grosses ungenutztes Potenzial — hier sind negative Marktsignale zu vermeiden. Zudem brachte eine wei-
tere Veranderung der Vergltungsberechnung zusatzliche Unsicherheit in einen bereits verunsicherten Markt.

Die Minimalvergltung sichert geméass Energiegesetz, Art. 15, Abs. 1°¢ eine Amortisation von Referenzanlagen
Uber ihre Lebensdauer. Wirde auf jahrlich gemittelte Referenzmarktpreise umgestellt, so sanke die Vergltung
signifikant. Daher ware eine markante Erhéhung der Minimalvergitung unumganglich, um die Mindereinnah-
men aus den Sommerquartalen zu kompensieren.

Gleiches gilt fur eine etwaige Aussetzung der Minimalvergiitung bei Marktpreisen kleiner/gleich Null: Um
Mindereinahmen fir die Produzenten auszugleichen, ware die Hohe der Minimalverglitung anzupassen. Alter-
nativ, sowie exakter und leichter berechenbar, ware ein System wie in Deutschland, bei dem die durch nega-
tive Preise verlorene Vergltungszeit ans Ende der Vergltungsperiode angehangt wird (siehe hier). Sehr wich-
tig wére bei dieser Anderung ausserdem, dass sie, wie in Deutschland, zunachst nur fiir Neuanlagen und fiir
Bestandsanlagen nicht oder nur mit ausreichend langer Ubergangsfrist zur Anwendung kommt. Diese Staffe-
lung wurde Uberdies eine plotzliche Zusatzbelastung fir das Stromnetz durch den Abschalteffekt vieler Anla-
gen bei Preisen kleiner/gleich Null abmildern.

Ebenfalls kritisch beurteilen wir den Vorschlag einer auf Basis des Vorjahres berechneten Minimalvergltungs-
pramie, d.h. dem Unterschied zwischen Minimalvergutitung und Referenzmarktpreis. Je nach Referenzmarkt-
preis im Jahr der Inbetriebnahme wirden bei einer verschobenen Berechnung Anlagenbetreiber bevor- oder
benachteiligt. Zudem brachte eine Veranderung der Berechnung wiederum zusatzliche Investitionsunsicher-
heit. Weiter wirden die Anreize verringert, sich stindlich am effektiven Marktpreis zu orientieren. Nur mit einer
nachtraglichen Bemessung der Minimalvergitung werden die Anreize richtig gesetzt.

Zudem schlagen wir eine Prazisierung vor: Der genaue Mechanismus der nachtraglichen Auszahlung er-
schliesst sich leider weder aus dem Verordnungstext noch aus den Erlauterungen. Es kdnnte auch verstanden
werden, dass fir jede einzelne Stunde die Differenz ausbezahlt wird. Damit keine Missverstandnisse entste-
hen, empfehlen wir sinngemass folgende Prazisierung in den Erlauterungen:

«Die Betreiber speisen ihren Strom zu stlindlichen Spotmarktpreisen (SMP) ein. Ende Quartal erhalten sie zu-
satzlich zum SMP eine Minimalvergltung, falls der quartalsweise Referenzmarktpreis (RMP) unter der Min-
destvergitung lag. Die Vergltung berechnet sich aufgrund der Differenz aus RMP und der Mindestvergtitung
und wird pro eingespeister kWh ausbezahlt.»

Art. 80c Ubergangsbestimmung zur Anderung vom xx. Monat 2026

Die neue Regelung gemass Art. 12 EnV bedeutet firr viele bestehende PV-Anlagen, dass die der Investition
zugrundeliegende Wirtschaftlichkeitsrechnung obsolet wird. Dies gilt insbesondere fir Anlagen mit einem ge-
ringen Eigenverbrauch. Bei einer Einfihrung der neuen Regelung bereits per Mitte 2026 haben die Anlagenbe-
treiber in den wenigsten Fallen die Moglichkeit, ihren Eigenverbrauch mit Batteriespeichern oder ZEV zu erho6-
hen, oder eine LEG zu grinden. Da zudem die neue Bestimmung noch kaum bekannt ist, misste mit einem
rasanten Anstieg der Batterieverkaufe in der kurzen Zeit zwischen Veroffentlichung der Verordnung und In-
krafttreten der Bestimmung gerechnet werden. Die damit verbundene Verunsicherung wirde sich auf die
Nachfrage nach neuen Anlagen auswirken. Wir empfehlen daher dringend, die Frist fiir alle bestehenden Anla-
gen zu verlangern, nicht nur fir jene ohne Smart-Meter:

Fiir bestehende Anlagen; o ’ y ac a-decies-Strom\A\
ausgestattet-sind, richtet sich die Verglitung nach Artikel 12 Absatz 1 in der Fassung vom 1. Januar 2026,
ldngstens jedoch bis zum 31. Dezember 2027.



https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/264#:~:text=F%C3%BCr%20diese%20gilt%2C%20dass%20die,%E2%89%A4%202%20ct/%20kWh%20).

Kommentare zur Stromversorgungsverordnung (StromVV)
Art. 4 Abs. 3 Bst. e Ziff. 1

Die Notwendigkeit dieser Anpassung bezuglich der Obergrenze fur den Preis, bis zu welcher die Abnahme von
Elektrizitat aus erneuerbaren Energien in die Grundversorgung eingerechnet werden kann, ist unbestritten. Al-
lerdings fuhrt die neue Formulierung dazu, dass der Kauf von HKN durch die VNB bei hohen Strommarktprei-
sen unattraktiv wird.

Antrag:

“e. Im Rahmen der Vergiitung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten anrechenbar:

1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten nach Artikel 4 Absatz 3 in der am
1. Juli 2024 geltenden Fassung abziiglich allfélliger Férdermittel nach Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 gelten-
den Fassung, oder, falls der der schweizweit harmonisierte Preis nach Artikel 15 Absatz 1 EnG (ber den Ge-
stehungskosten liegt, maximal dieser Preis zum Zeitpunkt der Einspeisung zuziiglich der Vergiitung fiir die
Herkunftsnachweise.”

Es gibt ausserdem Klarungsbedarf: Handelt es sich bei den maximal anrechenbaren Kosten um einen Jah-
resdurchschnitt oder einen Wert, der pro Stunde eingehalten werden muss?

Anrechenbarkeit der Abnahmevergiitung in der Grundversorgung fiir Anlagen 100-150 kW

Anlagen ohne Eigenverbrauch zwischen 100 und 150 kW haben Anspruch auf eine Minimalvergttung von 6.2
Rp/kWh, sofern die HKN nicht verguitet werden. Dieser Betrag kann in der Grundversorgung angerechnet wer-
den. Wenn jedoch die HKN vom Netzbetreiber ibernommen werden, so sinkt die maximal anrechenbare Ver-
gltung auf 5.4 Rp/kWh. Es ist nicht anzunehmen, dass diese Benachteiligung der HKN gewollt ist, weshalb wir
eine Anpassung der entsprechenden Bestimmungen fordern.



Weitere Anliegen:
1. Stopp den Gebiihren fiir vZEV und LEG

Der Zubau der Photovoltaik erlebt aktuell einen Einbruch, der die Erreichung der Ziele im Energiegesetz akut
gefahrdet. Die neu eingefihrten Instrumente vZEV und LEG kénnten jedoch einen wichtigen Beitrag leisten fir
den weiteren Zubau von Photovoltaik ohne direkte Férderung. Sie setzen Anreize, Solarstrom dezentral zu ver-
brauchen und zu speichern, was zu einer Reduktion der Netzkosten fur alle fuhrt. In der Praxis zeigt sich nun
aber, dass ein Teil der Netzbetreiber mit Gebtihren versucht, diese Instrumente zu torpedieren. Damit wird der
Wille des Gesetzgebers missachtet. Konkret verrechnen diverse Netzbetreiber Gebihren von mehreren hun-
dert bis gegen 1'000 CHF fur die Grindung eines vZEV und beabsichtigen, dies auch fir LEG zu tun. Dazu
kommen Gebuhren fir jede Mutation (Ein- oder Austritt) von 50 CHF und mehr.

Der Gesetzgeber wollte aber explizit einen Anreiz schaffen fur die Bildung von LEG und gewahrt deshalb einen
Rabatt auf das Netznutzungsentgelt fur Teilnehmende einer LEG von maximal 60% (Art. 17e Abs. 3 StromVG).
Der Bundesrat hat in der Verordnung diesen Spielraum nicht ausgenutzt und nur einen Rabatt von 20% resp.
40% festgelegt (Art. 19h Abs. 1 & 3 StromVV). Bereits hier wurde dem Willen des Gesetzgebers nicht Genlge
getan — siehe folgender Punkt 2. Wenn nun Netzbetreiber auch noch Gebuhren einfiihren fur die Griindung
und Mutationen bei einer LEG, wird der Wille des Gesetzgebers in erheblicher Weise verletzt. Zur lllustration
ein Zahlenbeispiel fir einen LEG-Teilnehmenden:

e Jahresverbrauch 1’600 kWh (Profil H1)

e LEG-Anteil (Ergebnis von Simulationen realistischer Beispiele): 25%

e Einsparung Netznutzungsentgelt (Rabatt 20%): 2.5 Rp./kWh

e Jahrliche Einsparung Netznutzungsentgelt: 10 CHF/Jahr.
Bei einer Mutationsgebihr von 50 CHF musste dieser LEG-Teilnehmende also zuerst 5 Jahre an der LEG teil-
nehmen, bis sich die Teilnahme lohnen wirde. Das erfiillt definitiv nicht den Willen des Gesetzgebers, mit ei-
nem Rabatt einen Anreiz fir die Teilnahme an LEG zu schaffen.

Gesprache mit der EICom haben gezeigt, dass aus Sicht der EICom mit der aktuellen Verordnung individuelle
Gebuhren fir vZEV und LEG nicht explizit untersagt und damit zulassig sind. Es ist deshalb dringend notwen-
dig, dass die Verordnung entsprechend prazisiert wird, damit vZEV und insbesondere LEG ihre vom Gesetzge-
ber geplante Wirkung entfalten kénnen.

Antrag:

Erganzung von Art. 199 Abs. 8 StromVV: «Fiir die Griindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizitéts-
gemeinschaft diirfen Endverbrauchern, Erzeugern und Speicherbetreibern keine individuellen Kosten oder un-
terschiedliche Tarife verrechnet werden.»

Erganzung von Art. 18 Abs. 8 EnV: «Fiir die Griindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss zum
Eigenverbrauch diirfen Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedliche Tarife verrechnet
werden.»

Zudem fordern wir, das Gesetz so anzupassen, dass eine Messliberalisierung eingefihrt wird. Unsere Erfah-
rungen der letzten Jahre zeigen, dass die Verteilnetzbetreiber in ihrer Mehrheit das Messmonopol missbrauch-
lich nutzen, um die Energiewende zu bremsen.

Begriindung:

Es soll in der Verordnung explizit festgehalten werden, dass Endverbrauchern, Erzeugern und Speicherbetrei-
bern nicht wegen der Teilnahme an einer LEG Gebuihren oder héhere Tarife in Rechnung gestellt werden diir-
fen. Dies beinhaltet explizit auch den Messtarif nach Art. 8 StromVG. Es ist zu beflrchten, dass Netzbetreiber,
sollte ihnen untersagt werden, Gebihren fiir die Griindung und Mutation einer LEG zu verrechnen, stattdessen
bei der Teilnahme an einem vZEV oder einer LEG unterschiedliche Messtarife in Rechnung stellen wirden.
Das ist aber inhaltlich und von der Systematik des Messtarifes falsch. Sollte dereinst das Messwesen liberali-
siert werden, hatten die Teilnehmenden einer LEG unterschiedliche Messstellenbetreiber. Die fiir die Abrech-
nung einer LEG notwendigen Berechnungen missen aber Messstellen-tbergreifend durch den Netzbetreiber
vorgenommen werden. Dies zeigt, dass diese vZEV/LEG-spezifischen Aufgaben nicht Teil des Messstellenbe-
triebs sind und sich damit auch kein héherer Messtarif rechtfertigt.



2. Reduktion des Netznutzungstarifs fiir LEG auf 60% bzw. 40% erhéhen

Antrag:

StromVV Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

" Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fiir den Bezug von selbst er-
zeugter Elektrizitat geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3 StromVG), betrédgt 40 60 Prozent ihres Netznut-
zungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.

2 Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizititsmenge nach Artikel 19g Absatz 4 Buchstabe b.

3 Kann die in der Gemeinschaft selbst erzeugte Elektrizitdt aus netztopologischen Griinden und aufgrund der
Anschlusssituation der verschiedenen Teilnehmer nicht ohne Transformation der Spannung von jeder Erzeu-
gungsanlage zu einem beliebigen Endverbraucher der Gemeinschaft gelangen, verringert sich der Abschlag
fur alle Endverbraucher der Gemeinschaft auf 20 40 Prozent.

Begriindung:

Ruckmeldungen aus der Branche zeigen, dass das Interesse an LEG unter den heutigen Rahmenbedingungen
sehr gering ist. Die Ersparnis durch den aktuellen Netzrabatt wird teilweise kompensiert durch die Bewirtschaf-
tungskosten fiur die LEG. Damit sich dieses flir den weiteren Ausbau der Photovoltaik sehr wichtige Instrument
im Markt etablieren kann, soll das gesetzliche Maximum fiir den Netzrabatt ausgeschopft werden.

3. LEG und Geldwaschereigesetz

Gemass unseren Abklarungen kénnte ein LEG-Betreiber, der den Strom nicht abkauft und weiterverkauft, son-
dern nur die Zahlungen abwickelt, als Finanzintermediar gemass Geldwaschereigesetz (GWG) eingestuft wer-
den. Dies hatte massive rechtliche Konsequenzen fir die Betroffenen.

Das BFE soll deshalb eine Erganzung der Verordnung prifen, die verhindert, dass LEG-Betreibern ein unver-
haltnismassiger Aufwand durch das Geldwaschereigesetz entsteht.

4. Datenlieferungen von intelligenten Messungen ohne Zusatzkosten

Datenlieferungen von intelligenten Messungen mussen ohne zusatzliche Kosten an die Kunden geliefert wer-
den. Braucht es zur Erfillung dieser Forderung ein zuséatzliches Gerat, so ist dieses vom VNB kostenlos zu in-
stallieren und zu unterhalten.

Antrag:

StromVV Art. 8 Messwesen und Informationsprozesse

4 Auf Begehren der betroffenen Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber liefern die Netzbetreiber
Dritten gegen eine kostendeckende Abgeltung zusétzliche oder anders aufbereitete Mess- und Stammdaten.
Es miissen alle in den letzten filinf Jahren erhobenen Daten geliefert werden. Daten von intelligenten Messun-
gen werden vom Netzbetreiber seinen Kunden kostenlos geliefert. Braucht es dazu ein zusétzliches Gerét, so
ist dieses vom VINB kostenlos zu installieren und zu unterhalten.

Begriindung:

Insbesondere fir ZEV und LEG ist es von zentraler Bedeutung, Zugriff auf Real-time Produktions- und Ver-
brauchsdaten zu haben. Nur so kbnnen die Zusammenschliisse netzdienlich betrieben werden, indem Produk-
tions- und Verbrauchsspitzen begrenzt werden.


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/226/de#art_19_h

5. Anpassungen bei der Produktions-Messpflicht

Ab dem 1. Januar 2026 mussen die Messkosten im Strombereich separat auf der Stromrechnung ausgewiesen
werden. Die Messung der Produktion (verpflichtend bei Anlagen ab 30 kW) ist insbesondere bei PV-Anlagen
mit mehreren Dachern und Fassaden oft mit hohen Kosten ohne Nutzen verbunden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn der VNB eine physische Zusammenfihrung der einzelnen Anlagen zu einem Punkt verlangen. Zu
den hohen Installations- kommen hohe Betriebskosten hinzu: Eine Wandlermessung kostet ca. 30-35 Fr./Mo-
nat fur Anlagen ca. >55 kW.

Es gibt ein legitimes statistisches Interesse an der Erfassung der Produktion, zwecks Ermittlung des Eigenver-
brauchs der PV-Anlagen. Dies konnte jedoch auch Uber Privatmessungen iiber den Wechselrichter gesche-
hen — es braucht nicht zwingend eine Werksmessung. Bei mehreren Anlagen am gleichen Hausanschluss
konnte die Pflicht auf eine Werksmessung beschrankt werden. Noch sinnvoller ware eine vollstandige Liberali-
sierung des Messwesens, wozu jedoch eine Gesetzesanderung notwendig ware.

HKSV Art. 4

3 Die Erfassung hat durch direkte Messung oder durch Berechnung zu geschehen, wobei Letztere auf gemes-
senen Werten beruhen muss. Privatmessungen sind zugelassen. Sind mehrere PV-Anlagen am gleichen
Hausanschluss angeschlossen, so genligt eine Produktionsmessung.

Generell méchten wir auf die aktuell wenig transparenten Meter-to-Cash-Prozesse hinweisen. Hier braucht
es klarere Vorgaben auf Verordnungsstufe.

6. Anpassungen bei der gleitenden Marktpramie (GMP)
In der Energieférderungsverordnung heisst es in den Bestimmungen zur gleitenden Marktpramie:

30a%nvies Referenz-Marktpreis fiir die gleitende Marktprémie

" Der Referenz-Marktpreis fiir die gleitende Marktprémie entspricht dem Referenz-Marktpreis nach Artikel 15,
zuziiglich eines Preises fiir die Herkunftsnachweise.

(---)

3 Der Preis fiir die Herkunftsnachweise fiir Photovoltaikanlagen wird jeweils anhand der Preise, die in der
Schweiz im Vorjahr fiir Herkunftsnachweise fiir Photovoltaikanlagen durchschnittlich bezahlt wurden, berech-
net. Das BFE setzt den Preis fiir das ganze laufende Jahr fest und verdffentlicht ihn zusammen mit der Publi-
kation des Referenz-Marktpreises nach Artikel 15 fiir das erste Quartal.

Diese Regelung erschwert die Wirtschaftlichkeitsrechnung fir eine PV-Anlage, die bei einer GMP-Auktion ein-
gegeben werden soll, denn die Verkaufsmoglichkeiten fir HKN unterscheiden sich stark von Jahr zu Jahr so-
wie zwischen den VNB. Diese Unsicherheit diirfte mit ein Grund fiir das praktisch inexistente Interesse an
GMP-Auktionen fur PV-Anlagen sein. Angesichts der aktuellen Marktentwicklung ware es jedoch wichtig, dass
dieses Instrument starker genutzt wirde. Wir empfehlen deshalb, den Preis der HKN nicht vom Foérderbeitrag
abzuziehen, sondern festzulegen, dass die HKN als Teil des Forderbeitrags abgenommen und an die Grund-
versorgung angerechnet werden. Der maximale Forderbetrag misste erhdht werden — auch, aber nicht nur
aufgrund der Einrechnung der HKN.

Antrag:
EnFV Art. 30a%nvies Referenz-Marktpreis fiir die gleitende Marktprémie
" Der Referenz-Marktpreis fiir die gleitende Marktprdmie entspricht dem Referenz-Marktpreis nach Artikel 15,

o o fir dlio Llorkunt ,

Eventuell ist diese Regelung zu begrenzen auf PV-Anlagen. Es missten ausserdem weitere Anpassungen ge-
macht werden, um sicherzustellen, dass die HKN mit dem Forderbeitrag abgegolten, sowie die Férderhdhe an-
gepasst wird. Die aktuelle Angebotsgrenze von 9 Rp/kWh ist insbesondere fir Infrastrukturprojekte zu tief.

Langfristig ist zu Uberlegen, ob die Dopplung der Férdermechanismen (gleitende Marktpramie und Einmalver-
gltung) auf einen Mechanismus zugunsten der gleitenden Marktpramie reduziert wird. Dies vor dem Hinter-
grund der héheren Effizienz und Effektivitat der Marktpramie durch die Kopplung an den Strompreis.


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/766/de#art_30_a_quinquies

7. Klarung der Abnahme- und Vergiitungspflicht fiir Batterien

Wir bitten den Bundesrat um Klarung, inwieweit Art. 15 EnG fir Strom aus Speicherbatterien gilt. Wir weisen
darauf hin, dass die diesbeziigliche Regelung gemass VSE-Handbuch sehr einschrankend und nicht in jedem
Fall praxistauglich ist. Demnach wirde fir aus dem Verteilnetz bezogenen und zwischengespeicherten Strom
keine Abnahme- und Vergutungspflicht gelten. Messtechnisch problematisch ist dies insbesondere, wenn in
der Batterie sowohl selbst produzierter als auch vom Netz bezogener Strom gespeichert wird.

Wir bedanken uns fiir eine sorgfaltige Prifung unserer Anliegen und stehen fir Fragen gerne zur Verfigung.

Freundliche Grisse
Swissolar

VY iderllespr

David Stickelberger
Stv. Geschaftsflhrer, Leiter Markt und Politik



Von: Roser, Werner

An: BFE-Verordnungsrevisionen

Cc: Maver, Sabine; Allenspach, Peter Michael; Pedrazzi, Lisa; PSI.Konsultationen; Schindler, Martin
Betreff: Vernehmlassungsverfahren KEV

Datum: Dienstag, 2. Dezember 2025 08:46:10

Sehr geehrte Damen und Herren

Das PSI bedankt sich fiir die Moglichkeit, im Rahmen der 6ffentlichen Vernehmlassung zur geplanten Revision
der KEV Stellung zu nehmen.

In diesem Zusammenhang verweist das PSI auf seine bereits im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens am
9.7.2025 abgegebene Stellungnahme, welche sich im aktuellen Verordnungsentwurf nicht widerspiegelt. Wir
sind nach wie vor an einer Losung im Sinne unserer Stellungnahme interessiert und stehen fiir Riickfragen
gerne zur Verfiigung.

Freundliche Griisse, Werner Roser

Paul Scherrer Institut
Dr. Werner Roser
Sicherheitsdelegierter
Direktionsstab

5232 Villigen PSI
056 310 3514
werner.roser@psi.ch
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Arbeitsgruppe Christen + Energie

CHRISTEN o

info@christenenergie.ch

E N E RG | E www.christenenergie.ch

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

Bern, 03. November 2025

Vernehmlassung zur Teilrevision der Energieverordnung (EnV), Punkt 1.2 Abnahme-
und Vergutungspflicht

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Arbeitsgruppe Christen und Energie (ACE) dankt Ihnen fur die Gelegenheit, im Rahmen der
Vernehmlassung zur Teilrevision der Energieverordnung (EnV) Stellung nehmen zu kénnen.
Gerne aussern wir uns zur Abnahme- und Vergutungspflicht.

Die Arbeitsgruppe Christen und Energie (ACE) setzt sich fir eine sichere, ausreichende und
kostengiinstige Energieversorgung ein. Unabhangig von Kirchen, Parteien und Wirtschaft
greifen wir Fragen auf und tragen sie in die Kirchen und in die Offentlichkeit. Dies tun wir auf der
Grundlage christlicher Werte.

Wir unterstitzen alle Bestrebungen, die Netzstabilitdt durch marktgerechte Mittel zu
verbessern, insbesondere auch durch preisliche Anreize, d.h. durch eine geringe oder
gar keine Vergutung fur zufallig anfallenden Strom bei Uberangebot. Auch die
Minimalvergutung fir die Kleinanlagen soll abgeschafft werden.

Ein Stromversorgungssystem, das weitgehend auf diskontinuierlicher, tageszeit- und
wetterabhangiger Produktion (Solar- und Windenergie) beruht, wie es die Energiestrategie 2050
anstrebt, kann, wenn Uberhaupt, nur mit aufwandigen technischen Eingriffen in die
Versorgungs- und Verbrauchsanlagen stabil gehalten werden. Solche Eingriffe sind derzeit
weder auf der Verbraucherseite noch bei den meisten Kleinproduktionsanlagen méglich.

Die ACE begrtisst die Koppelung der zeitbezogenen Vergitung an die Marktstrompreise daher
als wichtigen Beitrag zur Netzstabilitat und betrachtet sie als tUberfallig.

Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, dass die «Energiestrategie 2050» (Energiegesetz
vom 30. September 2016, Abstimmung vom 21. Mai 2017) auch wegen dem spater nicht
eingehaltenen Versprechen angenommen wurde, die Forderung erneuerbarer Energien sechs
Jahre nach der Abstimmung auslaufen zu lassen. Die versprochenen Minimalabnahmepreise
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sollten aus Sicht der ACE weder den grésseren noch den Kleinanlagen fir Zeiten vergutet
werden, in denen die Gestehungspreise tiefer oder sogar negativ sind.

Im Sinne einer korrekten zeitlichen Abrechnung unterstitzt die ACE die verpflichtende
Einfihrung intelligenter Messsysteme (Smart Meter) auch fur Kleinanlagen.

Zudem fordert die ACE eine kritische Uberpriifung der Energiestrategie 2050, insbesondere im
Hinblick auf die Versorgungssicherheit und die Gesamtkosten der Schweizer Stromversorgung.
Der bewahrte Strommix aus Grosswasserkraft und Kernenergie ist nicht nur zuverlassiger,
sondern auch kostengunstiger und umweltfreundlicher.

Generell pladieren wir fur Vernunft und eine Schweizer Energie- und Klimapolitik, die sich an
den natirlichen Gegebenheiten und dem zu erwartenden steigenden Strombedarf ausrichtet,
also gemeinwohlorientiert und tatséchlich nachhaltig ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Uberlegungen zur Kenntnis nehmen und bei lhren weiteren
Gesetzgebungsarbeiten berticksichtigen werden.

Mit freundlichen Grissen

{0 7

Dr. Ing. Lukas Weber Dipl. Ing. Marek Cernoch
Prasident Aktuar



Bundesrat

Albert Rosti

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

Antwort von Nie wieder Atomkraftwerke Schweiz (NWA CH) zu den
Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit
Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Der Verordnungsentwurf und der Erlduternde Bericht befindet sich hier.

Stellungnahme sowohl als .docx wie als .pdf-Dokument bis 22.12.2025 einreichen an:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch



Stellungnahme Nie wieder Atomkraftwerke Schweiz zu den
Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit
Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fir die Moglichkeit, an der oben genannten Vernehmlassung teilnehmen zu dirfen,
und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. Sie finden unsere detaillierten Rickmeldungen zu den
einzelnen Verordnungsvorlagen nachfolgend.

Fir die Berticksichtigung unserer Anliegen danken wir im Voraus.
Freundliche Griisse

Andreas Fischer
Prasident NWA CH



Energieverordnung EnV

Art. 4b Pflichten
Abs. 4 Bst. b Ziff. 3 und Abs. 4%

Wir begrissen die vorgesehene Starkung der Transparenz bei Herkunftsnachweisen. Im Sinne eines
glaubwiirdigen, atomfreien Energiemarkts ist die Ausnahme fiir massenbilanzierte Brennstoffe zu
streichen, da diese Intransparenz schafft und indirekte Vermischungen mit fossilen oder nuklearen
Produktionsanteilen ermdglicht.

Art. 4c Entwertung

Abs. 1 Bst. a® und b, Abs. 3 und Abs. 4

Die Integritat von HKN ist zentral fiir ein erneuerbares Energiesystem, das ohne nukleare
Stromproduktion auskommt. Schlupflocher bei Biogas miissen geschlossen werden, um Missbrauch und
kiinstliche Mengenausweitung zu verhindern.

Art. 12 Vergiitung

Nachvollziehbare, stabile Vergltungsmechanismen sind entscheidend fiir einen raschen Ausbau
erneuerbarer Kapazitaten. Unzureichende Vergiitungen verzégern Investitionen und starken politisch das
Argument vermeintlicher «Versorgungsliicken», das regelmassig fiir atomare Optionen instrumentalisiert
wird. Eine Erhéhung der Minimalverglitungen ist daher zu prifen.

! Der Marktpreis fiir die Vergiitung fiir Elektrizitit entspricht dem stiindlichen Preis am Sportmakrt im
Day-Ahead-Handel fiir das Marktgebiet Schweiz.

2 Der fiir die Ermittlung des Differenzbetrags nach Artikel 15 Absatz 1bis EnG massgebende Referenz-
Marktpreis entspricht dem vierteljahrlich gemittelten Referenz-Marktpreis nach Artikel 15 Absatz 1 der
Energieférderungsverordnung vom 1. November 2017. Der Differenzbetrag wird vierteljahrlich fiir die
Elektrizitdt ausbezahlt, die zu Marktpreisen unter dem Referenz-Marktpreis eingespeist wurde.

Art. 12a Minimalvergiitungen

Wir stimmen der redaktionellen Anderung zu. Angesichts des sich abkiihlenden Solarmarkts und der
ambitionierten Zwischenziele fur den Solarausbau mdchten wir anregen, dass eine Erhéhung der
Minimalverglitungen gepriift werden sollte.

Art. 18 Abs. 8 (neu)

Dezentrale Eigenverbrauchsmodelle sind ein Schliisselelement eines sicheren, resilienten und atomfreien
Energiesystems. Individuelle Gebihren dirfen die Bildung solcher Strukturen nicht behindern.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch diirfen
Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife verrechnet werden.

Art. 31
Keine Bemerkungen.

Energieeffizienzverordnung EnEV

Wir unterstiitzen die Anpassung an EU-Standards, betonen jedoch die Bedeutung strenger
Effizienzvorschriften als wichtigsten Beitrag zur Senkung des Stromverbrauchs. Effizienzreduktion erhéht
den Druck auf Grundlastargumente — und damit indirekt auf Atomkraft.

Weitere Anliegen

Mindestanforderung an die Energieeffizienz von Personenwagen: Klasse F

Eine ambitionierte Effizienzpolitik im Verkehrsbereich ist unerlasslich, um den Stromverbrauch zu
stabilisieren, Winterstrom sicherzustellen und jedes Argument fiir neue Atomkraftwerke zu entkraften.



Wir unterstiitzen die Einfihrung von Klasse F als Mindestanforderung.

Verstdrkte Deklarationspflicht in der Autowerbung

Auf vielen Autowerbungen fehlen die Angaben gemass Energieetikette. Automodelle mit hohem Strom-
oder Treibstoffverbrauch und hohen CO2-Emissionen kénnen beworben werden ohne Angabe des
Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der Energieeffizienzklasse.

Dies, weil gemass EnEV diese Angaben auf der Werbung nur gemacht werden missen, wenn das Fahrzeug
unter Angabe einer Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder eines Preises beworben
wird.

Wir fordern die Aufhebung dieser Einschrankungen der Deklarationspflicht in der Werbung. Die Angaben
zum Energieverbrauch, den CO2-Emissionen und bei Personenwagen der Energieeffizienz-Kategorie sollen
auf jeglicher Werbung fiir ein oder mehrere Fahrzeugmodelle gemacht werden miissen. Konsumenten
und Konsumentinnen sollen in jeglicher Werbung fir bestimmte Fahrzeugmodelle transparent Gber diese
wichtigen Eigenschaften informiert werden. Auch bei anderen Produktkategorien miissen die Angaben
gemass Energieetikette bei jeglicher Werbung fiir bestimmte Modelle gemacht werden, etwa bei
Waschmaschinen, Waschtrocknern und Geschirrspilern.

Wir schlagen folgende Anderungen in Anhang 4.1, Ziffer 5.1 vor:

5.1 Wer ein oder mehrere bestimmte Modelle neuer Personenwagen, Lieferwagen oder leichter
Sattelschlepper in Druckerzeugnissen und in visuell-elektronischen Medien unter Angabe einer
Motorisierungsvariante, weiterer technischer Merkmale oder eines Preises bewirbt, muss die
beworbenen Modellvarianten mit den Angaben zum Energieverbrauch gemass Ziffer 1.1 und zu den CO2-
Emissionen gemass Ziffer 2.1 oder 2.2 kennzeichnen. Bei Personenwagen ist zusatzlich die
Energieeffizienz-Kategorie anzugeben.

Energieetikette: Online-Deklarationspflicht fiir alle Anbieter von Fahrzeugen

Fahrzeugimporteure kommen auf ihren Websites, in ihren Preislisten und Online-Konfiguratoren den
Deklarationsvorschriften geméass EnEV nach und machen den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und
bei Personenwagen die Energieeffizienzklasse der Modelle sichtbar, weiter auch den Zielwert sowie die
durchschnittlichen CO2-Emissionen. Auf den Importeursseiten sind diese Angaben in der Regel vollstandig
und meist von guter Qualitét.

Anders sieht es auf den Websites von Garagen sowie von Anbietern von Leasing oder Autoabos aus.
Unsere Kurzrecherche ergab ein sehr uneinheitliches Bild bei den Garagen (sofern diese Glberhaupt online
ihre Modelle zeigen) sowie bei den Anbietern von Leasing und Autoabos. Insbesondere bei den zwei
letzten fehlen die Energie-Angaben oft komplett.

Die Formulierungen in der EnEV (Anhang 4.1 Ziffern 6 und 7) lassen hier offenbar zu, dass nicht fir alle
Fahrzeuganbieter dieselben Deklarationsvorschriften gelten. Konsumentinnen und Konsumenten sollten
aber Uberall transparent Giber die Energieangaben informiert werden. Bei Garagen sowie Anbietern von
Leasing und Autoabos ist dies besonders wichtig, da sie direkt in Kontakt mit Kundinnen und Kunden
stehen.

Entsprechend sollte die EnEV klarer formuliert werden und alle Unternehmen, die Fahrzeuge anbieten,
gleichermassen zur Deklaration der Angaben gemass Energieetikette verpflichten.

Realitdtsnahe Angaben fiir Plug-in-Hybride

Ein Bericht der Europiischen Kommission® hat im Marz 2024 basierend auf on-board-
Verbrauchsmessungen bestatigt, dass Plug-in-Hybride im Durchschnitt 3.5 mal mehr Treibstoff
verbrauchen und CO2 ausstossen als gemass offizieller Messung und Deklaration. Die Problematik ist
hinlanglich bekannt und durch zahlreiche Studien mit unterschiedlichen Methoden dokumentiert. Es gibt
auch bei Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb eine zunehmende Liicke zwischen deklariertem und
Realverbrauch, und zwar im Bereich von 20%. Mit +250% ist die Abweichung bei Plug-in-Hybriden viel
grosser und eine Korrektur ist dringend. Hier werden Konsumentinnen und Konsumenten Uber die viel zu
guten Angaben gemass Energieetikette (Treibstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Energieeffizienzklasse)
bewusst in die Irre gefiihrt. Und Gber die viel zu tiefen offiziellen CO2-Emissionen entsteht fir die

! First Commission report on real-world CO2 emissions of cars and vans using data from on-board fuel
consumption monitoring devices - Climate Action




Importeure ein Fehlanreiz, ihre CO2-Flottenziele mithilfe von Verkaufen von Plug-inanstatt
reinelektrischer Modelle zu erreichen.

Die EU passt zwar ab 2025 die Berechnungsformel an und ndhert den angenommenen elektrischen
Fahranteil bei Plug-in-Hybriden der Realitat an. Allerdings erfolgt diese Anpassung viel zu langsam —in
zwei Schritten, 2025 und 2027 -, und sie geht zu wenig weit und reicht nicht aus, um realitdtsgerechte
Deklarationen fir Plug-in-Hybride zu erreichen.

Unsere Forderung:

Die Werte fiir Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen von Plug-in-Hybridmodellen werden mit dem
Faktor 3.5 multipliziert. Die Energieeffizienzklasse basiert auf dem korrigierten Treibstoffverbrauchswert.
Der Korrekturfaktor wird sowohl fir die Angaben gemass Energieetikette (EnEV) als auch fir die
Berechnung der CO2-Flottenemissionen (CO2-Verordnung) angewendet.

Die systematische Unterdeklaration des Verbrauchs verzerrt die nationale Energiebilanz und dient
politischen Kraften als Argument fiir angebliche Energieengpdasse. Wir unterstiitzen eine konsequente
Korrektur (Faktor 3.5).

Hinweis auf Mehr- oder Minderausgaben fiir Energie auf der Energieetikette

Die in Art. 44 Abs. 1 Bst. a und d EnG vorgesehenen Informationen werden in der aktuellen Vorlage noch
nicht in die Energieetikette flir Personenwagen aufgenommen. Verstandnis haben wir dafiir, dass die
Angabe zum Gebrauch liber den ganzen Lebenszyklus eines Produktes noch nicht umgesetzt wird.
Teilweise z.B. bei den Personenwagen sind die Daten der EU dazu noch nicht verfiigbar.

Fragwiirdig finden wir hingegen, dass alle anderen mit Art 44 Abs 1 Bst a und d diskussionslos
beschlossenen Zusatzinformationen auf den Energieetiketten noch nicht ausgewiesen werden.

Alle Angaben fiir die finanzrelevanten Minder- bzw. Mehrausgaben bei den Energiekosten pro
Neuwagenmodell fir z.B. 100°000km sind vorhanden (WLTP -Verbrauch in Liter oder kWh oder beides pro
100km * durchschnittlicher Energiepreis CHF / Liter oder kWh * 1000). Als Vergleichswert ist fiir alle
Modelle der gleiche, nach Verkaufszahlen gewichtete Durchschnittswert zu wahlen. Ein je nach
Fahrzeugkategorie unterschiedlicher Vergleichswert ist nicht notig oder gar zwingend, ist doch auch fiir
CO2 der ausgewiesene Vergleichswert fir PKWs aller Kategorien derselbe.

Hinweise auf umweltschonendere Fortbewegungsméglichkeiten in der Autowerbung

Es ist unbestritten, dass Personenwagen das ineffizienteste und umweltschadlichste Verkehrsmittel des
Landverkehrs sind. Eine der zahlreichen Studien, die dies bestatigen, ist der Fachbericht
»,Umweltauswirkungen von Personenwagen mit verschiedenen Antriebssystemen” vom April 2023 des
Bundesamtes fiir Umwelt BAFU.

In Frankreich missen Konsumentinnen und Konsumenten deshalb in jeglicher Werbung fiir
Personenwagen auf effizientere und umweltschonendere Fortbewegungsmaoglichkeiten hingewiesen
werden. Konkret muss einer von drei Satzen auf der Werbung platziert werden, wobei online weitere
Infos zur Verfiigung gestellt werden. So werden Konsumentinnen und Konsumenten konstruktiv dazu
angeregt, kurze Wege zu Fuss oder per Velo zuriickzulegen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Alltag
den offentlichen Verkehr zu nutzen:

— « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Pensez a covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer »

— « Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer »

Auch wenn nur ein kleiner Teil der Konsumentinnen und Konsumenten diese Vorschldage umsetzt, hat dies
vielseitige positive Auswirkungen: weniger Stau, geringere Emissionen von CO2, Luftschadstoffen und
Léarm, héhere Verkehrssicherheit.

Wir fordern deshalb, dass auch in der Schweiz auf jeglicher Autowerbung auf alternative, effizientere und
umweltschonendere Fortbewegungsmaoglichkeiten hingewiesen werden muss. Die Satze aus Frankreich
kénnen als Vorlage dienen.

Kernenergieverordnung KEV
Keine Kommentare.

Verordnung des UVEK tiber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT)



Artikel 6 Abs. 2bis

Wir begrissen, dass die Produktionsdaten neu von einer akkreditierten Konformitatsbewertungsstelle
beglaubigt werden missen. Strenge Kontrolle verhindert Greenwashing im Energiesektor und schiitzt den
Markt vor indirekter Forderung fossiler oder nuklearer Produktionsmethoden.

Artikel 8 Abs. 1 Bst. c und Abs. 4

Wir sind mit der vorgeschlagenen Anpassung grundsatzlich einverstanden. Allerdings méchten wir darauf
hinweisen, dass die Integritat von HKN im Bereich Biogas weiterhin tief sind. So wird in der Produktion des
Biogases oftmals Erdgas verwendet, um den Biogasertrag zu maximieren, statt im Eigenverbrauch
ebenfalls Biogas einzusetzen. Solche Schlupflocher miissen gestopft werden, falls Biogas-HKN in der
Erfallung von Vorgaben angerechnet werden sollen. Da die Schifffahrt neu als Abnehmer von HKN auftritt,
wurden HKN teurer und somit der Anreiz, die HKN-Menge zu maximieren erhoht. Die Kontrolle der
Anlagen wird somit wichtiger und muss zwingend auch die Substrate besser kontrollieren.

Energieférderverordnung EnFV

Anhang 6.1

Die vorgeschlagene Anderung der EnFV wiirde die Anrechenbarkeit von 6ffentlichen Abgaben (z.B.
Konzessionsabgaben) flir Neuanlagen erweitern und bei erheblichen Erweiterungen die zusatzlich durch
die Erweiterung ausgeldsten Abgaben anrechenbar machen. Es ist allerdings zu beachten, dass
vertragliche Abgaben sehr vielfaltig sein kénnen. Im Zusammenhang mit sehr hohen Maximalbeitragen
(30 Rp./kWh) fiir Neuanlagen und Erweiterungen besteht so die Méglichkeit einer Uberwélzung nicht
gerechtfertigter Aufwande und damit eine missbrauchliche Anwendung.

Die Erhéhung der wirtschaftlichen Attraktivitat von Neubauten (auch in 6kologisch sensiblen
Gewadsserabschnitten) ist beziiglich Nachhaltigkeit und insbesondere der Biodiversitat kritisch zu
beurteilen. Das wird, anders als es die Ausfiihrungen im begleitenden Bericht behaupten, durchaus zu
einer weiteren Verschlechterung der Gewasserfunktionen fiihren. Dies ist zum Beispiel bei durch die KEV
geforderte Wasserkraftanlagen ersichtlich, die nun im Zuge der 6kologischen Sanierung Wasserkraft oder
dem zusatzlichem Ausgleich zuriickgebaut werden miissen. Solche Fehlanreize und kolossale
Fehlinvestitionen sind unbedingt zu verhindern.

Wenn Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen vollstandig anrechenbar sind, verbessert sich die
wirtschaftliche Bilanz von Neuanlagen erheblich und dies weitgehend unabhangig davon, ob der
gewasserokologischen Eignung des Ausbaus und der jahreszeitlichen Verteilung der Produktion (bzgl. der
energiekritischen Wintermonate) und einem absurd hohen Maximalvergitung. Da bereits iber 95 % des
geeigneten Potentials genutzt werden, bewirkt das vor allem starkeren Druck auf die restlichen, vielfach
dkologisch sensiblen Gewéasserabschnitte. Okologische Schdden und damit verbundene Kosten
(Fischereiverluste, Verlust von Erholungsnutzungen, negative Folgen fiir Biodiversitat) werden in der
Forderberechnung ebenfalls nicht angemessen berticksichtigt. Statt dass "Best Practice" gefordert wird,
wird die Minimalerfillung im Sinne gesetzlicher Mindestmassnahmen belohnt.

Die vorgeschlagene Anpassung macht Neubau- und Ausbauprojekte wirtschaftlich attraktiver — auch in
okologisch sensiblen Gewadsserstrecken.

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht drohen Fehlinvestitionen (Neubau statt kosteneffizienter
Modernisierungen/Sanierungen), externe Umweltkosten, Rechtsrisiken und begrenzter Nutzen v.a. im
Hinblick auf die so dringende Winterproduktion. Damit wird einer wirtschaftlichen und
umweltfreundlichen Energieproduktion gemass Verfassung zuwidergehandelt. Eine sachgerechte
Wasserkraft-Forderpolitik muss 6kologische Vorgaben respektieren, Modernisierung priorisieren und
gezielt in Speicher- und Systemdienstleistungen investieren.

Die vorgeschlagenen Anderungen verstirken Fehlanreize zugunsten dkologisch schadlicher Grossprojekte.
Diese Projekte bringen wenig Winterstrom, zerstéren Biodiversitdt und erzeugen Kosten, die spater haufig
als Rechtfertigung fiir Atomkraft herangezogen werden. Wir beantragen, auf die Anpassungen zu
verzichten.



ANTRAG:
Auf die Anpassung ist zu verzichten.

Eventualiter:
Die Art von Abgaben und Leistungen, die anrechenbar sind, ist klarer und abschliessend festzuhalten, um
einem Missbrauch vorzubeugen.

Anhang 6.1 Ziffer 4.1.1
Bst g: Einschrankungen bei der Anrechenbarkeit von Abgaben und Leistungen (neu)

Bei 6kologische Erganzungsmassnahmen und Auflagen sind Abgaben und Leistungen anrechenbar Es ist
darauf zu achten.

Bei erheblichen Erweiterungen sind nur diejenigen Abgaben anrechenbar, die unmittelbar und
ausschliesslich durch die Erweiterung zusatzlich ausgeldst werden; freiwillige 6kologische
Ausgleichsleistungen sind nur anrechenbar, sofern sie Uiber die gesetzlichen Anforderungen hinaus einen
nachweisbaren Biodiversitatsgewinn erbringen und in einem zweckgebundenen Renaturierungsfonds zur
Kompensation von Eingriffen deponiert werden.

Anhang 2.1

Angesichts der riicklaufigen Ausbauzahlen bei den Solaranlagen aber ambitionierten Zwischenzielen bis
2030 fordern wir zusatzlich die Erhohung der Einmalvergiitung. Die Einmalverglitung wird heute bei rund
15% der Investitionskosten festgesetzt. Die diesjdhrigen Ausbauzahlen zeigen, dass dies nicht genigt, um
unverandert hohe Investitionsentscheidungen zu erlauben. Laut Gesetz sind bis zu 30% moglich. Aus
unserer Sicht muss der gesetzliche Spielrahmen unbedingt ausgenutzt und die Einmalvergiitungen erhoéht
werden. Diese Erhéhung kann an zusatzliche Bedingungen geknopft sein, wie ein netz-/systemdienlich
betriebener Batteriespeicher, die Beschrankung der maximalen Einspeiseleistung oder ein hoher
Winterstromanteil.

Zusatzlich soll bei den Auktionen fiir die gleitenden Marktpramien fiir grosse PV-Anlagen das mogliche
Maximalgebot von 9 Rp./kWh erhéht werden. Dieser Wert entspricht dem durchschnittlichen
Zuschlagswert der letzten Aufdachanlagen-Ausschreibungen in Deutschland. Dies bedeutet, dass ein
Grossteil der Anlagen, die in Deutschland einen Zuschlag bekommen haben, Gber diesem Wert angeboten
haben. Angesichts der grundsatzlich héheren Kosten in der Schweiz ist dieses Vorgehen unverstandlich. Es
ist nicht erstaunlich, dass das Interesse an den ersten Auktionsrunden deshalb sehr gering war. Die
Erhéhung des Maximalgebots gibt mehr Projekten — auch kleineren — die Chance, eine gleitende
Marktpramie zu erhalten, wenn dieses Férdersystem fir diese Projekte interessanter sein sollte, als ein
Investitionsbeitrag. Schliesslich sollen spezielle Auktionen fiir gleitende Marktpramien spezifisch fur
Winterstrom durchgefiihrt werden. Dies fordert die Versorgungssicherheit und Fordereffizienz.

Fir eine sichere, moderne und vollstandig atomfreie Energieversorgung muss der PV-Ausbau massiv
beschleunigt werden. Wir fordern eine deutliche Erhéhung der Einmalverglitungen sowie eine Anhebung
des Maximalgebots in Auktionen. Zusatzlich sind Winterstrom-Auktionen einzufiihren.

Stromversorgungsverordnung StromVV

Art. 4 Abs. 3
Wir begriissen die vorgeschlagene Anderung und schlagen nachfolgende Prizisierung vor.

3 Fiir die Berechnung der anrechenbaren Energiekosten gelten die folgenden Grundsatze:
e. Im Rahmen der Vergitung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden Kosten anrechenbar:
1. mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten nach Artikel 4
Absatz 3 in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung abziglich allfalliger Fordermittel nach
Artikel 4a in der am 1. Juli 2024 geltenden Fassung, oder, falls der der schweizweit



harmonisierte Preis nach Artikel 15 Absatz 1 EnG liber den Gestehungskosten liegt,
maximal dieser Preis zum Zeitpunkt der Einspeisung zuziiglich der Vergiitung fiir die
Herkunftsnachweise.

Art. 19g Abs. 8 (neu)

Die Grindung von LEG kdnnen mit hohen individuellen Gebihren belastet werden, was deren
Wirtschaftlichkeit senkt. Dabei sind sie aus Sicht des Gesamtsystems interessant, da sie den auf die
Solarproduktion abgestimmten Verbrauch fordern und die Netze entlasten. Von verschiedenen
Verteilnetzbetreibern werden teilweise hohe Gebiihren und fiir die Griindung und Teilnahme an einer LEG
verrechnet. Die Verordnung soll so angepasst werden, dass keine tiberhéhten individuellen Kosten und
unterschiedliche Tarife verrechnet werden dirfen.

8 Fiir die Griindung und die Teilnahme an einer lokalen Elektrizititsgemeinschaft diirfen
Endverbrauchern keine individuellen Kosten oder unterschiedlichen Tarife verrechnet werden.

Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

Das Interesse an LEG ist unter den heutigen Rahmenbedingungen gering. Aus Sicht des Gesamtsystems
sind sie aber interessant, da sie den auf die Solarproduktion abgestimmten Verbrauch fordern und die
Netze entlasten. Mit dem aktuellen Netzrabatt lohnen sich LEG wirtschaftlich nicht. Dieser soll deshalb
reduziert werden und dadurch auch die tatsachliche Netzbelastung der LEG abbilden, die ja nicht alle
Netzebenen beniitzen. Ausserdem soll die Differenzierung zwischen den Netzebenen eliminiert werden,
um das System weniger komplex aber attraktiv zu gestalten.

1 Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fiir den Bezug von selbst
erzeugter Elektrizitat geltend machen kénnen (Art. 17e Abs. 3 StromVG), betrdgt 40 60 Prozent ihres
Netznutzungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.

2 Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizitaitsmenge nach Artikel 19g Absatz 4 Buchstabe b.

Weiteres Anliegen

Batteriespeicher sind ein zentraler Baustein eines sicheren, modernen und vollstandig atomfreien
Energiesystems. Sie bieten die notwendige Flexibilitat, um grosse Mengen erneuerbarer, zeitlich variabler
Stromproduktion effizient zu integrieren und widerlegen die haufig vorgebrachten Grundlastargumente
zugunsten der Atomkraft.

Damit diese Speicher — ob als Grossspeicher oder als Cluster dezentraler Anlagen — ihr systemdienliches
Potenzial entfalten kénnen, missen wirtschaftliche Hemmnisse beseitigt werden. Obwohl das Parlament
in Art. 14a StromVG klargestellt hat, dass Speicher ohne Endverbrauch kein Netznutzungsentgelt
entrichten sollen, belasten mehrere Netzbetreiber behind-the-meter-Speicher mit hohen
Anschlussbeitrdgen und Leistungstarifen. Diese unterbinden gerade jene Flexibilitdtsoptionen, die fiir ein
erneuerbares Energiesystem unverzichtbar sind.

Aus Sicht eines sicheren, dezentralen und atomfreien Gesamtsystems ist es notwendig, dass Speicher und
flexible Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Netz- und Systemdienstleistungen ohne diskriminierende
Geblihren anbieten kénnen. Eine rasche regulatorische Klarung ist dringend erforderlich, um alle
verfliigbaren Technologien optimal zugunsten der Versorgungssicherheit einzusetzen — ganz ohne
nukleare Risiken.
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Vernehmlassung zu den Verordnungsanderungen im Bereich des Bundesamts
fir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fir die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu den vorgesehenen
Revisionen im Bereich des Bundesamts fiir Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 1. Juli 2026 Stellung
nehmen zu diirfen. Die vorgeschlagenen Anderungen nehmen wir zur Kenntnis und verzichten auf
eine diesbezugliche Stellungnahme. Gleichzeitig mdchten wir die Gelegenheit nutzen, um auf gegebe-
nenfalls bestehende Liicken in der am 1. Januar 2026 in Kraft tretenden Anderung der Stromversor-
gungsverordnung (StromVV) hinsichtlich der Bildung lokaler Elektrizitatsgemeinschaften hinzuweisen.

Gerne lassen wir Ihnen unsere Anmerkungen auf diesem Wege zukommen:

StromVV

Ad. Art. 19e StromVV (Inkrafttreten am 1.1.2026)

Gemass Art. 17d Abs. 1 des Stromversorgungsgesetzes (StromVG; Inkrafttreten am 1. Januar 2026)
kénnen sich Endverbraucher, Erzeuger von Elektrizitdt aus erneuerbaren Energien und Speicherbe-
treiber zu einer lokalen Elektrizitditsgemeinschaft (LEG) zusammenschliessen und die selbst erzeugte
Elektrizitat innerhalb dieser Gemeinschaft absetzen.

Betreiber von Anlagen, die am Einspeisevergutungssystem (EVS) teilnehmen und ihre Elektrizitdt zum
Referenz-Marktpreis einspeisen kdnnen, erhalten sowohl die Einspeisepramie als auch den Referenz-
Marktpreis fur die ins Verteilnetz eingespeiste Elektrizitat (vgl. Art. 25 Abs. 1 lit. b Energieférderungs-
verordnung, EnFV). Diese Betreiber sind daher von einer Teilnahme an einer LEG ausgeschlossen.
Nur Betreiber von EVS-Anlagen in der Direktvermarktung (vgl. Art. 25 lit. a EnFV) kdnnten prinzipiell
an einer LEG teilnehmen.

Allerdings kénnten verschiedene Probleme mit der Teilnahme von EVS-Anlagen an einer LEG verbun-
den sein. Gemass Art. 15 Abs. 1 EnG sind die Netzbetreiber verpflichtet, die ihnen angebotene
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Elektrizitat aus Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien abzunehmen und zu vergiten.
Diese Pflicht zur Abnahme und Vergutung gilt auch fur Produktionsanlagen, die an einer LEG teilneh-
men. Alternativ kann der Produzent Gberschissige Energie an andere Lieferanten veraussern. Betref-
fend den Strom aus Anlagen, die sich im EVS befinden, besteht fir die Verteilnetzbetreiber indes keine
Abnahme- und Vergltungspflicht gemass Art. 15 Absatze 1-3 des Energiegesetzes (EnG; vgl. Art. 15
Abs. 4 EnG). Dieser durfte mithin die Rickspeisung einer LEG bei der Teilnahme einer EVS-Anlage
ablehnen.

Die ibergeordnete Problematik stellt allerdings die unzulassige Ubertragung der HKN einer EVS-An-
lage innerhalb der LEG dar. Gemass Art. 19f Abs. 2 StromVV (Inkrafttreten am 1. Januar 2026) muss
Elektrizitat aus Erzeugungsanlagen der Gemeinschaft einschliesslich der dazugehérigen Herkunfts-
nachweise innerhalb der Gemeinschaft abgesetzt werden. Die Vollzugsstelle nach Art. 64 EnG ist flir
die Uberpriifung der innerhalb der Gemeinschaft abgesetzten Herkunftsnachweise zustéandig. Nach
Art. 12 Abs. 1 EnFV missen jedoch Betreiber von Anlagen im Einspeiseverglutungssystem der Voll-
zugsstelle die erfassten HKN Ubertragen. Somit kbnnen HKN von EVS-Anlagen nicht innerhalb der
Gemeinschaft abgesetzt werden. Der Umstand, dass der Betreiber einer Anlage nicht Gber seine HKN
verfiigen kann, wird jedoch durch Art. 19f Abs. 2 StromVV (Inkrafttreten am 1. Januar 2026) nicht expli-
zit geregelt. Dies kdnnte mit einer gewissen Rechtsunsicherheit einhergehen.

Sollte die Vermarktung von EVS-Strom innerhalb einer LEG dennoch méglich sein, misste der ortliche
Verteilnetzbetreiber externe HKN als Ersatz fiir die gesperrten HKN beschaffen. Dies wirde zu einem
unerwiinschten Mehraufwand fiir die Verteilnetzbetreiber fiihren. Ziel der Anderung der StromVV zur
LEG ist jedoch, dass allféllige Abrechnungsprobleme innerhalb der LEG intern geldst werden.

Aus diesen Griinden erweist es sich aus unserer Sicht als angezeigt, die Teilnahme von EVS-Anlagen
an einer LEG in Art. 19e StromVV (Inkrafttreten am 1.1.2026) explizit auszuschliessen.

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausfuhrungen gedient zu haben, stehen jederzeit flr Rickfragen zur
Verfligung und verbleiben mit

freundlichen Griissen

Pronovo AG
Moritz Widmer Lukas Meyer
Leiter Corporate Services / CFO Leiter Legal

(elektronische Versendung ohne Unterschrift)

Pronovo AG +41 0848014014
Dammestrasse 3 info@pronovo.ch
CH-5070 Frick www.pronovo.ch
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Stellungnahme zum Entwurf der Revision vom Mai 2026 der Verordnung des UVEK iiber den
Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Fachverband fiir Wasser, Gas und Warme (SVGW) bedankt sich fiir die Moéglichkeit, Stellung zum
Entwurf der Verordnung des UVEK {iber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe (VHBT) zu
nehmen.

Als technischer Fachverband setzt sich der SVGW fiir eine sichere, effiziente und nachhaltige
Versorgung mit Erdgas und erneuerbaren Gasen ein und beschrankt seine Stellungnahme deshalb auf
die oben genannten Aspekte. Der SVGW lehnt den Entwurf zur Revision der VHBT in der
vorliegenden Form ab und schlagt die nachfolgenden Anpassungen vor.

Zu Art. 6 Abs. 2"

Grundsétzlich befiirwortet der SVGW eine jahrliche Uberpriifung der erfassten Produktionsdaten
durch eine fiir diesen Fachbereich akkreditierten Konformitatsbewertungsstelle. Eine jahrliche
Kontrolle der Anlagen, welche in das Gasnetz einspeisen, wurde bereits in der Vergangenheit durch
das Technisches Inspektorat des Schweizerischen Gasfaches, TISG, durchgefiihrt. Die technischen
Vorgaben werden in der SVGW-Richtlinie G13 «Einspeisung erneuerbarer Gase» bzw. SVGW-
Reglement G209 «Reglement fiir die technische Abnahme, Zulassung und Betriebsaufsicht von
Aufbereitungs- und Einspeiseanlagen von erneuerbaren Gasen» prazisiert.

Im erlduternden Bericht ist ein Datenaustausch zwischen dem HKN-Register und der akkreditierten
Konformitatsbewertungsstelle, wie das TISG, vorgesehen. Diesen Datenaustausch gab es bisher noch
nicht mit dem Schweizer Herkunftsnachweissystem fiir Brenn- und Treibstoffe (HKN-System BT). Hier
misste noch genau abgeklart werden, welche Daten ausgetauscht bzw. Uberpriift werden mussen.

Nachfolgend stellen wir gern nochmals dar, welche Leistungen das TISG erbringt. Grundlage bilden
immer die SVGW-Richtlinie G13 und das SVGW-Reglement G209. Der Zustandigkeitsbereich des
SVGW-Regelwerks beschrankt sich auf die Aufbereitungsanlage und/oder Einspeiseanlage:



= SVGW

A)

B)

C)

D)

E)

TISG prift die Methodik vor Ort zur Ermittlung von Messdaten innerhalb der Aufbereitungs-
und Einspeiseanlage (ausschliesslich Output), die die Basis fiir die Berechnungen der
tatsachlich in das Netz eingespeisten Gases bilden.

- Werden die Mengen korrekt gezdhlt/gemessen (ist vor Ort die richtige Technik verbaut,
wurde sie in irgendeiner Weise verandert in der Periode, wird regelmassig
gewartet/kalibriert, etc.)

- Gleiches gilt fir die Messung weiterer Grossen, die notig sind (Brennwerte,
Gaszusammensetzung, etc.)

- Beifortlaufenden Zdhlern/Messstellen wird kontrolliert/plausibilisiert:

o sind Zahlerfortschritte plausibel (iber die Periode? (hier kdnnten systematische
Fehler auftauchen, die sich aufsummieren kénnen)

TISG priift die Methodik vor Ort zur Umwandlung der gemessenen Daten durch den
Herstellungsbetrieb zur Bestimmung der tatsachlich in das Netz eingespeisten
Energiemenge/Gasmenge (brutto).

- Anm.: Primat miissen immer gemessene Daten sein (Dies ist durch die Vollzugsstelle,
analog friiher Clearingstellen-Manual, an die Branche vorzugeben).

- Umrechnungsmethodik und Beizug weiterer Messdaten, z.B. Brennwert fiir
Energiemengenermittlung missen dokumentiert sein, ebenso wie die dazugehorigen
Datenschnittstellen (Messgerate, Rechnungsschemata, Festwerte, usw.)

- Methodik und Rechenergebnisse missen riickverfolgbar und konsistent sein, im Zweifel
Uber die ganze Periode

Das TISG fuhrt diese Kontrollen sowohl initial nach er ersten Inbetriebnahme
(Neubauten/Umbauten von Anlagen) durch als auch wiederholend bei der jihrlichen
Kontrolle (bislang ZMS). Diese Vorgange sind in G209 als Arbeitsgrundlage fiir das TISG
beschrieben.

Dokumentiert werden die Arbeiten mittels einer Konformitatsbestatigung zur Einhaltung der
G13 und G209

Ausserplanmassige Kontrollen / Inspektionen (z.B. bei Beschwerden) kdnnen nur je nach
Personalkapazitat und ausschliesslich gegen separate Abrechnung nach Aufwand auf Basis
Preisliste TISG erbracht werden.

Fiir Belange des Ausgangsmaterials (Positivliste), Stoffbuchhaltung, etc. in der Rohgasproduktion ist
das Bundesamt fur Zoll und Grenzsicherheit, Bereich Mineraldlsteuer, Lenkungsabgaben,
Automobilsteuer, BAZG, zustandig.

Wenn zusatzliche Anforderungen zu G13 und G209 im Rahmen der jahrlichen Kontrolle erfillt
werden sollten, wie z.B. Vorgaben des européischen Registers (Association of Issueing Bodies, AIB),
muss einerseits die technische Machbarkeit an schweizerischen Bestandsanlagen lberpriift werden,
andererseits die Rahmenbedingungen, wie gesetzliche Grundlagen, bzw. Regelwerk, (Bsp.:
Bestimmung der Nettoenergie nach SN EN 16325) festgelegt werden. Anschliessend kann erst der
zusatzliche Aufwand, wie auch allféllige Kosten, abgeschatzt werden.

Wir bedanken uns fiir die Beriicksichtigung der oben genannten Punkte und stehen bei Riickfragen
gerne zur Verflgung.
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Freundliche Griisse

SVGW Fachverband fir Wasser, Gas und Warme
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Diego Modolell Tobias Mihle
Vizedirektor, Bereichsleiter Gas/Warme Leiter TISG

3/3



	01_Kanton Aargau_Stn_2025.12.10
	01_Kanton Appenzell Ausserrhoden_Stn_2025.11.24
	01_Kanton Appenzell Innerrhoden_Stn_2025.12.04
	01_Kanton Basel-Landschaft_Stn_2025.12.16
	01_Kanton Basel-Stadt_Stn_2025.12.10
	01_Kanton Bern_Stn_2025.12.10
	01_Kanton Freiburg_Stn_2025.12.16
	01_Kanton Genf_Stn_2025.12.17
	01_Kanton Graubünden_Stn_2025.12.17
	01_Kanton Jura_Stn_2025.12.12
	01_Kanton Luzern_Stn_2025.12.12
	01_Kanton Neuenburg_Stn_2025.12.18
	01_Kanton Nidwalden_Stn_2025.12.11
	01_Kanton Obwalden_Stn_2025.12.11
	01_Kanton Schaffhausen_Stn_2025.12.11
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	01_Kanton Schwyz_Stn_2025.12.16
	01_Kanton Solothurn_Stn_2025.12.17
	01_Kanton St. Gallen_Stn_2025.12.11
	Page 1

	01_Kanton Tessin_Stn_2025.12.12
	01_Kanton Thurgau_Stn_2025.12.10
	Page 1
	Page 1

	01_Kanton Uri_Stn_2025.12.10
	01_Kanton Vaud_Stn_2025.12.18
	01_Kanton Wallis_Stn_2025.12.11
	01_Kanton Zug_Stn_2025.12.17
	01_Kanton Zürich_Stn_2025.12.04
	02_Die Mitte_Stn_2025.12.10
	02_Schweizerische Volkspartei SVP_Stn_2025.12.19
	04_economiesuisse_Stn_2025.12.22
	04_Schweizerischer Bauernverband (SBV)_Stn_2025.11.24
	04_Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)_Stn_2025.12.22
	04_Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)_Stn_2025.11.25
	06_Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom)_Stn_2025.12.10
	06_Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen (EKK)_Stn_2025.11.14
	06_Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS)_Stn_2025.11.17
	06_Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK)_Stn_2025.11.14
	07_Avenergy Suisse_Stn_2025.12.18
	07_Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG)_Stn_2025.12.15
	08_Alpiq AG_Stn_2025.12.15
	08_Axpo Services AG_Stn_2025.11.12
	08_BKW Energie AG_Stn_2025.12.10
	08_CKW AG_Stn_2025.12.19
	08_Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV)_Stn_2025.12.18
	08_Electrosuisse_Stn_2025.10.27
	08_Elektrizitätswerk der Stadt Zürich_Stn_2025.12.16
	08_Eniwa AG_Stn_2025.12.17
	08_ewz_Stn_2025.12.16
	08_Groupe E SA_Stn_2025.12.19
	08_hydrosuisse_Stn_2025.12.17
	08_Primeo Energie_Stn_2025.12.19
	08_Swissgrid AG_Stn_2025.11.17
	08_swissnuclear_Stn_2025.12.15
	08_Verband Aargauischer Stromversorger_Stn_2025.12.09
	08_Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)_Stn_2025.12.09
	08_Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)_Stn_2025.12.09
	VSE_Synopse_Verordnungsaenderungen-Energie-Juli-2026

	08_Verein Smart Grid Schweiz_Stn_2025.12.18
	09_Centre Patronal_Stn_2025.12.22
	09_EIT.swiss_Stn_2025.12.15
	09_Fachverband Elektroapparate für Haushalte und Gewerbe Schweiz (FEA)_Stn_2025.12.19
	09_Gruppe Grosser Stromkunden (GGS)_Stn_2025.12.19
	09_SWICO_Stn_2025.12.18
	09_Swiss Retail Federation_Stn_2025.12.19
	14_Aqua Viva_Stn_2025.12.18
	14_Energiewende-ja_Stn_2025.12.22
	14_Pro Natura_Stn_2025.12.17
	14_Schweizer Vogelschutz (SVS) - BirdLife Schweiz_Stn_2025.11.27
	14_Schweizerische Energiestiftung (SES)_Stn_2025.12.13
	14_Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch_Stn_2025.12.10
	14_VCS Verkehrs-Club_Stn_2025.12.18
	14_WWF Schweiz_Stn_2025.12.22
	15_AEE Suisse Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz_Stn_2025.12.19
	15_Biofuels Schweiz - Verband der schweizerischen Biotreibstoffe_Stn_2025.12.22
	15_Solarspar_Stn_2025.12.10
	15_Swiss Small Hydro_Stn_2025.12.10
	15_Swissolar_Stn_2025.12.09_ergänzt_2025.12.12
	16_Paul Scherrer Institut_Stn_2025.12.02
	17_Arbeitsgruppe Christen und Energie (ACE)_Stn_2025.11.02
	17_NWA Schweiz_Stn_2025.12.19
	17_Pronovo AG_Stn_2025.12.17
	Ad. Art. 19e StromVV (Inkrafttreten am 1.1.2026)

	17_Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)_Stn_2025.12.15



